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Vorwort .

Die vorliegende Arbeit ist der erste , einleitende Teil einer Dar¬
stellung der Aristotelischen Lehre vom Syllogismus . Derselbe er¬
scheint aus äusseren Gründen zunächst gesondert ; doch bildet er
auch sachlich ein relativ selbständiges Ganzes. Die beiden übrigen
Teile , von denen der eine die logische Theorie des Syllogismus (die
Lehre vom reinen Syllogismus ), der andere die Lehre von der Apo-
deixis und dem dialektischen Syllogismus (die Anwendung des logi¬
schen Syllogismus im Gebiet der Apodeiktik und Dialektik ) behan¬
delt , hoffe ich in kurzer Frist fertig stellen zu können .

Einer Entschuldigung bedarf das Unternehmen einer erneuten
Untersuchung der Aristotelischen Syllogistik wohl nicht . Dass das¬
selbe nicht überflüssig ist , muss die Ausführung selbst lehren . In
den letzten Jahren , man kann fast sagen : in den letzten Jahrzehnten
hat sich die wissenschaftliche Arbeit den logischen Schriften des
Aristoteles im ganzen wenig zugewandt . Der fleissige Commentar
von Waitz schien in der Exegese des Organon das Wesentliche ge-
than zu haben . Mehr noch lastete die schwere Hand Prantl ’s auf
der Forschung . Es ist , als ob die temperamentvolle Art , in der
dieser gelehrte und scharfsinnige Geschichtsschreiber der Logik seine
Auffassung vertrat , der Begründung , die namentlich an dem Haupt¬
punkt durchaus nicht stichhaltig ist , zu Hilfe gekommen wäre . Es
fällt mir nun zwar nicht ein, das Verdienst Prantl ’s um die Erfor¬
schung der Aristotelischen Logik bestreiten oder auch nur unter¬
schätzen zu wollen. Allein eine unbefangene Vergleichung seiner
Darstellung , die übrigens im wesentlichen mit der schon früher von
Trendelenburg vorgetragenen zusammentrifft , mit dem, was die Schrift
de interpr . und die ersten Analytiken bieten , ergibt sofort , dass
Prantl von vornherein die ersten und die zweiten Analytiken nicht



IV Vorwort .

auseinandergehalten und im Zusammenhang damit die Theorie von
den logischen Formen mit der metaphysischen Untersuchung ver¬
mengt hat . Was ihn dazu veranlasst hat , ist leicht zu sagen. Schon
ein flüchtiges Studium der logischen Schriften des Aristoteles lässt
erkennen , wie wenig begründet die herkömmliche Identifizierung der
Aristotelischen Logik mit der traditionellen , besonders mit der for¬
malen Logik Kant ’s und Herbart ’s ist . Die Absicht der ersteren
ist nicht , die Normen und Grundfunktionen des auf sich bezogenen
Denkens aufzusuchen ; sie will vielmehr die typischen Formen her¬
ausheben , auf welche sich alles wahre Urteilen und Schliessen zu¬
rückführen lassen muss. Die Wahrheit aber ist kein Begriff , der
ausschliesslich der Sphäre des subjektiven Denkens angehörte und
von jeder Beziehung zum Wirklichen losgelöst wäre . „Wahr“ ist
wohl ein Prädikat , das nur auf Denkfunktionen angewandt werden
kann ; allein ein Prädikat , das nichts Geringeres besagt als die Ueber -
einstimmung des Gedachten mit einem wirklichen Thatbestand .
Darum sind auch die logischen Gesetze in ursprünglicher Weise Ge¬
setze des Seins ; und die logischen Formen , die Formen des wahren
Denkens, wollen Nachbildungen realer Verhältnisse sein. Das ist
die erkenntnistheoretische Grundanschauung , auf welcher die Ari¬
stotelische Logik ruht . Die Analyse der Begriffe Wahrheit und
Falschheit und die Klarlegung des Sinns der Gesetze vom Wider¬
spruch und vom ausgeschlossenen Dritten lassen diese ontologische
Seite der Aristotelischen Logik mit voller Deutlichkeit hervortreten .
Hier ist aber der Punkt , an dem sich die Logik des Aristoteles und
die formale Logik der Neuzeit scheiden . Darauf aufmerksam ge¬
macht zu haben , ist und bleibt Trendelenburg ’s und Prantl ’s Ver¬
dienst . Allein es war eine verfehlte Folgerung , wenn sie darum
annahmen , Aristoteles habe die logische , speciell die syllogistische
Theorie , die er bietet , aus seiner metaphysischen Lehre abgeleitet oder
wenigstens auf dieselbe gestützt . Es lässt sich zwar nicht leugnen —
und eine genaue Analyse wird das bestätigen —, dass ein unbe¬
wusster Zusammenhang zwischen dem Allgemeinen , das uns in den
logischen Formen der Urteile über Allgemeines und der Syllogismen
begegnet , und dem metaphysischen Begriff besteht , dass in der That
in das logisch Allgemeine etwas von der realen , synthetischen Kraft
eingedrungen ist , welche dem schöpferischen Wesensbegriff eigen
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ist . Jedoch nicht darum handelt es sich , sondern um die andere
Frage , ob die logischen Formen des Aristoteles ausdrücklich und
bewusster Weise auf metaphysische Principien begründet oder gar
aus solchen deduciert werden . Und diese Frage ist zu verneinen .
Die kleine Schrift de interpr . und die ersten Analytiken sind dem
Unternehmen gewidmet , die logisch-ontologischen Formen des Ur¬
teils und des Schliessens unabhängig von allen metaphysischen Er¬
wägungen aufzusuchen und zu fixieren. Den Nachweis dafür hoffe
ich in meiner Darstellung zu erbringen ; dieselbe wird auch po¬
sitiv den Ausgangspunkt der logischen Untersuchung des Aristoteles
bezeichnen , die Methode, deren sie sich bedient , charakterisieren und
die Eigenart der Formen , zu denen sie führt , bestimmen. Zwischen
den ersten und den zweiten Analytiken besteht ein principieller
Unterschied . Und wenn die Erörterung des Syllogismus , mit der
es jene zu thun haben , ausdrücklich in den Dienst der Lehre von der
Apodeixis , des Objekts der zweiten Analytiken , gestellt erscheint ,
so ist damit nur der äussere Anlass bezeichnet , der zu der ersten
den Anstoss gegeben hat . In der Apodeixis ist bereits der reine
Syllogismus für die Zwecke des wissenschaftlichen Verfahrens ver¬
wendet . Die Apodeiktik entlehnt aus der Syllogistik die Form , in
der jede Begründung , jeder bündige Gedankenfortschritt verlaufen
muss. Aber sie führt nun in die syllogistische Form das meta¬
physisch Allgemeine ein. Die Apodeixis ist die specifisch wissen¬
schaftliche Methode , die auf Grund des empirisch irgendwie ge¬
gebenen Materials von den allgemeinsten Begriffen , den „eigentüm¬
lichen Principien “ der einzelnen Wissenschaften zu den untersten Art¬
begriffen mit deduktiver Notwendigkeit absteigen will, und zugleich
das metaphysische Schema, in welches sich alles wirkliche Wissen
einfügen muss ; sie ist freilich in der Form und Ausdehnung , in
der sie ursprünglich gedacht ist , ein Ideal , an dessen Verwirklichung
Aristoteles sehr bald selbst verzweifelt , um auf einem anderen Weg
zum selben Ziel zu gelangen . Der Syllogismus kommt nun aber
auch in der Dialektik zur Anwendung . Und zwar der regelrechte
Syllogismus , nicht etwa, wie meistens angenommen wird, nur ein
demselben analoges , weniger strenges Verfahren : die Untersuchung
des Verhältnisses , in dem die xonoi zum dialektischen Syllogismus
stehen , wird lehren , dass auch der letztere hinsichtlich seiner logi-
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sehen Form mit dem Syllogismus der ersten Analytiken identisch ist .
Dadurch wird indirekt bestätigt , dass Aristoteles in der That den
Gedanken einer formalen Logik im Auge hat ; formal frei¬
lich nicht in der Art der Logik , die sich auf das Gebiet der ana¬
lytischen BegrifFsentwicklung beschränkt , sondern im Sinn einer
Wissenschaft von den Grundformen des wahren Denkens (und darum
auch des Seins ) , in denen sich nicht bloss die e7«atf ]{i,7] , sondern
ebenso das laxere Denken , soweit dasselbe noch Anspruch auf logischen
Wert macht , bewegen muss . Von hier aus wird auch das Bild , das
Prantl von der Entwicklung der Logik im ersten Stadium ihrer
Geschichte , von dem Verhältnis der Aristotelischen Theorie zu den
Lehren der Logiker aus der peripatetischen und stoischen Schule
entworfen hat , eine nicht unwesentliche Modifikation erfahren .

Das Studium der Aristotelischen Logik hat auch in der Gegen¬
wart nicht bloss historischen Wert . Und es ist nicht allein das

Interesse , die traditionelle Logik in ihrem geschichtlichen Werden
zu begreifen , was den modernen Logiker , der sich mit der letzteren
auseinanderzusetzen hat , zu Aristoteles zurückführt . Wer über die

Aufgabe der Logik , ihre Untersuchungsmethode , ihre Stellung im
System der Philosophie und ihr Verhältnis speciell zur Psychologie
und Metaphysik sich klar werden will , der wird an dem ersten Ver¬
such zur Lösung dieser Fragen , der in der Geschichte aufgetreten
ist , nicht vorübergehen dürfen . Die Richtung , die Aristoteles der
Logik gewiesen hat , ist principiell die richtige , so verfehlt die Aus¬
führung im ganzen oder wenigstens an vielen Punkten sein mag ,
und so wenig namentlich die Aristotelische Fassung des Wahrheits¬
begriffs der erkenntnistheoretischen Kritik standhalten kann .

In der Behandlung der litterarkritischen Fragen glaubte ich
kurz sein zu sollen . Ich beschränke mich darauf , an den geeigneten
Orten meine Stellung kurz zu bezeichnen , und hoffe , dass da , wo
ich die Echtheit einer angefochtenen Schrift festhielt , meine Posi¬
tion durch die Darstellung des Inhalts eine mittelbare Bestätigung
erhalten wird . Auch auf die Chronologie der Aristotelischen Schriften
gehe ich nicht genauer ein, da diese Frage , die sich durch äussere
Gründe nicht mit Sicherheit entscheiden lässt , für meinen Zweck
ziemlich bedeutungslos ist . Im Inhalt selbst liegt keinerlei Auffor¬
derung zu einer genetischen Darstellung der Aristotelischen Logik ,



Vorwort . YII

und eine solche zu geben , ist unmöglich . Wo gleichwohl innere
Gründe auf eine chronologische Verschiedenheit , bezw. auf eine Ent¬
wicklung hinweisen , werde ich nicht versäumen , das hervorzuhehen .

Zum Schlüsse drängt es mich , meinem hochverehrten Lehrer ,
Berrn Professor Dr . von Sigwart , für die vielfache wissenschaft¬
liche Anregung und Förderung , die ich von ihm erfahren habe , und
die auch dieser Arbeit zu gut gekommen ist , herzlich zu danken .

Tübingen , Juli 1896 .

Der Verfasser.
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Einleitung .

Man pflegt Aristoteles als den Begründer der wissenschaft¬
lichen Lehre vom Syllogismus zu betrachten. In der That ist nicht
bloss die Syllogistik , sondern geradezu der Syllogismus selbst seine
Entdeckung . Zwar hat es im übrigen nicht an griechischen Vor¬
arbeiten auf dem Gebiete der Logik gefehlt , an die Aristoteles an¬
knüpfen konnte J) : die Theorie des Syllogismus ist seine originale
Conception. Er war der erste, der im Syllogismus die begründende
Kraft des Gedankenfortschritts erkannte, sein eigentümliches Wesen
aufsuchte und seine verschiedenen Formen zusammenstellte 2). Aus

1) vgl . dazu ausser den umfassenden Werken über die Geschichte der
griechischen Philosophie namentlich : Hey der , Kritische Darstellung und
Vergleichung der Methoden Aristotelischer und Hegel’scher Dialektik , 1. Ab¬
teilung : die Methodologie der Aristotelischen Philos . und der früheren griechischen
Systeme . Erlangen 1845. 1. Abschnitt 1 und II S. 10- -131; Prantl , Ge¬
schichte der Logik im Abendlande 1. Band 1855 Abschnitt I—III ; Ders ., über
die Entwicklung der Aristotelischen Logik aus der Platonischen Philosophie ,
Abhandlungen der phil .-hist . Klasse der Kgl . Bayrischen Ak. der Wiss . VII ,
Jhrg . 1855 S. 131—211. Ueberweg , System der Logik5 . Aufl. 1882 §§ 10—15.
cf. auch S t e i n t h a 1, Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen
und Römern , 2. Auflage 1890. 1. Teil A und B S. 203 ; ferner Thurot ,
Etudes sur Aristote , Paris 1860 p. 118 sqq.

2) Ob Aristoteles sich in der bekannten Stelle soph. el. 34, 184 b 1—3
(respt Ss toö a'jXXoŶecftai TtavcsXcös oe8£v sl^ojisv jtpöxepov ÄXXo Xsysiv, &XX’ yj
TPlßfi ?tjTcOvtsj rcoXöv xpövov sTtovoujisv) als Urheber der syllogistischen Theorie
bezeichnen will , ist mir mindestens zweifelhaft . Brandis , Handbuch der
griech .-röm. Phil . 2. Teil 2. Abt . 1. Hälfte S. 176. 3. Teil 1. Abt . S. 26. Ge¬
schichte der Entwicklungen der griech . Phil . 1. Hälfte S. 412, ferner Z e 11e r ,
die Philosophie der Griechen 2. Teil . 2. Abt . 3. Aufl. S. 226 Anm. 1 und S u-
semihl in Bursian , Jahresbericht 11. Jahrgang 1883 S. 16 f. verstehen die
Stelle in diesem Sinn . Demgegenüber hat Thurot a. a . 0 . p . 195 sqq. über¬
zeugend dargethan , dass diese Auffassung dem Zusammenhang nicht gerecht
wird . Der Ausdruck aaöxyj? xvjg Ttpayixaxsfap 183 b 34 bezieht sich zweifellos

Maier , Die Syllogistik des Aristoteles . 1. Teil . 1
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der Aristotelischen Lehre aber entwickelt sich die Geschichte des
deduktiven Schlusses in der Folgezeit : sie erbt sich durch die Jahr¬
hunderte von Schule zu Schule , von Weltanschauung zu Weltan¬
schauung fort , an manchen Punkten umgebildet , vielfach erweitert ,
aber doch im ganzen einen festen Bestand von logischen Formen
darstellend . So stammt denn auch die Syllogistik der traditionellen
Logik neuerer Zeit zum guten Teil aus der Aristotelischen Logik .
Und nicht zum mindesten hierauf gründet die Schullogik den An¬
spruch , sich die Aristotelische zu nennen , einen Anspruch , den sie
auch da nicht aufgibt , wo sie, wie in der Kantischen und Her barti¬
schen Schule , zur formalen Logik im engeren Sinn , d. h. zu der
Wissenschaft von den Gesetzen der lediglich analytischen Begriffs¬
entwicklung geworden ist .

So unzweifelhaft und unbestreitbar es nun aber ist , dass die
Schlussformen der traditionellen Logik grossenteils aus der Aristo¬
telischen Theorie herrühren , dass überhaupt , historisch betrachtet ,
die traditionelle Syllogistik aus der Aristotelischen hervorgewachsen
ist , so schwankend sind die Meinungen darüber , ob es erlaubt ist ,
die beiden Lehren ohne weiteres zu identifizieren , ob die Entwick¬

lung , welche von der einen zur ändern führte , wirklich als eine ge¬
radlinige betrachtet werden darf , ob überhaupt der Aristotelische
Syllogismus auf demselben Boden , wie der traditionelle , liegt . Mit
voller Bestimmtheit verneint wurde diese Frage von Trendelen¬
burg ^ , der die Logik , namentlich aber die Syllogistik des Ari¬
stoteles in engsten Zusammenhang mit seiner Metaphysik bringt
und in seinen logischen Formen nichts anderes sieht als Darstellungen
metaphysischer Gesetze und Verhältnisse . Nach dieser Auffassung
der Aristotelischen Lehre entspricht „dem Mittelbegriff des wahren
Syllogismus der Grund der Sache“ . Demgemäss bestreitet Tren -

auf die Dialektik , und Aristoteles stellt hier fest , dass vor ihm mit der wissen¬
schaftlichen Behandlung der Dialektik kein Anfang gemacht worden sei .
Denselben Gedanken nimmt er an unserer Stelle wieder auf . Das oaXXoyi-
î safrai 184 b 1 kann demnach nicht wohl etwas anders bedeuten als npayiroc-
xela in 183 b 34 . Dass ouXXoŶ eo&ai auch sonst in diesem Sinn bei Arist . vor¬
kommt , weist Thurot p. 197 durch völlig beweiskräftige Stellen nach .

1) Elementa logices Aristoteleae 3. ed . 1845 . §§ 60 sqq . s. namentlich
p. 136 Anm . Logische Untersuchungen 3 . Aufl . 1870 . I S. 18 ff'. , besonders
S. 32f . II S . 388 . — vgl . übrigens auch Hein r. Ritter , Geschichte der Phi¬
losophie 3 . Teil S. 117 ff'.
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delenburg auch der formalen Logik , „die mit dem Realen nichts zu
thun haben wollte“ , das Recht , sich den Namen der Aristotelischen
zu geben ; er sieht in der formalen Richtung , welche die Entwick¬
lung der Logik seit den Stoikern genommen habe , eine entschiedene
Abweichung von der Aristotelischen Linie . In besonders nachdrück¬
licher Weise wurde dieselbe Ansicht von Prantl *) vertreten , der
in bitterer , nicht immer geschmackvoller Polemik sich mit den An¬
hängern der formalen Logik — so nennt er überhaupt die tradi¬
tionelle Schullogik , deren Keime im Grund schon bei den ersten Peri -
patetikern , Theophrastus und Eudemus , Vorlagen (Gesch. der Logik I
S. 349 ) — und namentlich mit denjenigen unter ihnen , welche in
Aristoteles den Urheber ihrer Lehre sahen , auseinandersetzte . Aber
auch von anderen auf dem Gebiet der Aristotelischen Philosophie
verdienten Forschern , wie Heyder , Bonitz , Ueberweg , Zeller 2) (von
letzterem allerdings mit Vorbehalt ), wurde die Trendelenburg ’sche
Auffassung geteilt . Demgegenüber betont Drobisch 3) den ent¬
schieden formalen Charakter namentlich der Aristotelischen Syllo-
gistik und ist mit T westen der Meinung , da es „klar und aner¬
kannt sei, dass die Syllogistik der Hauptteil der logischen Schriften
des Aristoteles , alles andere aber nur um ihretwillen da ist“ , so sei
die formale Logik schon um ihrer Uebereinstimmung mit der Kern¬
lehre der Aristotelischen berechtigt , sich in der Hauptsache als
identisch mit ihr zu betrachten . Drobisch stützt sich freilich we¬

niger auf eigene Studien , als auf die Forschungen von Brandis 4),
der sowohl früher als später die herkömmliche Darstellung der Ari¬
stotelischen Lehre , allerdings an einigen Punkten modificiert , verteidigt
hat . In neuerer Zeit scheinen sich die Stimmen zu mehren , die sich
für diese frühere Auffassung entscheiden 6). Zum Austrag ist der

Ij Gesch . der Logik I S. 87 ff. s. besonders S. 87 S. 136 - 140 . S. 264 ff.
2 ) Heyder a . a . 0 . S. 271 Anm . 2. Bonitz , Aristotelis Metaphysica

(Comment .) II p . 187 . Ueberweg a . a. 0 . § 16. S. 27 f. § 101 S. si ? ff.
Zeller S. 187 Anm . 4 .

3) Neue Darstellung der Logik 4. Aufl . 1875 . VIII —X . XV .
4) Handbuch II 2a S. 373 - 375 III 1. S. 12 ff. namentl . S. 23 —25 .
5) s . z. B. Consbruch , und Theorie der Induktion bei Aristo¬

teles , Archiv für Geschichte der Phil . Bd. V 1892 . S . 305 f. und dazu Su se¬
in i hl in Bursian , Jahresbericht 22. Jahrg . 1894 . S. 86 . cf . auch Haas , zu
den log . Formalprincipien des Aristoteles . Progr . der K. Studienanstalt Burg -
hausen für 1886 — 87 .

1 *



4 Einleitung .

Kampf noch nicht gekommen . Das weist darauf hin , dass über die
elementaren Fragen der Aristotelischen Syllogistik noch keine volle
Klarheit erreicht ist . Denn das Problem , um das sich der Kampf
dreht , betrifft zuletzt die ganze Begründung der Aristotelischen
Schlusstheorie .

Unter diesen Umständen ist es wohl kein überflüssiges Begin¬
nen , wenn die vorliegende Untersuchung aufs neue die Aufgabe in
Angriff nimmt , den Charakter und die principielle
Stellung der Syllogistik des Aristoteles zu be¬
stimmen . Sie wird zu diesem Zwecke dem Gang der Aristotelischen
Erörterung des Syllogismus im einzelnen zu folgen haben , um so
festzustellen , wie Aristoteles seine Schlussformen aufgefunden und
wie er sie begründet hat , welches ihr Princip und welcher Art die
syllogistische Notwendigkeit ist . Nun sind aber die Prämissen und
der Schlusssatz des Syllogismus Urteile , und die Klassifizierung der
Schlüsse gründet sich auf die Verschiedenheit des Urteilscharakters
der Prämissen . Darum wird es nötig sein , zunächst auf die Aristo¬
telische Lehre vom Urteil einzugehen , wie denn auch Aristoteles
selbst seiner Syllogistik eine Uebersicht über die verschiedenen Arten
der Urteile vorausschickt 1). Auf der ändern Seite fällt auf das
Wesen des Syllogismus erst dann volles Licht , wenn auch seine An¬
wendung auf dem Gebiet der Apodeiktik und Dialektik , sein Ein¬
treten in die Form der Apodeixis und des dialektischen Schlusses
ins Auge gefasst wird . So gliedert sich die folgende Untersuchung
in drei Teile , von denen der erste die Aristotelische Lehre vom

Urteil , der zweite die Lehre vom (reinen ) Syllogismus , der dritte
die Anwendung des Syllogismus in der Apodeiktik und Dialektik zu
behandeln haben wird .

1) Anal . pr. II . 24 a 16- 22. 2. 25 a 1- 5.



Erster Teil .

Die logische Theorie des Urteils.
Die Aristotelische Lehre vom Urteil setzt gewisse Begriffe und

Gesetze voraus , ohne welche das Wesen des Urteils schlechterdings
nicht verständlich wird . Urteil (cbtocpavats, Aöyos auocpavtLxo?) ist
nämlich diejenige Redeweise , welche — im Unterschied von anderen ,
wie z. B. dem Gebet — entweder wahr oder falsch ist 1) ; es wird
auch von vornherein als diejenige Funktion definiert , die etwas von
etwas bejaht oder verneint , also das eine der beiden Glieder eines
contradiktorischen Gegensatzes ist 2). Das weist darauf hin , dass
zunächst die Begriffe der Wahrheit und Falschheit zu bestimmen
und die Gesetze des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten
klarzulegen sind .

Erster Abschnitt .

Die Begriffe Wahrheit und Falschheit .

1) Der Gegensatz von Wahr und Falsch liegt nicht auf dem
Boden des einfachen Aussprechens , Vorstellens , Wahrnehmens oder

1) de interpr. 4. 17 a 2—5 : dTcotfavuxög 5s (sc. Xöyos) oö rcctg, &XX’ w xö
öcXYjheösivt) cJjsuSsahoa onäp-̂ ei ' oöx iw ärcaat öe ÖTidp̂st , olov ^ sux"*] Xoyog piv,
&\ y oiixs äXyjiHjj oths tj;su5̂ . — wlr(l von Julius Pacius mit precatio
wiedergegeben (Aristoteles lat . ed. Ar. reg. Bor. p. 9a). Ebenso Trendelen¬
burg, el . log . Ac.s § 2. S. 24 u. S. 53 (precatio quidem quod esse cupias
significat , sed quod reapse est non enunciat ) vgl . Erläute¬
rungen, 1. Aufl. S. 1. (Gebet). Auch Prantl S. 141 übersetzt : Gebet, vgl . Bran-
dis, Handbuch 2. Teil 2. Abt. 1. Hälfte S. 157.

2) Anal , post 12 . 72 a 11 ff. dnotpavotg 5s dvxicpdasog önoxspovouvp&ptov .....
pöpiov5’ ävxicpdascogxö psv xi xaxoc xtvog xaict̂ aais, xö 51 x! cbtö xivos dnocpaaî.
Anal . pr. II . 24 a 16 f. . . . Xöyos xaxacpaxtxög ij dxocpaxixög xtvög xotxä xivog.
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Denkens , sondern auf dem der verbindenden oder tren¬
nenden Denkfunktionen 1). Das isolierte Wort bat eine
bestimmte Bedeutung , ist aber darum noch nicht wahr oder falsch .
So bezeichnet z. B. das Wort Bockhirsch (rpa ^eXacpo?) eine wirk¬
liche Vorstellung , ohne aber deshalb die Wahrheit des Gesagten
einzuschliessen 2). Auf derselben Stufe wie das im isolierten Wort
sich vollziehende einfache Aussprechen steht das blosse Wahrneh¬
men und Denken und die Vorstellung im engern Sinn (cpav-
xaata ) 3). Ein Gedachtes , Wahrgenommenes , Vorgestelltes wird
wahr oder falsch erst , wenn zu ihm ein zweites Element hinzu¬
tritt (Anm . 2). Sind demnach Wahrheit und Falschheit Bestim¬
mungen , die sich nur auf Vorstellungsverbindungen , bezw. - tren -
nungen beziehen , so ist damit das Anwendungsgebiet dieser Begriffe
auf die Urteile eingeschränkt , deren Wesen — das lässt sich hier
schon konstatieren — darin besteht , wahre oder falsche Verbin¬
dungen , resp . Trennungen von Denkelementen zu sein .

In dieser Gebietsabgrenzung zeigt sich ein entschiedenes Ver¬
ständnis für das innere Wesen der Begriffe Wahr und Falsch einer¬
seits und den logischen Charakter der isolierten Vorstellung , des
isolierten Gedankens andererseits . Allein ein anderes Motiv führt
doch sofort zu einer nicht unwesentlichen Modifikation der¬
selben . Aristoteles hat ein erkenntnistheoretisches Interesse daran ,

die Wahrnehmung sowohl , als das Denken dem Gegensatz von W ahr

1) de an . III 6. 430 a 26 —28 : 'H gsv ouv xwv dSiaipstwv vorjaij kv Toüxoig,
uspi ä oux saxt xö tpsöSog• äv olg o s. xai x ö cj>e B8 o g xai xö dXvj 'S- sg , a6v -
■9- satg xigrjÖT ) voTjiidxcovtoauepsvovxwv . 8 . 432 all : aujiTtXoxr) ydp
voY]p,dx(üv saxi xö dXTjOsg Yj ^söSog. cat . 4 . 2a 8 —10. (vgl . dazu cap . 2 Anfang ) ;
de interpr . 1. 16 a 12 : it e p L ydp aövO -eatv xat diatpeaiv laxi xö c}jeö -
Sog xai xo dX 'rjS- dg ' ebenso Met . E 4 . 1027b 18 f. cf . 0 10.

2) de interpr . 1. 16 a 13— 18. xd (iev oav övögaxa aöxd xai xd pr;paxa soixe xqj
dvso oovOscswg xai äiatpeascog vorigccxi, otov xö dvOpowiog xö Xeuxöv, öxav |i,yj Ttpoa-
xsO-̂ xi • oüxe ydp 4;e0öog ouxs dXTjTlsg Ttü>' ari\is,Zov8’ eaxl xoBSs' xai ydp 6 xpay-
sXacpog ayjgatvei p.sv xi, oütui) Ss dXTjO-sg t) (|j£ö8og . . . .

3) s. die in Anm . 2 angef St . und überhaupt das 1. Cap . der Schrift de
interpr . Zu vergleichen ist ferner die Zusammenstellung von Ihysiv ( — voetv) und
cpdva'., welch letzteres der xaxdcpaotg gegenübergestellt wird , in Met. 0 10. 1051b
24 f ., von alcxt-dvccllai , cpdvai jidvov, vostv (xö |isv oov aiaUdvEoO-at. Sjaoiov xö cpdvai
|jlövov xai voeiv ) de an . III7 . 431a 8 , von cpavxdo |j,axa und aloOrjiiaxa c . 8 . 432 a 9

(ipavxaata wird an dieser Stelle dem Urteil , der cpdaig — hier = xaxdiyaaig —
und dxöcpaatg entgegengesetzt ).
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und Falsch zu entrücken. Soll das Wirkliche adäquat erkannt werden
können — und Aristoteles steht auf dem Standpunkt des erkenntnis¬
theoretischen Realismus —, so dürfen die Organe, mittelst deren
wir an das Seiende heran treten, in keiner Weise dem Irrtum aus¬
gesetzt sein : sinnliche Wahrnehmung und reines, begriffliches Denken
müssen an sich völlig frei von jeder Täuschung sein. Von diesem
Gesichtspunkt aus stellt sich Wahrnehmung und Denken nicht sowohl
ausserhalb des Gegensatzes von Wahr und Falsch, als über denselben.
Und es lässt sich nicht mehr sagen : Wahrnehmung und
Gedachtes für sich allein sind noch nicht wahr oder
t a 1s ch. Beide sind vielmehr i m m e r w a h r und n i e f a 1s ch 1).
Wenn der vo ö ? mittelst unmittelbarer Berührung im sinnlich Wahr¬
genommenen die intelligiblen Dinge (vorjxa) , die reinen Formen
und die unvergänglichen Substanzen erfassen und so im Substan¬
tiellen , dem primären Objekt , auf welches sich die Wissenschaft
überhaupt richtet , den ewigen Wesensbegriff ergreifen will (6 xoö
tc ioTi xaxd xb xt rjv ecvca sc. voög 430 b 28), so ist wohl ein Nicht¬
wissen (ayvot«), ein Nichtberühren , ein Nichtdenken, nicht aber eine
positive Täuschung möglich. Und wenn man auf diesem Gebiet
von falsch redet , so ist die Falschheit nichts anderes als dieses
Nichterfassen , Nichtdenken ; wahr aber ist das unmittelbare Be¬
rühren, Denken und Aussprechen, das von jeder Bejahung (jedem
Urteil) streng zu unterscheiden ist, da der Akt des reinen Denkens
sowohl, wie sein Inhalt , der stofflose Begriff, resp. die unvergäng¬
liche Substanz einfach, nicht zusammengesetzt ist 2). So wenig aber

1) de an . III6 . 430 b 29 —31 : 4XX’ toarcep xö öpäv xoö löiou dcXTjO-dg, .....
oöxcog ex £t ävsu vXvjg.

2) Met . 0 10. 1051 b 17— 28 . rcepi 5e Syj xoc daöv&exa xL . . . xö dXy)S-8g xal
xö c|>s58o£ ; saxi xö psv &A>jD-es ä-tyeiv xai cpdvai — so lese ich mit Christ
— (oö yäp xaöxö xaxdcpaaig xai cpdatc) , xö ö’ dyvoelv jiv) O-typoLvsiv. dxaxTjO-rjvai
yäp nepi xö xi £axt,v oöx iaxtv dXX’ v) xaxd ou[ißsßr]x6g . ö(jioiü)g 8e xai uspi xdg jiV]
oovSexäg oöaiag ' oö ydp soxiv dxaxyjŜ vai . ( Unter diesen nicht zusammenge¬
setzten Substanzen , welche den in die Materie eingehenden Wesensbegriffen
gegenübergestellt sind , sind zweifellos Gott und die der Welt über dem Mond
angehörigen Substanzen — TjXiog xai daipa xai öXog 6 oöpavöc; 0 8. 1050b 22 f. —
zu verstehen , die zwar Einzelsubstanzen , nichts destoweniger aber ewig und un¬
veränderlich sind . vgl . zu denselben Zeller S. 463 ff.) 1052 a 1— 2 : xö de &Xrj-
Dig xö voelv aöxd ■ xö 8s ĉ öSog oöx soxiv ouS’ dxdxv] , dXX’ dyvova . cf . zu der
ganzen Stelle das unten (§ 3 dieses Abschn .) Gesagte , s. ferner de an . III 6.
430 b 27 ff.
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die reine Denkthätigkeit falsch im gewöhnlichen Sinn sein kann , so
wenig können die einzelnen Sinne innerhalb ihres eigenen
Gebiets täuschen : auch die specifische Wahrnehmung ist irrtums¬
los 1). Diesen Feststellungen liegt zweifellos schon eine Erweite¬
rung des Anwendungsgebiets und eine Verschiebung des Begriffs
der Wahrheit zu Grunde . Das tritt noch stärker hervor in den

weiteren Ausführungen über Wahrheit und Falschheit der Sinnes¬
wahrnehmungen . Der specifischen Sinneswahrnehmung , von der bis¬
her die Rede war , stehen nämlich zwei andere Arten von Wahr -
nehmung gegenüber . Die eine derselben bezieht die durch die speci¬
fische Sinnesempfindung gegebenen Qualitäten auf bestimmte Gegen¬
stände , Substanzen ; sie stellt z. B. fest , dass ein wahrgenonimenes
Weisses ein Mensch ist . Die andere aber hat zum Gegenstand die
durch den Gemeinsinn aufgefassten , den Sinnesqualitäten zur Seite
gehenden , gemeinsamen Eigenschaften , wie z. B. Bewegung und
Grösse . Während nun die specifische Sinneswahrnehmung schlecht¬
hin wahr ist oder doch — man beachte diese Einschränkung — die
Möglichkeit der Täuschung in denkbar geringstem Umfang zulässt ,
ist die Gefahr des Irrtums bei der zweiten Art schon nicht unbe¬

trächtlich ; am stärksten aber sind die Wahrnehmungen der dritten
Klasse derselben ausgesetzt 2).

1) Met . F 5. 1010 b 2 f. ouS’ tj a’iaS-yjaig xo5 ys löiou saxiv . de an .
UI 6. 430 b 29 . t6 opav xoö iSiou ÄXyj&sg. c. 3 . 427 b 12 : vj jisv yäp ataO-vjau; twv
iSioov dsc dXTjO-Tjg. 428 a 11 sha ac fisv (nemlich a£ dArjO-sIc; del .
ebenso b 18 .

2) de an . III 3 . 428 b 18 —25 vj a!oIb]ai£ twv [isv ISlcov äXvjibfe ecrav vj öxt,
öXtytaxov exouaa xö 4)£öSo$ • Ssöxspov Se xoö aoiJißeßTjxevoct xauxa 1 xai IvxaöO-a rjdr]
ävSê exat • 8xi |J,£V ydp Xeoxov, oü cßsüSexai, ei 51 xoöxo xö Xeoxöv rj
dXXo xi, tßs’jSexoa xpixov 5s xwv xo '.vffiv xai lTEop.evo)v xot^ au|j.ßsß7jxöaiv, otg öxdp^st
xd iöta • Xeyo) 5’ otov xivYjoig xai [isys ^os , a auixßeßrjxs xotg ociod-rjxoZg, Txepiä |id -
Xtaxa rjÖTjsaxiv dixaTTjlHjvai xaxd xyjv aiaO-Yjaiv. Was Arist . an dieser Stelle über
die 1. und 3 . Art sagt , ist im ganzen klar . Schwieriger ist die Stelle b 19 5eu-
xepov — 22 (Jjsööexat., wo von der 2 . Art die Rede ist . Gleich die ersten Worte
(xoö aD|j.ßeßyjxsvat xaöxa ), welche die Wahrnehmung dieser zweiten Art charak¬
terisieren sollen , erwecken Bedenken . Torstrik , in seinem Commentar zu de
an . S. 175 , hält sie für unaristotelisch , da sie absurd seien . Das letztere kann
ich nicht finden . Die Ausdrucksweise ist allerdings prägnant und abgekürzt ,
wie häufig bei Aristoteles . Man vermisst einen Dativ — etwa xiv£. Und By -
water ( Aristotelia III in Journ . of Philol . XVII 1888 S. 53 ff.) will diesem
Mangel abhelfen , indem er die Worte et aopißsßvjxs xolg alaO-y/xoig in 24 , wo
sie allerdings nicht unentbehrlich sind , hinter xaöxa in 20 einsetzt . So an -
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Behält man diese Ausführungen im Auge , so hat es nichts Auf¬
fallendes mehr, wenn die Wahrnehmung zu den Vermögen gezählt
sprechend diese Vermutung ist , so ist sie doch nicht notwendig . Häufig ge¬
nug erscheint bei Ar. ouiißsßTjxdg ohne Dativ , der in diesen Fällen in Gedan¬
ken zu ergänzen ist . Darnach lässt sich auch das an unserer Stelle ohne Da¬
tiv auftretende oupßsßvjxevac verstehen. Demgegenüber meint Torstr., Aristo¬
teles habe geschxüeben: Ssuxepov8s xoo 8 oupßeßTjxs touxoig. Dass dieser Ge¬
danke gut Aristotelisch wäre, so bedenklich er zunächst auch zu sein scheint,
sofern die Substanz als oupßsßvjxög der Qualität bezeichnet würde, ist zweifel¬
los (vergleiche ausser den von Torstr. angeführten Stellen auch 43 a 34 ff.
83 a 2 f. 10). Geradezu gefordert scheint aber der Torstr.sche Vorschlag durch
die Worte olq unäp-̂ si xa ISta in 23. Sind dieselben echt , so muss allerdings
xotg aufißeßvjxöatv in 23 auf die Substanzen bezogen werden , denen die ESia,
d. h. die specif. Sinnesqualitäten zukommen. Dann muss aber auch in
20 im Sinn der Torstr.schen Conjektur geändert werden, Allein man be¬
denke, wie verschroben die Ausdrucksweise und der Gedanke in 23 ist , wenn
man die Worte olz öu. xa ISux stehen lässt . Die Substanzen werden dann als
xoig IStoig oujj-ßsßYjxöxa, olg ujidpxst. xa iSta bezeichnet ! Betrachtet man ofg üix,
x. L als Interpolation , so ist alles glatt . Die xoivd werden dann bezeichnet
als iTCcpsva xolg aupßsßvjxöaiv, d. h. xoig 181015, was der Aristotelischen Anschau¬
ung völlig entspricht (vgl . c. 1. 425 b 5—10). Die Interpolation selbst würde
sich leicht aus dem Bedürfnis eines Abschreibers, Licht in die immerhin dunkle
Stelle zu bringen, erklären. Streicht man also die bezeichneten Worte in 23,
so wird in 20 keine Aenderung nötig . Der dort vorliegende Text aber wird
durch eine Parallelstelle geschützt , in der ebenfalls von der Wahrnehmung
dieser 2. Art gesprochen wird. Met. T 5. 1010 b 19—21 AXl’ oöS’ Sv Ixepcp
Xpovcp Ttspt ye xö xdO-og yjp.cpLoß̂xKjoev, dXXä nspi xö $ aupßsß̂xs xo udö-og. Im
Vorausgehenden ist festgestellt , dass keiner der Sinne zu gleicher Zeit über
dasselbe behaupte, dass es sich so und zugleich auch nicht so verhalte . Dann
wird fortgefahren : ja selbst in verschiedenen Zeiten ist niemals jemand über
die Sinnesempfindung in Zweifel gewesen, sondern nur über den Gegenstand ,
auf den dieselbe zu beziehen war. Das xdD-og ist die specifische Sinneswahr-
nehmung . Ihr wird gegenübergestellt die Beziehung derselben auf einen
Gegenstand . Während nun die erste schlechterdings wahr ist , während also
ein Urteil , welches eine specif. Sinnesempfindung bestimmt , wie z. B. der Satz :
Die Empfindung , die ich habe , ist die des Süssen , völlig untrüglich ist , ist
die Wahrnehmung , welche die betreffende Empfindung auf einen Gegenstand
bezieht , dem Irrtum ausgesetzt . Somit haben wir hier die beiden 1 der in
de an. III 3 unterschiedenen Arten von sinnlicher Wahrnehmung vor uns.
Der Ausdruck <p aujißsßTjHs xo TcdO-og ist aber gegen die Conjektur Torstr.s ent¬
scheidend. Er weist darauf hin , dass in 428b 19 f. entweder ein Dativ ein¬
zusetzen oder wenigstens hinzuzudenken ist . Der Sinn der Stelle ist demnach
völlig klar : die 2. Art der Sinneswahrnehmung ist das Erfassen der Sinnes¬
qualitäten als Eigenschaften einer Substanz (des Umstands , dass diese Quali¬
täten auiißsßrptöxoc sind sc. einer Substanz) , d. h. die Beziehung der Wahr¬
nehmungen auf ein Objekt, cf. zu der Unterscheidung der 1. und 2. Art auch
Eth. Nie. Z 9. 1142 a 27 f. Die Worte a auiißsßvpts xolg alcibjxolg machen keine
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wird , durch welche wir eine wahre oder falsche Entscheidung tref¬
fen J) , wenn ferner von den Vorstellungen (cpavxaataL) , zu denen
ebensowohl die Erinnerungs - als die Phantasiebilder gehören , ge¬
sagt wird , die Mehrzahl von ihnen sei falsch 2). Es bedarf jedoch
keines allzugrossen Scharfsinns , um zu entdecken , dass diese ganze
Gedankenreihe auf einer Fassung des Wahrheitsbegriffs ruht , welche
mit der von Aristoteles ursprünglich (S. 6) in Aussicht genommenen
sich zum mindesten nicht deckt . Wahr und falsch sind nicht mehr

bloss Urteile , sondern ebenso alleinstehende Begriffe , Vorstellungen
und Wahrnehmungen . Es lässt sich vermuten , welcher Art dieser
veränderte , in seiner Anwendung erweiterte Begriff der Wahrheit
ist : die Voraussetzung ist , dass das Gedachte am Seienden gemessen ,
mit ihm verglichen wird , und wahr ist ein Begriff , eine Vorstel¬
lung , eine Wahrnehmung dann , wenn sich im Realen etwas findet ,
dessen adäquates Abbild das Gedachte ist .

Uebrigens unterscheidet Aristoteles selbst in dem Abschnitt über
den Begriff des fj;eö5o? Met . A 29 deutlich diese weitere und die
engere Fassung des Wahrheitsbegriffs . Er stellt hier zwei Arten
von Falschheit einander gegenüber 3). Das Gedachte im weitesten
Sinn des Worts (also Wahrnehmung , Vorstellung , Phantasie - und
Traumbild , Begriff , Urteil ) hat einen bestimmten Gegenstand zu sei¬
nem Inhalt . Dieser Gegenstand kann falsch sein , und er ist falsch ,
einmal , wenn er nicht wirklich ist , d. h . wenn ihm überhaupt nichts
im Seienden entspricht , dann aber auch , wenn die Vorstellung wohl
durch einen realen Gegenstand hervorgerufen ist , diesen jedoch nicht
getreu abbildet und so das Bild eines Nichtseienden wird 4). Was
falsch in diesem Sinn ist , ist sachlich falsch (cag rcpayga

ernstliche Schwierigkeit ; sie brauchen weder mit Bywater versetzt noch mit
Torstrik und Biehl gestrichen zu werden . Man kann unter alaO-Tjxotg entweder
im Anschluss an 425 b 9 f. die wahrgenommenen Qualitäten oder aber die
Substanzen verstehen . — s . auch c. 6. 430 b 29 f : . . . xd öpdv xoü i§(ou
( 1. Art ), sl 5’ dvfrpcoTiog xö Xeoxöv t) ixt), oük äXrjD-sg de£ (2. Art ).

1) de an . III 3. 428 a 3—5. . . . Suvajjug t) 'igig , xafr ’ vjv xptvojisv xal äXyj-
3-£UO|X£V9] c}>£u§6|Jie\)-a . xoiaöxat d’ sloiv aiaD-Yjair; etc .

2 ) 428 a 12 . a£ §e cpavxacCai ywovxoa od ixleiouc ^euösis .
3) 1024 b 17 —1025 a 2. Die 1025 a 2 ff. erörterte dritte Anwendung des

Begriffs (dvO-pwrcoc (j>£U§v)g) kommt für uns nicht in betracht .
4 ) 1024 b 24 - 26 . 7ipäy(xaxa |iev ouv oöxü) Xiye 'zai, 7j xQ p/yj eTvoa aü-

xä (1), rj xtp xijv ctn1 aüxcov cpavxaaiav prj övxog elvai (2) .
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tjjsüoog). Das ist die erste Art der Falschheit ,). Sie ist zuletzt
nichts anderes , als die Nichtübereinstimmung eines gedachten Ob¬
jekts mit einem realen . Sie zerfällt , wie schon die eben gegebene
Charakteristik gezeigt hat , in zwei Unterabteilungen . Es kommt
nämlich vor , dass dem Gedachten überhaupt nichts Wirkliches corre -
spondiert . Dieser Fall kann eintreten , wenn der vorgestellte Gegen¬
stand einen Zusammenhang von Dingen , Elementen repräsentieren
will . Dann haben wir den Inhalt , die Materie eines Urteils vor
uns . Der Inhalt eines Urteils aber — seine Form , das Wesen des
Urteils als Urteil bleibt hiebei ausser Betracht — ist falsch , wenn
einem gedachten Zusammenhang im Realen entweder ein that -
sächliches Nichtzusammensein oder gar ein notwendiges Getrennt¬
sein gegenübersteht . So ist der Inhalt des Urteils : „die Diagonale
ist commensurabeU falsch , da die Diagonale in Wirklichkeit not¬
wendigerweise nicht commensurabel ist ; ebenso der Satz : „dusitzest“ ,
wenn der Angeredete thatsächlich nicht sitzt 2). Aber einem vor¬
gestellten Objekt kann auch etwas Reales zu Grunde liegen und
trotzdem das Prädikat der Falschheit zukommen : wenn die

durch das Reale hervorgerufene Vorstellung sich mit dem Ur¬
bild nicht deckt , sei es nun , dass die psychische Erscheinung
lediglich kein adäquates Bild des Seienden gibt (Beispiel : Schatten¬
riss ), sei es, dass sie überhaupt ein Nichtseiendes darstellt (Traum¬
bild ) 3). Der sachlichen Falschheit steht als zweite Art die Falsch¬
heit der Aussage 4) zur Seite . Falsch ist diejenige Aus¬
sage , welche , als falsche (in falscher Weise ), das Nichtseiende dar¬
bietet , d. h . das Nichtseiende nicht als nicht seiend sondern als

seiend ausgibt 5). Diese Erklärung erhält sofort eine Ergänzung :

1) Von dem (bg Ttpayiioc «jjsööog (npäypaxa ^soSvj) überhaupt ist die Rede
b 17—26 . — Die Dunkelheit der Stelle rührt daher , dass Ar . vorgestelltes und
reales Objekt vermischt ; oben im Text ist im Interesse der Erklärung die
Unterscheidung vollzogen .

2) . . . xai xoüxou xo pev ( l ) xcp pi] auy/tsta &cu (a) aSüvaxov sTvat auvis -
tHjvai (b), üjaasp Xsysxat xö xrjv SiapsTpov eivai abppsxpov (b) i] x6 as Ka-itf/a-ilm (a ) •
xouxüjv yäp (J;söSog xö psv alsi (b), xö ös noxs (a ) ■ oöxo) yöcp oux. ovxa xaöxa .

3) xa 8s (2) . . . iaxi psv xi, dXV oux. &v ^ tcoisi xtjv cpaviaotav • 5aa saxi psv
övia , ixspoxs p&vxoi cpaivsa&ai v) pij ofcc saxiv (a ) ^ a pig iaxiv ( b), otov j] oxtocypa-
cpix (a ) xtxl xd kvbnwx (b).

4) 1024 b 26 - 37 .
5) Xöyog 8s t̂ suSrjg 6 xwv pr) övxtov ^ ijjsoSTjg. Dieser Satz ist in der im
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Jede Aussage ist falsch , wenn sie auf ein Subjekt bezogen wird ,
welches ausserhalb des Kreises derjenigen liegt , von denen das in
Frage stehende Prädikat in AVahrheit ausgesagt werden kann 1).
So wenig dieser Satz nun auch logisch correkt ist — er definiert
mit Hilfe des correlaten Begriffs , der ebenso der Erklärung bedarf — ,
so lasst sich sein Sinn ohne Mühe feststellen . Der einfachste Fall

eines falschen Satzes , der freilich praktisch nicht Vorkommen wird ,
ist derjenige , in welchem ein Begriff (z. B. Kreis ) mit einem von
ihm verschiedenen Begriff (z. B . Dreieck ) identifiziert und von die¬
sem ausgesagt wird . Der einfachste Fall einer Aussage überhaupt
aber ist die Definition , die von einem Begriff sein Wesen prädiziert ,
in der also schlechtweg ein Begriff von sich selbst ausgesagt wird .
In diesem Fall ist der Irrtum ganz oder so gut wie ganz ausgeschlossen .
Die Reihe der möglichen Aussagen ist jedoch damit nicht erschöpft .
Der Begriff ist nicht bloss identisch mit sich selbst , sondern ebenso
mit seinen einzelnen Bestimmungen (taöxo uws auxö xai ocuvö ne-
tcovJöc , otov SwxpaTV ]? xod Swxpaxyjc pouatxö ?) , und jede derselben

gibt Anlass zu einer besonderen Aussage . Alle Aussagen aber unter¬
stehen der Regel : Ein Satz , welcher ein Prädikat (a) einem Sub¬
jekt , in dessen Inhalt es nicht liegt (welches also non -a ist ) , bei -
Wt , ist falsch , und die Grundform des falschen Satzes lässt sicho " 1

demnach in der Formel „non -a ist a“ darstellen 2) .

Text angegebenen Weise zu verstehen . Durch ^ wird die falsche Aus¬
sage vom negativen Urteil unterschieden , welch letzteres richtig das Nicht¬
seiende als nicht seiend darstellt , während der falsche Satz das Nichtseiende
als seiend bezeichnet . Die Definition , wenn anders eine solche gegeben wer¬
den soll , ist allerdings fehlerhaft ; aber die Stelle ist darum doch nicht so
perplex , wie Bonitz S , 276 meint . Schwierig ist es nur , auch das falsche ne¬
gative Urteil unter die Definition zu subsumieren . Bedenkt man übrigens ,
dass nach Ar. dem wahren negativen Urteil eine reale Trennung entspricht ,
so fällt es nicht mehr schwer anzunehmen , dass auch das falsche negative
Urteil etwas Nichtseiendes — eine nicht seiende Trennung — ausspricht , cf .
unten 3 . Abschn . II .

1) 8iö Trag Xöyog tpsuSTjg izspou yj oü £cmv aX7]D-yjg.
2) In diesem Abschnitt sind verschiedene Bedeutungen von Aöyog ver¬

mischt : Xöyog kann ebensowohl Aussage , als Begriff und Definition heissen .
Beachtet man das , so wird die Aristotelische Erörterung über den 4)suö^g Xö-
yog verständlich . Arist . bekämpft im Verlauf derselben die Ansicht des Anti -
sthenes , dass nur diejenige Aussage , welche von einem Subjekt seinen Begriff
prädiciert , also das definitorische Urteil berechtigt sei . Daraus folgte dann ,
dass es nicht möglich ist , zu widersprechen , ja dass auch die Täuschung so
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Ueberträgt man diese Aeusserungen über den Begriff der Falsch¬
heit auf den correlaten Begriff der Wahrheit , so ergeben sich zwei
Arten von Wahrheit : die sachliche und die des Urteils .

Wir erkennen unschwer in denselben die beiden Fassungen des Wahr¬
heitsbegriffs wieder , welche oben als die weitere und engere zu unter¬
scheiden waren , nur dass zu der sachlichen Wahrheit in dem eben
besprochenen Zusammenhang auch die Wahrheit der Urteilsmaterie
gezählt wird . Die sachliche Wahrheit ist in der That die Ueber -
einstimmung eines Denkinhalts mit einem Seienden . Allein die Ver¬
gleichung des Gedachten mit dem Wirklichen , die Beziehung des
ersteren auf das letztere , welche vollzogen sein muss , wenn man das
Gedachte wahr nennen will , liegt nicht in dem Begriff , der Vor¬
stellung , der Wahrnehmung für sich . Sie ist eine Funktion , welche
lediglich Sache des urteilenden Denkens ist . Das zeigt sich z. B.
schon darin , dass Wahrnehmungen doch nur dann falsch genannt
werden können , wenn sie sich in Form von Urteilen äussern , wenn
eine Sinnesqualität (durch ein Urteil ) auf einen Gegenstand bezogen ,
wenn dem Wahrgenommenen (wieder durch ein Urteil ) eine gemein¬
same Eigenschaft beigelegt wird 1). Es wird darum im Sinn des Ari¬
stoteles sein , wenn die sachliche Wahrheit als uneigentliche ,
auf einer Uebertragung des ursprünglichen Wahrheitsbegriffs , dessen
eigentliches Anwendungsgebiet das Urteil ist , beruhende ausge¬
schieden wird . In der That gelten die hauptsächlichen Ausfüh¬
rungen des Aristoteles über Wahrheit und Falschheit ausschliesslich
dem letzteren . Efne genauere Untersuchung desselben wird übrigens
zeigen , wie eine Uebertragung des Begriffs der Wahrheit von sei-

gut wie ausgeschlossen ist . ln der That kann das falsche Urteil nicht wohl
ein solches sein , welches von dem Subj . sein Wesen aussagt (6 S$ Aö-
yog ouSevog feaxiv djiAöjg Aöyog). Ein falscher Satz wie derjenige , den A. durch
das Beispiel ofov 6 toö xuxAou xpiycovou andeutet , wird also thatsäch -
lich nicht Vorkommen . Allein es gibt zwar in einem Sinn über ein Subjekt
nur Einen Aöyog, nämlich dann , wenn er der Aöyog toö xi vjv eTvoa ist , in einem
ändern Sinn aber viele , nämlich dann , wenn die Aöyoi Aussagen sind , welche
Eigenschaften von dem Subjekt prädicieren : bccfoxau ds Aöyog eaxt psv chg sfg,
6 toö t { ■Jjvetvat , saxt ö’ d)g rcoAAoi, ircsl xauxö Txwg aöxö xai aöxö nsTtovö-og, ofov
2 . xal 2 . jjl saxt §’ gxaaxov Asystv ou jiövov xcp aöxoö Aöycj) , dAAd xai xw
Ixspou . Von hier aus ist wohl auch die im Text gegebene Verallgemeinerung
der Aristotelischen Regel gestattet .

1) cf . S. 8 Anm . 2 .
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nera eigentümlichen Herrschaftsbereich (den Urteilen ) auf den Boden
der isolierten Begriffe , Vorstellungen und Wahrnehmungen möglich
war , und in welchem Verhältnis der veränderte Wahrheitsbegriff zu
dem ursprünglichen steht .

2) Die Erörterung des Wahrheitsbegriffs im engeren
Sinn und des ihm correlaten Begriffs der Falschheit knüpft an
den Begriff des Seins an . Die Wahrheit ist in gewissem Sinn ein
Sein , die Falschheit ein Nichtsein . Nun kommt der Begriff des
Seins , unter den ebensowohl das Existieren als das Sein fällt , das
die Funktion der Kopula hat , in sehr verschiedenen Bedeutungen
zur Anwendung . Aristoteles ordnet dieselben in vier Klassen ein .
Drei von diesen beziehen sich auf Verschiedenheiten innerhalb des

realen Seins . Einmal nämlich können die Prädikate ihren Subjekten
realiter entweder nur unwesentlich (stvai xam augßsß ^xos) oder an
sich (xatF aöxo) zukommen . Ferner aber zerfällt das Seiende selbst
in eine Anzahl von Gattungen (Kategoriengattungen ), und das Sein ,
das in Verbindung mit diesen tritt , d. h . Prädikate der verschiede¬
nen Gattungen mit Subjekten verknüpft , wird dementsprechend einen
ebenso vielfachen Sinn annehmen , als es Kategorien gibt . End¬
lich lässt sich ein potenzielles und aktuelles Sein unterscheiden .
Diesen drei Klassen , deren Sein das reale ist , steht als vierte die¬
jenige gegenüber , deren Sein das Wahrsein , deren Nichtsein das
Falschsein ist . Das „Sein“ oder „ist“ in diesem Sinn nämlich be¬
sagt , dass etwas , eine Verbindung von Vorstellungen wahr , das
„Nichtsein“ oder „ist nicht“ , dass etwas falsch ist ^ Die Art , wie

1) Met . A 7. 1017 a 7 ff. a ) to ov Asys-cai zb jasv vcaxä aujißsßyjxös, zb ös xaO-’
auxö. 7 f . b) xaO’ ocötcc §b sTvai XsysxaL öaaTiep avjixaivei. xd. aj(Tj[iaxa TYj£ xaxTj-
yopta ?- öacr/ ws yäp Xsysxgu xooauxa)((T)g xö sTvoa oTjiiaivst,. Ircsi ouv xwv ttaxYjyopou-
liivtüv xä [xsv xi iaxt oTjjxaivsi, xä Ss tolöv etc . . . . , i ^dcaxcp xoüxwv xö sTvai xaüxö
aYj|j.advei. (cf . Z 1. 1028 a lOff . : xö ov Xsyexat ixoXXaxw? . . . ' a7)p,aivsi yäp xö
|isv xi ioxt xai xöSb xt , xö §b öxt uotöv u. s . f.) Als 8 . Klasse wird das Wahr -
und Falsch -sein eingefiihrt : c) sxt xö slvat, a7][iaiv£i. xai xö iaiiv Sxt dXvj&Bg, xö
ös |x7] slvai Sxt om dXTjO-ös dXXd cßsOiSos, öixoiwg naxacpdascog xou dixocpdaswc;,
(cf . dazu die völlig zutreffende Erklärung von Bonitz S. 242 ) ofov öxt, boxl Sw -
y.pdxyj$ gouaty-ög , öxt dXrĵ Bg xoöxo, tj öxt eoxt ZwxpdxTjs ou Xsuxög (nicht -weiss ),
öxt dXy]fr££ . . . . d) ixt xö slvat ayjgatvst xa 't xö öv xö (jibv öuvdpiei f^ xöv , von
Christ gestrichen ] , xö 8’ ivxEXsxstqt xwv Etpyjjjivoov xoöxwv. Dieselbe Aufzählung
der 4 Klassen , nur in anderer Reihenfolge , findet sich E 2. 1026 a 83 —b 2.
vgl . E 4 . 1027 b 17 f. zusammengehalten mit Z 1. 1028 a 10 f . 0 1. 1045 b
33 f. ; ferner 0 10 Anfang und N 2 . 1089a 26.
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hier das Wahrsein dem realen Sein gegenübergestellt wird , insbe¬
sondere aber die in diesem Zusammenhang sich findende Beurteilung
des negativen Urteils , das lediglich als Constatierung der Falsch¬
heit , als Aufhebung des entgegenstehenden positiven behandelt wird ,
scheint darauf hinzudeuten , dass Aristoteles die Begriffe der Wahr¬
heit und Falschheit ganz dem Gebiet des Logischen , des subjektiven
Denkens zuweist . In der That hebt Aristoteles an anderen Stel¬

len den subjektiven Charakter derselben noch viel be¬
stimmter hervor 1). Er sagt ausdrücklich : der Gegensatz von wahr
und falsch , die Verbindungen und Trennungen , welche das Gebiet
der Wrahrheit und Falschheit sind , sind wirklich nicht in den Dingen ,
sondern nur im Denkvermögen 2). Darum ist auch das Seiende , das
nur als wahr seiend ist , von dem im strengen Sinn Seienden wohl
zu unterscheiden 3). Ja , was als wahr seiend bezeichnet wird , ent¬
springt aus einer Affektion des Denkvermögens 4) ; mit ändern Wor¬
ten : die Urteile , die allein wahr oder falsch genannt werden können ,
sind lediglich psychische Akte , rein logische Funktionen . Sind aber
Wahrheit und Falschheit nichts anderes als Bestimmungen , Eigen¬
schaften derartiger Akte , so folgt daraus mit zwingender Notwen¬
digkeit , dass jene Begriffe selbst durchweg subjektiver , logischer
Natur sind . Ist dem jedoch wirklich so, so müssen sich auch sub¬
jektive Kriterien der Wahrheit feststellen lassen . Dazu scheint sich
denn der Satz , der uns an anderem Ort (Met. A 29 s. o. S. 12) als
Grundsatz der Wahrheit der Aussagen begegnet ist , die Regel , dass
ein Prädikat nur dem Subjekt , in dessen Inhalt es liegt , zugeschrie¬
ben werden könne , zu eignen . Allein derselbe gibt so wenig einen
sicheren Massstab für die Beurteilung der Wahrheit eines Satzes ,
dass er vielmehr selbst noch einer Norm bedarf , mit deren Hülfe
zu entscheiden wäre , in welchen Subjekten ein Prädikat wahrheits -
gemäss liegt . So scheint man auf die subjektive Evidenz (raans )
hingewiesen zu werden , welche Aristoteles häufig genug als ein Mo¬

ll Met. E 4.
2 ) 1027 b 25 — 27 . oe ydp dem xö (f'sööog xat xö sv xotg npayriaaiv . . .

aXX’ 4v SiavoCcp. 29 — 81 : yj aujjmXoxVj laxiv xai rj öiatpeaij (cP. dazu 18 f .) dv

Stotvoicj:, &XX’ oüx dv xoig uptxyiiaoi .

3 ) xd ö ’ ouxwg Sv Ixspov ov xftiv xupceög a . a . 0 . 31 .

4 ) 1027 b 34 — 1028 a 1 . xö yäp dExiov . . . xoö öd ( d . i . des wg dXyj&dg öv )

lyjg öiavoiag xi Ttäfrog .
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ment bezeichnet , das nicht blos in den wissenschaftlichen Urteilen ,
sondern ebenso auch in den Meinungen enthalten sein müsse 1).
Allein es findet sich nirgends eine Spur , dass er dieses Moment auch
nur in innere Verbindung mit dem Begriff der Wahrheit als sol¬
chem gesetzt hätte .

3) Dieser Umstand macht bedenklich . Dazu kommt , dass zahl¬
reiche Aeusserungen des Aristoteles der subjektiven Fassung des
Wahrheitsbegriffs geradezu entgegenstehen . Wenn ausdrücklich
hervorgehoben wird , dass nicht die wahre Ueberzeugung des
denkenden Subjekts der (Real -)Grund des wirklichen Seins , sondern
umgekehrt das wirkliche Sein der Grund der Wahrheit unserer
Aussagen ist 2) , so ist damit nicht bloss aller idealistische Schein
aus dem Aristotelischen Wahrheitsbegriff entfernt , es ist zugleich
ein objektives Kriterium der Wahrheit gewonnen : das reale Sein
ist für dieselbe ebensowohl Realgrund , als Massstab , mit dessen
Hülfe Wahrheit und Falschheit festgestellt wird . Ja , Aristoteles
trägt kein Bedenken , die Wahrheit dem Sein völlig gleichzuordnen 8).
Sie liegt dem Seienden parallel : zu sagen , das Seiende sei, das Nicht¬
seiende sei nicht , ist wahr ; zu sagen , das Seiende sei nicht , das
Nichtseiende sei , ist falsch 4). Und Aristoteles zieht diese Parallele
vollständig : er führt die objektivistische Fassung des
Begriffs der Wahrheit in der Weise durch , dass er nicht nur
dem positiven , sondern ebenso dem negativen
Urteil ein reales Urbild entsprechen lässt . In dem¬
selben Zusammenhang , dem die erwähnten auf eine subjektive
Deutung des Wahrheitsbegriffs hinweisenden Aeusserungen entnom¬
mensind , wird ausgesprochen : das Wahre behauptet die Bejahung von
dem Zusammenseienden , die Verneinung von dem Getrennten , das
Falsche aber den contradiktorischen Gegensatz dieser Teilung 5).

1) Anal , post 1 2. 72 a 25 ff. de an . III 3. 428 a 20 f. Top. IV 6. 128 a
35 ff. V 3. 131a 23 ff. rhet . I 1. 1355 a 5 f. cf. dazu Kampe , die Erkenntnis¬
theorie des Aristoteles 1870. S. 271—78.

2) Met. 0 10. 1051 b 6—9. oü ydp öid xö ol'saO-at aArjffwg ae Asuxöv
stvou sl at) Xemög, dAAöc Stä xö as slvai Asuxöv oE cpävxsg xouxo dAKjOsnojjisv.
ferner cat . 5. 4b 8 ff. cf. 12. 14b 18 ff.

3) cf. z. B. Anal , post I 46. 52 a 32 xö ydp dAvjD-ös xffi saxtv öpotwg xdxxexat.
4) Met. F 7. 1001 b 26 f. xö psv ydp Asystv xö Sv [ij ] elvai yj xö py] Sv sfvat

cJjsöSog, xö Ös xö Sv slvoa xat xö pyj Sv pyj slvai dAyĵ ig.
5) Met . E 4. 1027 b 20—22 : xö psv ydp dAyjO-sg xyjv xaxdcpaaiv ini xrp auy-
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Besonders präcisen Ausdruck findet diese Theorie an einer ande¬
ren Stelle 1). Was im Denken wahr oder falsch ist , dem ent¬
spricht in der Welt der Wirklichkeit das Zusammensein oder Ge¬
trenntsein , und die Wahrheit sagt darum derjenige , der y o n
dem Getrennten meint , es sei getrennt , von dem
Zusammenseienden , es sei zusammen ; wer aber
in einer dem Wirklichen entgegengesetzten
Weise sich verhält , der ist im Irrtum 2) . Der Aus¬

gangspunkt der Definition ist wieder der Gedanke , dass nur Ur¬
teile , Vorstellungsverbindungen , bezw. - trennungen als wahr oder
falsch bezeichnet werden können . Aber sie lässt nun zugleich den
Grund dieser Forderung , dieser Gebietsabgrenzung hervortreten : nur
Urteile schliessen den Hinweis auf ein Wirkliches , den Anspruch ,
mit einem Realen übereinzustimmen , in sich ; dem Begriff der Wahr¬
heit jedoch ist es wesentlich , nur auf diejenigen Denkfunktionen
angewandt werden zu können , welche getreue Darstellungen eines
Seienden sein wollen . Daraus folgt übrigens auch , dass das Sein,
dessen Abbild die Wahrheit sein soll , nur ein reales Zusammen - ,
das Nichtsein nur ein Getrenntsein sein kann 3). Wahr ist also ein
Urteil dann , wenn es die Nachbildung eines wirklichen Zusammen¬
oder Getrenntseins im Denken sein will und in der That ein derartiges
reales Verhältnis in adäquater Weise wiedergibt ; ist diese letztere
Forderung nicht erfüllt , so ist die Aussage falsch . Will man nun
den Begriff der Wahrheit kurz charakterisieren , so kann man als
hervorstechendes Merkmal desselben Uebereinstimmung eines Gedach¬
ten mit der Wirklichkeit bezeichnen , muss jedoch sofort ergänzen :
Uebereinstimmung eines eineBeziehung auf das
Wirkliche enthaltenden Gedachten , einer aufAb -

X£t(iiv (p 8)(El, TTjV8’ ÄTCOCpaaiVItÜ Tqj 8tTJp7jjJ.£V(p, TÖ Ss ({jeuSog TOUTOUTOU|J,Spia[XOÖ
TTjv ccvitcpaaiv.

1) Met. 0 10. Hier fällt zunächst auf , dass im Eingang des Cap. als das
im eigentlichsten Sinn Seiende (xupimaxoc ov) im Gegensatz zu E 4. 1027 b 31
das Wahre oder Falsche bezeichnet wird.

2) a. a. 0 . 1051 b 2—5. xouxo 8’ (nämlich das Wahre oder Falsche) Im
xffiv npayjjiäxwv iaxi x(p auyxeiaäai i) SiTjprjaS'oa, wax’ jxlvö xö Sî p7)|jivov
olöpsvog SnßpyjaO-oa (so lese ich mit Christ. Bekker : SiaipelaOat.) xal xc aoyxeb
l-isvov attyxetafroa, i ^soaxoa Ss ö ivavxiwg Ix<dv t) xa upayiiocxa.

3) 1051 b 11—13. xö |jiv eTvat £axi xö aoyxsToS-ai xai sv slvai, xö 8£ |i7] sTvai
xö |iY] auYxsEO'öm dkXa TxXstci) etvou.

Maier , Die Syllogistik des Aristoteles . 1. Teil . 2
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bildung des Realen gerichteten Denkfunktion mit
dem Seienden .

Auf den Begriff der Wahrheit in diesem Sinn (und den ihm corre -
laten der Falschheit ) fällt volles Licht , wenn das Gebiet , auf welches er
Anwendung findet , genauer durchforscht wird (%qt eaxiv 7) oöx eait io
dXrjd-sg Aeyogevov ■v) 1051b 5 f). Das Zasammenseiende und
Getrennte , dem die Prädikate der Wahrheit oder Falschheit zukom¬
men , scheidet sich in zwei streng von einander zu sondernde Sphären
(1051 b 9 —1052a 11). Auf der einen Seite steht das immer
und ewig Zusammenseiende , das schlechterdings nicht
getrennt , und das immer und ewig Getrennte , das
schlechterdings nicht verbunden werden kann . Das ist das Gebiet
des Notwendigen , das sich nicht anders verhalten kann . Ein Ur¬
teil , das auf diesem Boden liegt , kann nicht bald wahr , bald falsch
sein ; es ist ein für allemal entweder wahr oder falsch *) . Die Mög¬
lichkeit des halben Irrtums und der halben Wahrheit ist hier eine

beschränkte . Dieser Gefahr sind nämlich am häufigsten die zeitlich
bestimmten Urteile ausgesetzt , sofern in ihnen eine Täuschung in
Betreff des „Wann“ , der Zeitangabe leicht Vorkommen kann . Das
Unveränderliche , das Ewige aber liegt über die Sphäre der Zeit
hinaus . Niemand wird z. B. auf die Meinung verfallen , das Drei¬
eck , wenn anders er es (d. h . seinen Begriff ) für etwas Unwandelbares
hält , habe zu einer gewissen Zeit eine Winkelsumme von 2 Rechten ,
zu einer anderen aber nicht . Nur in einem Fall ist auf diesem

Gebiet der Irrtum , der zugleich einen Teil Wahrheit , und die Wahr¬
heit , die zugleich einen Teil Irrtum enthält , denkbar : es ist der
Fall , dass eine Bestimmung dem ganzen Umfang eines Begriffs zu¬
gesprochen wird , welche nur von einem Teil desselben gilt , oder
umgekehrt . Bei dem numerisch Einheitlichen , d. h . bei denjenigen
Begriffen , deren Umfang sich in einem Individuum erschöpft , ist
auch das ausgeschlossen . Hier ist nur die doppelte Möglichkeit ge¬
geben : entweder volle Wahrheit oder voller Irrtum 2). Dieser

1) 1051 b 9— 10. 15— 17 : sl 8yj xa [isv alei o^yitenai xai äöüvaxa SiaipelHjval,
xa 5’ alei St̂ pyjxai xal aöövaxa auvxs'D-fjvat, . . . . • — Ttepi Ss xä &§t>vaxa
§XEtv T ŶV£Tat äfojDes 6xe öe t|jeöSog, rilAX’ aisi xauxa dXrjOfj xai 4>suöYj.

2) Damit glaube ich den Sinn der Stelle 1052 a 4 —11 richtig wiederge¬
geben zu haben : epavepöv §e xai Sxi Ttspi x&v cbuvYjiwv oux eaxiv dnäxvj xaxd xö



Wahrheit und Falschheit . 19

ganzen Klasse von Urteilen stehen andere gegenüber , deren Objekt
sowohl das Zusammen - als das Gretrenntsein zulässt . Ihr

Gebiet ist der Kreis der veränderlichen Dinge , welche bald so, bald anders
sein können , weshalb auch die Meinungen , die Sätze , die es mit
ihnen zu thun haben , bald wahr bald falsch sein werden , je nachdem
die Objekte sich gleichbleiben oder sich ändern ^ (vgl . dazu S. 11).
Aristoteles unterscheidet also zwei Arten von Urteilen : die ewi¬

gen , zeitlosen Urteile , die immer wahr oder falsch sind und zum
Gegenstand das Unveränderliche , Wandellose haben , und die in der
Zeit liegenden , bald wahren bald falschen Aussagen , deren Objekte
dem Wechsel , dem Entstehen und Vergehen unterworfen , jetzt sind
und bald nicht mehr sein werden , jetzt so, bald anders sind . So
verschieden aber auch die Gegenstände der beiden Urteilsarten
sind , so haben sie doch das Gemeinsame , dass sie gleicherweise in das
Gebiet des Zusammengesetzten fallen : sie sind ja nichts anderes als
Verhältnisse realen Zusammen - oder Getrenntseins .

Dadurch wird eine Frage nahegelegt , deren Beantwortung
auch für das Verständnis des Wahrheitsbegriffs selbst von Be¬
deutung ist . Dem Zusammengesetzten ist in unserem Zusammen¬
hang das Nichtzusammengesetzte , das schlechthin Einfache (das Sub¬
stantiellbegriffliche und die immaterielle Einzelsubstanz ) gegenüber¬
gestellt , bezüglich dessen die Begriffe der Wahrheit und Falschheit
eine wesentliche Modifikation erfahren 2). Welcher Art die letz¬
tere ist , ist bereits untersucht (oben S. 7) : Die Wahrheit und Falsch¬
heit des Einfachen , von der hier die Bede ist , ist mit der Wahr¬
heit und Falschheit des alleinstehenden Gedankens identisch .

In der Sphäre des einfachen , begrifflichen (intuitiven ) Denkens

Ttote , s’i uq uixoAaiißritvst , ävavyjxa . ofov tö xpiycovov sl iiy) [xsiaßaXXscv olexai , otbc

oirjaexa '. rcoxs |asv o 'io öp&äg £X£t’v Tl0T£ ^ U'-sxaßdXXot yöcp av ), dXXä xl jisv xl

S’ oi) . . . . dpi 'S’ixq) 5s rcspt §va oüös xouxo • ou yäp sn xivä [isv xivd 5’ oux o’nj -

asxou , &XX’ « XTj&suasi Yj cßsöasxat d)£ aisL oöxwg sxovxog .

1) . . . . xd 5’ ivSexsxai xdvavxia . . ' repi ptsv ouv xd Sv5sx5 |J.£va auxr ] yty -

vsxat cpsuöyjg xac dXYî Yjg öo£a xal 6 Xöyos 6 auxög , xai ivSs ^ sxat özk |isv dXvj-
&eustv öxs 5s (]js65sa9 -ac .

2 ) 1051 b 17 ff . Ttspl 5 ^ 5r) xd daövOsxa xl xo stvou ■?) |iT] sTvat xal io

xal xo 'jisOSop ; oö ydp Iotl aöv &sxov , wai ’ sfvai (isv 5xav aoyxsYjxai , [irj slvai 5’

idv StijpTfjfJisvov ^ . . . • ou 5s xo dXvĵ sg xal t}»s55og 6 |iolü )g ixt . örcdpgei xai Itc ’

sxslvwv . waxsp oööi xo dXyĵ sg ixl xoöxwv xo aöx6 , oöxcog oöös x5 stvaf dXX’

saxi xo |isv dXvjTlsg . . . Das Weitere ist bereits oben S . 7 Anm . 2 angeführt .

2 *
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ist wahr das unmittelbare Ergreifen des Gegenstands ; das Falsche
aber ist ein Nichtwirkliclies , ein Negatives , ein Nichtdenken 1). Das
Gedachte, wenn anders es ein Positives , wirklich Gedachtes ist, ist
dem Realen völlig adäquat ; so weit eine Differenz zwischen dem in¬
tuitiven Denken und dem realen Sein vorhanden ist , besteht sie darin,

dass ein Wirkliches nicht gedacht wird, dass im Denken gleichsam
eine Lücke klafft : positive Falschheit hat hier keine Stelle 2). Wird
nun von der begrifflichen Wahrheit die Wahrheit des Zusam¬
mengesetzten , des Urteils unterschieden 3), so fragt sich, in welchem
Verhältnis beide stehen , ob , bezw. welche Beziehungen zwischen
dem einfachen Begriff und dem ewig Zusammengesetzten oder Ge¬
trennten anzunehmen sind. Schlechthin einfach ist der substantielle

1) 1052 a 1—2 s. S. 7 Anm . 2. ferner 1051 b Bl : nepi xaüxa oöx eoxtv&na -
xYj&vjvat. rj voslv r) p,Yj.

2) Das ist der Sinn der schwierigen Stelle 1051b 35 f. : xö 5s iv. efaep Sv,
oöxoos £axiv el §s irrj oöxcog, obv. icxiv, die Bonitz S. 412 nicht befriedigender¬
klärt hat . Ich ziehe die Bekker ’sche Interpunktion der von Christ gegebenen
(to Ss äv, sutep öv ooxcog, iaxiv ) vor . Mit xö Ss Iv wird die Wahrheit auf be¬
grifflichem Gebiet dem sv psv, der Wahrheit des Zusammengesetzten , des Ur¬
teils (iv [xsv loxiv, sl oöyxsixao, xö ö’ el pyj auyxeixat, cpsöSog) gegenüber¬
gestellt . Der Sinn , in dem ich im 'lext die Worte verstanden habe , stimmt
zum ganzen Zusammenhang , ln dem unmittelbar sich an diese Worte An¬
schliessenden wird das (psööoc: als ein Nichtwirkliches bezeichnet . Das ist der
Schlüssel zum Verständnis der Worte : sl Ss pY] oöxcos, oöx scmv: Soweit das
Denken nicht so ist (wie das Wirkliche ) , d. h . soweit das Denken nicht mit
dem Wirklichen übereinstimmt , ist es (das Denken ) überhaupt nicht (d. h.
existiert es nicht , ist es ein Negatives , Unwirkliches ), vgl . du zu den Satz xö
ös cjjsuöog saxiv a 2. Von hier aus sind die vorhergehenden Worte leicht
zu erklären : das Gedachte , wenn anders es ist , d. h. ein Positives , wirk¬
lich Gedachtes ist , ist in Wirklichkeit so , stimmt mit dem Realen überein .
Das Subjekt der beiden Sätzchen ist aus dem vorhergehenden Satz zu er¬
gänzen . Derselbe wird eingeleitet mit den Worten : xö 8’ sTvcad)g xö äÄTj&sc;
xal xö pij sfvoa d)g c};s0öog. Wenn nun fortgefahren wird : sv psv iaxiv, sl aöy-
xsiioa, ecXTj&sG . . . , so muss aus dem Vorausgehenden zu sv ein Begriff wie
»Gedachtes « oder »was wahr sein will «, ergänzt werden , was durchaus keine
Schwierigkeit hat ; es handelt sich darum , festzustellen , welches der Massstab
der Wahrheit ist ; gemessen aber wird das Gedachte , nicht das schon Wahre .
Auf jene beiden Sätzchen gründet sich dann unmittelbar anschliessend die
Definition der Begriffe Wahr und Falsch auf diesem Gebiet .

3) s. die in voriger Anm . angeführte Stelle . Die dort gegebene Definition
der Wahrheit des Zusammengesetzten ist allerdings unvollständig , sofern sie
nur das positive Urteil im Auge hat Doch hat diese Nachlässigkeit nichts
Auffallendes .
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Begriff als solcher , sofern seine Merkmale nicht real trennbar sind .
Bas schliesst aber die Analyse , die logische Zerteilung desselben
durch das Denken in keiner Weise aus . Nur steht diese Zerteilung
in keinem inneren Verhältnis zu dem Wesensbegriff als solchem 1).
Sobald sie aber vorgenommen wird , treten wir auch hinüber
in das Gebiet der Verbindungen und Trennungen , auf welchem
die Täuschung möglich ist 2). Und während der gedachte (undaus¬
gesprochene ) Begriff ' schlechthin einfach ist , ist das gedachte
(und ausgesprochene ) Urteil ein Zusammengesetztes , schon dem dis¬
kursiven Denken Angehöriges , auch wenn sein Gegenstand ein Be¬
griffliches ist 3). Im isolierten Begriff liegt aber eine gewisse Auf¬
forderung zur Analyse : wenn das Denken den Begriff erfasst hat , so
muss man weiter fragen , ob demselben gewisse Bestimmungen zukom¬
men oder nicht . Und das kann nur im Urteil geschehen 4). Der Be¬
griff wird doch erst dann voller Besitz des menschlichen Erkennens ,
wenn er aus der Sphäre der Intuition in das Licht des diskursiven
Denkens , das seine einzelnen Bestimmungen heraushebt , gerückt ist .
Schon das primitivste Prädikat , das ihm beigelegt werden muss , das
Sein , kann ihm nur im Urteil ausdrücklich zugesprochen werden .
Darin liegt , dass die Wahrheit des Begriffs faktisch nur dann fest -

1) Es ist eine 8ia£psatg xoaä oojißsßvjxög de an . III 6 . 430 b 16 , von der
tiefer unten noch weiter die Rede sein wird .

2) So ist 1051b 25 f . : änaT /jö-̂ vai yäp uspi xb xL eaxiv ou% saxiv dcXX’ t)
xaxä ao|j,ß£ßrjxÖ£ aufzufassen . In dem Verhältnis , das durch xaxa oujißsßyjxög
bezeichnet ist , steht die Thätigkeit des analysierenden Denkens zum einfachen
Begriff . Den vollen Beweis für die Richtigkeit dieser Erklärung wird die
Exegese von de an . III 6 geben .

3) 1012a 2 f. : sxt xav xö SuxvoTjxöv xai vovjxöv TjSiävoioc ^ xaxa -
cpTjaiv Yj&7xöcp7] at, v.

4) 1052b 32 f . : äXXä xö x£ £axi ^Yjxstxai xepi aoxwv , st xoiaoxd ioxiv i) [ivf
Ich verwerfe mit Christ den Vorschlag von Bonitz , oöx si xonxüxa . . zu lesen .
Die Bekker -Christ ’sche Lesart gibt einen völlig befriedigenden Sinn . Der Satz
bildet den Abschluss der Erörterung über die Wahrheit der daövfrsxa, indem
er den Uebergang von diesen zum Zusammengesetzten andeutet . Er fasst
schon die Analyse des x£ iaxtv ins Auge (xö xt laxiv ist hier identisch mit xö
xi rjv slvai , cf . übrigens zu diesen Ausdrücken die einschlägige Untersuchung
unten im 3. Teil ). Der Wesensbegriff als Glanzes nämlich wird intuitiv erfasst .
Allein nun wird auf diesem Gebiet (xspi aöxwv) bezüglich des xi iaxtv gefragt ,
gesucht , untersucht , ob es xototöid iaxtv t) jjtfj. Daran schliesst sich dann im
folgenden Satz passend eine Definition der beiden Klassen von Wahrheit , der
Wahrheit des Zusammengesetzten und der Wahrheit des Einfachen an .
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gestellt werden kann , wenn er zum Urteil wird. So führt die
Wahrheit des einfachen Begriffs wieder zurück zur Wahrheit des
Zusammengesetzten . Die begrilflichen Bestimmungen sind das ewig
(mit dem Begriff ) Zusammenbestehende , und die durch den Begriff
ausgeschlossenen Attribute sind das ewig (von ihm) Getrennte. So
lässt sich sagen : Dasjenige , was immer beisammen ist und unmög¬
lich getrennt werden kann , ist nichts anderes als der Begriff , der
Begriff freilich unter dem Gesichtspunkt des Urteils betrachtet .
Und die Wahrheit der zeitlosen Urteile hat zur Grundlage den ewi¬
gen, einfachen Begriff .

Die Einteilung der Urteile in zeitlose Sätze mit unwandelbarem
Objekt und zeitlich beschränkte , entsprechend der Veränderlichkeit ihres
realen Substrats bald wahre , bald falsche Aussagen ist , wie sich
zeigen wird , für die ganze Wissenschaftslehre des Aristoteles von
fundamentaler Bedeutung . Jene bilden das Reich des strengen Wis¬
sens. Sofern aber nur die wahren Urteile wirkliches Wissen sind,
lässt sich vom Wissen auch sagen , dass es , wie der voö? (das in¬
tuitive Denken), immer wahr sei 1). Demgegenüber haben die Ur-

1) de an . III 3. 428 a 17 : |jiv oüSs iwv &sl ccXyj&suöv tu ) v ou-
ösjita eaToa, ofov inca'cf/jiY] 7] voöj. Anal , post II 19. 100 b 7 f. . . . öcXrjiKj§’ äsi
IraaTyjpyjy.al voü£. Der voög im engern Sinn ist , im Unterschied von Sidvota,
dem Organ des disknrsiven Denkens , das Vermögen des intuitiven Denkens .
Er denkt , erfasst die dpx.ai , die Principien der besonderen Wissenschaften .
Werden diese nun aber als Sätze ausgesprochen , so fallen dieselben schon in
die iiuaTr(]jLV}, eine Domäne des diskursiven Denkens , wie denn auch die Dis-
ciplin , welche es mit den Principien zu thun hat , die 1. Philosophie , eine kra-
ax̂ (i7) genannt , wird (vgl . z. B. die drei ersten Capp . in Met . F). Die Sidvoix
ist es , welche nicht blos auf dem Gebiet des StavovjTöv, sondern ebenso auf
dem des voyjt&v bejaht oder verneint S. 21 Anm. 3. Wenn Eth . Nie. Z 3. 1139 b
15—18 und 6. 1141 a 3—5 nicht blos der iraax7)[i7], dem voug und der aoepia,
sondern auch der iijy ri llB(l W<5vvjai£ ein (XXYjO-süeaOm in dem Sinn zugeschrie¬
ben wird , dass der Irrtum dabei ausgeschlossen ist und diesen Thätigkeiten die
Sö̂ a und ötoXŷ g, welche ein Sia^süSsaO-ai, zulassen , gegenübergestellt werden ,
so weist schon der Umstand , dass in demselben 6. Cap. 1140 b 31 die
eine ötoXt̂ is genannt wird , auf einen Mangel an Exaktheit in dem ganzen
Zusammenhang hin . Die Thatsache aber , dass hier ein (xyjöstcots öia<Jjsu§sa&ai
auch auf dem Gebiet der xal äXXtog sx £lv H41 a 4 f. behauptet
wird (cf. dazu übrigens 3. 1139b 31 f. : xä S’ aXXcog, öxav e£ü) xoö
S-scüpsTv YsvTjxat, Xavtldvei sl saxiv [itj saxiv!) , zeigt , dass in diesen Stellen
eine andere Fassung des Begriffs öoga und darum auch des Gegensatzes ööga
— dXfjOeia vorliegt . Wir werden später auf diese Stelle zurückkommen .
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teile mit veränderlichem logischen Wert als blosse Meinungen keinen
wissenschaftlichen Charakter . In analoger Weise zerfällt auch der
Begriff ' der W ahrheit , der auf die beiden Urteilsklassen seine
Anwendung findet , in zwei Arten . Die eine ist die ewige , u n-
ve randerliche , der die definitive Falschheit gegenüb ersteht , die
andere die Wahrheit , die im Wechsel des zeitlichenGre -

schehens in Unwahrheit übergehen kann . Von dieser
Charakteristik aus kann es übrigens nicht befremden , wenn Aristo¬
teles häufig die erste als die eigentliche Wahrheit bezeichnet und
sie der blossen Meinung entgegensetzt ' ). Die Wahrheit der Urteile
mit veränderlichem Gegenstand steht gleichsam in der Mitte zwi¬
schen der Falschheit und der ewigen Wahrheit , wie das Sein der
vergänglichen Dinge ein Mittleres zwischen Sein und Nichtsein ist .
Dem ungeachtet bleibt principiell die Wahrheit eine doppelte : dem
Wahrsein im einen Sinn entspricht auf Seiten der Wirklichkeit das
ewige Zusammen - resp . Getrenntsein , dem Wahrsein im zweiten Sinn
aber das Beisammensein , das auch Getrenntsein , bezw. das Ge¬
trenntsein , das auch Beisammensein werden kann . — Man könnte diesen

WahrheitsbegrifF in Anlehnung an moderne erkenntnistheoretische Be¬
zeichnungen auch den realistischen nennen . Die Sätze , in
denen derselbe entwickelt wird , bieten zugleich den Schlüssel zum
Verständnis früherer Erörterungen . Die Norm , dass ein Prädikat nur
von den Subjekten , in deren Inhalt es liegt , ausgesagt werden dürfe , er¬
hält nun ihre notwendige Ergänzung : ein Prädikat ist im Inhalt der¬
jenigen Subjekte enthalten , an deren realem Gegenstück die entspre¬
chende Eigenschaft haftet (S. 12. S. 15). Ferner aber lässt sich schon
hier eine Beziehung zwischen der sachlichen Wahrheit , die als die
uneigentliche ausgeschieden wurde , und der Wrahrheit der Urteile her -
stellen (S. 13 ). Auch die letztere hat , wie jene , ihren Massstab an der
Uebereinstimmung des Gedachten mit dem Realen . Allein es hat
sich ergeben , dass dieser Massstab im eigentlichen Sinn nur an die¬
jenigen Denkakte angelegt werden darf , welche selbst einen Hinweis

1) cf. namentlich Met. T 4. 1008 b 27—31 : ei Se 117) duiaTä(ievoi dXXd öogd-
£ovtö£ , noXb jidXXov £ra |j,sX7}T£ov &v eib} dX^ S-eCag, woixep xai voaaiSsi övxi y)
uycsivcp Tf/s öyiscag x<xi yxp ö dogd̂ cov npog xöv imaräfievov oüx üyieivög öidc-
xeixai ixpög xy]v äX̂ ftsiav. — %ax’ — xax« §ö£av ist im Organon häufig
gleichbedeutend mit dem Gegensatz apodeiktisch — dialektisch , vgl . vor¬
läufig die Stellen bei Bonitz ind. Ar. 203 b 48 f.
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auf die Wirklichkeit einschliessen , welche sich selbst die Aufgabe
stellen , ein Reales im Denken adäquat wiederzugeben . Eine solche Be¬
ziehung zwischen Seiendem und Gredachtem liegt nicht in den iso¬
lierten Vorstellungen , Wahrnehmungen , Begriffen als solchen ; sie
wird an dieselben rein äusserlich durch eine Denkfunktion , die ihnen
an sich fremd ist , herangebracht (vgl . S. 13). Im Urteil allein ist un¬
mittelbar die Relation zu einem Realen enthalten , und zwar — das
wird die Analyse des logischen Charakters des Urteils lehren (s. un¬
ten 3. Abschnitt I ) — insofern , als jedes Urteil direkt oder indirekt ’)
ein Sein ausspricht . Im Urteil also tritt zu der sachlichen Wahr¬
heit dasjenige Moment hinzu , das sie zu der Wahrheit im eigent¬
lichen Sinn macht .

4) Um so schroffer scheinen die beiden Fassungen des Begriffs der
Wahrheit , die wir unterscheiden mussten (2) e3 )), die subjektive , idea¬
listische und die objektive , realistische einander gegenüberzustehen . Der
Gegensatz scheint ein unversöhnlicher zu sein . Allein schon der
Umstand , dass beide Anschauungen einmal (Met . E4 ) in demselben
Zusammenhang sich finden , berechtigt zu der Erwartung , dass sie
in dem Aristotelischen Denken eins sein , ja einander ergänzen werden .
In der That werden sich die Schwierigkeiten lösen , wenn die Aus¬
führungen des Aristoteles über die Psychologie des Urteils
verfolgt und die Beziehungen ins Auge gefasst werden , welche
er zwischen den Begriffen der Wahrheit und Falsch¬
heit einerseits und der psychologischen Seite des Ur¬
teils anderseits annimmt .

Jedes Urteil kann als eine Synthese bezeichnet werden .
Ist doch auch das negative Urteil nicht ein psychischer Process , der
aus zwei aufeinanderfolgenden , gesonderten Denkakten besteht ; auch
in diesem Fall werden die verschiedenen Elemente des Urteils eine

Einheit 2). So kann Aristoteles sagen , dass das Denken , ob es nun be¬

ll direkt , wenn Sein = Existieren oder als Copula, indirekt, wenn ein
anderes Verbum im Satz auftritt . Jedes Verbum aber enthält das Moment

des Seins . ßa§t£si = sa-u ßaS^ cov.
2 ) Das muss der Sinn der Stelle Met . E 4 . 1027 b 28 —25 sein : uCbg Ss xb

äpa V] xb voetv aujxßatvsi, aXXog Idyog Xsyo) 8s xb xai xö xwpis (boxe
|iY] xö £cfs£?j{; aXX’ £vxi yiyvsaOm . In den Worten ccXXog Xöyog kann ich nicht
mit Bonitz S . 293 einen Hinweis auf eine Metaphysikstelle Z 12 sehen . Es
ist hier offenbar an de an . III 6 gedacht .
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jaht oder verneint, eine Synthese vollzieht 1). Wie nach der Welt¬
anschauung des Empedokles zuerst die Glieder getrennt vorhanden
sind und dann eine Vereinigung derselben zu einem Leib stattfindet ,
so werden im Reiche des synthetischen Denkens , auf dem Gebiet der
Gedankenverbindungen , auf welchem der Gegensatz von Wahr und
Falsch liegt , die vorher gesonderten Elemente zu einer Einheit ver¬
knüpft . So z B. werden die zunächst isolierten Begriffe „Diago¬
nale“ und „incommonsurabel“ zu dem Urteil : „die Diagonale ist
incommensurabel “ vereinigt 2). Gehört ein Denkinhalt etwa der Ver¬
gangenheit oder der Zukunft an, so ist die Synthese eine zeitlich
bestimmte , und sie wird in der Weise vollzogen , dass zugleich das
Zeitverhältnis hinzu- und hineingedacht wird 3). Die ganze Theorie
ruht wieder auf dem Gedanken, dass Wahrheit und Falschheit nur
in der Synthese liegt 4). Wenn ich z. B. das Weisse nicht weiss,
das Nichtweisse weiss nenne, so habe ich damit eine Synthese (und
zwar beide Male eine falsche ) ausgeführt 6).

1) Mefc. T 7. 1012 a 4 : öxav . . auv9-§ (sc . rj di&voux) 9 ctoa 7̂ ärcocpaa« .
2) de an . III 6 . 430 a 27 — 31 r £v o?g 5e xcu xö cĵsöSog xai xd aX^D-sg, oov-

Dsaig ng Y)§7] vo7j|idcxa)V wansp sv ovxtov, xa &dcTtep’E|j.TisSoxXrjp scprj uoXXßv jisv
xöpaoa dvaüx £V£? IßXdtatTjaav«, exsixa aovxiD-eaDm zfj 91X19. cöxto xai xaöxa xe ^tu-
piapisva aüvxcFexat, olov xö dau|j,[i£xpov xac tj öid|iexpog. vgl . zu dieser Stelle und
zu dem Folgenden (überhaupt zu 439 a 26 —b 6) die ausgezeichnete Abhand¬
lung von V a h 1 e n in den Sitzungsberichten der phil .-histor . Klasse der Wiener
Akad . Bd . 71 , der ich zum grossen Teil heistimmen kann . Vahlen setzt sicli
hier mit Torststrik ’s Erklärung dieser Stelle auseinander .

3) av öe yevojjivcov — so lese ich mit Vahlen statt des Bekker ’schen yivo -
[isvcüv — v] äoopevcov, xöv xpövov Tcpoasvvoffivxai auvxt&Eig. ouvxtS-sig ohne Ob¬
jekt = auvUsaiv jtoiöv . Als Subjekt ist aus npoaswocov zu ergänzen : ö voög
cf . b 6 , wobei voug im weiteren Sinn (nicht als Organ des intuitiven Denkens )
zu fassen ist . Die ganze Stelle ist zu übersetzen , als ob es hiesse : &v 5s ysv .
rj la . v ötj a 1 g , xöv ^ p. rcpoaevv . xai ouvx . vosi ö voug .

4 ) a. a . 0 . b 2 : xö yäp (JjeöSog §v auvO-sast, dsi . vgl . ferner den Anfang
der Anm . 2 angeführten Stelle .

5) xai y&p öcv xö Xsuxöv gi] Xsuxöv xai Xsoxöv )> xö (itj Xsuxöv, oovsö-tj-
xsv . Während Trendelenhurg xö |i 7] Xsuxöv streicht , setzt Vahlen mit Hecht
unter Beibehaltung dieser Worte vor denselben xai Xsuxöv ein . Diese Con-
jektur gibt jedenfalls den befriedigendsten Sinn . ouveSurjxsv ist auch hier wieder
ohne Objekt gebraucht = aöV'O-saiv dxoivjasv. (In der 2. Auflage von Trend .
Oommentar S. 414 ist eine andere von Trend , später vertretene Conjektur
und Erklärung aufgenommen : xai yäp äv xö Xsuxöv javj Xsuxöv, xö pv) Xsuxöv
Xsuxöv auvslbjxsv . Allein die Aenderung und Interpretation Vahlen ’s ist vor¬
zuziehen .)
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Allein es ist wohl zu beachten , dass dieser Grundsatz in unserem
Zusammenhang eine Modifikation erfahren hat . Die Synthesen , von
denen hier die Kede ist und zu denen nicht blos die positiven , sondern
ebenso auch die negativen Urteile gehören , haben einen anderen
Charakter , als diejenigen , welche identisch mit den bejahenden Ur¬
teilen und Abbilder realer Zusammenhänge sind . Das Wort auv-
fi-eats ist von Aristoteles in zwei verschiedenen Bedeutungen ver¬
wendet . Identifizirt man dieselben , so wird zuvörderst die Ari¬
stotelische Lehre vom negativen Urteil unverständlich . Ist näm¬
lich das negative Urteil als eine Synthese zu betrachten , der ein
reales Zusammensein entsprechen soll , so lässt sich der Satz „a ist
nicht b“ nicht mehr von dem positiven Urteil mit negativem Prä¬
dikat „a ist non -b“ unterscheiden . Demgegenüber ist festzustellen ,
dass Aristoteles beide Arten von Urteilen streng auseinanderhält :
es wird sich zeigen , dass er in Aussagen der zweiten Art bejahende
Urteile sieht . Entscheidend aber ist , dass die erwähnte Auffassung
der Synthese an unserer Stelle auch die hier gegebene Theorie des
positiven Urteils in Widerspruch mit der sonstigen Anschauung des
Aristoteles bringen würde . Sonst lehrt er , dass im positiven Ur¬
teil die Seele das ftealzusammenseiende in einer der Wirklichkeit

adäquaten Weise zusammendenkt . Und damit bestimmt er , zugleich
normativ , den logischen Gehalt und die ontologische Geltung des
Urteils — wenn es gestattet ist , mit diesem Ausdruck die Seite
am wahren Urteil zu bezeichnen , nach der es das Abbild eines

Realen ist 1). Von hier aus ist der bejahende Satz nichts weniger
als eine Verbindung von vorher Getrenntem . Getrennt sind die Vor¬
stellungen nur im Denken , und das Getrenntsein gehört allein der
subjektiven Seite des Denkens an . Wenn also das positive Urteil
Verknüpfung von vorher Gesondertem genannt wird , so kann da¬
mit nur die psychologische Genesis des Urteils beschrieben sein .
Und die Synthese , mit der wir es hier zu thun haben , ist
nichts anderes als ein lediglich subjektiver Akt
des Denkens , ein rein psychologischer Vorgang ,
dem nichts Reales entspricht . Soll diejenige Synthesis , welche eine
treue Darstellung eines realen Zusammenhangs ist , im Geist zustande

1) Ich vermeide absichtlich den Ausdruck »metaphysisch «, aus Gründen ,
die sich im Verlauf der Untersuchung ergeben werden .
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kommen , so muss eine Synthese anderer Art stattfinden , der je¬
doch eine Trennung vorauszugehen hat . Zu trennen nämlich ist
der Denkstoff , die Wahrnehmung (bezw. das aus ihr stammende
Erinnerungsbild , die Vorstellung ) oder der Begriff . Denn nicht blos
der Begriff , den das unmittelbare , intuitive Denken als schlechthin
einfachen erfasst und darbietet (S. 19—22), auch die Wahrnehmung
ist uns zunächst als ein Ganzes , Allgemeines gegeben , das nun in
seine einzelnen Elemente zu zerlegen ist ’). Häufig freilich wird die
Sonderung der Elemente , die im Urteil zu vereinigen sind , be¬
reits vor Beginn des Verfahrens im Denken vollzogen sein ; dann
muss von dieser Scheidung ausgegangen werden . Einen solchen
Fall hat Aristoteles offenbar in dem an unserer Stelle sich fin¬

denden Beispiel im Auge : die Begriffe „Diagonale " und „in-
commensurabel “ sind wohl als getrennt gegebene anzusehen . In
jedem Fall aber hat die Synthese an die Analyse anzuknüpfen und
nun die gesonderten Elemente auf das Ganze zu beziehen 2). So ent¬
steht das bejahende Urteil . Analog wird die synthetische Thätigkeit ,
welche zum negativen Urteil führt , verlaufen . Auch hier setzt die Vor¬
stellungstrennung , die ein reales Getrenntsein nachbildet und logisch
sich als Verneinung darstellt , eine Synthese voraus , welche die zu tren¬
nenden Elemente zu einander in Beziehung setzt . Dieser Synthese
aber muss , wenn die Parallele zum positiven Urteil vollständig ge¬
zogen wird , eine Analyse vorausgehen , sei es nun dass dieselbe einen
Teil des Verfahrens selbst bildet — das zu analysierende Ganze
wäre dann etwa eine Phantasievorstellung , ein mit fremdartigen
Zügen vermischtes Erinnerungsbild , eine ungenaue Wahrnehmung ,
ein mit anderen Elementen durchsetzter Begriff oder auch nur eine
aus irgendwelchem Motiv versuchte Verknüpfung zweier Gedanken —,
oder dass diese erste Sonderung der Elemente als eine bereits fer -

1) phys . I 1. 184a 21 —26 : sau 8’ y)[j,!v npänov xal aacpTj xd auy -
p. äXXov öaxspov 8’ ix xoütwv ycvsiac yvaiptpa tdoxoi -

X e i a xal od dpxai 8 i a i p o 5 o l t a u t a . 8iö £x xöv xafröXou ixl xd xaS -’ ixaaxa
Sei Tipol'dvai. (Wie xafröXoo und xd xaft ’ ixaaxa hier zu verstehen ist , er¬
gibt das unmittelbar an diesen Satz sich Anschliessende :) xö ydp SXov
xaxd xvjv a Ta &Yja i v Yvwpipwxspov , xöös xa &öXou SXov xc
eaxiv TioXXä ydp xspiXajißdvsi ctg pEpT) xö xa9 -6Xou.

2) lieber diese diäretische Thätigkeit äussert sich Aristoteles im Folgenden
(480 b 3 ff.), wo er das Urteil überhaupt unter dem Gesichtspunkt der Diärese be¬
trachtet . Das dort Gesagte wird die im Text gegebene Darstellung bestätigen .
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tige vorliegt , die vom synthetischen Verfahren seihst nur auf¬
zunehmen ist . Ob Aristoteles die Sache sich wirklich so gedacht
hat , lässt sich nicht mit Sicherheit sagen : das werden wir immer¬
hin als seine Ansicht bezeichnen dürfen , dass vor der Syn¬
these eine gewisse subjektive Scheidung der Elemente geschehen sein
muss. Die Synthese selbst stellt dann das logisch -ontologische Ver¬
hältnis derselben fest . Ohne diese vereinigende Funktion könnten
niemals getrennte Vorstellungen , auch wenn ihre realen Objekte
wirklich auseinanderliegen würden, ein Urteil werden. So ergibt sich
die volle Berechtigung der Theorie , nach der das Urteil überhaupt
eine Synthese von Vorstellungen (auvdeais vovjgaxwv) ist : diese Syn¬
these ist eine subjektive Denkthätigkeit , die auf Grund der voraus¬
gegangenen Analyse die gesonderten Urteilselemente in das ihrer
Natur entsprechende , mit der Wirklichkeit übereinstimmende posi¬
tive oder negative Verhältnis zu setzen hat 1).

1) Man könnte gegen die obige Darstellung einwenden , in dem ganzen
Abschnitt a27 — b3 habe Ar . nur das positive Urteil , das er auch sonst als oöv-
fl'saic; bezeichnet , im Auge . Dann müsste man auch das in den Worten ro Xsoxöv
|xv) Aeuxöv liegende Urteil als ein positives fassen : das Weisse ist nicht -weiss ,
worauf das 2 . Beispiel , welches die von Vahlen aufgestellte Conjektur ergibt
(xai Aeoxöv rö p7] Asoxöv), hinzuweisen scheint . Im zweiten Satz wird [ivj Asuxöv
aus dem Vorhergehenden als ein Begriff herübergenommen , woraus zu folgen
scheint , dass diese Worte auch in dem ersten Satz einen Begriff bilden .
Diese Erklärung muss dann im Folgenden die Worte : §e x «t Sicct-
psatv cfdvai ucma so verstehen : man kann aber auch alles , was von der oöv-
D-eaig gesagt ist , von der Statpsaig , d . i . vom negativen Urteil sagen , cf . Vahlen
a . a . 0 . Gewonnen scheint durch diese Deutung die Wahrung der Einheit¬
lichkeit in der Aristotelischen Urteilstheorie . Synthesis und Diäresis scheint
dann hier genau so wie an anderen Stellen aufgefasst werden zu können .
Allein dieser Gesichtspunkt fällt schon deshalb von vornherein weg , weil auch
andere Stellen (Met . E 4 . F 7) die Richtigkeit der im Text gegebenen Dar¬
stellung bezeugen . Ueberdies wäre , selbst wenn aüvD-saic; in de an . III 6 sich
blos auf das positive Urteil beziehen würde , diese Synthese nicht identisch
mit der objektiven oövO-eocg, dem Abbild des realen Zusammenseins . Als eine
Thätigkeit , welche vorher Getrenntes vereinigt , ist die letztere nirgends ge¬
dacht . Jene Synthesis wäre doch nur der psychologische Vorgang , durch welchen
die objektive Synthesis im Denken zu stande kommt . Besonders schwerwiegend
aber ist , dass bei der Beschränkung der Synthesis an unserer Stelle auf das
positive Urteil der Satz : tö yäp cjjsöoog äv auvltsaei des: nicht befriedigend er¬
klärt werden kann . Will man &s£ etwa nur auf das Gebiet der bejahenden
Urteile beziehen ? Das wäre eine in keiner Weise berechtigte Einschränkung !
Oder will man übersetzen : die Unwahrheit liegt stets auf dem Gebiet des
Zusammengesetzten ? Dieser Satz liesse sich auch auf die negativen Urteile
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Kann man aber alle Urteile als Synthesen bezeichnen , so
kann man sie mit demselben Recht auch Diäresen nennen 1) :
nicht bloss die negativen — bei diesen ist es selbstverständlich —,
sondern ebenso die positiven . Im bejahenden Urteile wird ein zu¬
nächst einheitlicher Gedanke in seine Bestandteile zerlegt. Betrachtet
man nun das Urteil überhaupt unter diesem Gesichtspunkt , so erhebt
sich die principielle Frage , wie eine derartige Analyse, eine derartige
Scheidung der Elemente möglich ist . Handelt es sich um Wahrneh¬
mungen, so ist die Sonderung leicht zu vollziehen 2). Und überhaupt
hat auf dem Gebiet derjenigen Urteile , in denen das Prädikat dem
Subjekt zukommen, aber auch nicht zukommen kann, in denen also
das Verhältnis von Subjekt und Prädikat kein zeitlos notwendiges
ist, die Analyse keine Schwierigkeit . Anders verhält es sich mit den
begrifflichen Einheiten 3). Wie kann ein substantiell einheitlicher
Begriff zerlegt werden ? Aristoteles knüpft an den Satz an , dass
der voO? es ist , der alle Einheit im Denken (die Einheit des Urteils
und die Einheit des Untrennbaren) herstellt . Ob man nämlich das

beziehen . Aber §v ouvfrsaei kann nicht heissen : auf dem Gebiet des Zusammen¬

gesetzten . So wird man nicht umhin können , anzuerkennen , dass der Satz
»to y . £v o. &sü sowohl die negativen als die positiven Urteile als Syn¬
thesen bezeichnen will . Das Beispiel to Aemcöv pY] X. braucht nicht als be¬
jahender Satz gefasst zu werden . Denn auch wenn ib pt ) X. X. darauf folgt ,
so werden hier lediglich zwei Hauptklassen von falschen Urteilen aufgeführt
(a ist nicht a , und non -a ist a ). Was endlich den Satz dvösxstai , §s . . . an¬
belangt , so wäre die erwähnte Deutung desselben allein auf das negative Ur¬
teil nicht blos dem Wortlaut nach gezwungen . Die an diesen Satz sich an¬
schliessende Erörterung , welche von der Trennbarkeit des döcacpsxov handelt ,
würde in keinem vernünftigen Zusammenhang mit jenem stehen . Sie hat
offenbar den Gedanken vor Augen , dass auch das positive Urteil als Diärese
bezeichnet werden könne , mma in b 4 ist also sowohl auf die positiven als
auf die negativen Urteile zu beziehen . Ist dem aber so , so wird man auch
die aövFeoig nicht bloss auf die bejahenden Sätze beziehen können .

1) a . a , 0 , b 3 . evös ^ etai 8s xal Siatpsaiv ^ avaiTtdvxa . vgl .
dazu die vorige Anm .

2) vgl . S. 27 Anm . 1.

3) Auf sie einzugehen hat Ar . noch besonderen Anlass . Von der vöTjaig
twv dS'.aipdxwv , mit der sich übrigens schon die vorhergehenden Capp . (4 u . 5)
beschäftigt hatten , hat er nämlich schon zu Beginn des Cap . gesprochen ; hier
wurde festgestellt , dass dieselbe auf dem Gebiet dessen liege , was kein 4)sü8og
zulasse . Diese Bemerkung gab dann den Anlass zu der Ausführung über Wahr¬
heit und Falschheit auf dem Boden der ouvFscig und biaipeai ^.
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Urteil als Synthese oder als Diärese definiert : in beiden Fällen
schafft der voö? die Einheit , die für das Urteil unbedingt erforder¬
lich ist x). Aber er constituiert auch noch Einheiten anderer Art ;
davon geht die Untersuchung der Frage , wie sich das begrifflich
Unteilbare zum Zweck seiner Einführung in ein Urteil zerlegen
lasse , aus. Das begrifflich Unteilbare selbst ist eine solche vom
voög herrührende Einheit . Um jedoch das Wesen des unteilbaren
substantiellen Begriffs und die besondere Art der logischen Tren¬
nung seiner Bestandteile zu charakterisieren, zieht Ar. eine weitere
Klasse von unmittelbaren , durch den voD? geschaffenen Einheiten ,
nämlich continuierliche Grösseneinheiten , zur Vergleichung heran.
Da von einem Unteilbaren in doppeltem Sinn gesprochen wer¬
den kann — es kann ein potentielles oder ein aktuelles sein —,

1) xö ös sv uoioöv , toöxo 6 voö$ Ixaatöv b 5 f . Ist die im Text gegebene
Auffassung die richtige , so kann es sich hier natürlich nur um den vous im
weiteren Sinn , das Organ nicht blos des intuitiven , sondern ebenso des dis¬
kursiven Denkens (cf . die Erklärung Cap . 4 . 429 a 23 : Asyo) ös vouv cfi SiavosT-
xat xal öjioXajjißocvsirj ißû ig) handeln . Man könnte nun aber den Satz xö ös
sv — §xaaxov lediglich auf das Folgende , das gxaaxov also allein auf die dcSiat-
psxa , von denen dort die Rede ist , beziehen wollen . Allein der ganze Zu¬
sammenhang weist unzweideutig darauf hin , dass dieser Satz zunächst den
Abschluss des Vorausgehenden bildet . Aristoteles hatte (cf . vorige Anm .)
im Bisherigen ausgeführt , dass das Denken der äöt.aipsxa auf dem Gebiet liegt ,
auf dem es keine Falschheit gibt ; wo der Unterschied von Wahr und Falsch
sich findet , da liegt schon eine Synthesis vo7j|jLdxo)v vor . An die Ausführung
dieses Gedankens schliesst sich die Bemerkung an : statt aövD-satg könnte man
auch alles ötacpsaig nennen . . . . Wie dem aber auch sein mag : Was die Ein¬
heit in jedem Fall vollzieht , ist der voög. Das xoöio weist mit Bestimmtheit
auf das Vorhergehende hin . Demungeachtet bildet der Satz den Ausgangs¬
punkt für das Folgende . Der voög schafft auch Einheiten anderer Art , na¬
mentlich die Einheit des metaphysischen Begriffs . Und die Erörterung , wie
sich dieser zerlegen lasse , knüpft passend an den Umstand an , dass die Einheit
selbst vom voug herrührt . Dass das Einheiten anderer Art sind , als diejenigen ,
welche der Satz unmittelbar im Auge hat , liegt auf der Hand , spricht jedoch
nicht gegen die entwickelte Auffassung des Arist . Gedankengangs . — Der
Satz b 4 f . • äXX' ouv saxi ys povov xö tßsööos v) &Xv]&e$, 6x1 Xsoxög KXswv
Saxtv, &XXa xocl 8x1 ■Jjvv) eaxat, der besagen will , dass die Falschheit eines Ur¬
teils auch in der Zeitangabe liegen kann , durchbricht den Zusammenhang .
Ihn für unecht zu halten , liegt kein Grund vor . Ich bin geneigt , dem Vor¬
schlag zuzustimmen , die beiden Sätze Ivösxsvat — xavxa und &XX’ o5v — saxai
umzustellen . Durchaus notwendig ist die Umstellung nicht . Man kann den
Satz ccXX’ ouv — saxai auch als einen Nachtrag auffassen , den Ar . gibt , ehe
er die Möglichkeit der neuen Auffassung des Urteils begründet .
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so hat es keine Schwierigkeit , auch auf dem Gebiet des Quanti¬
tativen ein Unteilbares anzunehmen ; wenn z. B. der voüg eine
Längenstrecke , welche zunächst lediglich potentiell unteilbar ist ,
denkend zusamtnenfasst , so ist sie aktuell unteilbar und in unteilbarer
Zeit (weil in einem Denkakt ) gedacht . (Zu bemerken ist hier , dass
es sich bezüglich der Teilbarkeit und Unteilbarkeit mit der Zeit ge¬
nau so verhält wie mit den Längeneinheiten . 430 b 9 f.) . Ist also
eine Längeneinheit durch den Verstand gedacht , so lässt sich nicht
sagen , was der Inhalt ihrer beiden Hälften je für sich ist : denn
so lange die Trennung nicht wirklich vollzogen ist , sind diese Hälf¬
ten nur potentiell vorhanden . Denkt jedoch der Verstand jede der¬
selben gesondert (xopts ), so teilt er eben damit auch die Zeit . Es
entstehen gleichsam zwei Grössen , und wenn nun die Einheit sozu¬
sagen aus zwei Hälften zusammengesetzt ist , so wird sie auch in
der beiden zugeordneten Zeit , d. h . in zwei Zeiteinheiten (weil in
zwei Denkakten ) gedacht ‘). Dem unteilbaren Quantitativen wird
nun gegenübergestellt das unteilbare Begriffliche . Auch
dieses denkt der Verstand in einer unteilbaren Zeiteinheit und in einem

unteilbaren psychischen Akt . Aber die Teilbarkeit der begrifflichen
Einheit ist wohl zu unterscheiden von der Teilbarkeit der quantitativen
Einheit . Auch die erstere ist teilbar , aber nicht ihrem Inhalt und
Wesen nach , nicht sofern der Denkakt und die Zeit , in welcher
derselbe vollzogen wird , teilbar wären : diese sind vielmehr schlech¬
terdings unteilbar (ou^ p ixetva Scatpem, w voet xai ev cp
fj aöiacpsia ). Es wirkt nämlich auch in den begrifflichen Einhei¬
ten ein unteilbarer Akt : es ist derselbe , der (im Gebiet der quan¬
titativen Grössen ) die Zeit und die Länge zu Einheiten zusam¬
menfasst — und dieser Akt richtet sich gleicherweise wie auf Zeit
und Länge auf jedes Continuierliche — ; während er aber hier
zerlegbar ist , ist das im Bereich der begrifflichen Einheiten nicht
der Fall . Die Trennbarkeit der letzteren ist eine ihnen an sich

äusserliche , fremde , nicht in ihrem Wesen begründete (xata aup,-

1) 430b 6—14: xö &’ dcSiaipsxov Snei §ovdc|j,£i vj ävepyeitf, oüSev xw-
Xöei voetv xö &§ia£pexov, öxav vofj xö iif/WC' &dioäpsTOv ftzp svspyslq %al £v XP°vt!>
döiaioExq) ' 6[iot(i)g yocp 6 Xf-®V0C öiaipsxö? xal dötoupexog xcp|j,-/jxei. oiixo'jv soxcv
elitelv £v xcö Tjixtaei xi ivvosi Ixaxdptj) ■ou ydp £axiv, öv jiv] öi,aips9-̂ , äXX’ yj öuvd-
[Jiei. Ixocxspov vowv xuiv ĵjiCaswv ötatpsc xai xöv xP°vov djia- xöxs S’ c£ovs£
jir)XTj. et 8’ wg £jj äßtpoiv, xal 4v x ĵ XPov<p "cö ix ’ din̂ oiv.



32 1. Abschnitt .

ßeßyjxo?) 1). Welcher Art die Zerlegung dieser Einheiten im ein¬
zelnen ist und wie sie vor sich geht , darüber spricht sich Aristoteles
nicht direkt aus. Er hat aber ohne Zweifel die abstrahierende, ana-

1) Damit habe ich den Sinn des schwierigen Abschnitts 14—20 , wie ich
glaube , richtig wiedergegeben : tö Ss (xt) xccxd noaöv döiaipsxov ä/Ud xö) s’t§st voel
ev döcaipextp XP° vtP d5icapex<p xtjs aogßsßvjxös Ss, xoci oüx ^ £xsTva
Statpsxd, f voei xai £v ^ XP°V(P> ti d§(.cdpsxa■svsaxi ydp xdv xonxoig xx dSiat-
psxov, dXX’ tawg ou xtüPtaT̂ v» ° noxel iva xov xpcvov xal xo p/fjxog. xai xoöO-’
ojxoitog sv &7tavxi iaxt xqi oovexet xai xp^vtp Die bisherigen Erklä¬
rungen dieser Stelle befriedigen mich nicht . Es ist nicht dieses Orts , mich
mit denselben im einzelnen auseinanderzusetzen — s. Trendel , de an . 503 f.
Torstrik S. 192. Wilson , Transact . of the Oxf. Phil . Soc. 1882—83. Bullinger ,
die Aristotelische voüglehre (Interpretation von de an . III 4—8) und Bywater ,
Aristotelia III in Journ . Phil . XVII 1888, dessen Erklärung den Beifall Suse-
mihl ’s findet (Jahresbericht über die Jahre 1887—90). Die im Text gegebene
Erklärung hat vor den meisten dieser Interpretationen das voraus , dass sie
keine Aenderung , resp Umstellung vorzunehmen braucht . Den Vorschlag By-
water ’s, welcher den Satz xö Ss gTj xaxd Txoaöv— xrjg b 14 f. hinter xai
xpövq) xai p )xei. 20 einsetzen und xaxd ao[xßeßy|xög . . . auf die quantitativen
Einheiten beziehen will , halte ich für verfehlt . Eine durch den voug gedachte
Längeneinheit enthält allerdings , so lange sie nicht wirklich geteilt und durch
zwei Denkakte gedacht ist , ihre Teile nur potentiell ; aber die wirklich voll¬
zogene Trennung teilt die Einheit in zwei reale Teile . Diese Teilung lässt
sich darum nicht als xaxd aupßsßvjxog bezeichnen . Und gerade das 8 vost
(= |i7jxo£; so nämlich will B. lesen ) und die Zeit , in der die quantitative
Einheit gedacht wird , sind realiter teilbar . Demgegenüber geben die Worte
xaxd aupßsß. 8s , xai oux t w 8- f- einen guten Sinn , wenn man den vorher¬
gehenden Satz an seiner Stelle lässt und die alte Lesart $ vosi beibehält .
Freilich geht es nicht an , ixsiva 16 auf die quantitative Einheit zu beziehen
und zu übersetzen , als ob es hiesse o)g dxsiva (wie Bullinger thut ). Ar. will
sagen : die begriffliche Einheit ist teilbar , aber nur xaxd aupßsß., nicht sofern
(in der Weise , dass) der Denkakt (durch welchen die begriffliche Einheit ge¬
dacht wird ) und die Zeit (in welcher diese Einheit gedacht wird ) teilbar wä¬
ren , sondern sofern (in der Weise, dass dabei ) diese beiden Momente unteil¬
bar bleiben . Wäre nämlich der Denkakt , durch welchen , und die Denkzeit ,
in welcher die Einheit gedacht wird , teilbar , so wäre die dadurch erfolgende
Teilung eine in den Inhalt eindringende , keine demselben bloss äusserliche .
Schwieriger ist der folgende Satz . Ich fasse ihn so : auch in der begrifflichen
Einheit liegt derselbe Akt vor , welcher die Zeit - und die Längeneinheit con-
stituiert . Es ist ein Akt des sv rcoüöv voug. Aber während derselbe auf dem Gebiet
des Quantitativen zerlegt werden kann , ist der Akt des begrifflichen Denkens
unteilbar . Zu x<*>pwx6v ist zu vergleichen x^ P̂S H - Zu ’iawg 18 ist zu bemerken ,
was Bonitz über dasselbe Wort 987 a 26 sagt : non dubitantis est , sed mo-
deste asseverantis . Der Satz xai xoö 8’ — |i7)xsc 19 f. ist ein gelegentlicher
Zusatz zu dem vorhergehenden Relativsatz 8 xoiet - p^xog. Er schliesst sich
nur mittelst Ideenassociation an das Vorhergehende an . Ihn darum für un¬
aristotelisch zu halten , dazu hat man kein Recht .
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lysierende Sonderung der Elemente des Begriffs im Auge , welche das
logische Denken ausführt : es ist dieselbe Diärese , welche oben als
die Voraussetzung des Urteils bezeichnet wurde . Ist nämlich jeder
Satz eine Denkfunktion , welche etwas (ein Prädikat ) von etwas (einem
Subjekt ) aussagt , ist andererseits das einfache intuitive Denken des
substantiellen Begriffs noch keine solche Prädicierung l) , so muss
mit dem letzteren eine logische Analyse vorgenommen , eine Schei¬
dung und Heraushebung seiner Momente vollzogen werden , wenn
anders er in ein Urteil eingehen soll 2).

Die hervorragende Bedeutung , welche die Diärese für das Ur¬
teil hat , gestattet , das letztere überhaupt unter diesen Gesichtspunkt
zu stellen . Das hat Aristoteles in unserem Zusammenhang gethan .
Demungeachtet hat er die notwendige Ergänzung der Diärese , die
synthetische Funktion , auch hier nicht vergessen . Ausdrücklich er¬
innert er , wie wir gesehen haben , an die einheitschaffende Thätig -
keit des voö; , welche auch hier die getrennten Elemente zur Urteils¬
einheit zusammenfasst . Ueberhaupt aber lassen sich — darauf weist
schon der ganze Gedankengang an unserer Stelle hin — die beiden
Gesichtspunkte , unter welchen Aristoteles das Urteil betrachtet ,
in Wirklichkeit nicht scheiden : Diärese und Synthese sind
die beiden Momente , die stets Zusammenwirken
müssen , soll derjenige psychologische Process möglich sein , des¬
sen Schlussresultat die fertige Bejahung oder Verneinung ist .

In dieser diäretisch - synthetischen Thätigke it
liegt nun alle W ahrheit undFalschheit 3). Was kann
das heissen ? Wie reimt sich diese Bemerkung mit der unbestreit¬
baren Thatsache zusammen , dass Diärese und Synthese lediglich
subjektive , psychologische Funktionen sind , denen in keiner Weise
ein reales Geschehen in der äusseren Welt der Wirklichkeit zur Seite

1) b 26 : eati ö’ fj jisv cpäacg xt %«xä xtvog . . (cpäatg hier = Aussage überhaupt ,
nicht etwa Aussprechen des Wortes für die isolierte Vorstellung ). 28 f : aXX'
6 xoo x£ kau xaxA xö xi tjv sfvou ( sc . voö $) . . . . ot» xi vtaxA xivog .

2 ) Auf die 3. Art des ä5ta£psxov, das AS. xaxä axipyjotv (b 20 f .) brauchen
wir nicht einzugehen , da dieses wesentlich anderen Charakter hat , als die
beiden vorher gezeichneten Arten . Ebensowenig kommt für unsere Unter¬
suchung die daran sich anschliessende erkenntnispsychologische Bemerkung
und der schwierige Satz 24 f. in betracht .

3) S. die S. 35 Anm . 1—3 angeführten Stellen .
M aier . Die Syllogistik des Aristoteles . 1. Teil . 3
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geht ? In welchem Verhältnis stehen überhaupt die geschilderte sub¬
jektive Seite des Urteils einerseits und die Begriffe der Wahrheit und
Falschheit andererseits ? Behalten wir im Auge : obwohl Synthese
und Diärese als solche rein subjektiver Art sind , so soll doch die
Beziehung zwischen den Urteilselementen , die durch jene psychologisch
hergestellt wird , eine objektive , d. h . eine mit der Wirklichkeit
übereinstimmende sein ; die Beziehungen , um die es sich hier handelt ,
sind aber stets Verhältnisse des Zusammen - oder Getrenntseins , sagen
wir objektive Synthesen oder Diäresen . Nun ist hervorzuheben , dass
die subjektive , synthetisch - diäretische Thätigkeit und die objektive
Synthese , bezw. Diärese im Denken niemals getrennt auftreten : erstere
ist die Form , in der die letzteren Thatsachen des Bewusstseins werden
und sind , die Funktion , durch welche das Urteil thatsächlich ent¬
steht , und zugleich das psychologische Gewand , in das es stets ge¬
kleidet sein muss . So wenig also dem psychologischen Process als
solchem ein äusserer realer Vorgang entspricht , so schliesst doch die
subjektive Form stets das logische Verhältnis , welches das Abbild
des Realen sein soll , ein : letzteres kann geistiger Besitz nur werden ,
wenn es in die subjektiv -psychologische Synthesis und Diäresis ein ~
geht . Die subjektive Funktion selbst jedoch wird offenbar dann im
stande sein , eine derartige objektive , dem Seienden adäquate Be¬
ziehung herzustellen , wenn sie dem ihr vorliegenden Stoff gemäss
verfährt ; der Denkstoff aber wird ihr zuletzt durch Wahrnehmung
oder begrifflich intuitives Denken dargeboten . Im Hinblick darauf
könnte man versucht sein , nun doch in dieser Umgebung ein im¬
manentes , innerhalb des Denkens liegendes Kriterium der Wahr¬
heit zu erwarten : als wahr Hesse sich diejenige (auf Grund einer
Diärese sich vollziehende ) Synthese bezeichnen , welche sich durch
weg durch Wahrnehmung oder intuitives Denken leiten lässt . Allein
wir finden bei Aristoteles eine derartige Anschauung nicht in be -O Ö

stimmter Weise ausgesprochen . Der Massstab , den er an die sub¬
jektiven Synthesen anlegt , entspricht völlig der realistischen Fas¬
sung seines Wahrheitsbegriffs : Wahr ist eine Synthese dann , wenn
das durch sie hergestellte Verhältnis einem realen adäquat ist 1).

1) cf . die instruktive Stelle Met . r 4 1008 b 3 ff., auf welche wir tiefer
unten (2. Abschn . I 2) zurückkomnien werden . Derselben liegt der Gedanke
zu Grund , dass derjenige ÜTtoXati-ßävwv (örcoA. hat in diesem Zusammenhang in
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Dazu tritt aber in unserem Zusammenhang ein weiterer Gesichts¬
punkt . Beachtet man , dass auch die dem Wirklichen zugewandte
Seite , der logisch -ontologische Gehalt des Urteils , der allein in
primärer Weise als wahr bezeichnet werden kann , nur eine Affek¬
tion unseres Denkens , ein in unserem Bewusstsein Wirkliches ist ,
so sieht man sich veranlasst , nach der Ursache dieser Phänomene ,
nach der Quelle , aus welcher dieselben fliessen, zu fragen . Die Ant¬
wort ist bereits gegeben : die synthetisch -diäretische Thätigkeit
ist es , welche die als wahr bezeichneten objektiven (ein Reales im
Denken darstellenden ) Synthesen und Diäresen erzeugt ; aus ihr
stammt die ganze Welt der Wahrheit , sofern es ausschliesslich ihre
Erzeugnisse sind , auf welche das Prädikat der Wahrheit Anwen¬
dung findet . Ist dem so , so darf ihr auch mindestens die Qualifi¬
kation nicht versagt werden , dass sie die Wahrheit feststelle , her¬
vorbringe (dXyjh'sostv) . Während nun aber das subjektive Denken
doch nicht allein der Realgrund des Wahrseins ist , während viel¬
mehr das Seiende selbst mitwirken muss , soll das diskursive Denken
wahre Urteile zu Stande bringen können , so ist das letztere die
alleinige Quelle der Falschheit , des Irrtums . Wahrnehmung und
intuitives Denken für sich täuschen nie. Das (psöSos entspringt erst
der hinzutretenden diäretisch -synthetischen Funktion , welche den
Denk stoff zum Urteil verarbeitet . In ihr liegt darum auch seiner
Ursache nach allein der ganze Gegensatz von Wahr und Falsch .
So wird es verständlich , wie Aristoteles Wahrheit und Falschheit
auf das Gebiet der diäretisch -synthetischen Denkthätigkeit verweisen Q,
wie er der subjektiven Synthese das dATjffeosiv und (jjsi'SEad’ca zu¬
sprechen 2) , wie er sagen kann , in ihr liege alle Falschheit 3) .

5) Damit sind uns aber auch die Mittel an die Hand gegeben ,
die verschiedenen Aeusserungen des Aristoteles
über Wahrheit und Falschheit in Einklang und Zu -

1. Linie die subj . Seite des Urteils im Auge ) dlTjiköst , dessen utc6Ay]c|ji<; derart
ist , öxi TOiaÜTKjtwv Svtwv 7j cpöoig. S . ferner die Definitionen r 7. 1011 b 26 ff.
tö jjLsv Myeiv xö ov |j,Y] slvou . . disoSog, xo 8s xö ov stvai . . . . dArjffei;. und
0 10. 1051 b 3 f. . . diXrjd-sbei [xlv 6 xö Sn[)pY)|j,svov oiojisvos Snßpvja&ai . . . .

1) de an . III 6 . 430 a 27 f . £v olg 8ö xxi xö cpeoSog xac xö aüvfrsacc;
zig rjdrj vojfiäxtöv öarcep sv Svxcov.

2) Met . I 7. Sxav göv 68 ’ auvd-rj ^äaa y) änoipxotx, dXrj9-eösi , Sxav 8s d)8£, ^söSsxai .
3) de an . III 6 . 430 b 2 : xö ydp (l’eSSoe iv oov&easi dst .

8 *
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sammenhang zu bringen . Subjektiv (allein dem Denken
angehörig ) sind diese Begriffe schon deshalb , weil sie lediglich
Eigenschaften psychischer Erscheinungen sind . Auch die objektiven
Synthesen und Diäresen , welche den logisch -ontologischen Gehalt der
Urteile bilden , sind nur im Denken wirklich . Das Wahrsein , welches
die Urteile aussprechen , ist nichts anderes als die Beziehung des Ge¬
dachten auf ein Wirkliches . Eben darum bezeichnet es kein beson¬

deres Verhältnis innerhalb des Realen selbst , wie die übrigen Arten
des Seins ; es hat vielmehr allein die Aufgabe , das Gedachte zu einer
der letzteren in Correspondenz zu setzen D. Von hier aus begreift
sich die Auffassung des negativen Urteils , nach der dasselbe als Auf¬
hebung des entgegenstehenden falschen , als Verwerfung der ver¬
suchten Beziehung eines Gedachten auf ein Reales anzusehen ist . Die
Falschheit selbst aber ist ein Prädikat , das überhaupt nur auf Nicht¬
wirkliches , auf Vorstellungsverbindungen , denen in keiner Weise etwas
Reales entspricht , Anwendung findet . Ist also schon die Wahrheit
als Bestimmung eines blossen Denkzustandes subjektiver Art , so fällt
der Gegensatz von Wahr und Falsch in eminentem Sinn allein auf
das Gebiet des subjektiven Denkens . — Subjektiv sind ferner die
Begriffe der Wahrheit und Falschheit mit Rücksicht auf den Ur¬
sprung des Wahr - oder Falschseienden . Beides entspringt nämlich
aus einem im Denkvermögen vor sich gehenden subjektiven Process
(x6 afuov toö §£ — d. h . des cbc; ov — r /jc; diocvoictq xt ndt,-
ffo; . Met . E 4. 1027 b 34 f. s. oben S. 15). Diese Herkunft ver¬
leugnet sich selbst in den fertigen Resultaten nicht . So energisch
Aristoteles betont , dass den objektiven Synthesen und Diäresen ,
welche sich in den wahren positiven bezw. negativen Urteilen dar¬
stellen , ein reales Verknüpft - resp . Getrenntsein entspricht , so ent -

1) Das ist der Sinn des Satzes Met . E 4 . 1028 a 1 f. : xod djjnyötspa Tispt
tö Xoitcöv y v̂os toö ovxog, xoci obn sjjü) örjXoöaiv oeaäv xiva cpöaov xoö ovxog. Ausser
dem d)£ äXyj'fres Sv ist hier von dem au|ißsßr]xög Sv die Rede . Beide gehen in
die (beiden ) übrigen Arten des Seienden (kategorial bestimmtes Sein und po¬
tentielles , bezw . aktuelles Sein ) ein und bezeichnen nicht abgesehen von diesen
irgendwelche Bestimmtheit des realen Seins . Dass diese Bemerkung auf das
(bg ou|Aß. ov. ausgedehnt ist , hat etwas Auffallendes Hinsichtlich des dkyjheg
5v ist sie völlig am Platz Das Wahrsein ist ja nicht eine besondere Art des
realen Seins , sondern es setzt ein Gedachtes mit einer der Arten des realen

Seins in Verbindung . Unter den letzteren sollte man nun allerdings auch
den Gegensatz des (hg aupßsßTjxög und xaH ’ abib ov erwarten .
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halten doch auch sie noch ein subjektiv -psychologisches Moment ,
das zu der Aeusserung Anlass gibt , die Verknüpfung und Tren¬
nung gehöre dem Denken , nicht den Dingen an ; während im Realen
nur ein Verknüpft - und Getrenntsein sich findet , sind die Ver¬
knüpfungen und Trennungen , welche in der Seele die realen Verhält¬
nisse nachbilden , Denkhandlungen , Vorgänge 1). Aber diese leben¬
digen Handlungen sind nur die letzten Stadien , die Erzeugnisse
derjenigen synthetisch -diäretischen Denkthätigkeit , aus welcher zu¬
letzt alle wahren oder falschen Vorstellungsverbindungen und Tren¬
nungen hervorgehen , die darum auch als die Wurzel aller Wahr¬
heit und Falschheit bezeichnet werden kann . Da nun diese Funk¬

tion rein subjektiver , psychologischer Natur ist , so werden auch die
Prädikate , welche den Resultaten einer derartigen Bewegung des
Denkens zuzuschreiben sind , die Begriffe Wahrheit und Falschheit ,
als subjektive zu betrachten sein , um so mehr als die psychologische
Form der Entstehung selbst am fertigen Urteil , so wie dasselbe
faktisch gedacht wird , haften bleibt .

Damit stimmt die objektive , realistische Fassung
der Begriffe Wahr und Falsch , die wir in unzweideutigen Aeusse -
rungen des Aristoteles durchgeführt fanden , recht wohl zusammen .
Der Aristotelische Wahrheitsbegriff nämlich ist nicht in dem Sinn
subjektiv , dass die Kriterien der Wahrheit im Denken an und für
sich liegen würden und aus ihm ohne Rücksicht auf das reale Sein
entnommen werden könnten . Unmittelbare Evidenz und Denknot¬

wendigkeit , welche in der modernen Logik als constitutive Merkmale
der Wahrheit aufgestellt werden , sind zwar auch in der Aristote¬
lischen Logik wesentliche Momente des Urteils ; aber sie bestimmen
nicht die Wahrheit selbst (S. 15 f.). Ebensowenig sind ihre Kriterien
aus dem subjektiven Verhältnis der diäretisch -synthetischen Denk¬
thätigkeit zu dem dieser vorliegenden , durch sinnliche Wahrnehmung

1) Das allein kann Ar. Met . E 4 . 1027 b 30 . . y) au|j,TCXo>oi feaxiv >tal rj
StaJpeoig lv Stavoiqo dXX' oi>% §v xotg TtpccypiaaL. . . sagen wollen . Von der sub¬
jektiv -psychologischen Synthese und Diärese kann hier angesichts von b 20
bis 22 nicht die Rede sein . Auf der ändern Seite zeigt diese Stelle auch ,
dass Arist . ein reales Verknüpft - und Getrenntsein , das dem positiven und
negativen Urteil entspricht , nicht leugnen will . Dass die im Text gegebene
Erklärung den Sinn der Stelle trifft , geht auch aus der Parenthese hervort
Yj JCCp TO TL iaxiv 7) ÖTL TtOlÖV 7] STl 7COOÖVYj EL TL 5XXo OUVOCTtTEl 7] 8 l OCl p S •’
— so mit Bonitz und Christ statt aqxxipsl — tj SidvoLa.
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oder begriffliches Denken dargebotenen Denkstoff geschöpft (S. 34 ).
Wahr ist das Urteil vielmehr nur dann , wenn die durch dasselbe

freilich in rein subjektiver Bewegung des Denkens — festgestellten
Beziehungen des Verknöpft - oder Getrenntseins zweier Denkinhalte
adäquate Nachbildungen realer Verhältnisse sind , wenn in der psy¬
chologisch -subjektiven Hülle als logischer Kern eine getreue Dar¬
stellung eines Wirklichen enthalten ist . Der Wahrheitsbegriff stellt
also eine Norm auf , welche Uebereinstimmung eines Gedachten mit
dem Seienden fordert . Aber es liegt , wie sich gezeigt hat , zugleich
im Wesen des Wahrheitsbegriffs , dass diese Norm nur auf dasjenige
Gedachte angewandt werden darf , welches den Anspruch , ein Ab¬
bild des Seienden zu sein , wirklich erhebt . Demgemäss mussten die
isolierten Vorstellungen aus seinem Herrschaftsgebiet ausgeschlossen
werden . Aber auch das Urteil darf nicht in seiner ganzen concreten
Gestalt an jenem Massstab gemessen werden . Zu unterscheiden ist
die psychologische Genesis des Urteils und das subjektive Gewand ,
in dem es auftritt , einerseits und der logische Gehalt andererseits .
Nur auf letzteren bezieht sich der Anspruch des Urteils , mit dem
Seienden übereinzustimmen . Dieser Anspruch selbst — er kommt

in dem Sein mit der Bedeutung „Wahrsein“ , das übrigens zugleich
eine Darstellung des realen Seins enthalten will , zum Ausdruck —,
„das Meinen (otsaffat ) , das Getrennte sei getrennt , das Zusam -
menseiende sei zusammen“ (S. 17) , gehört noch der subjektiven
Seite des Urteils an . Was wahr im strengen Sinn sein kann und
was der im Wahrheitsbegriff liegenden Norm eigentlich unterstellt
ist , ist demnach nichts anderes als die Relation des Verknüpft - oder
Getrenntseins der Urteilselemente , welche durch das Denken herge¬
stellt wird . Von hier aus ist das bejahende Urteil dann wahr , wenn
dem in ihm ausgesprochenen Verhältnis des Verknüpftseins von Vor¬
stellungen ein reales Verknüpftsein entspricht , das verneinende Ur¬
teil , wenn das in ihm dargestellte Verhältnis des Getrenntseins zweier
Denkinhalte das Abbild eines realen Getrenntseins ist . Und wenn

das negative Urteil wiederholt (s. o. S. 14 f.) als Leugnung eines fal¬
schen positiven betrachtet wird , so ruht diese Leugnung doch auf
einer realen Basis , auf einem wirklichen Getrenntsein '). Ein Punkt

1) Met . 0 10. 1051 b 34 f . : Das bejahende Urteil ist , si aü-pcsi/cou, aXvj&sg ,
. . . el 8s |X7j aöyxsixai , ([»söSog.
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freilich bleibt hiebei dunkel : Wenn Wahrheit den Urteil zukommen

soll , sofern es das adäquate Bild eines Seienden ist , wie ist uns denn
das Original , das zur Vergleichung herangezogen werden muss , die
Wirklichkeit , zugänglich ? Im intuitiven Denken des voüs und in
der sinnlichen Wahrnehmung ist uns das Seiende , so wie es ist , ge¬
geben . Und es scheint , als hätten diese Funktionen auch die Auf¬
gabe , das diskursive Denken , in dessen Gebiet das Urteil liegt , zu
controllieren : wäre dem so, so liesse sich ein Urteil als wahr bezeichnen ,
wenn eine unparteiische , objektive Prüfung constatieren würde , dass
es mit den Ergebnissen des intuitiven Denkens und der sinnlichen
Wahrnehmung in Einklang steht . Damit träte die Uebertragung
des Wahrheitsbegriffs auf das Gebiet des voös (im engeren Sinn )
und der acalbjacs in eine eigentümliche aber charakteristische Be¬
leuchtung : was zu Beginn der Untersuchung als wahr im uneigent¬
lichen Sinn ausgeschieden wurde , müsste nun gleichsam als ein
Wahres erster Ordnung betrachtet werden , an dem die eigentliche
Wahrheit gemessen würde . Aristoteles hat diese Combination nicht
ausdrücklich vollzogen ; er hat die Schwierigkeit , zu welcher sein
Wahrheitsbegriff führt , nicht durchschaut : wahr ist dasjenige , was
zu einem Seienden in Correspondenz steht , und das Gegebensein des
letzteren wird einfach vorausgesetzt .

Ist also der Begriff der Wahrheit einerseits ein subjektiver , da
er eine Bestimmung des Urteils , das Urteil aber bloss eine Thatsache
des Denkens , überdies durch eine rein psychologische Thätigkeit ent¬
standen ist und in seinem wirklichen Auftreten stets psychologische
Elemente an sich trägt , so ist andererseits das Urteil nur darum
wahr , weil es ein logisches Verhältnis einschliesst , das eine reale
Beziehung der Dinge genau wiedergibt . Beide Betrachtungsweisen er¬
gänzen sich . Dass der Gegenstand , dem Wahrheit zugesprochen
wird , ein Gedachtes , ein Subjektives ist , darin stimmen beide über¬
ein. Die eine jedoch fasst die concrete Erscheinung des als wahr
Bezeichneten in ihrer ganzen psychologischen Einkleidung , die an¬
dere seine objektiv -logische , dem Realen zugekehrte Seite ins Auge .
Wie aber auf jene das Prädikat der Wahrheit nur im Hinblick auf
diese angewandt werden kann , wie also die letztere den Wahrheits¬
gehalt der ersteren heraushebt und den Massstab darbietet , an wel¬
chem die Wahrheit derselben entschieden wird , so vermag anderer -
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seits die logisch -ontologische Seite des Urteils nicht ohne die diäre -
tisch - synthetische Funktion wirklich zu werden und im Bewusstsein
zur Erscheinung zu kommen ; darum kann auch das Prädikat der
Wahrheit thatsächlich nur Urteilen in ihrer psychologischen Form
beigelegt werden , obwohl dieselben nicht in ihrer ganzen Gestalt
Darstellungen des Seienden sind . Analog verhält es sich mit dem
Begriff der Falschheit , nur dass die als falsch zu bezeichnenden Ur¬
teile eben damit als psychische Erscheinungen prädiciert werden ,
denen überhaupt nichts Seiendes entspricht , die also rein subjek¬
tiver Art sind . Gemessen Avird auch in diesem Fall nur das Ver¬
hältnis der Urteilselemente , das von dem Urteil als ein dem Seienden
adäquates ausgegeben wird . Ein Urteil kann nur im Hinblick auf
diese Seite falsch genannt werden . Zwar steht es fest , dass alle
Falschheit zuletzt aus der synthetisch -diäretischen Thätigkeit des
Denkens fliesst . Darum werden aber die Kriterien der Falschheit

nicht aus gewissen Merkmalen dieses psychologischen Denkprocesses
entnommen : auch hier wird der Massstab der Wahrheit an das Er¬

gebnis angelegt und so die Falschheit constatiert . Demun geachtet
kann thatsächlich das Prädikat der Falschheit nur von den Urteilen

in ihrer ganzen concreten Erscheinung , in der sie allein im Bewusst¬
sein hervortreten , ausgesagt werden .

Die bisherige Erörterung der Begriffe der Wahrheit und Falsch -
heit bedarf nun aber einer Ergänzung . Völlig durchsichtig werden
dieselben erst , wenn auch die obersten Principien der Wahrheit ,
welche zugleich ihr Verhältnis zur Falschheit erhellen , nämlich die
Gesetze des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten , darge¬
legt sind .



Zweiter Abschnitt .

Die Gesetze des Widerspruchs und des ausgeschlos¬
senen Dritten .

I . Das Gesetz des Widerspruchs .

1) Der Satz vom Widerspruch 1) , welcher das Verhältnis von
Sein und Nichtsein auf ontologischem , von Bejahung und Verneinung
auf logischem Boden zu bestimmen hat , wird von Aristoteles als
das unwidersprechlichste (rcaa&v jBeßatotdxr] dpyj) 1005 b 22. 18. 11.
1006a 4f .) , bekannteste (yvcoptiJiwTdxr] 1005b 13) , schlechthin dem
Irrtum entrückte (1095 b 12) und in keiner Weise hypothetische 2)
(«voTcoö-erov b 14) Princip , mit dem jeder bekannt sein müsse, der
etwas von dem Seienden erkennen wolle , charakterisiert 3). Er for -
m u 1i e r t das Gesetz äusserst vorsichtig : es ist unmöglich , dass das¬
selbe demselben zugleich und in derselben Beziehung zukomme,
kürzer : dass dasselbe zugleich sei und nicht sei . Logisch ausge¬
drückt lautet das Princip : es ist unmöglich , dass contradiktorisch

1) lieber die Gesetze des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten
s. Met . I 3. 1005 b 6 bis zum Schluss des Buchs. Auf die Parallele in K 5
und 6 glaube ich nicht eingehen zu müssen . Ich halte mit Christ nicht bloss
den 2. Teil des Buchs (K 8. 1065 a 26—c. 12.), der nichts anderes ist als eine
Sammlung von Excerpten aus der Physik , sondern ebenso den 1. Teil , einen
Auszug aus den Büchern B, P, E der Metaphysik , für nichtaristotelisch . Zu
dem letztem cf. die Abhandlung von Natorp »lieber Aristoteles ’ Metaphysik
K 1—8. 1065 a 26« in Arch . für Gesch. der Phil . I 1888. S. 178—193.

2) Wenn darum am Schluss des Cap. dasselbe Princip Sog« genannt wird
1005 b 33. cf. 996 b 28, 997 a 21 f., 1011 b 13 , so will Aristoteles nicht eine
bloss problematische Geltung dieses Gesetzes behaupten ; das geht schon aus
dem in der letzteren Stelle zu öö£a hinzugesetzten Attribut ßeßouoxdT»} hervor ,
cf. Bonitz S. 142. ad 996 b 28.

3) 1005 b 15 f. : y&p ävayxatov e^eiv xöv ötioöv ^uvtsvxa xwv Svxwv, xoöxo
otix ÖTxoD-Eaig• 8 8e YVÜ)P̂ Et'v avayzatov xqi öxioüv yvwpl̂ ovxi, xal Yjxstv ex ovxa
dvayzalov.
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entgegengesetzte Urteile , d. h . Bejahung und Verneinung eines Prä¬
dikats von demselben Subjekt zugleich wahr seien ; oder : es ist un¬
möglich zugleich zu bejahen und zu verneinen 1). Das Verhältnis
der beiden Formulierungen kann vom Aristotelischen Wahrheits¬
begriff aus nicht zweifelhaft sein . Wahr ist dasjenige Gedachte ,
das seinem Anspruch gemäss mit dem Seienden übereinstimmt :
wahr ist also das bejahende Urteil , sofern es die Darstellung eines
Zusammenseins , das verneinende , sofern es das Abbild eines Ge¬
trenntseins ist . Das oberste Gesetz , welches das Verhältnis von Sein
und Nichtsein regelt — das Sein aber ist ein Zusammen - , das Nicht¬
sein ein Nichtzusammensein 2) — ist darum zugleich auch das oberste
Gesetz des Wahrseins , welches das Verhältnis von bejahendem und
verneinendem Urteil bestimmt . Beachten wir wohl : in primärer
Weise lautet das Gesetz nicht : es ist unmöglich , dass dasselbe Ur¬
teil zugleich wahr und falsch ist . Das ist eine — allerdings not¬
wendige — Folgerung aus dem ursprünglichen Princip , und Ari¬
stoteles zieht dieselbe (cf. 1007 b 18 ff. ; 1008 a 28 ff.) Aber es
ist durchaus nicht bedeutungslos , welche von beiden Formulie¬
rungen die fundamentale ist . Wäre es die letztere , so müsste das
Gesetz überhaupt lediglich als Princip des Denkens , als ein subjek¬
tiv -logischer Grundsatz 3) betrachtet werden : Wahrheit und Falsch -

1) Die genauere ontologische Formulierung ist gegeben b 19 f . : x ö
yap aöxö &. \ia xs xai gi ] onäp ^ siv dSüvaxov x $ ocfjxqj
y. ai xaxd x 4 auxö . Die kürzere ontologische Fassung s. 996 b 29 f. : d§6-
vaxöv (xt, — das xt aus dem vorhergehenden roxv zu ergänzen ) ap.a slvai y.al
|irj eTvou. Dieselbe Formulierung liegt zu Grunde 1005 b 23 f., 1006 a 1. 3 ff.
und öfters in dem Abschn . c. 3. 1005 b 6— c. 8 . Ebenso Anal . pr . II 2. 53 b 15 :
. . . xo ocöxö Spa stvai xs xai oux sTvoa' xoöxo 5s Aöuvaxov. Die logische
Fassung s . Met . T 6 . 1011 b 18 f ., wo es als die ßeßcaoxdxY) 86£a bezeichnet wird :
xö [ji7] slvou CcXvjS- stg xäc ; dvxixstjj - evas <p d a e i g. 16 f . : «86-
vaxov xtjv dvxtcpaaiv dpa dAYjh-eösahm xaxä xoö auxoö. Sehr häufig kommen ab¬
gekürzte Formeln vor wie : döuvaxov dpa %ot. x a cpti. v <x i (statt dessen auch
in gleicher Bedeutung cpdvoa) %cci an o cp a i d X7] tl- ö $ cf . 20 f. 1008 a 36 f.
Anal , post I 11. 77 a 10 (hier : pi] ivSsxeaS ’ai dpoc cpdvai nai änocpuvui) . Aehn -
lich Met . B 1. 995 b 9 f. , wo die Frage aufgeworfen wird , nöxspov ivSsj ŝxat
xaüxo xai sv dpa cpdvai xai dnocpdvai oö. cf . 1007 b 18f . u . ö. ferner : Anal ,
pr . I 46 . 51 b 20 f . : cpdoig 8s xai dxöcpaaig ou)( öndp^ouaLv at dvxixstpevat dpa
xc]j aüxw.

2) cf . S. 17 Anm . 3 . Diese Anschauung wird im Verlauf der Untersuchung
ihre Erklärung finden .

3) Die Bezeichnung »s u b j e k t i v - 1o g i s c h « ist wohl gestattet . Die
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heit ist kein Gegensatz im Realen ; die Falschheit ist ihrem Wesen
nach Bestimmung eines nur im Denken , nicht im Realen Wirklichen ;
das Gesetz in der erwähnten Fassung aber setzt nur Wahrheit und
Falschheit (der Urteile ) zu einander in Beziehung . Dem gegenüber
ist festzuhalten , dass Aristoteles das Princip des Widerspruchs in
erster Linie als ontologisches gedacht hat ; hat es aber diesen Cha¬
rakter , so ist es damit zugleich auch das Gesetz der Wahrheit .

Aristoteles gedenkt das Gesetz so wenig aus der Natur des sub¬
jektiven Denkens , aus einer Denknotwendigkeit abzuleiten , dass er
vielmehr die Notwendigkeit des subjektiven Ueber -
zeugtseins von der Richtigkeit desPrincips , die Un¬
möglichkeit , es nicht anzuerkennen , aus dem objektiven
Princip selbst dedueiert . Würde jemand bestreiten , dass
unser Satz der unwidersprechlicbste von allen ist , würde jemand an¬
nehmen — und in der That wird diese Ansicht von manchen dem

Heraklit zugeschrieben —, etwas sei und sei zugleich nicht , so hätte
derselbe Mensch zugleich zwei einander widerstreitende (conträr ent¬
gegengesetzte ) Meinungen . Denn zwei einander contradiktorisch ent¬
gegengesetzte Meinungen , einem und demselben Menschen beigelegt ,
widerstreiten einander : sie werden zwei conträr entgegengesetzte Prä¬
dikate eines und desselben Subjekts . Nun ist es aber unmöglich ,
dass ein Subjekt zugleich zwei einander widerstreitende (conträr -
entgegengesetzte ) Prädikate hat . Das folgt aus dem Gesetz des
Widerspruchs , aus dem Satz , dass Bejahung und Verneinung nicht
zugleich wahr sein können . Denn das eine Glied des conträren
Gegensatzes ist stets zugleich Privation (nämlich Seinsprivation ) ; Pri¬
vation jedoch ist stets Negation , Negation von einer bestimmten (für
dieses Sein empfänglichen ) Gattung ausgesprochen 1). Ist aber der

im Text charakterisierte Formel wird dadurch von der objektiv - logi¬
schen (es ist unmöglich , dass Bejahung und Verneinung zugleich wahr
seien) unterschieden. Objektiv-logisch wird die letztere genannt , weil sie die
Urteile , sofern sie Abbilder des Seienden (objektiv ) im Denken (logisch ) sind,
betrifft , subjektiv-logisch die erstere , weil sie zwar ein logisches Verhältnis
bestimmt , aber ein solches , dem keine direkte Beziehung im Seienden ent¬
spricht . Dazu wird dann noch eine weitere Anwendung des Princips kom¬
men, welche sich nur auf die subjektive Seite des Urteils richtet .

1) Met. P 6. 1011 b 18 f. lese ich mit Bonitz und Christ : xöv psv ydcp ivavuorv
ffdtepov axepTjOtg iaxiv oö)( îxov, ouotaj 5s axspYjaig 1 'ijSsoxsp 'yjcij
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conträre Gegensatz zugleich Privation , Privation zugleich Negation ,
so sagt ein Satz , der einem Subjekt conträr entgegengesetzte Prä¬
dikate zuspricht , von demselben Subjekt zugleich Bejahung und
Verneinung aus . Das jedoch steht dem Gesetz des Widerspruchs
entgegen . Können also einem und demselben Subjekt nicht zugleich
conträr entgegengesetzte Prädikate zukommen , so kann auch nicht
ein und derselbe Mensch conträr entgegengesetzte Meinungen haben .
Dann aber ist es unmöglich , dass derselbe Mensch glaube , ein und
dasselbe sei und sei zugleich nicht . So ist die psychologische Un¬
möglichkeit bewiesen , den Satz des Widerspruchs zu bestreiten .
Stellen wir die Stufen des Beweisgangs genau fest : Aus der ob¬
jektiv -logischen Fassung des Princips (Bejahung und Verneinung kön¬
nen nicht zugleich wahr sein ) wird die Regel abgeleitet , dass einem
und demselben Subjekt nicht conträr entgegengesetzte Prädikate zu¬
kommen können ; und daraus ergibt sich der zu beweisende Satz ,
dass es eine subjektive Notwendigkeit ist , das Gesetz vom Widerspruch
anzuerkennen . Da nun aber die objektiv -logische Formulierung des
Princips ein adäquates Bild des ontologischen Gesetzes ist und darum
häufig genug bei Aristoteles mit dem letzteren wechselt , so lässt
sich sagen : Er beweist die subjektive Geltung des Princips für
das Denken aus dem als gültig angenommenen ontologischen Satz ,
weshalb auch die erstere nicht Grund und Kriterium des letzteren

ist . Dass das in der That der Gedankengang des Aristoteles ist ,
spricht er selbst deutlich und bestimmt genug aus : Wir haben

drakfaatc; do îv and Ttvog wpiojievou ysvoog . cf . zu der Stelle auch Bonitz S . 211 .
Verständlich wird dieselbe , sobald inan bemerkt , dass Aristoteles hier augen¬
scheinlich sich auf eine frühere Stelle desselben Buchs bezieht , in welcher er
den Unterschied von cxeprioiq und dTtö̂ aoig bereits behandelt hat . c . 2 . 1004 a
12— 15 , wo ich mich wieder der Bonitz -Christ ’schen Lesart anschliesse , die
allein einen befriedigenden Sinn gibt : . . . . y dnocpaaig xal ’/j cnepijaig yäp
artAws Xsyogsv , ou oux uudp^ei. x̂stvo rj xwi y£vs<-‘ svD-a ji-sv o5v xip Ivl fj Suxcpopdc
jtpöasoxi rcapa xö lv xy änocpdoei • duoDcrfa yäp tj diröcpaoig sxscvou iaxCv' ev 5e
xjj axspTjaei xat ÖTxoxsijjidvvj xig cpüacg y£Yv£t(Xb xaD-’ X ŷetai a-spvjaig). cf . Bo¬
nitz S. 179 . Im Hinblick auf diese Stelle erklärt sich namentlich das sonst

auffallende ouoiag oxspvjoig in 1011b 19. Dieser Ausdruck ist nämlich offenbar
zu dcTiouaia in Parallele gesetzt . Während die reine Negation ärtouaEa ist , ist
die axspyjaig a x i p kja i g oöatag . Die Steresis aber ist Negation eines Prä¬
dikats von einer bestimmten Gattung , in welcher eine ÖTtoxstuev») xtg cpuotg,
dieses Prädikat zu haben , sich findet . Zu der in diesem Zusammenhang vor¬
liegenden Bedeutung von oüata vgl . Bonitz , ind . Arist . p . 544 a 26 ff.
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soeben — im Gegensatz zu denen, welche die Behauptung vertreten,
dasselbe könne zugleich sein und nicht sein, und diese Anschauung
auch für subjektiv denkbar, für psychologisch möglich halten l) — das
Prinzip , dass etwas nicht zugleich sein und nicht
sein könne , als gültig angenommen und dann mit
seiner Hilfe b ewiesen , dass es auch (subjektiv ) das
unbestreitbarste von allen ist : Yjpeg; Se vöv siXfjcpapev wc;
«Suvarou övtog ocgoc scvaa xac pr/ stvac, xal Sia zouzoi) sostgccgev, ött
ßeßatozdzT] ocözr] xwv dp/ßv druxaäv (F 4. 1006 a 2—5) 2).

1) . . . ol . . . ivdsxsoihxi cpxoi xb ocuxö slvai xocl eTvat xai 6rtoXa(xßavsiv
oihü)$.

2 ) In diesem Satz Hegt der Schlüssel zum Verständnis der Abschnitte T 3.
1005 b 22 —31 und c. 6. 1011b 13—22 . Die im Text angeführte Bemerkung
des Aristoteles zeigt , dass in der 1. Stelle ein Glied im Beweisgang fehlt ,
das dann in der 2 . Stelle gegeben wird . Die 1. Stelle nämlich will den Satz
beweisen : dSovoaov yäp ovuvoüv tocütov ÖTtoXapßävstv sfvoci xal pij sTvai. Der
Beweis wird nun in der Weise geführt : et §e |i7j ivSe ^sxai dpa uxdpx£ :v xw
auxci) xdvavxta . . . , ivavxia S’ iaxc öö£a dö f̂] ij xr]5 dvxtcpäaewg, q;av£pöv oxi ädu-
vaxov dpa uxoAapßdvetv xöv auxöv elvai xai pvj elvai x6 auxö • dpa ydp dv s^oi
xdg svavxtag S&̂ ag ö Sts^suapsvos uepl xoüxoo. Hier wird der Satz , dass dem¬
selben Subjekt nicht conträr -entgegengesetzte Prädikate zukoramen können ,
einfach vorausgesetzt . Nach der im Text wiedergegebenen Stelle muss es
aber die Meinung des Arist . sein , dass dieser Satz aus dem eigentlichen onto¬
logischen Gesetz des Widerspruchs folgt . In T 6 wird nun wirklich die Ab¬
leitung gegeben , nur dass hier von der objektiv -logischen , statt von der onto¬
logischen Fassung des Princips ausgegangen wird , was nichts Auffallendes
hat : insl 8’ dSuvaxov xijv dvxccpaacv dpa dXrĵ -süsa&at xaxä xoö aüxöö, cpavspbvSxi
o68s xdvavxta dpa uTcdpxsiv svSexexat, x^ auxip. Die Begründung gibt
der folgende schon S. 48 Anm . 1 besprochene Satz : x<üv pev
ydp evavxtwv ■8-dxepov — yevouc , welcher beweist , dass auch von den Glie¬
dern des conträren Gegensatzes das eine negativer Art ist . Abschluss : st o5v
dSuvaxov dpa xaxaydvat xat daocpdvat dXTjOßs d86vaxov xal xdvavxta uixdpxetv
dpa Es ist übrigens in hohem Grade wahrscheinlich , dass Aristoteles
selbst mit der Deduktion in T 6 Schluss lediglich die Absicht verfolgt , das
fehlende Mittelglied in T 3 zu ergänzen . Im unmittelbar Vorhergehenden ist
auf den letzteren Zusammenhang zurückverwiesen (äxi plv onv ßeßaioxdiyj Sö£a
Ttaaftv xo pi ) etvat dXryFeip dpa xdg dvxixeipevag cpdaei; . .) . Das hat offenbar
den Anlass zu der Ableitung des Satzes , dass einem und demselben Subjekt
nicht conträr -entgegengesetzte Prädikate zugleich zukommen können , aus dem
Satz vom Widerspruch gegeben . So allein erklärt sich auch die Einfügung
desselben an dieser Stelle befriedigend . — Die Art , wie Ueberweg , System der
Logik 5. Auflage S. 248 , das Verhältnis der beiden Stellen bestimmt , ist völlig
verfehlt . Wenn er Ar. in 1011b 15 ff. die Wahrheit des metaphysischen (nach
meiner Bezeichnung = ontologischen ) Grundsatzes aus der Wahrheit des logischen
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Wohl haben sich also gewisse Folgesätze ergeben : es ist un¬
möglich , dass ein Urteil zugleich wahr und falsch ist ; einem und
demselben Subjekt können nicht zwei einander conträr entgegenge¬
setzte Prädikate zukommen ; es ist psychologisch unmöglich zugleich
anzunehmen, dass etwas sei und nicht sei . Allein die ursprüngliche
Fassung des Princips ist die ontologische ; mit ihr ist aber zugleich
die ihr adäquate objektiv -logische gegeben . Die Vorsicht übrigens ,
welche Aristoteles in der Formulierung des fundamentalen ontolo¬
gischen Princips verwendet , hat ihren guten Glrund: das Gesetz muss
gegen dialektische Einwände jeder Art (rcpös ta ? Iojikcic, Suâ Epstag)
sicher gestellt sein. Nur wenn Subjekt und Prädikat und ihre Be¬
ziehung in der Bejahung und Verneinung dieselben sind, findet der
Satz vom Widerspruch auf das Verhältnis der beiden letzteren un¬
anfechtbare Anwendung . Das soll durch den Beisatz „in derselben
Beziehung (xaxa tö auxo) “ festgelegt werden ’j. Von besonderer
Wichtigkeit ist die Beifügung der Bestimmung „zugleich“ , in der
die Bedeutung „gleichzeitig“ eingeschlossen ist . Es wird sich im
Verlaufe der Untersuchung zeigen , dass damit die Gültigkeit des

ableiten lässt , so hält er den Satz oüds xävavTta äjjia urcdpxeiv dvSsxsxat toj
auxö3 b 17 lür die metaphysische Fassung des Gesetzes vom Widerspruch , wäh¬
rend er zugleich im Anschluss an Cap . 3. xö yäp aöio djia uudpxeiv xs — xaxöc
tö aütö 1005 b 19 f . als die metaphysische Fassung ansieht . Er hält also diese
beiden Sätze für identisch . Das ist ein starker Verstoss , der zeigt , dass Ueber -
weg den Arist . Gedankenzusammenhang nicht durchschaut hat . Und wenn
er ferner die beiden Sätze döövatov dgoc uito/lajjißävetv töv autöv stvai xai |iv]
sivat tö aötö 1005 b 29 f. und dSuvatov tYjv dvticpaaiv &|i,a d/L/jD-sösaOm xatä toü
aütoü 1011 b 16 f. identifiziert und beide für die logische Fassung des Satzes
ausgibt , so ist das nicht minder falsch . In Wirklichkeit lässt sich nur die

letztere als logische Fassung des Princips bezeichnen . Eine Ableitung dieser
ist auf dem Aristotelischen Standpunkt nicht nötig , und eine solche zu geben ,
fällt dem Ar . auch nicht ein . Der erste Satz dagegen bezieht sich auf die
Sphäre des subj . üeberzeugtseins , Fürwahrhaltens , das mit der Wahrheit selbst
so wenig identisch ist , dass es nicht einmal ein Moment im Wahrheitsbegriff
ist . Ein Gesetz , das sich auf jenes richtet , muss darum wohl unterschieden
werden von den Gesetzen , welche die Wahrheit selbst bestimmen . Das Ver¬

hältnis beider ist das oben angegebene . Darnach ist auch Sigwarts Ausfüh¬
rung (Logik 1 2 S. 183 Anm .) zu ergänzen .

1) Wie notwendig diese Einschränkung ist , zeigt eine Bemerkung des
Aristoteles an anderer Stelle : de soph . el . 25 . 180a 26 —29 : tä yäp £vavtta
xal tä ävttxsEjJLEva xa ! cpdciv xal äTtöffactv äTtHög |isv döövatov
ÖTtdpxstv tcjj aöt (}j , 7t Yf |x e v t o i Ixdtspov v) upög ti i) Ttwg , tj tö
(xsv 7t j) tö ö’ äTtXög , oöösv xco ^ öst . cf . auch Met . T 5. 1009 a 33 — 36 .
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Gesetzes auch für die Sätze , deren Gegenstand auf dem Gebiet des
veränderlichen Seins liegt , gesichert ist : ein wandelbares Objekt
kann zu verschiedenen Zeiten sein und nicht sein , eine Eigenschaft
haben und nicht haben ; und die Urteile , die sich auf solche Dinge
beziehen , sind wahr , so lange diese sich nicht verändern , sie werden
falsch , sobald ihr Gegenstand ein anderer wird . Darum muss nicht
bloss die ontologische , sondern ebenso die logische Fassung die zeit¬
liche Bestimmung Mzugleich“ enthalten : es ist unmöglich , dass et¬
was zu gleicher Zeit ist und nicht ist ; aber ebenso : es ist unmög¬
lich , dass Bejahung und Verneinung zu gleicher Zeit wahr sind .

2) Das Prinzip des Widerspruchs in seinen beiden ursprüng¬
lichen Formulierungen ist unbeweisbar , unmittelbar evident : es er¬
gibt sich offenbar aus der einfachen Betrachtung des Seienden . Darum
zeugt es von einem Mangel an elementarer philosophischer Bildung
(1006 a 6—8 cf. zu 1005 b 3—5), auch für dieses Princip einen Be¬
weis zu verlangen . So wenig sich dasselbe nun aber eigentlich
begründen lässt , so lässt sich doch ein gewisser Nachweis in dem
Sinn führen , dass die entgegengesetzte Lehre widerlegt und na¬
mentlich die aus ihr folgenden absurden Consequenzen dargethan
werden . Das ist denn auch allein die Absicht , die Aristoteles in
den weiteren Ausführungen (Cap. 4—6) verfolgt . Dieser (elench -
tische 1006 a 15) Charakter des Aristotelischen Beweis¬
gangs ist wohl im Auge zu behalten , und wir haben uns nament¬
lich davor zu hüten , aus demselben Schlüsse auf das Wesen des
Princips selbst zu ziehen ( 1005 b 35 —1006 a 12).

Der erste Beweis (1006 a 29— 1007 b 18 mit der Einlei¬
tung 1006 a 12—26) sucht dem Gegner , welcher den Satz vom
Widerspruch bestreitet , zu zeigen , dass er , sobald er nur etwas
sagt , auch dieses Prinzip anerkennt . liedet er nämlich überhaupt ,
so muss er für andere und für sich selbst etwas (eine Vorstel¬
lung ) bezeichnen . Das ist die Voraussetzung jeder Verständigung
einer Person mit einer ändern , aber auch mit sich selbst I). Be-

1) 1006 a 12—26 . (die Worte su — sxoi 26 — 28 halte ich mit Bonitz und
Christ für eine Interpolation ), besonders 19—24 : dpx'ij Ss . . xö ägioöv . . ayj-
paivsiv yi xt, xai âoxtp xai dAAtp■ xoüio ydp dvdpa ], s'insp Xsyoi xt. sl yäp [iri ,
oux dv elfj T(jj xotoöxcj) Aäyog , oöx’ aoxw npbq auxöv ouxs Ttpög dXAov. §äv os xtg
xouio StSö3, laxai dcTrödeigcg.



48 2. Abschnitt .

zeichnet der Gegner etwas , so spricht er damit ein Benennungsurteil
aus ; das Benennungsurteil aber ist in gewissem Sinn eine Defini¬
tion 1). In einem derartigen Urteil hat zunächst das Wort „sein“
oder „nicht sein“ eine feste Bedeutung ; und schon darum kann
nicht alles sich so und zugleich nicht so verhalten 2). Aber es liegt
noch mehr darin. Es handle sich z. B . um das Urteil : etwas —

setzen wir dafür ein Buchstabenzeichen ein, also : — A ist ein Mensch.
Nun hat jedes Wort eine bestimmte Bedeutung , d. h. es ist die Be¬
zeichnung für einen bestimmten Begriff . Denn eine bestimmte Be¬
deutung haben ist so viel als einen bestimmten Begriff , das begriff¬
liche Wesen von etwas bezeichnen. Ist z. B. — in dem Satz „et¬
was (A) ist ein Mensch“ (av ^ t : avfipwTOs) — „zweifüssiges Tier“
die Bedeutung des Wortes Mensch , so wird „zweifüssiges Tier“
das begriffliche Wesen von „Mensch“ sein (et xoöt’ — nämlich eyv
Sitcouv— loxtv avffpWTto?, av ^ xt avfipwTioc, xoöx’ laxat xö avffptOTUi)
eivat 3) 33). Und wenn ein Wort überhaupt etwas bedeutet, so hat
es in diesem Sinn eine feste, bestimmte Bedeutung (1006 a 28 —34.
b 11— 13) 4). Hat nun aber das Wort Mensch eine bestimmte Be¬

ll Dieser Gedanke liegt dem ganzen 1. Beweis zu Grunde. Das geht auch
aus der Parallelstelle (zum Satz vom ausgeschlossenen Dritten ) T 7. 1012 a
21— 24 hervor : dp^ ij 5s npöt; dTtavcag xoüxoug ££ 6pia |roo . öpiapiög 5s ytyvsxai sx
xou c7jp,aivsLv xt avayitodov elvoa auxoug • ö ydp Xöy o q , ou xö ovop , a a tj-
[islov , 6ptop , ög yiyvsxai (denn der Begriff , dessen Zeichen das Wort
ist , wird zur Definition ). Es kann sich hier natürlich nicht um die Definition
im vollen Sinn , welche auf den Realgrund des zu Definierenden zurückgehen
würde , sondern nur um diejenige handeln , welche nach 93b 30 ff. die Ant¬
wort auf die Frage xt oy)p,atvst , xö övojia ; gibt .

2) So fasst Bonitz den Satz 1006 a 29 —31 : Ttpwxov |isv o5v SvjXov cbg xoü-
xö y ’ a üxö dXrjffsg , 8xt avjjjiatvsi xö övo|JLa xö sTva: i) (itj etvat xö5c‘ max’ oux dv
udv ouxwg xai ob^ oöxwg e^ oi . Ich stimme seiner Erklärung — gegen Schweg¬
ler — bei .

3) Zu dieser Formel cf . 3 . Teil 1. Abschnitt .
4) In 1006 a 34 —b 10 wird ein Einwand erledigt , der Einwand nämlich ,

dass es gewisse Wörter gebe , welche mehr als eine Bedeutung haben . In
diesem Fall muss die Zahl der Bedeutungen doch eine begrenzte und jede
derselben festbestimmt sein und sich durch ein besonderes Wort bezeichnen

lassen Wären der Bedeutungen eines Worts unbestimmt viele , so hätte es
überhaupt keine bestimmte Bedeutung ; keine bestimmte Bedeutung haben ist
aber so viel als gar nichts bedeuten . Bedeuten jedoch die Worte nichts mehr ,
so ist jede Unterredung mit ändern , in Wahrheit aher auch die Unterredung
des Menschen mit sich selbst unmöglich , Denn Denken ist nur möglich , wenn
etwas Bestimmtes gedacht wird . Wird aber etwas Bestimmtes gedacht , so
wird dasselbe auch durch ein bestimmtes Wort benannt .
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deutung , so folgt daraus , dass „begrifflich Mensch sein“ (zb ^vö-pwTcq)
sivac) und „begrifflich , nicht Mensch sein“ (avftpwTrw[ifj sivac) nicht
dasselbe bedeuten können ' ). Hätten allerdings das Wort Mensch und
das Wort Nichtmensch keine verschiedene Bedeutung , so hätten auch
„begrifflich Mensch sein“ und „begrifflich nicht Mensch sein“ kei¬
nen verschiedenen Sinn . Also liesse sich der Begriff Nichtmensch
(}ivj avffpwrcw stVG«) von dem Begriff Mensch (avffpcoTKj) slvo«) aus -
sagen ; beide wären eins , in demselben Sinn , wie Gewand und Kleid ,
die begrifflich identisch und nur der Wortbezeichnung nach ver¬
schieden sind . Dann aber hätten die Begriffe Mensch und Nichtmensch
ein und dieselbe Bedeutung . Dass dem nicht so ist , ist bereits
nachgewiesen — nämlich von der festen Bedeutung des Wortes Mensch
aus 2). Die aus der letztem sich ergebende Folgerung lässt sich in
der Formel ausdrücken : Der Begriff a kann nicht das sein , was be¬
grifflich nicht a ist . Diese Formel aber muss anerkannt werden ,
wenn man überhaupt die beiden logischen Verhältnisse „Bedeutung
von etwas sein“ und „als Prädikat von etwas ausgesagt werden
können“ zu unterscheiden weiss . Identifiziert man dieselben , so be¬
deuten „Mensch“ , „weiss“ , „gebildet“ alle dasselbe , da sie sämt¬
lich von einem Subjekt als Prädikate ausgesagt werden können .
Dann aber ist zuletzt alles eins , und es gibt nur noch Verschieden¬
heiten der Wortbezeichnung . Ist das absurd , so ist auch jene Iden¬
tifizierung nicht berechtigt : man hat den Fall , in welchem das Prä¬
dikat die Bedeutung des Subjekts von demselben ausgesagt , von dem
ändern , in welchem eine blosse Eigenschaft von einem Subjekt prä -
diciert wird , wohl zu scheiden ; auf jenen aber findet die Formel :
„Der Begriff a ist nicht das , was begrifflich nicht a ist“ ihre An¬
wendung 3). Nun (28) lässt sich der 1. Teil unseres Beweises zu

1) b 13— 15 . ob St] — >cal §v.
2) b 22 —28 . el Ss (VT) OYjpaivsisxspov — dXA’ iSdSstXTO, du Ixspov cprjjiatvsi.

Ar , kann in den letzteren Worten keinen anderen Beweis im Auge haben ,
als den in b 12— 15 liegenden . Aus der festen Bedeutung des Wortes Mensch
folgt die Festigkeit des Begriffs Mensch ; und daraus geht hervor , dass der
Begriff Mensch nicht dasselbe ist , wie das , was begrifflich nicht Mensch ist ,
und daraus ergibt sich , dass die Begriffe Mensch und Nichtmensch nicht die¬
selbe Bedeutung haben können .

3) b 15 —18 : oo yap toöxo — aov(t)vo|j.a ydp . Im Folgenden xal ou% sgtou 18
— TCpäyiJia 22 wird der Fall ins Auge gefasst , in welchem ein Wort in ver¬
schiedener Bedeutung gebraucht ist . So können wir recht wohl dasselbe Sub -

M a i e r , Die Syllogietik des Aristoteles . 1. Teil . 4
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Ende führen. Er geht aus von dem Satz : etwas (A) ist Mensch.
Da nun das Wort Mensch in fester Weise den Begriff „zweifüssiges
Tier“ bezeichnet, so ergibt sich mit Notwendigkeit der Satz , dass
A zweifüssiges Tier ist. Ist das aber notwendig, so kann nicht das¬
selbe (A) nicht zweifüssiges Tier sein a). Ein und dasselbe (A) kann
also nicht zugleich zweifüssiges Tier sein und nicht sein 2). Und
daraus endlich folgt : dasselbe Subjekt (A) kann nicht zugleich
Mensch sein und nicht Mensch sein3). Damit ist bewiesen, was be¬
wiesen werden sollte , nämlich , dass der Gregner, sobald er etwas
ausspricht, was eine Bedeutung haben soll, also etwas (ein Gedach¬
tes) benennt , eben damit den Satz des Widerspruchs (wenigstens
auf einem bestimmten Gebiet) anerkennt . — Stellen wir den ganzen
Gedankengang in Formeln dar , wobei wir für das Wort Mensch
den Buchstaben a, für „zweifüssiges Tier“ (das begriffliche Wesen
von Mensch) a, für das Subjekt aber A einsetzen. Aus der festen
Wortbedeutung von a (in dem Satz „A ist a“) entwickelt sich für den
durch a bezeichneten Begriff a die Formel „a ist a, also nicht auch
nicht a“ ; und daraus ergibt sich : a ist nicht zugleich a und nicht a.
Wird für a in der Subjektsstelle das durch den Begriff a bestimmte
Subjekt A substituiert , so erhalten wir : „A ist nicht zugleich a und
nicht a“. Wird ferner in dieser Formel für a das den Begriff a
bezeichnende Wort eingesetzt, so geht daraus der Satz : „A ist nicht
zugleich a und nicht a“ hervor. Benennt also der Gegner das Sub¬
jekt A mit a, so liegt darin implicite eine Anerkennung des Prin-
cips vom Widerspruch auf diesem Gebiet (1006 b 13—34).

Die bisher entwickelte Gedankenreihe gieng von dem Wort
Mensch aus. Dasselbe Resultat lässt sich aber gewinnen, wenn man
an das Wort Nichtmensch (non-a) und an dessen Bedeutung, bezw.,
da dieses Wort als Prädikat verwendet werden soll , an den Aus-

jekt als Menschen bezeichnen , das andere vielleicht »Nichtmensch « nennen.
Allein es handelt sich nicht darum, ob dasselbe Subjekt Mensch heissen und zu¬
gleich nicht heissen, sondern ob es (seinem Wesen nach) zugleich Mensch sein
und nicht sein könne.

1) denn dtvaYxvj sTvai bedeutet dcduvatov slvai |jä] etvai (31 f). dv^ptoaov halte
ich mit Christ für eine sinnstörende Interpolation , die möglicherweise einem
verunglückten Erklärungsversuch eines Abschreibers ihren Ursprung verdankt .

2) Dieser Satz ist ein notwendiges Mittelglied , das bei Aristoteles fehlt ,
aber leicht zu ergänzen ist .

3) b 28—34. dtvaynTj xoivuv— xal pvj sfvai äv&ptDrcov.
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druck „NicMmensch sein“ anknüpft 1). Das Wort Mclitmensch
(non a) bezeichnet den Begriff Nichtmensch (non- a). Nun haben die
Begriffe Mensch (a) und Nichtmensch (non-a) verschiedene Bedeu¬
tung , wenn anders (in demselben Sinn , in welchem ) auch „weiss sein “
etwas anderes bedeutet als „Mensch sein“ , ja noch viel eher , da der
Abstand zwischen „weiss“ (ß) und „Mensch“ (a) kein so grösser ist
als der von „Mensch“ (a) und „Nichtmensch " (non- a). Sagt man aber ,
weiss und Mensch haben dieselbe Bedeutung (weil sie beide von
einem Subjekt als Prädikate ausgesagt werden können ), so ist da¬
gegen die daraus sich ergebende Consequenz , auf die oben schon
hingewiesen wurde , geltend zu machen : die Consequenz , dass dann
alles , und nicht bloss die Glieder eines contradiktorischen Gegensatzes ,
eins sein müsste . Da dies unmöglich ist , so kann auch nicht das¬
selbe weiss und Mensch sein ( = bedeuten ) ; noch weniger kann
darum „Mensch“ und „Nichtmensch“ dieselbe Bedeutung haben , und
daraus folgt , dass nicht dasselbe zugleich Mensch und nicht Mensch
sein kann 2). Der Sinn der ganzen Reihe ist also kurz der : das
Wort non -a hat eine feste Bedeutung : es bezeichnet den Begriff
non -a. Der Begriff non -a unterscheidet sich von dem (durch das
Wort a bezeichneten ) Begriff a , so gewiss , ja noch viel eher , als
der (durch das Wort ß benannte ) Begriff b einen ändern Sinn hat
als der Begriff a . Sind aber non -a und a verschieden , so kann auch
nicht ein und dasselbe A die Bedeutung a und non -a haben ; also :
A kann nicht zugleich a und non -a sein . Daraus folgt : A. kann
nicht zugleich <x und nicht a sein 3).

So deutlich sich demnach formell die beiden Gedankenreihen

1006 b 13— 34 und 1006 b 34 — 1007 a 8) von einander abheben , so
eng ist doch ihr sachlicher Zusammenhang . Beide ruhen auf der
Voraussetzung der völligen Constanz der Wortbezeichnung und der
eindeutigen Bestimmtheit der Wortbedeutung : ein Wort (a ) be -

1) Ar. hat zwar schon im vorhergehenden Abschnitt das Wort und den
Begriff »Nichtmensch « eingeführt , ohne dass dieselben jedoch ein Glied des
Beweises gebildet hätten . Jetzt aber ist das Wort Niehtmensch und seine
Bedeutung der eigentliche Ausgangspunkt des Verfahrens. Bonitz ist den
Feinheiten des Aristotelischen Gedankengangs nicht ganz gerecht geworden .

2) Diese Schlussfolgerung hat Ar. bei den Worten si 8s p.'i] ivösxstai. tooxo,
aupßatvst zb Aŝ Kv 1007 a 7 f. im Auge.

3) 1006 b 34—1007 a 8. 6 8’ aüxöc — W Aŝ ^ v.
4 *
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zeichnet in fester Weise einen Begriff (a) , also nicht auch einen
ändern (non - a). Die fundamentale Formel , welche sich aus a ent¬
wickeln lässt , ist folglich : a ist nicht non -a. Allein die erste Reihe
setzt an die Stelle des Begriffs non -a sofort dasjenige Merkmal des¬
selben ein , das für den Satz des Widerspruchs allein in Betracht
käme : „a kann nicht denselben Sinn haben wie das , was seinem
Wesen nach nicht a ist“ , also : „a ist a und darum nicht auch nicht a“ .

Die zweite Reihe dagegen nimmt den Begriff non - a auf und gründet
den Beweis auf den Gedanken , dass der (durch das Wort non -a be-
zeichnete ) Begriff non - a eine andere Bedeutung haben muss als der
(durch das Wort a benannte ) Begriff a.

Der weitere Fortgang des Beweisverfahrens schliesst sich un¬
mittelbar an die zweite Reihe ^ an . Demungeachtet liegt eine Be¬
ziehung auch auf die erste vor . Beide nämlich beruhen auf der
Unterscheidung von definitorischen und accidentellen Prädikaten , von
Sätzen , welche von ihrem Subjekt dessen Begriff aussagen , und
solchen , in denen das Prädikat ein beliebiges Accidens des Subjekts
ist . Nur für Sätze der ersteren Art gilt die Formel : „a ist nicht
non - a“ und darum auch die andere „a ist nicht zugleich a und nicht a“ .
Allein ist diese Unterscheidung berechtigt , ist nicht vielmehr das
definitorische Prädikat dem accidentellen gleichzustellen ? Das ist die
Frage , mit der sich die beiden folgenden Abschnitte der Aristotelischen
Erörterung beschäftigen (1007 a 8—20 und a 20 — b 18).

Zunächst wird constatiert , dass im natürlichen Denken (und
Reden ) dieser Unterschied thatsächlich gemacht wird . Frage ich
darum : „Ist A ein Mensch oder nicht ? “ , so gibt der Gegner , der
diese Frage bejahend beantwortet , aber zugleich die Verneinungen
beifügt (der sagt : ja , aber A ist zugleich auch Nichtmensch —
gross , weiss u. a. —, er ist also zugleich auch nicht Mensch ) , nicht
die der Frage entsprechende Antwort . Nun ist es ja zweifellos rich¬
tig , dass dasselbe Subjekt zugleich Mensch und weiss sein und noch
unendlich viele andere Prädikate haben kann . Allein meine Frage
war auf das Wesen von A gerichtet . Darum darf die Antwort der
Bejahung nicht beifügen ; aber er ist auch gross und weiss . Igno¬
riert jedoch der Gegner diesen in der Frage liegenden und durch das

1) . . . äv ecTioxptvYjTai xb £p(iua >(ievov 1007 a 8.
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natürliche Denken gegebenen Unterschied , so führt ihn doch sein
eigenes Verfahren ad absurdum . Wollte er nämlich von seinem

eigenen Standpunkt aus correkt verfahren , so müsste er sämtliche
Prädikate , welche dem in Rede stehenden Subjekt zukommen können ,
also nicht bloss die positiven , sondern auch die negativen , kurz alles ,
was ein Subjekt ist und nicht ist , angeben . Thut er das nicht , so
ist seine Antwort unvollständig , also fehlerhaft . Diese Aufzählung
aber ist nicht möglich ; sie wäre ein unvollendbares Unternehmen .
Wäre sie jedoch möglich und würde der Gegner sämtliche positive und
negative Prädikate aufführen , so wäre , wie leicht ersichtlich , eine
Unterredung nicht mehr möglich 1). — Aber die Theorie , welche das
definitorische Urteil mit demjenigen , das nur accidentelle Prädikate
ausspricht , identifiziert (und von hier aus die Möglichkeit zulässt ,
dass a zugleich a und non -a sein , also zugleich a sein und nicht
sein und darum auch A zugleich a und nicht « sein kann ) hat noch
metaphysische Consequenzen , welche für sie vernichtend sind : sie
muss alles für accidentell halten und hebt damit das substantielle

Sem , die Substanz und den substantiellen Wesensbegriff auf (ooaca
und xö xl fjv efvai), sofern sie auch sie als etwas bloss Accidentelles
ansehen muss . Sie muss erklären , dass es Wesensbegriffe , wie Mensch ,
Tier (önep eivat t) ^tbq) eivat) überhaupt nicht gebe . Soll
es nämlich einen derartigen Begriff Mensch geben , so darf das , was
begrifflich Mensch ist , nicht zugleich auch seinem Begriffe nach
nicht Mensch oder begrifflich Nichtmensch sein (pfj dvftpwTrti) stvat
Yj gfj etva: dvh-p?üTCw) — das aber sind die Prädikate , welche die geg¬
nerische Theorie zugleich noch als Prädikate des Begriffs Mensch
aufnimmt —. Denn die Bedeutung des Begriffs muss eine bestimmte sein .
In unserem Fall — es handelt sich um den Begriff Mensch — bedeu¬
tet er speciell etwas Substantielles (xa : Vjv xoüxö nvog ouaia). Etwas
Substantielles bedeuten heisst jedoch so viel als (besser : schliesst die
Bestimmung ein) : sein Wesen nicht in einem ändern haben 2). Soll

1) 1007 a 8— 20 : av xmKpivrjiM — ou StaXsysTai.
2) a 26 1'. : tö 5’ ouaiav avjiiaivstv laxlv 6xt ouy. dtXXou xö etvou aüxcp. Der

Ausdruck ist nicht ganz präcis . Wollte man den Wortlaut pressen , so müsste
man Substanz (oöota) und begriffliches Wesen (xö stvat xcvi) für identisch hal¬
ten . Das würde aber nichts anderes heissen , als dass nur in den substan¬
tiellen Wesensbegriffen Wesensbegriffe überhaupt gesehen werden dürften .
Nun findet sich diese Beschränkung bei Arist . zweifellos (cf . dazu unten 3. Teil ).
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nun ein „begrifflich Mensch sein“ bedeuten : „begrifflich nicht
Mensch sein“ oder „begrifflich Nichtmensch sein“ , so wird
jenes seine Bedeutung in einem anderen haben 1). Das ist aber
genau der Standpunkt , auf welchen die Gegner , die den Unter¬
schied von definitorischem und accidentellem Prädikat leugnen , hin¬
gedrängt werden : Da thatsächlich das accidentelle Prädikat (z. B. weiss )
sich zu seinem Subjekt (Mensch ) wie non - a zu a verhält , so behaupten
sie, dass dem Begriff a in demselben Sinn , in welchem sein Wesen a
von ihm ausgesagt wird , auch das Prädikat non - a beigelegt , bezw . —
das folgt daraus — a abgesprochen werden könne . Ist jedoch a in
demselben Sinn , in dem es a ist , auch non - a oder nicht a , so ist
damit unmittelbar ausgesprochen , dass der Begriff a sein Wesen zu¬
gleich auch in einem anderen (nämlich demjenigen , was accidentell
von ihm prädiciert werden kann ) haben müsse . Liegt also das Wesen
jedes Begriffs zugleich in einem ändern , ist es andererseits ein grund¬
legendes Merkmal des substantiellen Begriffs , in keinem ändern sein
Wesen zu haben , so folgt daraus mit Notwendigkeit , dass es einen
substantiellen Begriff , eine Substanz überhaupt nicht gibt . Die Con-
sequenz der Lehre , welche das definitorische Prädikat dem acciden -
tellen gleichstellt , ist somit die Aufhebung der Substanz . Dagegen
richtet sich die Beweisführung des Aristoteles (von 1007 a 33 ab ),
welche sich auf den Gedanken zuspitzt , dass es ein Substantielles
geben müsse . Wird alles nur accidentell ausgesagt , so gibt es auch
kein erstes Subjekt 2). Das führt zu einem Fortgang ins Unend¬
liche . Dem steht aber entgegen , dass thatsächlich nicht mehr als
zwei Accidentien mit einander verbunden werden können . Denn das

Accidens kann dem Accidens zukommen , nur sofern beide Acciden¬
tien eines und desselben (substantiellen ) Subjekts sind . So ist z. B .
das Weisse gebildet , das Gebildete weiss , weil beide Eigenschaften

In unserem Zusammenhang aber erscheint der substantielle Wesensbegriff (xö
xt fjv sfvoct neben oöaca 21) als eine besondere Species des Begriffs (xö sfvai
xtvt). Würde der letztere mit dem ersteren zusammenfallen , so wäre die Ein¬
leitung unseres Abschnitts 0X0)5 §’ dvatpoüaiv ol xouxo Xsrovxes oöaiav otai xö x(
fjv sfvou unverständlich . Denn das sTvat tivt, erscheint auch im vorhergehenden
aufgehoben , sofern es zum bloss Accidentellen verflüchtigt ist .

1) loh lese mit Christ (gegen Bekker und Bonitz ) a 27 et 8’ eoxat xi (statt
afrap) , halte dagegen im Gegensatz zu Christ die Worte öuep dvü-pwmp elvat
nicht bloss nicht für unecht , sondern geradezu für unentbehrlich .

2 ) Statt Bekker ’s xafföXoo a 34 ist mit Bonitz und Christ zu lesen : xaD-’ ou.
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dem Menschen zukommen . Anders wenn z. B. dem Sokrates die

Eigenschaft gebildet beigelegt wird . Das geschieht nicht in dem
Sinn , als ob Sokrates und gebildet nun wieder einem Dritten als
Accidenten zugesprochen werden könnten . Es sind also zwei Klassen
von accidentellen Urteilen zu unterscheiden . Aber auch innerhalb der

an zweiter Stelle charakterisierten , in der ein Accidens (weiss) einer
Substanz beigelegt wird , kann es keinen unendlichen Fortgang nach
oben in dem Sinn geben , dass z. B dem weissen Sokrates (präciser :
der Sokratischen Eigenschaft weiss) ein anderes Accidens und dann
diesem wieder ein anderes u . s. f . zugesprochen werden könnte : denn
es ist nicht so , dass aus allen zusammen eins würde ; die Eigen¬
tümlichkeit dieser Klasse von Urteilen besteht aber darin , dass ein
Accidens nur von einer Substanz ausgesagt werden kann . Darum
kann hier auch das Weisse kein anderes Accidens erhalten ,
wie z. B. gebildet . Denn das erstere kommt dem letzteren glei -
chermassen zu , wie dieses jenem . Das aber war gerade das Cha¬
rakteristikum der accidentellen Urteile der ersten Klasse : nur in

ihnen kann das Subjekt eines Accidens ein Accidens sein . Somit
führt die eine Art der accidentellen Urteile unmittelbar , die andere
mittelbar auf ein Substantielles zurück : denn in keinem der beiden

Falle lässt sich alles accidentell aussagen . Ist dem aber so , ist es
bewiesen , dass es Substanzen geben muss, — so ist damit der Nach¬
weis geliefert , dass es unmöglich ist , die beiden Glieder eines con-
tradiktorischen Gegensatzes zugleich auszusagen *).

Dieser letzte Satz 2) , mit welchem der ganze erste Beweis¬
gang abschliesst , ist geeignet , Befremden zu erregen . Er er¬
weckt den Anschein , als ob die bisherige Gedankenreihe nun doch
einen positiven Beweis für das Princip und eine Entwicklung seines
Sinnes geben wolle . In der That ist der erste Beweis vielfach in
dieser Art aufgefasst worden . Dann würde das ganze Princip ab-

1) 1007 a 20—b 18. Dieser Abschnitt ist im Text in engere Beziehung
zum unmittelbar Vorhergehenden gesetzt worden, als dies von Bonitz und auch
von Haas (S. 17) geschehen ist . Ich kann in demselben nicht einen völlig neuen
Ansatz des Beweisverfahrens sehen, ot 'tou-co ki ô'n Ẑ a 20 sind nicht die
Leugner des Princips überhaupt (so Bonitz und Haas) , sondern diejenigen,
welche auf Grund der Identifikation von definitorischen und accidentellen Ur¬
teilen die Geltung des Princips auch auf dem Gebiet derersteren nicht anerkennen.

2) b 17 f. : el Ss xoaxo, ö£§s '.%xat Sxt dSavaxov ftpa xaxyjyopstoO'ai xag dcvxnpäostg.
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geleitet aus der Voraussetzung , dass mit jedem Wort in fester Weise
ein Begriff verbunden ist . Die Geltung des Gesetzes wäre aber auf
die definitorischen Urteile beschränkt . Auf die Urteile mit acciden -

tellem Prädikat angewandt wäre er positiv falsch . Denn während
der Begriff a seiner Bedeutung nach nicht auch non -a, also nicht a
sein kann , lässt sich von ihm non -a accidentell recht wohl aussagen ;
ja , die Formel für die accidentellenUrteile ist geradezu : a ist non -a.
Daraus ist sofort ersichtlich , dass das Princip des Widerspruchs in
der Fassung und Begründung , die es im ersten Beweis erhalten hat ,
für die Urteile der letzteren Art nicht gelten kann . Nun bedarf es
aber keines besonderen Nachweises , dass das Gesetz in seiner ur¬
sprünglichen Formulierung (S. 41) auch auf die Urteile mit acciden -
tellem Prädikat sich bezieht . Damit ist die erwähnte Deutung des
ersten Beweises widerlegt . Man kann jedoch der Schwierigkeit aus -
weichen , indem man das Princip des Widerspruchs sich nicht aus
der Voraussetzung der festen Wortbedeutung erst entwickeln lässt ,
sondern annimmt , der Sinn des Gesetzes sei nichts anderes , als die
Festlegung dieser Voraussetzung . Man müsste dann immerhin die
Erörterung des Aristoteles im ganzen schon als Anwendung des
Princips auf einen bestimmten Fall (das definitorische Urteil ) be¬
trachten . Interpretiert man so , so kann man als „Sinn des
vermeintlichen princ . identitatis et contradictionis “ »jene allgemein
menschliche Funktion , auf welcher es beruht , dass der Mensch denkt
und spricht“ ') und als „Basis der Geltung jenes obersten Axioms“
„die begriffliche Festigkeit , welche vermöge des menschlichen voü;
den Wortbezeichnungen einwohnen muss“ 2), bezeichnen . Das Prin¬
cip würde dann schliesslich nichts anderes besagen , als dass „jede
Annahme betreffs eines urcap̂ ov von vornherein in sich feststehe“ 3) ;
es würde positiv lediglich die „Eindeutigkeit des Urteilsaktes“ con-
statieren , d. h. es würde den Gedanken aussprechen , „dass jeder ,
der mit Bewusstsein etwas behauptet , eben das behauptet , was er
behauptet , dass seine Rede einen festen Sinn haben muss , weil er
sonst in der That nichts sagte , wenn sich ihm , während er denkt
und spricht , ein anderer Sinn unterschöbe“ 4). Diese Auffassung be¬
trachtet also als eigentlichen Sinn und Inhalt des ganzen Princips

1) Prantl Geschichte der Logik I S. 133 . 2) Prantl S. 134 . 3) Prantl
S. 131 . 4) Sigwart Logik P S. 185 .
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die Voraussetzung , von welcher die specielle Erörterung im ersten
Beweis ausgeht .

Stellen wir dem gegenüber die Absicht fest , welche Ari¬
stoteles mit dieser Gedankenreihe verfolgt . Es ist ihm nicht darum
zu thun , die Bedeutung des ganzen Princips zu entfalten oder es
positiv zu deducieren . Der Beweis will lediglich elenchtisch sein ;
er will dem Gegner , welcher das Princip leugnet , die Undurch¬
führbarkeit seiner Theorie nachweisen . Und das geschieht in der
Weise , dass der Gegner von einer durch ihn selbst gegebenen Prä¬
misse aus überführt wird , dass er selbst wenigstens für ein be¬
grenztes Gebiet die Geltung des Gesetzes anerkennen muss . Dieses
Gebiet sind die Urteile , die jeder , der mit einer Aussage einen festen ,
eindeutigen Sinn verbindet , verbinden will , aussprechen bezw .
implicite denken muss : die Benennungsurteile , die ihren Gegen¬
stand durch ein Wort bezeichnen und damit seine Bedeutung an¬
geben . Da nun »der signifikante Ausdruck der menschlichen Rede
das objektive Sein der Dinge aufgreift“ (Prantl ), so sprechen auch
diese Urteile ein reales Sein aus : das Benennungsurteil bezeichnet
mit dem Worte die reale Bedeutung seines Subjekts . Und das Ge¬
setz : „A kann nicht zugleich a und nicht a sein “ ist ein Grundsatz ,
der das reale Sein bestimmt , das Verhältnis von Sein und Nichtsein in
einem bestimmten Kreise regelt . Seiner objektiven Geltung nach ist
es von der festen Wortbedeutung durchaus unabhängig : es ist un¬
mittelbar gültig und überhaupt nicht ableitbar . Zur Anerkennung
des Princips in dieser Fassung und Beschränkung aber den Gegner
zu zwingen , das ist die Aufgabe , die sich der erste Beweis stellt .
Das Verfahren bedient sich des durch den Gegner selbst gegebenen
Anknüpfungspunkts . Es wird gezeigt , dass das Benennungsurteil ,
welches der Gegner ausspricht , wenn er überhaupt etwas sagt , was
einen Sinn haben soll , eigentlich schon die Geltung des Gesetzes vom
Widerspruch auf seinem Gebiet einschliesst . Will nämlich der Geg¬
ner nicht die Möglichkeit der Verständigung , ja des Denkens über¬
haupt aufheben , so muss er die Voraussetzung zugestehen , dass
jedes Wort eine feste Bedeutung hat , einen bestimmten Begriff und
keinen anderen bezeichnet : aus „<x ist a “ folgt : „a ist a und nicht
non- a“ , und daraus : „a ist nicht zugleich a und nicht a“ ; das führt
dann zu der Formel : „A ist nicht zugleich a und nicht a“ . Das jedoch
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ist die Form , in welcher das Gesetz vom Widerspruch auf die Be-
nennungsurteile (definitorischen Urteile ) angewendet wird . Dem Re¬
sultat steht aber noch ein Ein wand entgegen : man kann versuchen ,
das Benennungsurteil dem accidentellen gleichzustellen , in welchem
Fall jene Formel nicht richtig wäre . Der Einwand erledigt sich
dadurch , dass diese Gleichstellung nicht bloss dem natürlichen Den¬
ken widerspricht und zu unlösbaren logischen Schwierigkeiten führt ,
dass sie vielmehr auch eine metaphysische Absurdität , die Leugnung
des substantiellen Seins zur Folge hat . Mit der Wegräumung der
entgegenstehenden Instanz aber erlangt das schon vorher gewonnene
Ergebnis seine volle Geltung . Und der Gegner ist zu dem Zuge¬
ständnis gebracht , dass das Princip wenigstens in dem
Kreise derürteile , die er ausspricht , wenn er über¬
haupt etwas sagt , zu Recht besteht ; er gibt damit zu, dass
er die durchgängige Verwerfung des Gesetzes vom
Widerspruch nicht durchführen kann . So erhält auch

der letzte Satz des ersten Beweises den beschränkten Sinn , den er
allein haben kann 1).

Aristoteles hat bis jetzt den Gegner noch nicht zur Anerken¬
nung der durchgängigen Gültigkeit des Princips gezwungen . Aber
der elenchtische Beweis , der im Bisherigen geführt
wurde , ist auch nicht der einzige . Es schliessen sich
noch eine Reihe anderer an ihn an .

Diese haben nun aber einen ändern Charakter . Sie ziehen zu¬

nächst aus der gegnerischen Verwerfung des Prinzips absurde Con-
sequenzen , um sie auf diese W' eise zu widerlegen . So wird darauf
hingewiesen , dass , wenn contradiktorisch entgegengesetzte Aussagen
von demselben Subjekt zugleich gültig wären , dann alles eins
sein würde . Denn kann man ein Prädikat von jedem Subjekt
beliebig bejahen oder verneinen , so muss auch dasselbe Subjekt zu¬
gleich Schiff , Wand und Mensch sein können . Und zwar ist das
nicht bloss die Consequenz derjenigen Anschauung , welche von der
Protagoreischen Erkenntnistheorie aus den Satz vom Widerspruch ver¬
wirft 2) ; es ist vielmehr die notwendige Folge der Bestreitung des

1) Er kann nur besagen , dass nach Wegsehaffung des entgenstehenden
Einwands , die durch die unmittelbar vorhergehende Erörterung vollzogen
wurde , der Beweis zu Recht besteht , der schon 1007 a 8 abgeschlossen ist .

2 ) lieber diese 1007 b 22 — 29 . Das Genauere über dieselbe s. bei Bonitz .
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Princips überhaupt . Wer dasselbe verwirft , muss beliebig die Be¬
jahung oder Verneinung jedes Prädikats von jedem Subjekt an¬
erkennen . Lässt sich nämlich ein Begriff von sich selber verneinen ,
so wird noch viel mehr ein anderer Begriff ihm abgesprochen wer¬
den können . Gilt z. B. der Satz „der Mensch ist nicht Mensch“ ,
so wird noch viel eher der Satz wahr sein : der Mensch ist nicht Schiff .

Gilt aber diese Verneinung , so wird von dem Standpunkt dieser
Theorie aus auch das entsprechende bejahende Urteil richtig sein ,
d. h . der Mensch wird auch Schiff sein ^ (1007 b 18—1008 a 3).
Uebrigens ist das nicht die einzige missliche Consequenz , die aus
der Bestreitung des Satzes vom Widerspruch sich ergibt . Dieselbe
hat zur notwendigen Folge auch die Leugnung des Satzes
vom ausgeschlossenen Dritten . Ist es wahr , dass et¬
was Mensch und zugleich nicht Mensch sein kann , so wird man
nicht mehr notwendig entweder bejahen oder verneinen müssen .
Denn dann wird der Mensch auch weder Mensch noch nicht Mensch

sein können . Das nämlich sind die Verneinungen der beiden Sätze , welche
in dem (zusammengezogenen ) Satz : „etwas ist Mensch und zugleich
auch nicht Mensch“ enthalten sind , resp . die Verneinung dieses Satzes ,
wenn man denselben als einen betrachtet (1008 a 3— 7).

Allein die Verwerfung des Prinzips kann in verschie¬
denen Abstufungen erfolgen . Man kann es durchweg be¬
streiten und schlechterdings von allem behaupten , es sei etw'a weiss
und zugleich nicht weiss , seiend und zugleich nicht seiend . Oder
man unterscheidet und lässt dem Gesetz eine auf einen bestimmten

Kreis beschränkte Geltung . Dann aber müsste auch das Gebiet in
bestimmterWeise namhaft gemacht werden , auf dem es Anwendung
fände . Und es wäre damit ein Anknüpfungspunkt zur Widerlegung
der ganzen gegnerischen Theorie gegeben . Bestreitet man jedoch das

1) Damit gebe ich den wesentlichen Sinn der Stelle 1007 b 29 dXXdc jiijv
Xexxsov ■— 1008 a 3 xotc X ŷouai xöv Xöyov toüxov wieder . Was den Text und
die Erklärung im einzelnen anbelangt , so billige ich die Conjektur von Bo-
nitz , der in b 30 Travxög doppelt setzt , was auch Christ aufgenommen hat .
Dann aber ist die Umstellung , die Christ vorschlitgt , überflüssig . Die Worte ,
welche Christ versetzen will , dxonov — xpc/jpYis geben eine Erklärung von
tc a v x ö g xtjv xaxdcpaaiv 7] xtjv dixöcp. und bereiten zugleich die geschlossene
Folgerungsreihe st psv ouv b 84 — xai tj xocxacpaatg a2 vor . cf . im übrigen zu
der Stelle Bonitz .
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Prinzip durchweg , so bleibt noch die doppelte Möglichkeit , entweder
überall sowohl Bejahung als Verneinung anznerkennen oder zwar
mit jeder Bejahung zugleich ihre Verneinung , nicht aber mit je¬
der Verneinung auch die entsprechende Bejahung für wahr zu hal¬
ten . Nimmt man das letztere an , so ist wieder ein fester Punkt
gegeben , von dem aus man auch zu einem Positiven fortschreiten
kann : ist das Nichtsein von etwas eine erkennbare und ein für alle¬

mal feststehende Wahrheit , so ist die dem negativen Urteil gegen¬
überliegende Bejahung als solche in noch höherem Grade erkenn¬
bar 1) . Entscheidet man sich aber für die erste Möglichkeit , so
ergibt sich — ob man nun bejahendes und verneinendes Urteil ge¬
sondert ausspricht oder nicht — die oben (S. 58 f .) hervorgehobene
Consequenz : es würde alles eins sein ; man sagt nichts Bestimmtes
und damit nichts . Die Folge wäre , dass überhaupt nichts existieren
würde ; dann aber wäre auch das Sprechen (und Denken ) aufgeho¬
ben 2) (1008 a 7—28).

Vom ontologischen , bezw. objektiv -logischen Gebiet führen uns
die folgenden Erörterungen in das subjektiv - logische hin¬
über , indem sie das Verhältnis des Begriffs der Wahrheit zu dem
der Falschheit hereinziehen . Sind alle , d. h . auch die contradik -
torisch einander entgegengesetzten Urteile wahr , so sind eben damit
auch alle falsch ; dann muss aber der Sprechende stets seine eigene
Aussage zugleich für falsch erklären . Allein es liegt auf der Hand ,
dass mit einem solchen Gegner sich nicht mehr verhandeln lässt :
derselbe sagt eigentlich nichts ; denn er sagt so und wieder nicht

1) Ich lese 1008 a 16 f. xal sS iö |iYj etvoa ßeßaiöv ti xai yvd)pt(j.ov, yvwpijio)-
■tspoc äv so] 7] cpdoig mit Bonitz und Christ . Die Bekker ’sche Lesart (yvü)pip,co-
xipa. y ap &v eirj) , die sich auf cod. Ab stützt und der auch Schwegler bei¬
stimmt , gibt keinen befriedigenden Sinn .

2) 22 f. : tot Ss [itj övtgc timj dv cp’frsyijouTO Yj ßaSiasLsv; Für ßaöiaeisv hat Ab
voYjasu;. Daran schliesst sich die Conjektur Bekker ’s : vof|a£t,sv an , welche auch
Schwegler aufnimmt . Allein Bonitz S. 197 bemerkt mit Recht : lectio cod. Ab
voYjGziS, ex qua Bekk . conjecit vorjasisv, manifesto emendationis prac se fert
speciem . Die Lesart ßaätasisv der übrigen Codices gibt einen guten Sinn : es
geht voraus die Feststellung der Consequenz , dass überhaupt nichts existiert .
Dann aber könnte man als Subjekt des Sprechens — der ganze Beweis ist
eine Unterredung — nur das Nichtseiende betrachten . Wie sollte aber das
Nichtseiende sprechen oder auch überhaupt etwas thun , z B. spazieren gehen
können ? Vielmehr würde in diesem Fall auch das Sprechen aufgehoben sein .
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so , und zugleich weder so noch nicht so (1008 a 28 —34) 1). —
Uehrigens verwendet Aristoteles die logischen Beziehungen der Be¬
griffe wahr und falsch auch direkt zu seinem Beweise . Er geht
von der Voraussetzung aus , dass , wenn die Bejahung wahr , eben
damit die Verneinung falsch , und wenn die Verneinung wahr , die
Bejahung falsch ist . Ist dem so , so können auch Bejahung und
Verneinung nicht zugleich wahr sein . Diese Gedankenreihe mutet
uns freilich in unserem ganzen Zusammenhang fremdartig an : .sie
scheint wiederum nichts Geringeres als eine positive Deduktion des
Satzes vom Widerspruch geben zu wollen , und zwar eine Deduktion ,
welche die objektiv - logische Fassung unseres Gesetzes (Bejahung
und Verneinung können nicht zugleich wahr sein) und damit auch
die ontologische aus dem subjektiv -logischen Verhältnis von Wahr¬
heit und Falschheit ableiten würde . Wäre diese Auffassung richtig ,
so müsste nun doch das Gesetz des Widerspruchs in primärer Weise
als ein lediglich unser Denken bestimmendes Princip und seine Gel¬
tung für das Reale als eine sekundäre , abgeleitete betrachtet wer¬
den . Allein die Deduktion würde dann unverkennbar eine petitio
principii einsehliessen . Die Aristotelische Definition der Falschheit
— falsch ist dasjenige Urteil , welches das Seiende (Zusammenseiende )
als nicht seiend (nicht zusammenseiend ), das Nichtseiende als seiend
darstellt — beruht augenscheinlich auf der ontologischen Geltung
unseres Satzes . Ar . selbst räumt die Berechtigung des Einwands
ein : dXV i'owc cpatev av roOF eivai xb xecpsvov. Allein die
petitio wäre eine so offenkundige , dass das zweifelnde „vielleicht“ ,
mit dem das Zugeständnis eingeleitet wird , unverständlich wäre .
Das weist darauf hin , dass auch dieser Abschnitt keinen eigentlichen
Beweis des Princips geben will : Aristoteles will auch hier lediglich

1) cf . c. 8 . 1012 b 15— 17. 18— 19. 6 psv yäp rcävm aATjO-vj Xiym zal xöv svav-
xtov lauioö A6yov dAiq&r) toisE, wcts töv otuioü oux &A7]3,'/j (ö yöcp Ivavxtoj gu cp̂ atv
autöv öcXTjö-Yj) . . . iäv 3’ ägaipäwa : ö psv xöv Ivcmiov u)g oux dATj&Tjg[iovoj saxiv . .
oöSev ^xxov dusipoug aujißodvsi auxolg aixsiaifat doyoug . . . tßsuöstg. Wer sagt ,
alles sei wahr , erklärt auch die seiner Ansicht entgegengesetzte , welche die
Wahrheit der seinen bestreitet , für wahr und eben damit seine eigene für
nicht wahr . Nimmt er aber , um dieser Schwierigkeit zu entgehen , die geg¬
nerische Behauptung aus , hält er diese allein für falsch , so erhält er mit
dieser Ausnahme eine unendliche Reihe von falschen Urteilen : falsch ist das

Urteil , welches den gegnerischen Satz als wahr bezeichnet ; falsch ist ferner
das Urteil , welches die eben charakterisierte Aufstellung für falsch erklärt u. s. f.
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den Gegner widerlegen und auf diese Weise zur Anerkennung des
Princips veranlassen . Um das zu erreichen , knüpft er an eine Con-
sequenz des Gesetzes , eine logische Wahrheit an , auf deren Annahme
seitens des Gegners er eher hoffen kann , da sie dem subjektiven
Denken , der Funktion des Fürwahrhaltens , welche zugleich der Sitz
der subjektiven Evidenz (maus ) ist , immerhin näher steht : es ist
der Satz „wenn das eine von zwei contradiktorisch entgegengesetzten
Urteilen wahr ist , so muss das andere falsch sein“ , der sich mit

Notwendigkeit aus dem Gesetz , dass Bejahung und Verneinung nicht
zugleich wahr sein können , ergibt . Gesteht der Gegner jenen zu,
so wird es auch gelingen , ihn von der Richtigkeit des Princips selbst
zu überzeugen (1008 a 34— b 2).

Ist das der Sinn des letzten Arguments , so bildet es einen pas¬
senden Uebergang zu den weiteren Ausführungen . Aristoteles greift
mm auf die psychologische Form , in welche sich der objektiv¬
logische Gehalt der Urteile kleidet , auf die lebendige Bewegung des
Denkens , welche die objektiven Synthesen und Diäresen im Geiste
erzeugt , zurück , um von hier aus wiederum den Gegner zur An¬
erkennung des Princips vom Widerspruch zu bringen . Die subjek¬
tive Denkthätigkeit (das UTtoXapßavstv) ’) , welche zugleich das Ge¬
biet des Fürwahrhaltens , der Ort der subjektiven Evidenz ist , ist die
alleinige Quelle , aus der wahre und falsche Urteile entspringen .
Wäre nun die Theorie der Gegner richtig , wären contradiktorisch
entgegengesetzte Urteile zugleich wahr , so müsste auch das subjek¬
tive Denken die einander widersprechenden Vorstellungsverbindungen
vollziehen und für wahr halten , namentlich aber auf diesem Wege' CJ

die objektive Wahrheit psychologisch erreichen können . Von dem
letzteren Punkt geht Aristoteles aus . Trifft derjenige , der in be¬
stimmter Weise annimmt , entweder , etwas verhalte sich so, oder aber ,
es verhalte sich nicht so, das Falsche , derjenige aber , welcher bei¬
des zugleich annimmt , die Wahrheit ? Die Entscheidung lässt sich
von der Erwägung aus gewinnen , dass eine subjektive Annahme
dann wahr ist , wenn der logische Gehalt , den sie einschliesst , mit
der Natur des Seienden übereinstimmt . Wo lässt sich mm aber für

1) zu urcoXaiißavstv in diesem Sinn vgl . vorläufig Kampe, die Erkenntnisl .
des Ar. S. 272 f. Das Genauere darüber wird tiefer unten zu geben sein (3.
Abschnitt II ).
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die zweite Annahme ein entsprechendes Verhältnis im Seienden auf¬
zeigen ? Darauf wird der Gegner keine befriedigende Antwort zu
geben wissen . Muss er also zugestehen , dass allein die erste An¬
nahme , welche sich bestimmt für das eine oder andere , nicht aber
für beides zugleich entscheidet , die Wahrheit trifft , so ist damit zu¬
gleich gegeben , dass das Seiende sich in einer bestimmten Weise
verhält ; und der Satz , welcher diesen Thatbestand feststellt , ist ein
für allemal wahr und nicht zugleich auch nicht wahr 1). Dieses
Ergebnis gewinnt nun aber an Evidenz durch den Nachweis , dass
die Annahme der zweiten Art , welche contradiktorisch Entgegen¬
gesetztes zugleich für wahr hält und damit zur notwendigen Folge
den Grundsatz hat , dass jedes Urteil zugleich wahr und falsch ist 2),
in sich , psychologisch , unmöglich ist und praktisch auch von keinem
Menschen vertreten wird . Wer nämlich einer derartigen Anschau¬
ung beipflichtet , der kann überhaupt nichts aussprechen oder sagen :
er wird zugleich das und nicht das sagen , er wird nichts bestimmtes
annehmen , sondern gleicherweise meinen und nicht meinen . Ein
derartiges Gebahren aber schliesst den Menschen aus der Reihe der
denkenden Wesen aus : denn wodurch unterscheidet er sich dann

noch von den Pflanzen 3) ? Dass übrigens keiner der Gegner im
Ernst kontradiktorisch Entgegengesetztes gleicherweise für wahr hält ,
beweist am besten ihr Verhalten im praktischen Leben . Keinem
fällt es ein, sich in einen Brunnen zu stürzen ; vielmehr hütet sich
jeder , in einen solchen zu fällen . Das weist doch darauf hin , dass
sie nicht zugleich meinen , das Hineinfallen sei gut und nicht gut .
Kurz : man hält in der Praxis des Lebens dafür , das eine sei besser ,
das andere schlechter . Thut man das aber , so muss man auch an¬
nehmen , dass ein anderes Mensch , ein anderes nicht Mensch , dass ein

1) 1008 b 2 —7. exi äpoc — obv. äX-qS-eg. In 3 lese ich mit Bekker und Bo -
nitz nach cod . E et ydp dXvj&sösi gegen Christ , der mit cod . A 1’ si ydp |i,7) dX'/j-
•üsüsi liest . Und in 5 : äXXd jidXXov 6 ixsivwg . . . . (cod . Ah und Christ v) vor
o £xs£vü)6).

2) b 7 f. : sl 5’ öpoitaq, drtavisg xal cfjsöScmoa xal dX7)9'7j Xsyouoiv.
3 ) bll : xi dv SioccpspövxtDg ixoi xföv (puxmv liest Alex ., Bonitz , Christ

im Gegensatz zu der in den codd . Ab und E sich findenden Lesart ixsyuxoxcuv,
welche Bekker aufgenommen hat . Zu dem Ganzen s. 7— 11. Das Verhältnis ,
in welchem die Abschnitte 1008 a 2 —7 und 7 —11 zu dem Vorhergehenden
stehen , ist weder von Schwegler , noch von Bonitz und Haas genau bestimmt
worden .
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anderes süss , ein anderes nicht süss ist . Wäre ein Mensch zugleich

auch nicht Mensch , so hätte es keinen Sinn , es für besser zu halten ,
einen Menschen zu sehen , als keinen zu sehen , und darum einen
Menschen aufzusuchen . Die Gegner wenden jedoch ein, es sei wohl
eine unsichere subjektive Meinung , wenn sie annehmen , etwas sei
besser als ein anderes und nicht zugleich auch nicht besser , etwas
sei so und nicht auch zugleich nicht so ; eine solche Meinung sei
aber kein Wissen . Nun — dann haben sie um so mehr Anlass ,
sich um die Wahrheit zu bemühen ; die unsichere Meinung verhält
sich zum Wissen , wie die Krankheit zur Gesundheit , und wer nur in
jenem Sinn meint , der steht in keinem normalen Verhältnis zur Wahr¬
heit ’). Will der Gegner aber die Wahrheit finden , so wird er —
das ist der Gedanke des Arisioteles — sie auch erreichen , und er
wird sich von der Wahrheit des Princips vom Widerspruch über¬
zeugen (1008 b 2—31).

Entzieht sich also die subjektive Annahme , die alle Urteile voll¬
ziehende diäretisch -synthetische Funktion des Denkens der Herr¬
schaft des Satzes vom Widerspruch , hält sie die beiden Glieder der
contradiktorischen Gegensätze gleicherweise für wahr , so wird sie
nicht bloss nie zur Wahrheit gelangen , sie wird vielmehr selbst zu
einem psychologischen Unding . Es ist ein dem diskursiven Denken
innewohnendes Gesetz , dass es von zwei contradiktorisch entgegen¬
gesetzten Urteilen nur eines für wahr halten kann . Gibt der Gegner
das zu , so muss er auch die ontologische Geltung des Satzes vom
Widerspruch anerkennen ; denn in der letzteren wurzelt thatsächlich
jenes Gesetz des Denkens — das wurde schon in einem früheren
Zusammenhang erwiesen (S. 43 —45 ). Jedenfalls aber wird er die
psychologische Unmöglichkeit seiner eigenen Theorie zugestehen .
Ist der Gegner ferner zu der Ueberzeugung geführt , dass die sub¬
jektive Annahme nur dann die Wahrheit erreichen kann , wenn sie
sich definitiv für Bejahung oder Verneinung entscheidet , so räumt
er damit wiederum ein , dass im Seienden , dem Urbild des Wahren ,
unser Princip reale Geltung hat . An den letzteren Gedanken knüpft die
Erörterung , welche den Schluss der ganzen Argumentations -
reihe bildet , noch einmal an . Der Beweis ruhte auf der Erwägung ,
dass die subjektive Annahme , welche dafür hält , etwas sei so und zu-

1) 1008 b 11— 31 .
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gleich nicht so , darum die Wahrheit nicht treffen könne , weil für

sie sich im Wahren kein entsprechendes Verhältnis nachweisen lasse .
Dagegen richtet sich aufs neue der Ein wand , im Realen verhalte
sich wirklich alles zugleich so und nicht so. Dieser Einwand wird
nun endgültig abgelehnt , und die Widerlegung desselben ist der na¬
türliche Abschluss des eigentlichen dialektischen Beweisgangs . Würde
sich im Seienden alles zugleich so und nicht so verhalten und wäre
demnach auch im Denken von allem zugleich die Bejahung und die
Verneinung wahr , so wäre es schlechterdings unverständlich , wie man,
was thatsächlich der Pall ist , den subjektiven Annahmen ein Mehr
oder Weniger von Wahrheit zuschreiben kann . Diese Verschieden¬
heit muss auch in der Natur der Dinge begründet sein ’j . Wer
z. B. 4 für 5 hält , irrt sich nicht in demselben Mass , wie derjenige ,
welcher 1000 dafür ansieht . Offenbar irrt jener sich weniger , hat
also mehr Wahrheit . Bedeutet nun „mehr Wahrheit haben“ nichts
anderes als „der Wahrheit näher stehen“ , so muss es eine absolute
Wahrheit geben , von der aus die Gradunterschiede gemessen werden
können . Aber selbst wenn es keine absolute Wahrheit gibt , so gibt
es doch eine relativ grössere Wahrheit und Zuverlässigkeit — wir
werden z. B. gewiss den Satz , dass die Zahl drei ungerade ist ,
in höherem Grad für wahr halten , als den ändern , der die Zahl
zwei ungerade nennt - , und das allein schon würde genügen , um
die Theorie zu beseitigen , die keinen Unterschied zugibt und be¬
streitet , dass sich im Denken etwas fest bestimmen lasse . Bewiesen

ist jedenfalls so viel , dass nicht alle Annahmen und Behauptungen
(bezw . die sachlichen Synthesen und Diäresen , die sie einschliessen ,
und an die allein der Massstab der Wahrheit im strengen Sinn an¬
gelegt werden kann ) zugleich wahr sind ; und daraus folgt , dass
auch im Seienden nicht alles gleicherweise sich so und nicht so ver¬
halten kann (1008 b 81 — 1009 a 5).

Das Verfahren , das Aristoteles den Philosophen gegenüber , die

1) d/lXd xö ys |id /Uov xai f/xxov svscrav £v xyj cpüasi im övtwv b 32 f . Der
Satz hat zunächst etwas Befremdendes . Wie der Gegensatz von Wahrheit
und Falschheit ganz auf dem Gebiet des Denkens liegt , so sollten auch die
graduellen Unterschiede des Wahrseins ausschliesslich dem Denken zugewiesen
sein . Indessen zeigen die Beispiele , wie gewisse reale Verhältnisse den An¬
lass zu diesen Gradunterschieden geben .

M .t i c r , Die Syllogistik des Aristoteles . !. Teil . 5



66 2. Abschnitt .

den Satz vom Widerspruch bestreiten , zur Anwendung brachte , war
also teils ein direktes , teils ein indirektes . Direkt bewies er von
gewissen durch sie selbst gegebenen Prämissen aus , in welchen das
Gesetz implicite schon enthalten war , die Gültigkeit desselben we¬
nigstens in beschränkter Sphäre . Indirekt überführte er die Geg¬
ner von der Wahrheit des Princips , indem er einerseits ihre Lehre
durch den Nachweis der absurden Folgerungen , die sich aus der¬
selben ergaben , widerlegte , andererseits aber von gewissen aus dem
Satz des Widerspruchs mit Notwendigkeit folgenden Consequenzen
aus , deren Anerkennung entweder vorausgesetzt oder dialektisch er¬
zwungen werden konnte , auf das Princip selbst zurückgieng .

Die Theorie der Gegner wird nun aber auf ihren tiefsten Grund
zurückgeführt . Während oben (S. 58 f.) die Bestreitung des
Satzes vom Widerspruch überhaupt und die auf der
Protagoreischen Erkenntnistheorie beruhende Ver¬
werfung desselben unterschieden wurden , zeigt sich jetzt , dass
beide Lehren aufs engste Zusammenhängen , so sehr , dass sie mit
einander stehen und fallen . Zunächst ist die Leugnung unseres
Princips eine notwendige Consequenz der Protagoreischen Lehre . Ist
nämlich alles , was (irgend jemand ) wahr scheint , in der That wahr ,
so ist notwendig alles zugleich wahr und falsch ; falsch darum , weil
es unter den möglichen und wirklich vorkommenden Annahmen auch
viele gibt , die einander widerstreiten , und jeder die mit der seinigen
nicht übereinstimmende Ansicht für falsch hält . Soll nun doch

alles , was jemand so scheint , wahr sein , so bleibt nichts anderes
übrig , als anzunehmen , dass das Seiende zugleich sei und nicht sei :
denn nur unter dieser Voraussetzung können einander entgegenge¬
setzte Annahmen zugleich wahr sein . Folgt also aus der relativisti¬
schen Fassung des Wahrheitsbegriffs , wie sie von der Protagoreischen
Schule vertreten wird , die Bestreitung des Satzes vom Widerspruch ,
so führt andererseits auch die letztere Lehre von sich aus mit Not¬

wendigkeit zur Protagoreischen Anschauung . Wahre und falsche
Behauptungen stehen in contradiktorischem Gegensatz . Sind nun aber
im Seienden stets die beiden Glieder eines contradiktorischen Gegen -o

satzes zugleich real , so folgt daraus , dass auch die contradiktorisch
entgegengesetzten und darum überhaupt alle Behauptungen zugleich
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wahr sind . Ist dem so , so ist der Protagoreische Standpunkt er¬
reicht : wahr ist alles , was (jemanden ) so scheint (1009 a 6—16).

Indem Aristoteles sieh anschickt , dem Gegner auf dieses prin -
cipielle Gebiet zu folgen ' ) , um die erkenntnistheoretisch -meta -
physische Grundlage , auf welcher die Bestreitung unseres Princips
beruht , zu untergraben , macht er einen sehr wesentlichen Unter¬
schied zwischen den Vertretern der gegnerischen
Anschauung . Der eine Teil nämlich ist durch philosophische
Bedenken und Erwägungen zu derselben geführt worden , wäh¬
rend wir es bei den anderen lediglich mit eristischer Kiopffechterei
zu thun haben (16—22). Bei den ernstzunehmenden Gegnern sind
es zum Teil metaphysische Gründe , die zur Verwerfung
des S. v. W . Anlass gaben . Die Betrachtung des natürlichen
Werdeprocesses , in welchem aus demselben (contradiktorisch und
conträr ) Entgegengesetztes hervorgeht , scheint darauf hinzuweisen ,
dass , da das schlechtweg Nichtseiende nicht (etwas ) werden kann ,
dasselbe Substrat , von welchem das Werden ausgeht , von vornherein
entgegengesetzte Prädikate haben musste , und darum die An¬
nahme nahezulegen , dass contradiktorisch und conträr Entgegenge¬
setztes zugleich wirklich ist . Demgegenüber ist zu bemerken , dass
die Gegner potentielles und aktuelles Sein verwechseln ; ausserdem
aber sind sie darauf aufmerksam zu machen , dass es im Seienden
noch ein anderes Sein gibt , das keine Veränderung , kein Werden
und Vergehen zulässt (1009 a 22—38).

Zum Teil lagen der gegnerischen Lehre auch erkenntnis¬
theoretische Bedenken zu Grunde . Die Gegner setzen vor¬
aus , dass die sinnliche Wahrnehmung die einzige Quelle des Er -
kennens sei. Nun gehen die Sinnesempfindungen der einzelnen
Menschen auseinander : was den einen als süss erscheint , ist den an¬
deren bitter ; wie denn auch die sinnlichen Vorstellungen , die wir
haben , sich nicht mit denen der übrigen lebenden Wesen decken ,
und ferner nicht einmal ein und dieselbe Person stets bei derselben

durch sinnliche Wahrnehmung gegebenen Meinung bleibt . Da sich

1) Die folgende Darstellung beschränkt sich darauf , die Hauptmomente
des Aristotelischen Gedankengangs herauszuheben . Ganz wegbleiben kann
sie nicht , da diese Erörterungen des Aristoteles in verschiedenen Beziehungen
auf das Princip des Widerspruchs ein interessantes Licht werfen .
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andererseits die Entscheidung nicht durch Majoritäten und Minori¬
täten gewinnen lässt , so fehlt es völlig an einem Massstab zur
Feststellung des objektiv Richtigen . Und es bleibt nichts an¬
deres übrig , als das für wahr zu halten , was einem jeden so
scheint ; so ist alles in gleicher Weise wahr 1). Diese Ansicht
ruht zuletzt auf dem Gedanken , dass die Objekte der sinnlichen
Wahrnehmung das allein Wirkliche seien . Nun haftet den sinn¬
lichen Gegenständen die Natur des Unbestimmten an , weshalb sich
auch in ihrer Sphäre nur der Schein der Wahrheit , nicht die volle
Wahrheit erreichen lässt . Ausserdem ist die sinnliche Welt in be¬

ständiger Veränderung und ewigem Wechsel begriffen . Das Wech¬
selnde aber kann nicht Objekt der Wahrheit werden . Wenigstens
lässt sich über dasjenige , was durchweg und in jeder Beziehung sich
verändert , keine wahre Aussage machen 2).

Aristoteles setzt sich mit der eben geschilderten Anschauungs¬
weise sorgfältig auseinander . In der That können die sich verän¬
dernden Dinge Anlass zu der gegnerischen Meinung bieten . Ari¬
stoteles selbst teilt die Ansicht , dass , wenn alles in beständigem
Wechsel begriffen wäre , Wahrheit nicht möglich wäre : alles würde
dann , wenn es ist , zugleich auch nicht sein 3). Allein es ist doch
darauf hinzuweisen , dass das Entstehen und Vergehen selbst nur
auf dem Hintergründe eines Seins möglich ist , also ein Seiendes
voraussetzt 4). Sodann verwechselt der Gegner die Veränderung in
der Quantität und die in der Qualität . Das Quantitative ist ein
Wechselndes ; unser Erkennen richtet sich aber nicht auf dieses , son¬
dern auf das Qualitative , auf den Begriff , der das qualitative Wer¬
den bestimmt , sich selbst aber ewig gleichbleibt . Damit ist nun
wirklich ein unveränderliches Sein bezeichnet . Ueberdies gilt die
Ansicht , dass das Sinnlichwahrnehmbare stetigem Wechsel unter¬
worfen sei , nur für die sublunarische Welt , die uns umgibt , und
die doch nur ein verschwindend kleiner Teil des gesammten Uni¬
versums ist . Was darüber hinausliegt , dem kommt ein unverän -

1) 1009 a 38 — 1010 a 1. 6[ioico$ ös xai — rijv aX̂ siav. s. namentlich
1009 a 38 - b 14.

2) 1010 a 1—15. ai/uov Ss — ot>5’ Sraxg.
3) cf. c. 8. 1012b 26 f. : sl §e rccma xivsimt , ohSsv soxac aXTjO-sc;• Tcavxa äpa.cj;s’j8^.
4) cf. auch F 8. 1012b 28 f. : sxt xö öv ävctyxy] [xsiaßobUsiv• s% xtvog yäp

slg xi r] jisxaßoXvj.
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derliches , ewiges Sein zu. Uebrigens scheint der Theorie , welche
lehrt , alles sei und sei zugleich auch nicht , die Meinung, dass alles ruhe,
näher zu liegen, als die Annahme einer fortwährenden Veränderung.
Denn wenn allem bereits alles zukommt , so lässt sich nicht an¬
geben, wozu sich etwas verändern soll. — So ist den erkenntnistheo¬
retischen Bedenken der Gegner gewissermassen der reale, metaphy¬
sische Untergrund entzogen ’). Was nun aber die Beurteilung des
sinnlichen Wahrnehmens selbst und die Folgerungen , welche von
den Gegnern aus derselben für den Wahrheitsbegriff gezogen werden,
anbetrifft, so ist principiell festzustellen, dass nicht alles, was sinn¬
lich so scheint, auch wirklich wahr ist. Richtig ist allerdings, dass
die Empfindungen auf ihren specifischen Gebieten nicht täuschen ;
aber schon die Vorstellung ((pavTaata) ist von der Empfindung zu
unterscheiden. Wenn jedoch die Gegner einen sicheren Massstab zur
Entscheidung der Fragen, ob z. B. die Grössenverhältnisse in Wirk¬
lichkeit seien so wie sie den Fernestehenden oder so wie sie den
Nahestehenden erscheinen, und die Farben so wie sie den Kranken
oder so wie sie den Gesunden Vorkommen, u. s. f. , vermissen und
daraus die Folgerung ziehen , dass alles so sei , wie es überhaupt
jemand erscheint , so sind sie selbst im praktischen Leben über
diesen Massstab nie im geringsten Zweifel. So steht es auch
fest, dass bei den Wahrnehmungen einer und derselben Person jeder
Sinn in dem ihm eigentümlichen Kreise massgebend ist , so in
dem Gebiet der Farben das Gesicht, nicht der Geschmack, in dem
der Speisen der Geschmack, nicht das Gesicht u. s. f. Und hier
gilt der Satz , dass keiner dieser Sinne jemals gleichzeitig in Be¬
ziehung auf dasselbe sagt , es verhalte sich zugleich so und nicht
so. Nun kann allerdings dasselbe Objekt zu verschiedenen Zeiten
verschiedene Empfindungen hervorrufen, sei es dass das Objekt selbst
oder der Körper des Empfindenden sich verändert. Was sich aber
auch dann gleichbleibt , das ist die Empfindung selbst. Die Em¬
pfindung „süss“ z. B. wird, wenn sie einmal da ist, ganz dieselbe sein
wie früher und zu allen Zeiten dieselbe bleiben. Das heisst : die Em¬
pfindung „süss“ hat ihre festen, charakteristischen Züge, die sie stets
behalten wird ; und werden diese von ihr ausgesagt, so ist das sich

1) 1010a 15 — b 1 : ös xai — uudpxst. uäaiv.
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ergebende Urteil notwendig wahr . Wer behauptet , ein und dieselbe
Empfindung sei in ihrem Wesen wechselnd , der hebt überhaupt alles
notwendige Sein , das sich nicht bald so , bald auch nicht so ver¬
halten kann , ebenso aber auch das substantielle Sein auf . Diese

Ausführung ist in hohem Grade bedeutsam . Sie weist die Gültig¬
keit des Princips vom Widerspruch für das sinnliche Wahrnehmen
und das begriffliche Denken oder , sagen wir besser , für das an diese
beiden Funktionen sich unmittelbar anschliessende und dieselben in

sich aufnehmende diskursive (diäretisch -synthetische ) Denken nach .
Es wird die psychologische Unmöglichkeit constatiert ,
dass derselbe Sinn zu einer und derselben Zeit

einem und demselben Ding eine sinnliche Qualität
zugleich beilegt und abspricht . Bezüglich des Inhaltes
der Empfindung (der sinnlichen Qualität ) reicht die psychologische
Unmöglichkeit noch weiter : da derselbe ein begrifflich fester ist , so
ist er auch im Wechsel der Zeit objektiv unveränderlich . Aus dieser
objektiven Constanz folgt nun aber sofort , dass auch die Urteils -
thätigkeit , wenn sie sich nur durch den festen begrifflichen Inhalt
leiten lässt , sich schlechthin gleichbleiben und auch zu verschiedenen
Zeiten keinen Wandel erfahren wird : es ist also psychologisch
unmöglich , dass eine auf dem begrifflichen Inhalt
unmittelbar beruhende Urteilsfunktion ihrem

Gegenstand ein Prädikat , das sie von ihm aussagt ,
sei es zu gleicher sei es zu anderer Zeit auch ab¬
spricht . Damit ist auch die auf eine falsche Beurteilung des
sinnlichen Wahrnehmens sich gründende relativistische Erkenntnis¬
theorie der Gegner widerlegt Q. — Wie absurd dieselbe ist , das er¬
gibt sich aus der letzten Consequenz , zu der diese Anschau¬
ung getrieben wird . Ist „sinnlich wahrnehmbar sein“ und „Sein“
gleichbedeutend 2) , so würde überhaupt nichts existieren , wenn

1) 1010 b 1— 30 : rcspL 5e xyjc; aXyjOeiag — oöx oötwc;. Hervorzubeben sind
namentlich folgende Sätze : Sv (sc . xtöv aiaO-yjastnv) sxäaxyj Iv xff) aüxtjj X.P̂ vtP
Ttepi xö aöxö oööe tioxs (pyjaiv &|ia oöxco xai oöx ouxcog syeiw b 18 f . — dXX’ oü
x6 ys yXoxu otöv iaxiv oxav f , oüSsixdmcxe jisxsßodsv , dXP aisl «AtjOsusi rcept aü-
xoö , xal eaxiv kl dvdyxYjg xö iaöjwvov ydoxü xotcmov ...... xö . . dvocyxoaov otlx
£v8exeiou dXXwg xai dXXwg sx £lv ! Sl- x'- £crav ^ dvdyxvjj , oöx, ° '̂C(Ü T£
xai oöx oöxwg b 23 —30 .

2) . . efaep eaxi xö aiaO'yjiöv [lövov, d . h . in diesem Zusammenhang : wenn
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keine beseelten Wesen vorhanden wären , da es dann auch kein

Wahrnehmen geben würde . So richtig nun die letzte Bemerk¬
ung ist , da die sinnlichen Wahrnehmungen lediglich AiFektionen
eines empfindenden Wesens sind , so absurd ist es anzunehmen , dass
auch die Substrate , welche die Wahrnehmung bewirken , ohne sinn¬
liche Wahrnehmung nicht existieren ; denn die Wahrnehmung hat
nie sich selbst zum Gegenstand , sie setzt vielmehr etwas anderes ,
ausser ihr Liegendes voraus , das früher sein muss , als sie selbst ,
so gewiss das Bewegende von Natur früher ist , als das Bewegt¬
werdende 1). — Wird jedoch der ganzen Argumentation des Aristo¬
teles die immer wiederkehrende zweifelnde Frage entgegengehalten :
wie sich denn entscheiden lasse , wer gesund sei , wer über jeden
Gegenstand richtig urteile , so ist in dieser Hinsicht nur zu be¬
merken , dass die Frage auf derselben Linie liegt , wie der Zweifel ,
ob wir im gegenwärtigen Augenblick schlafen oder wachen . Das
Motiv aber , das ihr zu Grunde liegt , ist kein anderes als das Be¬
streben , für alles einen Grund , ein Princip , einen Beweis zu suchen ,
ein Bestreben , das allein schon durch die Erwägung , dass das Princip
eines Beweises nicht wieder Gegenstand eines Beweises sein kann ,
widerlegt wird 2) (c. 5. 1009 a 38 — c. 6. 1011 a 13).

Wem es um die Wahrheit zu thun ist , der wird sich nun zu¬
frieden geben . Anders diejenigen , die allein um des Wort¬
kampfes willen disputieren und dialektisch be¬
zwungen werden wollen . Sieht man davon ab , dass es sich
diesen Gegnern gegenüber um eine eigentliche Widerlegung gar nicht
handeln kann , so ist darauf hinzuweisen , dass die Theorie , welche
alles , was wahr scheint , für wahr hält , zuletzt alles zu einem
bloss Relativen macht , da das Scheinende stets ein Wesen voraus¬
setzt , dem es scheint . Wollen sich darum die Verteidiger derselben

wirklich (real ) allein das ist , was sinnlich wahrnehmbar ist , und zwar sofern
es wahrnehmbar ist . Die im Text gegebene Fassung ist der präcise Ausdruck
dieses Gedankens .

1) 1010 b 30 — 1011a 2 . 8?.o)g — oftöev ^xxov.
2) c. 6. 1011 a 3— 18. Die Ansicht , welche in diesem Abschnitt widerlegt

wird , wird allerdings (nach a4 ) auch von denen geteilt , denen es nicht um
die Wahrheit , sondern nur um den Wortkampf zu thun ist . Die Widerlegung
aber richtet sich (cf . a 14) nur gegen die , die im Ernst von der bekämpften
Ansicht überzeugt sind .
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nicht sofort in Widersprüche verwickeln , so müssen sie ihren Satz
sorgfältig formulieren : Wahr ist nicht überhaupt das Scheinende ,
sondern wahr ist das Scheinende für den , dem es scheint , und
in der Zeit , in der , ferner der Beziehung , nach der , und der Art
und Weise , wie es erscheint 1). Wird so alles zu einem Relativen ,
existiert also alles nur in der Beziehung zu einer Meinung und
Wahrnehmung , so folgt daraus , dass überhaupt nichts geworden ist ,
noch sein wird , wenn es nicht vorher jemand gemeint hat ; sobald
man ein wirkliches Gewordensein oder sein werden anerkennt , so
kann man die Theorie , dass alles nur in Beziehung zu einer Mei¬
nung existiere , nicht mehr vollständig durchführen . Die Lehre lässt
sich denn auch durch die Thatsache widerlegen , dass es etwas ab¬
solut Seiendes geben muss . Ein solches muss jedenfalls der mei¬
nende Mensch sein . Nach der gegnerischen Theorie aber müsste
auch dieser seine Existenz lediglich in der Beziehung auf ein Mei¬
nendes haben ; er wäre wirklich nur als Gemeintes (Mensch und das
Gemeinte wären in Beziehung auf das Meinende dasselbe ) ; Mensch
wäre also nicht das Meinende , sondern das Gemeinte . Dann würde
es überhaupt kein Meinendes geben . Damit jedoch wäre der Lehre
der Gegner das Fundament genommen 2). Uebrigens ergibt sich aus
derselben noch eine andere Absurdität . Würde alles nur in der Be¬

ziehung zu einem Meinenden existieren , so müsste das Meinende sein
Sein in der Beziehung zu der Art nach unendlich Verschiedenem
haben . Da nun aber das Einheitliche jedenfalls in der Beziehung zu
einem Einheitlichen oder wenigstens einem bestimmt Umgrenzten
seine Existenz haben müsste , so könnte der Meinende kein Einheit¬
liches sein . Das jedoch ist undenkbar 3), (c. 6. 1011 a 15—b 12.)

Nachdem Aristoteles so auch die erkenntnistheoretischen und

metaphysischen Grundanschauungen , auf welchen die Leugnung des

1) 1011 a 22 f . : . . . oö tö tpaivö|i£vcv iaxtv , xd tpaivopevov cp cpcuvsxai
xat öxs cpaivsxat xai ^ xoci &<;. cf . die nähere Ausführung über diese Formu¬
lierung 1011 a 24 —b 3.

2) b 9 — 11 : upög Stj tö öogot̂ ov si xodkö ävS-pwTxog xal xö öo£a£6[i£vov , oux
saxai dcvO-pwnog xö §o£ä£ov , aXXa. xö §o£ot£ö|j,svov.

3 ) b 11 f . sl 8’ Ixaaxov saxai xpöj xö §o£ä£ov , tt p ö g arcstpa saxai xtp si'Sst
xö öogd ôv (npög axtsipa lese ich mit Ab, Alex ., Bonitz , Christ gegen E und
Bekker ) und vgl . dazu die einleitenden Worte b 7—9 : ixt st sv, rcpög sv y) Ttpög
tbptajiivov ‘ xal et u . s. f.



II . Der Satz des ausgeschlossenen Dritten . 73

Princips vom Widerspruch beruht , widerlegt hat , ist der elench -
tiscbe Beweisgang erst definitiv abgeschlossen 1).

II . Der Satz des ausgeschlossenen Dritten .

1) An die Erörterung des Princips vom Widerspruch schliesst
Aristoteles die Darlegung des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten
an . Er formuliert denselben an der Hauptstelle so : „es kann auch
zwischen den Gliedern eines contradiktorischen Gegensatzes kein
Mittleres geben , sondern man muss jedes beliebige Prädikat von
einem Subjekt entweder bejahen oder verneinen“ 2). Sehr häufig aber
greift Aristoteles den einen oder ändern Teil dieser umfassenden
Formulierung heraus , um damit das ganze Princip zu bezeichnen .
So begegnet uns nicht selten die kurze Formel : „Man muss alles
entweder bejahen oder verneinen“ oder „von allem ist entweder die
Bejahung oder die Verneinung wahr“ 3), wofür auch der Satz „alles
muss entweder sein oder nicht sein“ eintritt 4). Ebenso häufig er¬
scheint ausschliesslich der negative Teil : zwischen den Gliedern eines
contradiktorischen Gegensatzes (Bejahung und Verneinung , bezw.
Sein und Nichtsein ) gibt es kein Mittleres 5). Uebrigens sind die

1) Aristoteles selbst gibt zum Schluss eine Disposition der ganzen Unter¬
suchung . 8xi pev ouv ßsßoaoTcra] ööga rcaatöv ib pv) stva :, dcXrj&eZQ apot xdg &vu -
x£tp.£vas tpdoeig (cap . B. 1005 b 22 — 34 ), xai v. aopßatvst xotg oimo Aeyouat (Wi¬
derlegung der Gegner : cap . 4) , xai Siä xl oöx« iUyooai (Aufzeigung — und
Widerlegung — des metaphys . und erkenntnistheoret . Fundaments der Leug¬
nung des Princips : cap . 5 und 6), xoaaöxa £'py]oO(u 1011 b 13— 15. Ueber die
daran sich anschliessende Erörterung ist das Nötige bereits S . 45 Anm . 2 bemerkt .

2) cap . 7. 1011 b 23 f . : dXXd p.'qv oüös [rsxa£5 dvxicpdascogiv8s )(£xai sTvat ou-
§£v, d/lX’ dvdyxTj y] cpdvat ärcoqxzvai sv xaO-’ ivög öxioöv.

3) so 1008 a 8 f . : cfdvoa i) dno 9 (Xvat. 1012 b 11 : adv r] cpdvai i) dxo -
cpdvac dvayxatov . ebenso Met . B 2. 996 b 29 f. und Anal , post 14 . 73 b 23 ;
Anal , post 1 1. 71 a 14 : duav t) cpfjaca rj dno ^rpM. ebenso c . 11. 77 a 22 . 30
und c. 32 . 88b 1. Anal . pr . I 46 . 51 b 32 f. : . . . xaxd Jiaviög svög i) cfdats
v) dnöcpaats dXTjOrjg. ähnlich top . VI 6 . 143 b 15 f. Anal . pr . I 13. 32 a 27 f . :
xaxd Tiavxöj ydp ^ xaxdcpaatg i) yj diwcpaalj saxiv. und öfter .

4) phys . VI 5. 235 b 15 f. : rrdv ydp dvdyxY; sfvai yj jj,̂ sTva:. de Inter¬
pret . 9. 18 a 35 : dntxv dvdyxTj uudpxstv 7] pi] oxdpxsiv .

5) so Met . I 4 . 1055b 2 : (si ) dvxtcpdascoebk pyjSsv äoxt psxa ^ö. c. 7. 1057 a
33 : xwv 8’ dvxiXEipevcov dvxtcpdoscüg psv oöx saxi pExago. phys . V 3 . 227 a 9 :
dvxtcpdaEcog oüSsv dvd psaov. cf . Anal , post I 2. 72 a 12 —14 : dvxL;paa!,£ Ss dvxi-
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beiden Teile der Gesamtformel nicht gleichartig : der negative
bringt ein Moment zum Ausdruck , welches den Satz vom Wider¬
spruch ergänzt , ohne denselben in sich einzuschliessen ; während
der positive Teil ausser diesem ergänzenden Moment auch das Ge¬
setz vom Widerspruch umfasst . Der Satz vom Widerspruch näm¬
lich lässt an sich noch die Möglichkeit offen , dass es ausser Be¬
jahung und Verneinung ein Drittes gebe . Dass dem nicht so ist ,
wird durch den negativen Teil des Satzes vom ausgeschlossenen
Dritten (der , genau genommen , diesen Namen allein verdient ) fest¬
gelegt . Aus dem negativen Teil allein Hesse sich jedoch der posi¬
tive Satz noch nicht entwickeln : wenn es ausser Bejahung und Ver¬

neinung , ausser Zukommen und Nichtzukommen kein Drittes gibt ,
so ist damit noch nicht ausgeschlossen , dass Zukommen und Nicht¬
zukommen neben einander bestehen , Bejahung und Verneinung zu¬
gleich wahr sein können . Diese Möglichkeit aber war durch denÖ °

Satz vom Widerspruch abgewiesen . So setzt der Grundsatz : „alles
muss entweder bejaht oder verneint werden“ , in welchem sowohl
der Gedanke , dass es zwischen Bejahung und Verneinung kein Mitt¬

leres gibt , als auch der andere , dass Bejahung und Verneinung nicht
zugleich wahr sein können , enthalten ist , das Gesetz vom Wider -Ö '

spruch voraus , während Aristoteles keinen Versuch macht noch ma¬
chen kann , den negativen Teil des Princips vom ausgeschl . Dritten
aus dem Satz des Widerspruchs abzuleiten ’).

9-saig , -̂ c, oby. eoxi jj-sxagu xafr’ cmf v̂. [löpiov §’ ävxicpdcaswg xö |isv xc xaxcc xivog
xaxäcpaoig , xo §e xi duo xivog ärcöcpaaig.

1) Die Stelle , wo die beiden Gesetze des Widerspruchs und des ausge¬
schlossenen Dritten in ausdrückliche Beziehung zu einander gesetzt sind (1008 a
3— 7. cf. oben S. 59 ) , besagt lediglich , dass die Leugnung des Satzes vom
Widerspruch die Leugnung des Gesetzes vom ausgeschlossenen Dritten zur
notwendigen Consequenz hat , womit natürlich nicht gegeben ist , dass aus
dem ersten Princip das zweite positiv abgeleitet werden kann . Eine gewisse
Prioiität kommt immerhin dem Pr . vom W . auch gegenüber dem negativen
Teil des S. vom ausgeschl . Dritten zu . Aus der Bestreitung des ersteren folgt
mit Notwendigkeit , dass es ein Mittleres zwischen Bejahung und Verneinung ,
Sein und Nichtsein gibt ; was zugleich b und nicht b ist , ist ein Mittleres
zwischen b und nicht b. Andererseits aber ist , wenn es ein Mittleres gibt ,
damit noch nicht gesetzt , dass Bejahung und Verneinung , Sein und Nicht¬
sein müssen zusammenbestehen können . Das Mittlere braucht nicht not¬

wendig zugleich b und nicht b zu sein . Es könnte ein Mittleres geben , das
b und nicht b gegenüber völlig neutral wäre .
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Liessen sich nun unter den Formulierungen des Satzes vom
Widerspruch zwei Gruppen unterscheiden , von denen die eine
die ontologische , die andere die objektiv -logische Fassung des Prin -
cips gab , so sind in der massgebenden Formulierung des Satzes vom
ausgeschlossenen Dritten beide Gesichtspunkte verknüpft . Während
nämlich der erste Teil derselben ein reales Gesetz ausspricht oder
jedenfalls die ontologische Fassung mit einschliesst *) , ist der
zweite , positive Teil objektiv -logisch formuliert . Immerhin finden
sich für beide Teile sowohl objektiv - logische als ontologische Fas¬
sungen 2). Und wenn der positive Teil gewöhnlich nicht in onto¬
logischer , sondern objektiv -logischer Formulierung auftritt , so ist
das zufällig und kann nach dem, was über die verschiedenen Formeln
für den Satz vom Widerspruch gesagt wurde , zu keinem Bedenken
Anlass geben : das objektiv -logische Gesetz hat ja im realen Gesetz
sein Urbild und seinen Geltungsgrund . Dass wirklich auch der Satz
vom ausgeschl . Dritten in erster Linie als ontologisches Gesetz ge¬
dacht ist , ergibt sich übrigens mit wünschenswerter Deutlichkeit aus
den nachfolgenden Argumenten , namentlich aber aus der in diesem
Zusammenhang sich findenden Bemerkung , die Verneinung eines
Prädikats von einem Subjekt sei das Absprechen eines Seins , Ver¬
neinung sei das Nichtsein 3).

Zu der ursprünglichen (ontologischen bezw. objektiv -logischen )
Fassung kommen auch hier wieder gewisse Folgesätze , welche
auf subjektiv -logischem Gebiet liegen . 1) Es ist unmöglich , dass
die beiden Glieder eines contradiktorischen Gegensatzes , Bejahung
und Verneinung , zugleich fälsch seien, oder kürzer : es ist unmög¬
lich , dass alles fälsch sei 4). 2) Jede Aussage (ob nun Bejahung

1) vgl . in demselben Cap . 7. 1011 b 30 und 1012 a 26 , wo sTvoü ri [isragu xrjg
dviupdcas(ü£ zweifellos in ontologischem Sinn verwendet ist . s . übrigens auch
die Stellen S. 73 Anm . 5 . cf . zu dvtteacig im realen Sinn die von Prantl
S . 152 Anm . 215 angeführten Stellen aus der Physik . — Das Neben - und
Durcheinander der objektiv -logischen und ontologischen Passung tritt beson¬
ders auch in dem Satz 1012 a 13— 15 : rtdcXiv ydp soxoa — d&XY] hervor .

2) s . S . 73 Anm . 3 —5.
3) 1012 a 15— 17 : sti Sxtxv Ipopsvou ei Xemtöv lotiv eiraj 6xi oü, o65ev dMo

(XTOnicpaxev vj xb eTvar drtoiyaaij 8s xo iiy) elvai . — äuouEcpaxsv lese ich mit
Christ statt des in codd . Ab und E sich findenden denonê oxev .

4) C. 8. 10 )2 b 12 aöuvaxov äpcpöxspa (cpävow und äreoepävat) c{/£o§r] stvou.
b 10 : äSüvaxov utwa t̂ suS^ elvai .
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oder Verneinung ) muss entweder wahr oder falsch sein V. Aristo¬

teles leitet in der That beide Sätze — direkt allerdings nur den
ersten — aus dem objektiv -logischen Princip ab : wenn man not¬
wendig alles entweder bejahen oder verneinen muss (d. h . aber :
wrenn von allem notwendig entweder die Bejahung oder die Ver¬
neinung wahr ist ), so kann unmöglich beides falsch sein ; denn nur
das eine Glied des Gegensatzes ist falsch . So wird aus dem Ver¬
hältnis von Wahrheit und Falschheit unmittelbar deduciert , dass ,
wenn das eine Glied eines contradiktorischen Gegensatzes wahr ist ,
eben damit das andere falsch ist , dass aber — und zwar zufolge
dieser Beziehungen von wahr und falsch — nicht beide Glieder zu¬
gleich falsch sein können 2). Stringent ist der Beweis offenbar nur
unter der Voraussetzung , dass Wahrheit und Falschheit selbst einen
contradiktorischen Gegensatz bilden . Und in der That schliesst Ari¬
stoteles die Möglichkeit , dass es neben Wahrheit und Falschheit

noch ein Drittes geben könne , ohne weiteres durch die Bemerkung
aus , dass der Definition des Begriffes Falschheit zufolge die Falschheit
Verneinung des Wahren sei (während Wahrheit die Bejahung des
Wahren ist ) , dass also Wahrheit und Falschheit im contradiktori¬
schen Gegensatz stehen . Muss nun von einem solchen Gegensatz
stets das eine Glied gelten — das besagt das objektive Princip des
ausgeschlossenen Dritten —, so kann auch nicht beides (das Wahre
und das Falsche ) fälsch sein 3). Aristoteles will aber von hier aus

1) de interpr . 9 . 18 a 34 . 37 f . : Tt&aoc xatdcpaaig v.y.i ärtöcpaaig &Ä7]tH,]£ r)
(pevdr'jg. cf . 28 f . : ävdyxrj xatriepaaev fj unöcfcioiv aXyd-rj rj (peudfj eTvou.

2 ) Met . F 8 . 1012b 11 f . : stx el mxv y) cpdvai duoepavat dvayxatov , dSü-
vatov d^cpöxspa <jjst)5Yj stvar Saxspov ydp pspop dvxicpdaswp t]>s 'j§6g £<rav .

3) a . a . 0 . b7 — 11 : . . . £!; öpiojioü SiaXexxsov daßövxa (so Ab) x£ ayjpatvs '.
xo <|;eö6os 7j xö dXyjltsg. sl 5s pTjösv &XXo yj xo dXT]0-ss [cpdvox rj] dxocpdvat c})sö55p
saxiv , (Christ , dem ich beistimme , hält die Worte cpdvai 7̂ für eine Interpo¬
lation . Dann gibt der Satz eine Definition des Begriffs Falschheit . In der
That war im Vorhergehenden gesagt , man solle ausgehen von dem Begriff der
Wahrheit oder der Falschheit . Gewählt ist der letztere Begriff , der mit Hilfe
des Begriffs der Wahrheit definiert wird . Bonitz will beide Begriffe herein¬
ziehen und schlägt die Lesart : st 5s pyjSsv dXXo r) odvcu fj dxocpdvox xo dXyjü-sp
fj ĉ soSop eaxiv vor . Will man mit Bonitz eine Erklärung beider Begriffe in
dem Satz suchen , so würde ich lesen : sl 5s pxjSsv äXXo vj xö dXTjü-sc; cpdvai fj
drcocpdvai xo dXYjflsp fj ĉ suSop £axiv) dSüvaxov xdvxa c{jsu5fj efvai dvdyxyj ydp
xfjp dvxi^ doscog Fdxspov sTvai (Jiöpiov dX^ eg. Daran schliesst sich dann der in
der letzten Anmerkung angeführte Satz : sxi sl Txäv . . an .
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den Satz beweisen , dass Bejahung und Verneinung nicht zugleich
falsch sein können . Der Uebergang zu demselben ist leicht zu ge¬
winnen . Denn die eben entwickelte Gedankenreihe ist thatsächlich

die Ergänzung des ersten Beweises , der auch in der Aristotelischen
Anordnung erst auf jene , allerdings als selbständiger Ansatz , folgt .
Sind Wahrheit und Falschheit ein contradiktorischer Gegensatz , so
folgt daraus unmittelbar , dass , wenn das eine Glied eines contra -
diktorischen Gegensatzes wahr ist , das andere falsch ist . Und daraus
ergibt sich , wie gezeigt , der Satz , dass nicht alles falsch sein kann . —
In dieser ganzen Erörterung ist nun aber der zweite der oben fest¬
gestellten Folgesätze nicht ausdrücklich herausgehoben ; demunge -
achtet schliesst sie doch einen regelrechten Beweis desselben ein.
Wenn nämlich Wahr und Falsch die beiden Glieder eines contra -

diktorischen Gegensatzes sind , von den letzteren aber stets das eine
oder das andere gelten muss , so liegt darin unmittelbar , dass alles
(jede Aussage ) entweder wahr oder falsch sein muss .

Uebrigens hat Aristoteles die Geltung des Satzes vom ausge¬
schlossenen Dritten auch für das diäretisch -synthetische Denken ,
das Gebiet der subjektiven Evidenz , erwiesen . Allein diese
Darlegung ist in dem betreffenden Zusammenhang nicht Selbst¬
zweck , sie dient lediglich einem derjenigen Argumente , durch welche
die Gegner zur Anerkennung des Gesetzes vom ausgeschl . Dritten ge¬
zwungen werden sollen ’j .

2) Das nämlich ist die Absicht auch der Beweise , welche
sich an die Formulierung dieses Principes anschliessen : sie wollen
so wenig wie die Beweise für den Satz vom Widerspruch eine posi¬
tive Deduktion des Gesetzes oder eine Entfaltung seines vollen Sinnes
geben , sie suchen vielmehr die Theorie , die den Satz vom aus¬
geschl . Dritten bestreitet , durch Ableitung absurder Consequeuzen
aus derselben zu widerlegen , oder den Gegner von gewissen (Kon¬
sequenzen aus , die sich aus dem Gesetz mit Notwendigkeit er¬
geben und die auch er zugesteht , von der Geltung des Princips
selbst zu überführen . So knüpft gleich das erste Argument
an eine offenbar vom Gegner anerkannte , weil landläufige Definition
der Begriffe „wahr“ und „falsch“ an : vom Seienden sagen , es sei,

1) 1012 a 2—5 s. tiefer unten S. 79 Anm. 1,
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vom Nichtseienden , es sei nicht , ist wahr ; dagegen vom Seienden
sagen , es sei nicht , und vom Nichtseienden , es sei, ist falsch . Dar¬
aus folgt , dass diejenige Aussage die Wahrheit treffen oder im
Irrtum sein wird , welche von etwas (einem Seienden oder Nicht¬
seienden ) behauptet , entweder es sei oder es sei nicht . Wer aber
ein Mittleres zwischen Sein und Nichtsein annimmt , der sagt weder
vom Seienden noch vom Nichtseienden , es sei oder es sei nicht ,) .
Aristoteles führt den Beweis nicht zu Ende , aber das Fehlende lässt

sich leicht ergänzen . Der ganzen Erörterung liegt die subjektiv¬
logische Voraussetzung zu Grund , dass es ausser Wahrheit und
Falschheit ein Drittes nicht gebe , dass die in diesen beiden Be¬
griffen liegenden logischen Massstäbe schlechterdings an alle Aus¬
sagen angelegt werden müssen , dass also alle Urteile entweder wahr oder
falsch seien — eine Voraussetzung , die Aristoteles nicht ausdrück¬
lich ausspricht , auf deren Zugeständnis seitens des Gegners er aber
zu rechnen scheint . Besagen nun aber sowohl die wahren als die
falschen Urteile von allem , entweder es sei, oder es sei nicht , so er¬

gibt sich , dass ein Urteil , welches ein Mittleres zwischen Sein und
Nichtsein annimmt und demgemäss weder ein Sein noch ein Nicht¬
sein aussagt , weder wahr noch falsch und darum (subjektiv ) logisch
unmöglich ist . So muss der Gegner zunächst anerkennen , dass wahreO O

und falsche , also (der Voraussetzung zufolge , dass die wahren und
falschen Aussagen den ganzen Umfang der möglichen Urteile er¬
schöpfen ) alle Aussagen stets von etwas entweder ein Sein oder ein
Nichtsein behaupten . Daraus folgt aber sofort , dass alle wahren
Urteile entweder das Sein oder aber das Nichtsein von etwas aus¬

sprechen müssen . Und damit ist die objektiv -logische Fassung un¬
seres Princips erreicht , der zufolge alles (jedes wahre Urteil ) ent¬
weder eine Bejahung oder eine Verneinung sein muss . Dieselbe
führt aber unmittelbar auch zum ontologischen Gesetz selbst , zu
dem Satze , dass es zwischen Sein und Nichtsein kein Mittleres gebe ,
dass alles entweder sei oder nicht sei. So ist der Gegner zur An-

1) SvjXov 8s npwxov p,sv optaap-svotp xtTÖ &XYj& sc ; xatcpsöSos . xo [isv
yap Xdysiv xö ov jiy) slvai rj xo |i7j ov slvcu ĉ söSog, xö Ss xö ov etvai xac xo [iV)
öv p.Yj stvai dXyj'9-eg ’ waxs xai 6 Xsycov sTvai fj piTjdXvĵ süast v] cpeuaexai‘ &XX’ ouxs
xö öv Asysxoa |jl7) slvat elvat ouxs xö pu) öv. cf . zu dieser Stelle Bonitz S . 212
und Sigwart , Logik 2 1 S. 197 Anm .
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nähme der von ihm bestrittenen Geltung des Satzes vom ausge¬
schlossenen Dritten gebracht . — Verwandt ist das dritte Argu -
m ent . Dasselbe nimmt zum Ausgangspunkt die Definition der Be¬
griffe dArjfi-euei.v und ^ ^ Ssah'at , d. h. die genaue Bestimmung der -
jenigen Denkthätigkeiten , durch welche Wahres oder Falsches fest¬
gestellt , produciert wird . Die Thätigkeit , der Wahrheit oder Falschheit
entspringt , ist nämlich stets eine so oder so beschaffene , immer aber
entweder bejahende oder verneinende Synthese . Daraus folgt , dass
das synthetische Denken (didvoioc) seinen Gegenstand — und zu dem,
was Gegenstand desselben werden kann , gehört auch das durch den
voö? intuitiv Erfasste — stets entweder bejaht oder verneint . So
ist die Geltung unseres Gesetzes für die urteilende Denk¬
funktion in ihrer concreten psychologischen Er¬
scheinung erwiesen 1). Auch dieser Beweis beruht auf der Vor¬
aussetzung , dass alle Urteile entweder wahr oder falsch seien ; aber
er geht sofort auf die Bewegung des Denkens zurück , durch welche
die logischen Verhältnisse , an die die Massstäbe der Wahrheit und
Falschheit allein im strengen Sinn angelegt werden , psychologisch
hergestellt werden : das synthetische , diskursive Denken verfährt not¬
wendig entweder bejahend oder verneinend . Diese Thatsache aber —
so müssen wir den Beweis ergänzen — nötigt den Gegner , die
psychologische Unmöglichkeit seiner eigenen Theorie zuzugestehen .
Räumt er jedoch ein, dass alle Urteile entweder bejahend oder ver¬
neinend sein müssen , so wird er von hier aus leicht auch zur An¬
erkennung des objektiv -logischen und ontologischen Princips selbst
zu führen sein .

Der zweite Beweis 1) knüpft an den Begriff der Verän¬
derung an und zeigt , dass die Bestreitung des Satzes vom ausge¬
schlossenen Dritten die Thatsache der Veränderung in der Welt

1) 1012 a 2—5. Iit Ttav io öiavoYjxöv xai vovjxöv tj didwiu tj xaraqjyjaivv)
öcTOCfvjaiv• toüto 8' eg öpiap-oö öTjXov Sxav ctXrj &suTj Tj cLscSsxai . ötav |isv
6)51 oovö-Tj cfaaa tj auocpötaa, dXres’Ĵ , Sxav w8i, tpsudszxi. Aus der im Text
gegebenen Darstellung geht hervor, dass Bonitz nicht im Recht ist , wenn er
S. 213 über dieses 3. Argument sagt : Ratiocinatio , et ipsa ducta e notione
veritatis , vix differt ab argumento primo.

1) 1011 b 29 —1012 a 1 : sv. yjxoi xö p.£xâ ü— ou-/ , opaxoa si jisv oöxog in 32
richtet sich auf den 2. Fall (Annahme eines negativen Mittleren) , während
der Satz ei S’ satt jista ü̂ 35 die Annahme eines positiven Mittleren im Auge hat .
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völlig unerklärlich macht . Nimmt man nämlich ein Mittleres zwi¬
schen Sein und Nichtsein an , so kann das Mittlere in doppelter
Weise gedacht werden : entweder als ein Positives , wie Grau ein
Mittleres zwischen Schwarz und Weiss ist , oder als ein Negatives ,
wie z. B. dasjenige , was weder Pferd noch Mensch ist . Ent¬
scheidet man sich für das letztere , so ist die Veränderung schlech¬
terdings undenkbar . Veränderung nämlich ist stets eine Entwick¬
lung von Nichtseiendem zu Seiendem , z. B. von Nichtgutem zu
Gutem oder von Gutem zu Nichtgutem , ein Uebergang von einem
Glied eines contradiktorischen Gegensatzes zum anderen oder aber
von dem einen Extrem eines conträren durch das positive Mittlere
(mit welchem stets die Negation der Extreme gegeben ist ) hindurch
zum anderen Extrem , bezw . von dem Mittleren zu einem der Ex¬
treme und umgekehrt 1). Ist nun die uns in der wirklichen Welt
entgegentretende Veränderung stets eine Bewegung zwischen Sein
und Nichtsein , so kann es ein Mittleres zwischen Sein und Nicht¬

sein , das weder sein noch nicht sein würde , nicht geben . Auf das¬
selbe Resultat führt uns übrigens die Annahme eines positiven Mitt¬
leren . Auch diese Anschauung müsste wieder ein Werden nachweisen ,
in dem z. B. ein Weisses nicht aus Nichtweissem hervorgehen würde ;
ein Werden , wie es nirgends wahrnehmbar ist . So weist die in der
Sinnenwelt zur Erscheinung kommende Veränderung in jedem Fall
darauf hin , dass es zwischen Sein und Nichtsein ein Mittleres nicht
gibt ; und die gegnerische Theorie , welche unser Princip bestreitet ,
ist damit auf ontologischem Boden widerlegt .

Die Argumente 4—6 2) ziehen noch eine Reihe absurder Con-
sequenzen aus der Leugnung des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten .
Stellt man sich im Ernst auf diesen Standpunkt , so muss man zwi¬
schen allen contradiktorischen Gegensätzen ein Mittleres an¬
nehmen . Das hätte aber im (objektiv ) logischen Gebiet die Folge ,
dass es überhaupt weder eine wahre noch eine nicht wahre Aussage
gehen würde . Auf realem Boden würde sich die schon berührte

1) Das ist die Erklärung des Satzes : ob ydcp £cm p,exaßoXvj &M.’ -}] eig x«
ävxixstp-sva jtai [lexagö .

2 ) 1012 a 5— 15 sxi rcapä rataag — ällv }. Der daran sieh anschliessende
Satz sxi 8xav — 15 xä |i.Y) stvcci ist mehr eine gelegentliche Bemerkung als ein
Beweis cf . S. 75 Anm . 3 .
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Oonsequenz ergeben , dass durchweg neben Seiendem und Nicht -
seiendem ein Drittes und neben Entstehen und Vergehen eine wei¬
tere Art der Veränderung angenommen werden müsste . Muss es
aber überall ein Mittleres geben , so muss das auch in den Gat¬
tungen der Fall sein , in welchen die Verneinung den
eontraren Gegensatz mit sich bringt : im Reich der Zahlen
z. B. müssten auch solche anzutreffen sein, welche weder gerade noch
ungerade wären . Dass das absurd ist , zeigt schon die Definition
der geraden und ungeraden Zahl . Endlich aber würde die Lehre der
Gegner einen regressus in i n finit um notwendig machen . Man
müsste nämlich nicht bloss das Anderthalbfache des Seienden an¬

nehmen , wie man thut , wenn man einfach ein Mittleres zwischen
Seiendem und Nichtseiendem annimmt . Zwischen dem so gewon¬
nenen Mittleren einerseits und dem Seienden , bezw. Nichtseienden
andererseits liesse sich wiederum je ein Mittleres einschieben u. s. f.

Wie übrigens die Leugnung des Gesetzes vom Widerspruch zu
dem Satz führt , dass alles wahr sei, so ergibt sich aus der Annahme
eines Mittleren zwischen den beiden Gliedern eines contradiktorischen

Gegensatzes die Oonsequenz , dass alles falsch ist . Wird z. B. Gut
und Nicht -gut gemischt , so ist die Mischung weder gut noch nicht
gut . Dann ist weder Bejahung noch Verneinung wahr , also beides
falsch ’j . Wie Aristoteles von hier aus zu der Verallgemeinerung
kommt , dass von der gegnerischen Theorie aus alles falsch ,
eine Wahrheit überhaupt nicht möglich sei , ist leicht
festzustellen . Das Sein wird dadurch , dass sein eontradiktorisches
Gegentheil nicht ist , ein bestimmtes , eigentliches Sein . Und das
wahre Urteil , das Abbild des Realen wird dadurch , dass das andere
Glied des contradiktorischen Gegensatzes nicht wahr ist , im vollen
Sinn wahr . Nimmt man also ein Mittleres zwischen den beiden Gliedern

eines solchen Gegensatzes an , so gibt es kein eigentliches Sein und
keine Wahrheit mehr . Nun ist der Satz, dass alles falsch sei, schon

1) 1012 a 24—28. Die bekämpfte Ansicht wird hier als die des Anaxa-
goras eicgeführt , wie andererseits die Leugnung des Satzes vom Widerspruch
als Heraklits Lehre bezeichnet wird : sotxs S’ o psv 'HpaxAstr&o Acyog, Asytuv
TOXVxaelvai %ac |jrr) sTvcu, auavxa aArjO-fj Tioietv, 6 ö7 ’Avatjayöpou slvat xt. pexâ u
xvjg dvxL̂äoswg, ixävxa cJ'euöyj• yäp ) 0^ ' WfttO-öv oiix’ oux dYaStöv xö
ptypa, wax’ oüSsv elrcstv dÂ Dic;.

Maier , nie Syllogistik des Aristoteles . 1. Teil . 6
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an sich absurd ; allein es lässt sich auch zeigen , dass derselbe that -
sächlich undurchführbar ist . Sagt der Gegner , alles sei falsch ,
so muss er auch seine eigene Aussage für falsch erklären . Nimmt
er aber diese aus , so hat er damit im Grund schon eine unendliche
Reihe falscher Urteile gesetzt : das Urteil , welches besagt , sein Ur¬
teil sei wahr , ist wiederum wahr u. s. f. 1).

Aristoteles untersucht nun auch hier wieder die Motive 2),
denen die Bestreitung unseres Princips entsprungen sein könnte , und
er meint , ein Teil der Gegner sei durch Erfahrungen im dialekti¬
schen Wortkampf auf diese Lehre geführt worden : unfähig , eristische
Schlussfolgerungen , welche die beiden Glieder eines contradiktorischen
Gegensatzes verneinten , aufzulösen , erkannten sie, der eristischen Be¬
weisführung sich beugend , das durch dieselbe Erschlossene als wahr
an ; das gab den Anlass zur Annahme eines Dritten neben Bejahung
und Verneinung , das weder Bejahung noch Verneinung ist 3).
Beim anderen Teil der Gegner aber war wiederum das Bestreben ,
für alles einen Grund , einen Beweis zu suchen , ausschlaggebend .

In beiden Fällen hat die Widerlegung von einem defi -
nitorischen Satz auszugehen , von derjenigen Definition näm¬
lich , die sich ergibt , sobald der Gegner (etwas sagt und dadurch ) sich
genötigt sieht , etwas zu bezeichnen . Der Begriff , dessen Zeichen
das Wort ist , wird zur Definition , dadurch , dass jener von diesem
ausgesagt wird 4). Das Argument , das damit angedeutet ist ,
entspricht genau dem ersten der für das Princip des Widerspruchs
geführten Beweise . Hätte Aristoteles die Absicht , auch die Gegner
des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten ausführlich und regelrecht
zu widerlegen , so müssten sich an diesen Beweis die bereits erör¬
terten Argumente anschliessen . Dieselben sind nämlich den Aus -

1) c. 1012 b 17—22: 6 §e Ttdvxa disuSyj(sc. XiyiDv) xol'l oluzoc, Iccutov. eccv§’
i âipajvTai 6 pev . , 6 §s xöv autöc; auToö d)£ oü cJjsuŜc;, ouSsv ^ttov dusipoog
aopßaivst aöiolg ahslaD -at 7.6you$ . . . isuSsTg ' 6 ydp Asycov tov aX'/jSvj /loyov dXyjö-yj
dXyjS-̂ 5, toöto 5’ sic; dnsipov ßaSistxat.

2) 1012 a 17 —21 : §Xt)Xu9-s 5’ Ivioic; — oi ös ötd xö udvxwv t̂jxsIv Xoyov.
3 ) Damit glaube ich den Sinn der Stelle 17 —20 : iXYjXotle5’ ävioig aöxrj

7] dogoc öarcep xal dXAa: xdiv Tiapaöögcov• Sxav ydp Xüsiv jitj duvmzxi Xöjoog ipcaxc-
xoüg , IvSövxsg xöj Xöycp aupcpaaiv dXyjUsg stva : xö cuXXoyto-9-sv. richtig getroffen zu
haben . Bonitz S. 215 weist mit Recht die Erklärung Alexanders ab , ohne
aber an deren Stelle eine andere setzen zu können .

4) 1012 a 21—24. Die Stelle ist oben S. 48 Anm 1 angeführt .
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führungen völlig gleichartig , welche dem ersten Beweisgang für den
Satz vom Widerspruch angefügt sind .

III . Bedeutung und Anwendungsgebiet der beiden Gesetze.

1) Hat Ar istoteles wirklich die beid en Gesetze als
zwei von einander verschiedene Principien gedacht ?
Man hat diese Frage schon verneint und die beiden Sätze im Grund
nur als verschiedene Formulierungen eines und desselben Princips
aufgefasst 1). Dem steht aber die unbestreitbare Thatsache ent¬
gegen , dass die beiden Gesetze völlig gesondert , und zwar in parallel
gedachten Gedankengängen , behandelt sind , wie sie auch sonst ne¬
ben einander gestellt werden 2). Entscheidend jedoch ist ein innerer
Grund : das zweite Gesetz enthält , wie sich gezeigt hat (S. 74), ein
Moment , das im Satz vom Widerspruch an sich noch nicht liegt ;
während das letztere lediglich ausspricht , dass ein Prädikat einem
Subjekt nicht zugleich zukommen und nicht zukommen (beigelegt
und abgesprochen werden ) könne , und so die Möglichkeit eines Dritten
neben Zukommen und Nichtzukommen (beigelegt und abgesprochen
werden ) noch offen lässt , schliesst das andere Princip auch diese
Möglichkeit aus und bestimmt , dass es zwischen Sein und Nicht¬
sein , zwischen Bejahung und Verneinung ein Mittleres nicht gebe .
So macht denn Aristoteles auch keinen Versuch , den Satz vom aus¬
geschlossenen Dritten aus dem Gesetz des Widerspruchs abzuleiten .
Und es wäre verfehlt , bei ihm eine solche Deduktion zu suchen .
Die gewöhnliche Ableitung , die sich auf den Satz „duplex negatio
affirmat“ stützt —- einen Satz , der übrigens seinerseits dem Princip
vom Widerspruch gegenüber selbständig ist — wäre von Aristoteles
schwerlich anerkannt worden : die Negation der Negation ist ein
rein logisches Verhältnis ; das Aristotelische Princip aber ist in
erster Linie ein Gesetz des Seins . So wenig jedoch der negative
Teil des zweiten Princips , demzufolge es zwischen Sein und Nicht¬
sein , zwischen Bejahung und Verneinung kein Mittleres gibt , aus
dem Satz vom Widerspruch deduciert werden kann , so unzweifel -

1) So Prantl S . 185 . Kampe S. 227 . Haas S. 13.
2) vgl . 996 b 29 f. ; 77 a 10. 22 . 30 .

6 *
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haft ist es auf der anderen Seite , dass die positive Formel : „alles
muss entweder sein oder nicht sein (bejaht oder verneint werden ) “
den letzteren voraussetzt und einschliesst . Und so notwendig die
Ergänzung ist , welche das negative Moment im zweiten Princip dem
ersten beifügt , so entschieden muss anerkannt werden , dass der Satz
vom ausgeschlossenen Dritten in seiner positiven Fassung dem Ge¬
setz des Widerspruchs gegenüber eine sekundäre Stellung einnimmt .

2) Die Gesetze des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Drit¬
ten haben die Aufgabe , das Verhältnis von Sein und Nicht¬
sein zu bestimmen und so das innerste Wesen des Seins nach einer

Seite hin zu enthüllen , zugleich aber auch den Charakter des Nicht¬
seins und die reale Bedeutung der Negation zu beleuchten . Durch
den Gegensatz zum Nichtsein erhält das Sein erst seinen vollen Sinn :
Würde Sein und Nichtsein zusammenbestehen können oder würde

es zwischen Sein und Nichtsein ein Mittleres geben , so wäre damit
das eigentliche Sein in seinem Wesen aufgehoben . Dieser Auffas¬
sung der beiden Gesetze scheint nun freilich die Gestalt , die Ari¬
stoteles ihnen gegeben hat , nicht zu entsprechen : sie scheinen
lediglich auf das Verhältnis von Ding und Merkmal (Eigenschaft )
gerichtet zu sein 1). Allein behalten wir im Auge : Sein ist für
Aristoteles stets ein Zusammensein , Nichtsein ein Getrenntsein 2).
So ist denn , wie sich im Verlauf der Untersuchung zeigen wird ,
einerseits das Sein , das als Copula fungiert , identisch mit dem Sein
in der Bedeutung „existieren“ ; auf der ändern Seite aber ist auch
das reale Sein der Dinge als ein Zusammensein zu betrachten , als
das Zusammensein der Dinge mit einer Bestimmung , einem Begriff ,
dessen Inhalt sich mit unserem Begriff der Existenz decken muss ,
bei Aristoteles aber als eine Beziehung auf die Kategorie des in¬
dividuell Substantiellen zu denken sein wird 3). Sollen also unsere
Principien das Verhältnis von Sein und Nichtsein regeln , so ist
damit als ihre Aufgabe bezeichnet : das Verhältnis des realen Zu¬
sammenseins und des realen Getrenntseins , d. h . aber des Seins und

1) vgl . die fundamentale Formulierung des Satzes vom Widerspruch . Auch
die kürzeren Formeln : es ist unmöglich , dass etwas zugleich sei und nicht
sei , zwischen Sein und Nichtsein gibt es kein Mittleres u . s w . haben in
erster Linie das Sein des Prädikats am realen Subjekt im Auge .

2) Met . 0 1051 b 11 - 13. s. S. 17 Anm . 3.
3) s. dazu unten 3. Abschn . I .
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des Nichtseins des Merkmals , bezw. des Accidens am Objekt zu be¬
stimmen . So bestätigt sich , dass die Gesetze des Widerspruchs und
des ausgeschlossenen Dritten ontologische im eminenten Sinne des
Worts sind : sie betreffen das Seiende als Seiendes und werden darum

mit vollem Recht als Gegenstände der ersten Philosophie behandelt ’j.
Da nun aber das wahre Denken das adäquate Abbild des Seins ist ,
da ferner das reale Zusammen - und Getrenntsein im Denken als be¬

jahendes bezw . verneinendes Urteil erscheint , so regeln die beiden
Principien zugleich das Verhältnis des bejahenden zum verneinenden
Urteil ; sie beleuchten den Sinn der Bejahung und Verneinung und
bestimmen damit auch das logische Wesen der Negation . So werden
die Gesetze des Seins zu Gesetzen des Wahrseins , des im
Denken liegenden Wahrheitsgehalts . Das hat für sie eine weitere ,
bedeutsame Folge . Die Wahrheit ist ein normativer Begriff , sie
enthält einen Massstab , an welchem die Erzeugnisse des Denkens
gemessen werden . Dem entsprechend werden die Principien des
Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten , die im Gebiet des
Seins Naturgesetze waren , nun zu normativen , sie werden
Kriterien zur Feststellung der Wahrheit .

Aus den ontologischen und objektiv -logischen Principien hat
Aristoteles weiterhin eine Reihe anderer Sätze abgeleitet .
Zunächst hat sich aus dem Princip des Widerspruchs eine Regel er¬
geben , welche das Verhältnis der conträr entgegengesetzten Prädi¬
kate eines Dings betrifft . Wuchtiger sind die Folgerungen , die
sich aus den Principien für die Feststellung der Beziehungen von
Wahrheit und Falschheit ziehen Hessen. Diese führen uns schon

in das Gebiet des Subjektiv - logischen hinüber , dessen Ge¬
setze nicht mehr im Realen ihr Urbild haben . Geht man nämlich

von der Voraussetzung aus , dass Falschheit nichts anderes ist als
Nichtübereinstimmung des Gedachten mit dem Wirklichen , dass also
das Falsche stets das (nur im Denken wirkliche ) contradiktorische
Gegenteil des Wahren ist , so lassen sich aus der objektiv -logischen
Fassung unserer Principien leicht folgende Sätze deducieren : „Von

1) vgl . dazu Met . T 3 . 1005 a 21 ff . cptxvepöv 5t] 8u jn&c iz y.ai xtjs xoö cpiXo-
oö^ou xai 7) rcepi xoüiwv (gemeint sind die Axiome , zu welchen auch unsere
beiden Principien gehören ) ioxi axicjns • &7taai yäp öitdpxei volp ouaiv ......
xoö öviog iaxtv ov. cf . b 10.
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zwei contradiktorisch entgegengesetzten Urteilen muss notwendig
eines falsch sein“ , und damit aufs innigste zusammenhängend : „ein
und dasselbe Urteil kann nicht zugleich wahr und falsch sein“ ;
ferner : „Bejahung und Verneinung können nicht zugleich falsch sein“ ,
und : „ein Urteil muss entweder wahr oder falsch sein“ 1). — Aber
die Gültigkeit der Gesetze reicht noch weiter zurück : in die Sphäre
der das Moment des subjektiven Ueberzeugtseins einschliessenden
synthetischen Urteilsfunktion , aus der wahre und falsche Urteile
hervorgehen . Aus den ontologischen Principien folgt die psycho¬
logische Unmöglichkeit der Bestreitung ihrer
Gültigkeit . Was also schon die unmittelbare Betrachtung der
lebendigen Denkthätigkeit ergibt , das lässt sich regelrecht beweisen :
dass die subjektiven Annahmen , Bejahung und Verneinung seien zu¬
gleich wahr , ferner es gebe ein Mittleres zwischen beiden u. s. f.
(auch die subjektiv -logischen Sätze kommen in Betracht ) psycho¬
logisch undurchführbar sind 2). So ist das psychologische Gesetz
gewonnen , dem zufolge das Denken stets entweder bejahen oder
verneinen (entweder Bejahung oder Verneinung annehmen ) und jedes
zu vollziehende oder vollzogene Urteil entweder für wahr oder für
falsch halten muss 3).

Die Principien des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten
liegen also ihrer ursprünglichen Bedeutung nach auf dem Gebiet
des Realen , sie sind in primärer Weise Gesetze des Seins ; allein
dem Aristotelischen Wahrheitsbegriff zufolge ist damit sofort auch
ihre objektiv -logische Geltung gegeben . Die subjektiv -logischen Sätze
aber und endlich das psychologische Gesetz , das die Geltung der
Principien auf dem Boden der subjektiven Annahme ausspricht , sind
aus den ontologischen , objektiv - logischen Gesetzen abgeleitet . Dar¬
nach entscheidet sich die alte Streitfrage , ob die beiden Ge¬
setze bei Aristoteles ursprünglich metaphysische oder logische seien .
Es wird sich nicht festhalten lassen , dass Aristoteles mit dem Prin -
cip des Widerspruchs unmittelbar nur die Natur unseres Denkens

1) cf . zu diesem Abschnitt oben S. 42. 60—62. 75—77. 78 f.
2) Diese Verallgemeinerung ist wohl gestattet , obwohl der Beweis nur für

das Princip des Widerspruchs geführt ist .
3) vgl . zu diesem Abschnitt oben S. 43—45. 62—65. 77. 79.
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habe treffen wollen ,). Die beiden Gesetze besagen nicht bloss , dass
an den (ersten und unmittelbaren ) Urteilen mit Festigkeit und Ueber -
zeugung festgehalten werden müsse , sie wollen nicht lediglich ein
Verhältnis im menschlichen Reden und Annehmen regeln , so dass
die objektiven Grundsätze sich erst an die Denkgesetze anschliessen
würden , und als der Inhalt der Principien nur die Behauptung der
begrifflichen Festigkeit der Wortbezeichnuugen und die darauf sich
gründende Forderung der Eindeutigkeit des Urteilsaktes betrachtet
werden müsste 2). Diese Auffassung beruht im Grund auf einer fal¬
schen Deutung der Aristotelischen Beweise , namentlich — wie wir
S. 56 f. sahen — des ersten Arguments für den Satz vom Wider¬
spruch . Dass nun das letztere eine positive Begründung des Prin -
cips oder eine Entwicklung seines ganzen Inhalts nicht geben will ,
dass die von dem Beweis vorausgesetzte Constanz der Wortbezeich¬
nungen und Begriffe nicht den vollen Sinn desselben erschöpft , ist
bereits festgestellt worden . Aber auch die Beweise , welche von den
subjektiv -logischen Sätzen , die den ausschliesslich im Gebiet des
Denkens liegenden Gegensatz von Wahr und Falsch regeln , oder
gar von den psychologischen , die subjektive Denkthätigkeit bestim¬
menden Gesetzen auf die objektiv - logischen und ontologischen
Principien zurückgehen , dürfen , wie gezeigt worden ist , nicht als
wirkliche Deduktionen angesehen werden : sie sind dialektische Er¬
örterungen , welche den Gegner zur Aufgabe seines eigenen Stand¬
punkts und zur Anerkennung der Gültigkeit der objektiven Prin¬
cipien veranlassen wollen . Richtig aber ist so viel , dass diese
Principien , wenn sie im Bereich des Denkens und Redens Anwen¬
dung finden sollen , feste Wortbezeichnungen und wohlabgegrenzte
Begriffe , bezw . scharfumrissene Vorstellungen voraussetzen 3). Allein
da Aristoteles in den Worten getreue Symbole , Zeichen (aupßoXa,

1) Sig -wart I2 S. 184 . Zutreffend dagegen ist , was Sigwart S. 185 Anm .
sagt ; »vermöge des Aristotelischen Begriffes der Wahrheit « hätte (wenn der
objektive Satz nicht gelten würde ) »auch der logische Grundsatz keine Gel¬
tung . Beide Ausdrucksweisen , die subjektive und die objektive , sagen für
Aristoteles zuletzt genau dasselbe «.

2 ) Pruntl I S . 131— 135 .
3) Das ergibt sich ans den Argumenten , namentlich aus dem ersten Be¬

weis für den S. vom Widerspr . und den parallelen für den S. vom ausgescbl .
Dritten (S . 47 ff . 82 ), aber auch aus anderen (S. 58 . 59 f. 62 f. cf . S. 80 f .).
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or̂ eta) der Vorstellungen , in den Vorstellungen Abbilder (öjjtocwgaxa)
der Dinge sieht , da er also die Uebereinstimmung von Wort , Be¬
griff (Vorstellung ) und Sache annimmt ’) , so kommt für ihn alles
darauf an, dass es im ßealen etwas Beharrliches und Festbestimmtes
gibt 2). Wäre in der wirklichen Welt alles in immerwährender Ver¬
änderung begriffen , so würde es keine Wahrheit geben ; und liessen
sich die Dinge nicht fest bestimmen und von einander abgrenzen ,
so wäre alles eins , und damit wäre Denken , wie Reden aufgehoben .
In beiden Fällen nämlich wäre auch kein eigentliches Sein mehr
möglich 3). Nun bietet aber die Wirklichkeit nicht bloss in den
über die sublunarische Welt hinausliegenden , unveränderlichen Sub¬
stanzen , nicht bloss in dem Ewigen , metaphysisch Allgemeinen , das
als schöpferisches Princip in der Sphäre des Veränderlichen wirkt ,
Constantes und Unwandelbares ; auch die individuellen , dem Wechsel
unterworfenen Dinge sind wenigstens relativ beharrlich , wie denn
die Veränderung selbst ein Seiendes als Ausgangs - und Zielpunkt
voraussetzt . Ebenso heben sich die Objekte nicht bloss des be¬
grifflichen Denkens , sondern auch der sinnlichen Wahrnehmung in
bestimmter Weise von einander ab , die letzteren freilich weniger
scharf als die ersteren 4). Auf diesen Thatbestand gründet sich zu¬
letzt die Möglichkeit , von einem Sein im strengen Sinn zu reden ,
und auf ihm beruhen darum auch die Gesetze des Widerspruchs und
des ausgeschlossenen Dritten . Allein Voraussetzungen und
Inhalt der Gesetze sind wohl zu unterscheiden .

Da nun begriffliches Denken und sinnliche Wahrnehmung das Wirk -

1) de interpr . 1. 16a 3—8 : iaxi psv o5v xa £v x ^ cpcov ĵ xwv Iv zrj
c|joxT / Ttafryjpäxwv a ’jpßoXa , xai xdc ypacp6(isva xwv dv zfi ywfj . y.oci okutsp
oeSs Ypäppaxa rcäai xäocöxd , ouöe cpwvai od a5xa£ öv pivxot xaöxa oTjjisoa
rcp a>x ü) g , xauxä TxaacTxa &^ ptaxa xxjc; & v xaöxa 6poicü -
paxa , Trpctypaxa TjSr) xauxcc. Zu den cpwvai gehören , wie das Folgende
zeigt , auch die isolierten övöpaxa und ^Tjptaxa, und zu den TtaD̂ paxa xrj£ cĴ XXS
auch die avso auvD-sascog aal ötatpsasoog auftretenden vovipaxa. cf . Steinthal ,
Gesch . der Sprachw . bei den Griechen und Römern IS . 185 ff.

2 ) Das schliesst nicht ans , dass , wie unten nachzuweisen sein wird , in der
Genesis der Aristotelischen Anschauung das Verhältnis ein umgekehrtes war ,
dass er thatsächlich vom Wort auf den Begriff , vom Begriff auf die Sache schloss .

3) cf . S. 49 . 51 . 58 f . 59 f . 68 . 81 f.

4 ) vgl . zu diesem Absatz den Abschnitt über die Widerlegung der er¬
kenntnistheoretischen und metaphysischen Grundanschauungen der Gegner
S. 66 — 72 .
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liehe so erfassen , wie es ist *) , so werden diese Funktionen auch
absolut , bezw. relativ beharrliche und bestimmte Vorstellungen er¬
geben ; da ferner die Sprache die Vorstellungen in charakteristischen
Symbolen zum äusseren Ausdruck bringt , so werden auch die Wort¬
bezeichnungen constant sein . Aber das sind wieder nur die Vor¬
aussetzungen , nicht der eigentliche Gehalt der objektiv -logischen
Gesetze .

3) Nachdem der Sinn der Gesetze bestimmt ist , lässt sich leicht
auch ihr Anwendungsgebiet feststellen . Wir haben zu¬
nächst zwei Klassen von Urteilen und zwei Arten des Seins kennen

gelernt , welche durch die beiden Principien beherrscht werden . Ein¬
mal das Gebiet des Begrifflichen , Ewigen . Einem be¬
grifflichen Subjekt kann nicht ein Prädikat zukommen und daneben
auch nicht zukommen ; es muss ihm entweder zukommen oder nicht

zukommen . Ein solches Subjekt ist keiner Veränderung unterworfen
und wird darum auch nicht im Verlaufe der Zeit ein Prädikat bald

haben bald nicht haben 2). Eben darum hat das Wort „zugleich“
in der Formel des Satzes vom Widerspruch auf dem Boden dieser
völlig zeitlosen Urteile keine zeitliche Bedeutung . Man muss näm¬
lich im Auge behalten , dass das Gesetz in seiner objektiv - logischen
Fassung nicht etwa die Thatsache aussprechen will , dass ein den¬
kendes Wesen nicht zu gleicher Zeit im stande sei, von einem be¬
grifflichen Subjekt ein Prädikat zu bejahen und zu verneinen .

Einen anderen Sinn hat die Bestimmung „zugleich“ im Gebiet
des wechselnden Seins , der Urteile über sinnlich
wahrnehmbare Objekte , auf welches die beiden Principien
gleichfalls Anwendung finden 3). Hier kann ein Subjekt zu einer
Zeit ein Prädikat haben , das ihm zu einer ändern nicht zu-

1) vgl . S. 7 f .
2) Zu dieser Klasse von Urteilen gehören nicht bloss die definitorischen

Sätze , sondern alle Urteile , welche von einem begriff 'l . allgemeinen Subjekt
ein an sich zukommendes Prädikat aussagen . s, zu denselben S. 69 f. , na¬
mentlich die in S. 70 Anm . 1 angeführte Stelle 1010 b 23 —30 , ferner de coelo
I 12 . vgl . auch S. 18. — Ausserdem aber gehören bieher auch die Urteile
über die ewigen , unveränderlichen Einzelsubstanzen , auf welche sich das im
Text Gesagte leicht anwenden lässt .

3 ) Dass auch diese Sätze den beiden Gesetzen unterstehen , geht aus der
ganzen Argumentation , namentlich aber aus den Beweisen für den S . vom
ausgeschl . Dritten hervor (cf . S. 79 f .) .
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kommt : das ist ja das Wesen des Veränderlichen . So wird es not¬
wendig , den Satz vom Widerspruch zeitlich zu beschränken . Das
geschieht durch den Beisatz Mzugleich“ in der Bedeutung „gleich¬
zeitig “ x) : zu einer und derselben Zeit kann ein und dasselbe Sub¬
jekt nicht eine Bestimmung haben und nicht haben . Zu verschie¬
denen Zeiten ferner kann über ein und dasselbe Subjekt sowohlBe -
jahung als Verneinung wahr sein (wahr werden ) ; zu einer und
derselben Zeit aber kann nur entweder Bejahung oder Verneinung
der Wahrheit gemäss ausgesagt werden . Stellen wir den Wahr¬
heitsbegriff , der diesen Gedanken zu Grunde liegt , genau fest : Im
Wechsel der Zeit kann ein und dasselbe Urteil über ein und das¬

selbe (veränderliche ) Objekt wahr und falsch werden , wenn der Ge¬
genstand sich ändert . Was einst als wahr bezeichnet werden musste ,
kann jetzt falsch sein . Und was in der Zukunft wahr sein wird ,
ist jetzt noch nicht wahr , also falsch . Wahr bleibt ein Ur¬
teil über ein wandelbares Subjekt , solange der
Gegenstand sich gleichbleibt (aw^opevou xoö Ttpaygato )̂.
Diese Anschauungsweise ist auf dem Aristotelischen Standpunkt durch¬
aus consequent . Wenn Wahrheit Uebereinstimmung mit der Wirk¬
lichkeit ist , so kann nur eine Aussage über das jeweilig
Gegenwärtige als wahr im strengen Sinn betrach¬
tet werden , so gewiss nur das jeweilig Gegenwärtige wirklich
ist . Ein Urteil über Vergangenes war einst wahr , ist aber eben
darum jetzt nicht mehr wahr , wie das der Vergangenheit ange -
hörige Geschehen einst wirklich war , jetzt aber nicht mehr wirk¬
lich ist 2). So bestimmen auch unsere Principien

1) s. o . S. 46 f. vgl . dazu de coel . I 12 . 281 b 17 f .
2) cf . die S. 19 Anm . 1 angeführte Stelle Met . 0 1051b 13 — 15. ferner

de an . III 3. 428 b 5— 9. In letzterer Stelle wird es als etwas Absurdes hin¬

gestellt : dTOßeßlyjxsvai TTjv lauxoö dXyjO-fj öö£ocv, 7]v > atn ^ opsvou xoö
npocypaxog , pv] äraXaS-opsvov (x̂ Ss psxaTieiaS-svTa. Dass einer eine vorher
wahre Meinung aufgibt , ist völlig in der Ordnung , sobald dieselbe falsch wird ,
und wenigstens psychologisch begreiflich , wenn er dieselbe vergessen hat oder
von ihrer Falschheit überzeugt wurde . Nun bleibt sie wahr , cw^opsvoo xoö
TTpricypaxos, Sie wird aber falsch , wenn unter der Hand die Sache sich ändert .
Der Sinn der ganzen Stelle 428 b 2 —9 ist völlig klar . Es handelt sich darum ,
nachzuweisen , dass die cpavxaaia keine ööga ist ; das wird in der Weise gethan ,
dass gezeigt wird , wie die cpavxocaia uns häufig eine Sache falsch darstellt ,
über die wir uns bereits eine richtige Ansicht gebildet haben (cpodvsioa 8s xai
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nur das jeweilig Gegenwärtige . Sie sind allgemeine
Sätze, die nun allerdings nicht bloss auf das in der Gegenwart Ge¬
genwärtige , sondern ebenso auf das in der Vergangenheit gegen¬
wärtig Gewesene und das in der Zukunft gegenwärtig Werdende
angewandt werden können. Wollte man aber darum z. B. den Satz

vom Widerspruch allgemein so formulieren, dass er besagen würde :
»es kann nicht zugleich wahr sein, einen und denselben Inhalt mit
derselben Zeitbestimmung zu bejahen und zu verneinen“ , so würde
man von der dem ursprünglichen Sinn des Aristotelischen Satzes
nicht angemessenen Voraussetzung ausgehen , dass auch die Ver-
gangenheits - und Zukunftsurteile in der Gegenwart im eigentlichen
Sinn wahr genannt werden können. Auf die Vergangenheit ange¬
wandt würde vielmehr das Princip ungefähr so lauten : „es war in
(einem bestimmten) Zeitpunkt der Vergangenheit unmöglich (es
konnte . . . . nicht zugleich wahr sein) , dass dem Subjekt A das
Prädikat b zukam und zu gleicher Zeit nicht zukam (dem A das
Präd. b beizulegen und zugleich abzusprechen) “. Analog wäre die
Anwendung auf die Zukunftsurteile . Allgemein gefasst würde das
Princip auf dem Boden der zeitlich bestimmten Sätze so zu formu-

, Ttspi Sv öhöXy)4jlv dX'VjJHj §xst )- 2 . B. erscheint uns die Sonne als
einen Fuss gross , auch nachdem wir uns bereits überzeugt haben , dass sie
grösser als die Erde ist . Wäre nun die qjavxaoitx eine Sö£a, so wäre nur ein
Doppeltes möglich : entweder müsste man eine vorher wahre Meinung aufgegeben
haben , obwohl der Gegenstand sich gleich geblieben , und obwohl weder ein
Vergessen dieser Meinung noch eine Aenderung der Ueberzeugung eingetreten
ist (als eine wahre Meinung müsste die 9 avmaia darum angesehen werden ,
weil uns der Gegenstand wirklich so erscheint ) ; oder aber
müsste , wenn man die frühere Me i nun g beibehält , dieselbe zugleich
wahr und falsch sein können (yj sl 'in s^si , dvctyxvj xijv aüxrjv
sfvac xal ln beiden Fällen müsste man annehmen , dass eine wahre
Meinung falsch werden könnte , ohne dass der Gegenstand sich verändern
würde . Dagegen richtet sieh der Einwand des Aristoteles : di.Ad i ^l-
vsto (so lese ich mit Torstrik gegen Bekker und Trendelenburg ) , öxs AcGfot
liExauEoov tö upayira — aber falsch wurde eine vorher wahre Meinung immer
nur dann , wenn unter der Hand ihr Gegenstand sich änderte . Das Imper¬
fekt ist völlig zutreffend : es ist der jeweilige Werdeprocess ins Auge gefasst ,
dessen Resultat das Falschsein ist , ein Werdeprocess , der dem realen , zum
Anderssein des Gegenstands führenden Vorgang durchaus parallel verläuft ;
diese Entwicklung aber wird von dem Standpunkt des fertigen Ergebnisses
aus betrachtet . — cf. ausserdem namentlich das 15 . Cap . in Met . Z , ferner
Anal . post . I 6 . 74 b 32 —39 . cat . 5. 4 a 23 ff. u. ö. de coel . I 12. 282 a 28 f.
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Heren sein : In der jeweiligen Gegenwart kann un¬
möglich einem und demselben Subjekt ein und
dasselbe Prädikat zu gleicher Zeit zukommen
und nicht zukommen (zu - und abgesprochen werden ).
Aehnlich wäre die Formel für das Gesetz des ausgeschlossenen
Dritten : Alles jeweilig Gegenwärtige muss entweder
sein oder nicht sein (bejaht oder verneint werden ) 1).
So folgerichtig nun aber die diesen Formeln zu Grunde liegende Be¬
stimmung des Wahrheitsbegriffs von den Aristotelischen Anschau¬
ungen aus ist , so begreiflich ist es , dass dieselbe nicht durchzu¬
führen war und einer laxeren Fassung Platz machen musste .
Wenn Aristoteles ausspricht, falsch oder wahr sei nicht bloss , dass
Kleon weiss ist , sondern auch, dass er es war oder sein wird 2), so
sind damit ausdrücklich auch Yergangenheits - und Zukunftsurteile
als (in der Gegenwart ) wahr bezeichnet . Eben dahin führt die Aus¬
drucksweise an einer anderen Stelle : von den beiden Urteilen , von
denen das eine sagt , es werde etwas sein, das andere das bestreitet ,
müsse notwendig das eine wahr sein 3). Diese Erweiterung des
Wahrheitsbegriffs war notwendig 4). Denn ohne dieselbe wären

1) de interpr . 9. 18 a 35 : <5craxv dvdyxTj undpxsiv ij pt ] önäpxeiv . aroxv be¬
deutet , wie das Folgende ergibt : Gegenwärtiges , Vergangenes und Zukünf¬
tiges . Die Formel hat genau den Sinn , der durch den oben im Text stehen¬
den Satz ausgedrückt ist . Sie wird im Folgenden sofort auf das zukünftige
Sein angewandt (wats st 6 psv cp̂ asi sasa &at tt , 6 Ss pt ) cpYjaet. xo ai >xö xoüxo
etc . . . . 38 f . : &p q>co yäp o b x ö ti d p x £ i dpa ^ rtixoLgxoioöxoig ).
Analog ist jedenfalls der jener Formel vorausgehende logische Satz st y&P
ixaacc aaxdcfaotc ; aal dixoqjaaig dX'/j&tjg tj aufzufassen , ebenso 29 f . : ’Etu
psv ouv xöv ovxwv xat yevopevcüv dvdyxTj xtjv xaxdcpaaiv rj xäjv dnocpaaiv dXyjD-yj r}
^ suStj stvai , ein Satz , der übrigens in demselben Cap . eine bedeutsame Wand¬
lung seines Sinns erfährt .

2 ) de an . III 6. 430 b 4 f . : dZP ouv saxt, ys oü pövov xö tjjsOSog i] dXTjOss,
6xi Xsuaög KXscov Saxtv, dXXd aal 8xt fjv 7] saxat .

o) de interpr . 9. unmittelbar an die in Anm . 1 angeführte Stelle sich
anschliessend : cooxs et 6 pev — xouxo, . . . dvdyxT ) dXy ] 3-s {>et,v xöv exspov aüxwv , et
adaa aaxdyaaig xal dTcöyaai? dXyj&äjS vj c};eu6fjg. Die letztere Formel hat hier
schon einen ändern Sinn , als an den in Anm . 1 erwähnten Stellen desselben Cap .
Sie will nämlich bereits besagen : jedes Urteil (über Vergangenes , Gegenwärtiges
und Zukünftiges ) ist (jetzt , in der Gegenwart ) entweder wahr oder fälsch .

4 ) In bezeichnender Weise stehen die beiden Fassungen des Wahrheits -
begriffs , die laxere und die strengere , beieinander in gen . et corr . II 11. 337 b
4 f. : 6 psv ydp dXyjiles eircetv 8xi laxat , Set xouxo stvat txoxe dXYjäeg oxi saxiv .
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Vergangenheit «- und Zukunftsurteile logisch nicht zu charakteri¬
sieren . Aber damit ist ein weiteres subjektives Moment in den
Wahrheitsbegriff hereingezogen : wenn auch das Vergangene und
Zukünftige wahr genannt werden kann , so heisst das , dass auch
ein Urteil , dem kein wirklich Seiendes entspricht , wahr sein könne .
Die so vollzogene Ausdehnung des Begriffs der Wahrheit hat je¬
doch für unsere Principien , speciell für den Satz vom ausgeschlos¬
senen Dritten verderbliche Folgen gehabt , da zugleich die alte An¬
schauung , dass das Wahre das Abbild eines Wirklichen sei , noch
nachwirkte . Wir werden in einem späteren Zusammenhang sehen ,
dass Aristoteles die Geltung des Princips vom ausge¬
schlossenen Dritten für die Zukunftsurteile über

individuelle , veränderliche Gegenstände , wenig¬
stens nach einer Seite hin , suspendiert hat 1) . Es wird sich zeigen ,
dass diese Theorie in einer Verwechslung der real -metaphysischen und
der aus dem Satz des ausgeschlossenen Dritten entspringenden lo¬
gisch -ontologischen Notwendigkeit ihre Wurzel hat : die Sätze über
Zukünftiges nämlich betrachtet Aristoteles als eigentliche Urteile , nicht
als blosse Vermutungen 2) ; müsste nun ein solches Urteil auf Grund
des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten , weil das contradiktorisch
entgegengesetzte falsch ist , als notwendig wahr bezeichnet werden , so
müsste auch das in demselben Behauptete mit Notwendigkeit sich
verwirklichen ; dann wäre alles Geschehen in der Welt notwen¬

dig , und für den Zufall , wie für die auf der Möglichkeit des
„Auchanderskönnens“ beruhende menschliche Ueberlegung bliebe
keine Stelle . Wir müssen nun fragen , warum Aristoteles diese
Consequenz allein aus der Anwendung des Princips auf die Zukunfts¬
urteile gezogen und seine Ausführungen nicht auch auf die Gegen-
warts - und Vergangenheitsurteile ausgedehnt hat . Hätte er die auf
der strengeren Fassung des Wahrheitsbegriffes beruhende Formel

1) de interpr . c. 9. s. dazu unten 3 . Abschn . IV .
2) Dazu hat ihn zweifellos schon die sprachliche Form der Zukunftsurteile

veranlasst . Blosse Vermutungen , die nicht mit Bestimmtheit ausgesprochen
werden , sind für Aristoteles Möglichkeitsurteile . Möglichkeitsurteile also und
Urteile des Stattfindens über Zukünftiges unterscheidet Aristoteles . Hätte er
übrigens die Zukunftsurteile als blosse Möglichkeitsurteile aufgefasst , so wäre
für ihn das Problem , das in de interpr . 9 behandelt wird , von vornherein
weggefallen .
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„von einem Objekt wird in einem bestimmten Zeitpunkt der Zu¬
kunft notwendig entweder die Bejahung oder die Verneinung wahr
sein“ angenommen , so hätte er entweder die Geltung des Princips
auch für die Zukunftsurteile festhalten oder aber die Anwendung des-O

selben auf die Urteile mit veränderlichem , individuellem Gegenstand
überhaupt bestreiten müssen . In der That erkennt er die Notwen¬
digkeit an , dass morgen eine Seeschlacht entweder stattfinden oder
nicht stattfinden werde 1). Dann aber hätte auch die Verwendung
des neuen , laxeren Wahrheisbegriffs , demzufolge die Zukunftsurteile
in der Gegenwart wahr sind , zu keiner Verwerfung des Princips An¬
lass geben können . Wenn auch ein Urteil über dasjenige , was erst
in der Zukunft wirklich sein wird , jetzt also noch nicht ist , als
wahr bezeichnet werden kann , so lasst sich von hier aus ohne Be¬
denken der Satz aufstellen : es ist notwendig wahr entweder , dass
A B sein wird , oder , dass A nicht B sein wird . Und zwar wird die

aus diesem Gesetz entspringende Notwendigkeit zugleich demjenigen
Glied des Gegensatzes zukommen , für welches sich der Urteilende
entscheidet , wenn anders auch die Aussagen über Zukünftiges als
eigentliche Seinsurteile zu denken sind . Allein hier zeigt sich , dass
Aristoteles doch von dem alten , strengen Wahrheitsbegriff nicht los¬
kommt : er sucht für die Zukunftsurteile ein reales Substrat in der

Gegenwart . Ein solches bietet sich ihm im Möglichen ; was in der
Zukunft sein wird oder nicht sein wird , das ist in der Gegenwart
möglich 2). Für das Mögliche aber gilt der Satz vom ausgeschlos¬
senen Dritten nicht ; denn seine Eigenart besteht darin , dass es beide

1) 19 a BO dväY>CYjpev saeaK-ai vaup,oc)(/ av aüpiov ■vjjG) sasaD-ai .
2) 19a 32 f. 35 —b 4. öcn ’ snsl ö p, o i oi g o £ Xöyoi dXvj &sTg waitsp

td upaynata , §7jXov— das wird 35 wieder aufgenommen . werte SfjXov 5xt
oux dvdyxT] Ttdairjc; xcaacpdaews xai dTtocpdaewg twv dvxixetpdvwv xxjv dd^D-fj
xrjv 6s tpsuSf] etvaf oü yxp warcsp ixl iwv ovxwv , oötwg §)(st xaL d x l xwv pyj
övxwv [psv von Waitz eingeklammert ] 6uvocxwv 8e slvcu rjpyjsrvat ,
dXA’ waxsp elpyjxat. So wird die Frage nach der Geltung unseres Princips
auf dem Gebiet der Zukunfts urteile entschieden . — Eine interes¬

sante Beleuchtung erhält diese Stelle durch gen . et corr . 11 11. 337 b 4 ff.,
wo bemerkt ist , Zukunftsurteile von der Art der in unserem Cap . behandelten
dürfen nicht in der Form regelrechter Zukunftsurteile — Sxi saxat — ausge¬
drückt , von veränderlichen Objekten könne nur ausgesagt werden , 5xi ps /Usi .
Dann wird fortgefahren : S 6s vov tZXvjd-eg e'utstv Sxi psXXst , ou6äv xwdöei ptj
YBVsaFcu• psddwv ydp dv ßaSi ŝiv xig oüx dv ßaötaeiev.
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Glieder eines contradiktorischen Gegensatzes gleicherweise einschliesst ,
dass es potentiell sowohl ist als nicht ist ^ Darum kann auch dem
Gegenstand eines Urteils über Zukünftiges niemals diejenige Not¬
wendigkeit zukommen , die in dem Gesetz des ausgeschlossenen
Dritten wurzelt : so gewiss in der Zukunft alles notwendig entweder
sein oder nicht sein wird , so wenig lässt sich von dem bestimmten
Objekt eines Zukunftsurteils sagen , dass es Anteil an dieser Not¬
wendigkeit habe und darum sich notwendig verwirkliche 2). Es liegt
am Tag , wie widerspruchsvoll diese Einschränkung der ontologi¬
schen Geltung des Princips ist . Der tiefste Grund aber , der zu der¬
selben den Anlass gegeben hat , liegt , wie gezeigt , auf logischem
Gebiet , in der Vermischung des ursprünglichen , strengen und des
erweiterten , laxeren Wahrheitsbegriffs , vermöge welcher die gegen¬
wärtige Wahrheit der Zukunftsurteile in der Gegenwart ein reales
Substrat forderte . Ist nun dieses Substrat das Mögliche , auf wel¬
ches das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten keine Anwendung fin¬
det , so verliert das letztere für die Urteile über Zukünftiges selbst
seine Geltung ; es lässt sich nicht mehr sagen : „von einem Zukünf¬
tigen ist entweder Bejahung oder Verneinung wahr“ . Ebensowenig
lässt sich der subjektiv -logische Satz : „ein Urteil über Zukünftiges
ist entweder wahr oder falsch“ , der übrigens in diesem Zusammen¬
hang von der objektiv - logischen Fassung sich begreiflicherweise nicht
abhebt , festhalten . — Dass Aristoteles diese Einschränkung der Gel¬
tung des Princips vom ausgeschlossenen Dritten lediglich für die
Urteile über Zukünftiges durchführte , ist nun leicht zu verstehen .
Die Urteile über Gegenwärtiges haben ihr reales Sub¬
strat am wirklich Seienden , und auch die V ergangenheits -
ur teile haben , sofern das Geschehensein in der Gegenwart nach¬
wirkt und als fertiges Resultat vorliegt , in gewissem Sinn in der
Gegenwart ein reales Correlat . Für das in der Gegenwart aktuell
Wirkliche aber behält der Satz nach wie vor seine Gültigkeit . Das
Motiv , das zur Suspendierung des Princips für die Zukunftsurteile

1) 19 a 7—22 . cf . namentlich unten die Ausführung über die Möglich -
heitsurteile . vgl . auch oben S. 67 .

2) a 28— 32 : . . . &u<xv avdyy.Tj. . saeoD-at ys yj \ir[• ou {isvx &i SuXovxa ys sweTv
ifdaspov ävayxdtov . Xeytu §s oibv dvdyzrj jiev lasottcu vauiia / iav auptov % !W) sae -
a3m , on jisvxo'. EOEa-vtod ys aüpiov vaujjtâ tav dvayxatov oöSs jitj yevsafrat, - ye -
VEa&ai |isvxoi ij [i ’t ysveattoa ävayxoäov .
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führte , ist also für die beiden letzteren Arten von Aussagen über
Individuellveränderliches nicht wirksam . Aeusserst charakteristisch

und die bisherige Darlegung durchweg bestätigend ist nun aber die
genauereBegründung , welche Ar. für dieseUnterschei -
d u n g gibt . Er denkt consequent genug , um zu bemerken , dass
er von dem in unserem Zusammenhang eingenommenen Standpunkt
aus die Geltung des Princips vom ausgeschlossenen Dritten auch für die
Gegenwartsurteile mit individuellem , wandelbarem Subjekt wenigstens
beschränken müsste . Im Gebiet des veränderlichen Seins und Nicht¬

seins , in der Sphäre dessen , was nicht immer ist , und dessen , was nicht
immer nicht ist , gilt wohl der Satz : alles muss entweder sein oder
nicht sein . Aber diese Notwendigkeit kommt darum noch nicht einem
bestimmten Glied des Gegensatzes zu. Denn an sich könnte ein der¬
artiges auch anders sein . Da nun die Wahrheit der Urteile dem Sein
der Dinge adäquat ist und deshalb auch der Charakter eines logischen
Gegensatzes der Eigenart des zu Grunde liegenden realen Contrasts
entspricht , so ergibt sich der logische Grundsatz , dass im Gebiet der
Urteile über ein Sein oder Nichtsein der veränderlichen Dinge wohl
stets das eine Glied des contradiktorischen Gegensatzes wahr oder
falsch ist , dass sich jedoch diese Notwendigkeit nicht auf ein be¬
stimmtes Glied für sich anwenden lässt : denn derartige Urteile haben
stets nur relative Wahrheit . Man sieht leicht , dass diese Gedanken¬

reihe zur völligen Aufhebung des Princips führen müsste : wenn ein
derartiges Urteil nicht in bestimmter Weise wahr sein kann , so
kann man auf dasselbe auch nicht das Dilemma anwenden , dass es
entweder wahr oder falsch sein müsse . Aristoteles weiss jedoch
dieser Consequenz auszuweichen . Zwar ist nicht alles Seiende not¬
wendig ; aber man kann sagen : das Seiende ist , wenn es ist , not¬
wendig , wie das Nichtseiende , wenn es nicht ist , notwendig nicht
ist , notwendig in dem Sinn , der aus dem Satz des ausgeschlossenen
Dritten sich ergibt . Das gilt auch für den contradiktorischen Gegen¬
satz . Diese Anwendung überlässt Aristoteles freilich dem Leser :
auch das eine Glied eines realen (contradiktorischen ) Gegensatzes für
sich wird , wenn es ist , notwendig sein , das andere Glied ebenso be¬
stimmt nicht sein . Die entsprechenden logischen Folgerungen sind
ebenfalls leicht zu ziehen : das eine Glied eines logischen Gegen¬
satzes wird , wenn sein Gegenstand wirklich ist , notwendig wahr , das
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andere notwendig falsch sein . So verhält es sich mit den Gregen-
wartsnrteilen über veränderlich Seiendes . Anders liegt die Sache hei
den Zukonftsurteilen , deren reales Substrat das noch nicht Seiende ,
aber Mögliche ist . Zwar Hesse sich für das zukünftig Wirkliche das¬
selbe Auskonftsmittel verwenden , das die Geltung des Princips vom
ausgeschlossenen Dritten für das Gegenwärtigwirkliche rettete : man
könnte etwa sagen : das Zukünftigwirkliche ward, wenn es wirklich
geworden sein wird , notwendig sein , Aristoteles hat diesen Ausweg
nicht ergriffen : wie für die Zukunftsurteile , die in der Gegenwart
wahr sein wollen , sucht er für das Zukünftigwirkliche im Möglichen
das gegenwärtige Substrat . Und er bleibt dabei , dass einem be¬
stimmten Zukünftigen (einem bestimmten Glied eines contradikto -
rischen Gegensatzes ) nie die aus dem Satz vom ausgeschlossenen
Dritten entspringende Notwendigkeit zu kommen könne . Für die Zu¬
kunftsurteile selbst aber , die das Dilemma in der Gegenwart aus¬
sprechen würden , ist der Satz völlig aufgehoben : Bejahung und Ver¬
neinung sind entweder geradezu gleich wahr , oder aber ist die eine
höchstens in höherem Grade wahr als die andere ').

1) So ist der Abschnitt 19a 23 —b4 7,u verstehen , welchen Waitz nicht
befriedigend erklärt hat : T ö jj, s v oövslvat xöövoxavf , x a i x ö ji tj
ö v p. slvaioxav [it / a v £ y jc yj• oö |ir;v ooxs xö Sv aixav dvdyx 'i] stvai
ouxs xö jitj öv [iYj elvat . ou yäp xaöxöv soti xö öv ötrcav scvat dvdyxvjc; Sxs saxt,
xai xö duXtog slvas, s£ avdYxyjg. 6|rotög 8s xai stü xoö jit) Svxog. u a l s tci x Tjg
dvxicfdastog ö aöxög Xöyog . stvai jisv 7} jit] sTvoct duccv dvdyx '/] • . . ' oö
irsvxoi SisXövta ys scixetv •9-dxspov dvayxaiov ...... toax’ ensi Spoitog oi Xöyot dXyj-
8stg wansp xd TCpdyp,axa , oyjXovS x i öaa oüxojg syst (ha x s. örcoxsp ’ sxuys
xai xd svavxia svSsysoitai ,, dvdyx Yj Q|j, OL(t) g e x s i v xai xyjv
dvx£ <paaiv . ( Damit sind die Gegcnwartsurteile über Veränderlichseiendes
gemeint , wie aus dem sofort Folgenden hervorgeht . Diese Charakteristik ist
so wenig auffallend , dass sie sich , wie sich unten im 3. Teil zeigen wird , viel¬
mehr mit der gewöhnlichen Definition der Urteile über metaphysisch -that -
sächliches Sein deckt ), (baiis.p cofißcdvet, lixL xolp pfi) dal ooaiv yj pt) dsi pt] ouocv
(bei dem Seienden , das nicht immer ist , oder bei dem Nichtseienden , das
nicht immer nicht ist ) , toöxcdv ydp «vdyxy psv Fdxepov pöpwv x^p dvxtcpdascoc;
dXYjFsg sTvat y) tösoSop, ou psvxoi xöös yj xcos dXX’ öuöxsp’ Ixuys , xai pdXAov psv

xyjv etepuv , oh psvxoi yjoyj yj ^ soSyj ( die letzten Worte werden vom

Scholiasten — ßrandis 120 a 3 f. — sehr gut so erklärt : oüxs psvxoi xö dXTjFsöov
dsi dXyFsöov ouxs xö ĉ suSöpevov dsi t|jsu8Öpsvov). Dass dieser Satz nur die Gegen¬
wartsurteile im Auge hat , kann angesichts des Folgenden nicht bestritten
werden . (Im Folgenden nämlich wird bezüglich der Zukunftsurteile mit dem
bloss Möglichen als gegenwärtigem Substrat ausdrücklich bemerkt : ob ydp

Maier , Oie Syllogistik des Aristoteles . 1. Teil . 7
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Die bisherige Untersuchung hat die Anwendung der beiden

Principien auf das ewige , unveränderliche , begriffliche und auf das
individuelle , dem Wechsel unterworfene Sein , auf die zeitlosen und

auf die zeitlich bestimmten Urteile festgestellt und präcisiert . Es

bedarf keines besonderen Nachweises , dass mit der Gleitung der ob¬

jektiv - logischen Gesetze überall auch die der subjektiv - logischen Folge¬

sätze verbunden ist . Zu den beiden Anwendungsgebieten
kommt nun aber noch ein drittes , das Reich der un¬

sicheren Meinungen . Während bei den Urteilen , die uns bis jetzt
begegnet sind , die diskursive Denkthätigkeit stets durch die sinn¬

liche Wahrnehmung oder das intuitive Denken geleitet war , entbehrt

die Meinung dieses Fundaments . Zwar sind auch die auf die Wahr¬

nehmung sich stützenden Urteile über individuelle Dinge wegen

ihres schwankenden , veränderlichen Inhalts als Meinungen bezeichnet .

Aber darum heben sich doch von ihnen die eigentlichen Meinungen ,

die auf der Stufe der Vermutung stehenden Ansichten deutlich ab l) .
Auch die letzteren werden nun am Massstab der Wahrheit gemessen .

Darum gelten von ihnen , wie von den übrigen Aussagen , die Gesetze des

Widerspruchs und des ausgeschl . Dritten : auch im Gebiet der Meinungen
können Bejahung und Verneinung nicht zugleich wahr sein ; es ist ent¬

weder die Bejahung oder die Verneinung wahr . Jede Meinung ist

entweder wahr oder falsch : oo^agscv 6’ oux scp’ fjgtv (eaxtv ) • dvdyxr ;

warceo Stic töv övtcdv , oötwc ; exst xai ent 'ctov pv] övtcdv öuvoaöv 8e stvai 7j

p/r) stvoa. Für die letzteren wird der Satz bestritten , der unmittelbar vorher
für die ov-ca — genauer die övm pyj &si övm — testgehalten wurde : dass
es notwendig sei , teöoyjs xaxacpctastos xai dnocfäaswg xwv öcvxtxstpsvuv xtjv
psv aAyjlHj xt;v os ctsuSvj slvat ). Die Berichtigung , welche das über das
Gegenwärtigwirkliche und die Gegenwartsurteile zuletzt Gesagte durch die
den Abschnitt einleitenden Bemerkungen erfährt , muss im Gedankengang des
Ar. ergänzt werden ; sie ist im Test näher bezeichnet worden . Diese Berich¬
tigung gilt aber für das Zukünftigwirkliche und für die Zukunftsurteile nicht ,
s . darüber die S . 95 Anm . 2 u. S. 94 Anm . 2 angeführten Stellen . Das öoxs äijAov
a 39 nimmt , wie bereits bemerkt , das wax’ sirsi opottog oE ÄoyoL dX̂ Dstg (oarcsp
xd TtpdYpaxa S-TjAov wieder auf . Das toaxe aber bezeichnet die in S. 94 Anm 2
erwähnte Stelle als eine Folgerung aus der in S. 95 Anm . 2 angeführten . Die
Wiederaufnahme in 39 ohne Anknüpfung an das Vorhergehende ist deshalb
möglich , weil damit eine weitergehende , den Gedankengang abschliessende
Consequenz eingeleitet wird .

1) lieber den Unterschied dieser beiden Arten von Sogat, wird tiefer unten
(im 3 . Teil ) eingehender zu handeln sein .
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yap fj ^ soSea-Oai rt dXr̂ eus'v (de an . III 3. 427 b 20 f.) 1) . Allein
diese Normen werden an die Meinungen doch nur deshalb angelegt ,
weil auch sie behaupten , einem realen Subjekt komme ein Prädikat
zu oder nicht zu. Ist dem nun wirklich so ? Besagen in der That
die Meinungen stets nur entweder ein Sein oder ein Nichtsein ,
sind sie alle entweder Bejahungen oder Verneinungen , können sie
nicht vielmehr beides zugleich sein , und lassen sie nicht vielleicht
ein Mittleres zu ? Das sind Fragen , von deren Beantwortung die
Entscheidung abhängen wird , ob die Anwendung der beiden Principien
auf die Meinungen wirklich berechtigt ist . Allein die Antwort ist
bereits in umfassender Weise gegeben (cf. S. 86). Was von dem
an die W ahrnehmung unmittelbar sich anschliessenden Denken gilt ,
nämlich dass es nicht im Stande ist , einem Subjekt ein Prädikat zu
gleicher Zeit zu- und abzusprechen , was ferner von der direkt auf
das Begriffliche sich richtenden Denkfunktion gilt a), das gilt über¬
haupt von der diskursiven , (diäretisch -) synthetischen Thätigkeit des
Denkvermögens , der alles Urteilen und auch das Meinen entspringt .
Es ist psychologisch unmöglich , zugleich das Urteil „a ist b“ und
das andere „a ist nicht b“ für wahr zu halten ; es gibt im Denken
neben Bejahung und Verneinung kein Drittes . Es ist psychologisch
notwendig entweder zu bejahen oder zu verneinen , nicht aber beides
zugleich oder keines von beiden . Diese Notwendigkeit wurzelt in
einem psychologischen Besetz , das sich nicht bloss einer unbefan¬
genen Betrachtung des natürlichen Denkens sofort ergab , das sich
vielmehr auch aus den ontologischen Principien selbst deducieren
liess . Ferner aber liess sich aus dem subjektiv -logischen Verhältnis
der Falschheit zur Wahrheit schliessen , dass es im subjektiven Den¬
ken auch neben Wahrheit und Falschheit kein Drittes gebe und dass
nicht beides zugleich angenommen werden könne , dass also alles ent¬
weder für wahr oder für falsch gehalten werden müsse . Damit ist
bewiesen , dass auch die Meinungen den Besetzen des Widerspruchs
und des ausgeschlossenen Dritten sowohl in ihrer objektiv - als in

1) Audi wenn Aristoteles liier zugleich die aus der otaib 'jo's hervorgehen¬
den $6£ai im Auge hat , gilt das im Text Gesagte ■ denn dass dabei jedenfalls
auch ( vielleicht in erster Linie ) an die jener Stutze entbehrenden Meinungen
gedacht ist , ist zweifellos

2) s . o. S. 70 .
7 *
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ihrer subjektiT -logischen Fassung unterstehen . Denn es ist gezeigt ,
dass sie alle ein Prädikat von einem realen Subjekt entweder be¬
jahen oder verneinen wollen , und dass sie alle sich selbst für wahr
oder falsch halten müssen . — Zugleich aber hat sich noch etwas an¬
deres ergeben . Die Gesetze sind wirksam auch in der realen Natur
unseres Denkens ; in dieser Anwendung aber können sie als Gesetze
des auf sich bezogenen Denkens , die zugleich normativen Charakter
haben , betrachtet werden . So gelangen wir zu dem, was sonst die
formale Bedeutung und Geltung der beiden Prin -
cipien genannt wird . Dass Aristoteles eine solche .annimmt , steht
fest ; aber ebenso gewiss ist es, dass es gründlich verfehlt wäre , dieselbe
für den ursprünglichen oder gar für den einzigen Sinn der Aristoteli¬
schen Gesetze zu halten ; wir wissen , dass vielmehr die Wahrheit der

Denkprincipien aus der Geltung der Gesetze im Realen abgeleitet ist ’) .

1) Auf die Wandlungen in Form und Sinn , welche die Principien in der
traditionellen Logik erfahren haben , brauchen wir hier nicht einzugehen . So
viel steht nach dem im Text Bewiesenen fest , dass die Auffassung des Ari¬
stotelischen Principien als ursprünglich formaler Denkgesetze völlig verfehlt
ist . Darnach ist auch die vorsichtige Form , in welcher Brandis , Handbuch
III 1. S. 29 diese Deutung ausspricht , abzailehnen . Ebensowenig kann ich
mich mit der von Haas S. 19 ff. gegebenen Auffassung einverstanden erklären .
Es kann keine Rede davon sein , dass Aristoteles mit seinem Princip vom
Widerspr . nur ein allgemeines Formalprincip im Auge habe (so Haas S. 23 ).
Die Hauptstelle , die Haas nambalt macht (de interpr . c. 9), beweist nichts ,
ln 18 a 34 will Aristoteles so wenig , wie in den Argumenten der Metaphysik ,
das ontologische Princip aus der subjektiv -logischen Fassung ableiten . Die
Geltung der letzteren ist vielmehr nur der Erkennntnisgrund für die Geltung
des ersteren . Was aber die Stelle cat . 10 . 13 b 27 ff. anlangt , so hält Haas
selbst dieselbe nicht für beweisend , da ihr Aristotelischer Ursprung nicht fest -
steht (sie gehört zu den sog Postprädikamenten ). Aber Haas hat sie über¬
dies nicht richtig erklärt . Es handelt sich in der Stelle um die Frage , ob
das Gesetz des ausgeschlossenen Dritten auch bei Urteilen mit nicht existie¬
renden Subjekten , wie z. B. Sokrates ist krank , gelte , Aristoteles bemerkt ,
das Gesetz gelte ausnahmslos , gleichviel ob das Subjekt existiere oder nicht .
Im letzteren Fall nämlich ist der Satz wahr : Aristoteles ist nicht krank .

Die Haas ’sche Deutung dieser Ausführung nun ist verkehrt : so wenig nach
Aristoteles die wahren negativen Existentialurteile blos dem Gebiet des Den¬
kens angehören , also der realen Bedeutung entbehren , so wenig darf ans jener
Entscheidung die blos formale Geltung unseres Princips erschlossen werden .
Dass die »logische Fassung « des Princips für die formale Bedeutung nichts
beweist , ergibt sich nach den Ausführungen im Text von selbst . Wenn Haas

ferner meint , es müsse , wenn man das Princip vom Widerspruch als reales
nimmt , eine allgemeine reale Wissenschaft geben , aus der die einzelnen realen
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Sind also die beiden Grundsätze ursprünglich nicht formaler
Natur , so sind sie doch auf der ändern Seite auch nicht als
metaphysische in dem Sinn zu betrachten , dass sie in den
llealprincipien der Aristotelischen Metaphysik, speciell in dem meta¬
physischen Begriff wurzeln würden. Das geht schon daraus hervor,
dass ihr Anwendungsgebiet nicht bloss das Begriffliche , sondern
ebenso das individuelle , rein thatsächliche Sein und die subjektive,
unsichere Meinung ist . Demungeachtet sind sie ihrer primären Be¬
deutung nach reale , ontologische Gesetze , welche das Seiende be¬
stimmen 1) .

Wissenschaften abgeleitet werden könnten , so ist das durchaus nicht richtig .
Gibt es Principien des Seienden als eines Seienden , so folgt daraus noch nicht ,
dass aus diesen allgemeinen die specifischen, eigentümlichen müssen deduciert
werden können , (cf. dazu unten 3. Teil . 1. Abschn.)

Die traditionelle Formulierung des Satzes vom Widerspruch könnte man
an einigen Aristotelischen Stellen wiederfinden wollen . So in dem Satz , der
sich S. 12 aus Met. A 29 ergeben hat . Wie wenig derselbe aber sich eignet ,
ein selbständiges Kriterium der Wahrheit zu bilden , ist bereits dargethan
worden (S. 15 und 23). Ferner in einem aus de interpr . 11 zu entnehmenden
Satz . Ueber denselben s. 3. Abschn . I S. 123 f. Es wird sich zeigen , dass der¬
selbe nur für Urteile mit begrifflichem Subjekt gilt .

1) Ein Princip der Identität sollte man bei Aristoteles nicht
mehr suchen . Dass der Hinweis auf Anal . pr . I 32. 47 a 8 f. und Eth . Nie.
1 8. 1098 b 11 (Trendelenburg el. log. § 9 ; logische Untersuchungen o. Aufl.
I S. 31) in dieser Richtung nichts beweist , hat Ueberweg , System der Logik
5. Aufl. S. 232 richtig gesehen , vgl . Sigwart Logik - 1 S. 186. Wollte man etwa aus
dem ersten Beweisgang in Met. P 4 das traditionelle Princip a ist a heraus¬
lesen, so könnte man mit demselben Recht darin die traditionelle Formulie '
rung des Princ . vom Widerspruch : a ist nicht non a finden wollen . Dass
man dazu kein Recht hat , geht aus der oben gegebenen Darstellung dieses Be¬
weises hervor . Der (Nachweis eines Princips der Uebereinstim -
mung , den Haas versucht hat , ist ebenfalls als misslungen zu betrachten .
Ein solches Princip , an die Seite der Gesetze vom Widerspruch und vom aus -
geschl Dritten in ihrer ontologischen , bezw. objektiv -logischen Fassung ge¬
stellt , wäre durchaus unaristotelisch . Richtig ist , dass wir für die subjektive ,
diäretisch -synthetische Seite der Urteilsfunktion ein derartiges Princip der
Uebereinstimmung erwarten würden . Ein solches Gesetz würde dazu dienen ,
die einzelnen Tcilvorstellungen , die in einer Denkeinheit enthalten sind , in
positiver Weise darzulegen , ebenso aber getrennt erhaltene Vorstellungen als
zusammen - , d. h. zu einem Denkobjekt gehörig erkennen zu lassen . Allein
ein Princip dieser Art suchen wir bei Aristoteles vergeblich ; und wenn es sich
finden würde , so wäre es den Gesetzen des Widerspruchs und des ausgeschl .
Dritten ganz und gar nicht gleichartig



Dritter Abschnitt .

Das Wesen und die Arten des Urteils .

I . Das Wesen des Urteils .

Die Untersuchung der Begriffe Wahrheit und Falschheit und
die Erörterung der Gesetze vom Widerspruch und vom ausgeschlos¬
senen Dritten haben die Bestimmung des Wesens der Urteile vor¬
bereitet .

1) Im Urteil sind — das hat sich ergeben — zwei Seiten
zu unterscheiden : eine objektive , dem Realen zugewandte und
eine subj ekti v - psy ch o 1gis che . Nach jener Seite ist das
wahre Urteil ein Abbild des realen Seins : denn Wahrheit des Ur¬
teils ist nichts anderes als Uebereinstimmung desselben mit der Wirk¬
lichkeit , mit einem realen Zusammensein — wenn es Bejahung , mit
einem realen Getrenntsein , wenn es Verneinung ist . Entspricht das
Urteil dieser Forderung nicht , so ist es falsch . Jedes Urteil aber
muss seiner Natur nach eine solche objektive Beziehung einschliessen .
Darum gilt das Naturgesetz , dass jedes Urteil wahr oder falsch ist .
Die Norm aber , nach der über die Wahrheit entschieden wird und
der jedes Urteil wenigstens genügen soll , ist die im Wahrheits¬
begriff liegendeRegel , dass das Gedachte seinem objektiven Gehalte nach
eine adäquate Darstellung des Seienden sein müsse . Die andere Seite
am Urteil ist sein subjektiv - psychologischer Charakter .
Das Urteilen ist eine Thätigkeit des diskursiven Denkens (Stavoia),
also auch des Nus im weiteren Sinn , eine Thätigkeit , die als eine
synthetische , als ein „in Beziehung setzen getrennter Vorstellungen“
bezeichnet werden kann . Aber es ist nicht zu vergessen , dass die
Ergänzung dieser synthetischen Thätigkeit in einer diäretischen liegt .
So gut man das Urteilen eine synthetische Funktion nennen kann ,
kann es auch als diäretische betrachtet werden . In Wirklichkeit
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sind diese Operationen nur die beiden Momente in dem einheitlichen
Handeln , durch welches das Denken wahre oder falsche Urteile zu
Tage fördert . Der letzte Akt in diesem Handeln aber , das letzte
Stadium in diesem Prozess ist , wenn das Urteil wahr ist , die Syn¬
these , durch welche diejenigen Vorstellungen , deren reale Urbilder
zusammen sind , verbunden werden , bezw. die Diärese , durch welche in
Wirklichkeit Oetrenntes getrennt gedacht , kurz diejenige Funktion ,
durch welche jedesmal der wirkliche Thatbestand endgültig im Den¬
ken dargestellt wird , eine Funktion also , die das Abbild der Wirk¬
lichkeit in der Seele nachschafft , nicht aber selbst dieses Abbild ist ,
eben weil sie Funktion , nicht Sein ist ; und nur sofern man von
dem in der Synthesis und Diäresis liegenden Moment des Handelns
absieht , erreicht man diejenigen logischen Verhältnisse , welche die
realen Verhältnisse nachbilden . Im falschen Urteil aber ist die vom

Denken hergestellte logische Beziehung dem Wirklichen nicht adä¬
quat . Demungeachtet hat auch hier das Denken dasselbe Ziel , die¬
selbe Absicht verfolgt . Denn während das Urteil wahr oder falsch
sein kann , muss es, um wirkliches Urteil zu sein , vom Denken we¬
nigstens für wahr gehalten werden . Die innere Ueberzeugung des
Urteilenden von der Wahrheit seiner Aussage muss dem Urteile
stets innewohnen : die subjektive Evidenz (tuctcis) ist ein constitu -
ierender Bestandteil der psychologischen Seite am Urteil . Es darf
hier zunächst vorweggenommen werden , dass alle Aussagen zuletzt
entweder Urteile des Wissens oder Meinungen sind . Jene wie diese ')
aber müssen dieses Moment des Ueberzeugtseins , des Glaubens in
sich schliessen . Von hier aus lässt sich alles Urteilen auch als ein

Fürwahrhalten , Annehmen 2) bezeichnen . Es ist damit nichts an-

1) Eth . Nie . VI 3. 1139b 33 f. : Sxav yctp jtwg lucrcsiiTj %ai yvcüpL|j,oi omcT)
iocw at dpxat , iniaxocxai . Top . IV 6. 128 a 35 f . bezeichnet Aristoteles die £tu -
atvipT) als eine Art der mang (öusp raauv ) , et 6 STCiaxccpsvog fj iitiaxa -
xat tciot ed ei - dfjXov yap 6xt yj £maxVj|ji7j maxig Äv xtg sitj. V 3. 131 a 23 —26
wird es als ein töiov der iraaxr/jjLYjbetrachtet , övcAYj'Jag yj Tu.axoxdxYj za sein ,
cf . Anal , post I 2 . 72 a 25 . 32 . 33 . 36 . Bezüglich der §6ga s. de an . III 3.
428a 20 : SoEpfl psv Itcetcm Tttaxtg (ouz evSe ^ sxat , yäp Sogd -
£ovtgc olg 5oYtsü pi ] Tctaxsösiv ). 22 f . : uaar) psv Söiyig axoXouS-ei uiaxtg,
KiaxBi ds xö TtsTtelaO-ai . cf . Eth . Nie . VII 4 . 1146 b 26 ff. vgl . ausserdem Kampe
S. 271 Anm . 3 —5.

2) ÜTroÄtxjxßdvstv, Ö7tö/l7]cl)i£ in dieser Bedeutung ist wohl zu unter¬
scheiden von der anderen , nach welcher sie mit Sö â (unsichere Meinung ) syn -
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deres gesagt , als dass in die urteilende Thätigkeit selbst , in die
synthetisch -diäretische Funktion des Denkens stets das Bewusstsein

onym ist , obwohl der Oebergang von der einen zur ändern leicht vollzieh¬
bar ist . s. Kampe S. 273 Anm . ÖTOXaiißccvstv in dieser allgemeinen Bedeutung
ist uns in der Erörterung des Satzes vom Widerspruch wiederholt begegnet .
Besonders bestimmt Met . T 3. 1005 b 23 ff. (oben S . 43 —45 ). 4 . 1008 b 3 ff.
(oben S. 62 ff.) cf . 5 . 1010 b 10. Dieselbe Bedeutung von urco>.ap,ßdvstv s . Eth .
Nie . VI 3. 1139 b 20 : Tidvrsg yäp Ö7tcAapßävo|Ji.ev , 5 s'r.wxdpsD’a , prj svös^sabsa
dXiUec; sxsiv , und besonders scharf : Anal , post I 33 . 89 a 38 f. : epavspöv ö’ sx
xoöxajv 8xi oübk Sogd^eiv dpa xö auxö xat sucoTaallat Ivös ^sxai . dpoc ydp av s^oi
67iöA.y]cJ;iv xoö dXXcoc; s^stv xai pyj dXXcog xö auxö. vgl . Anal , post I 16. 79 b 26 ff.
und Anal . pr . II 21 . In der Stelle de an . III 3. 428 b 3 f . ist oxöXvjclxvs^stv
und usTuexeuxoa synonym . Namentlich aber ist hervorzubeben de an . III 4.
429 a 23 : Xeyo) b's vouv <p Scccvosixca xocc öjxoXapßdvsi 7] Trendelenburg
comm . S. 469 (2 . Aufl . S 387 ) bemerkt über den Unterschied , der hier zwischen
SiavoslcD-at und uTtoXapßdvetv anzunehmen ist , richtig : öiavostv mentis ope -
ratio , quae in ÖTxoXTj^iv desinit rebus , quales apparent , certi quid definientem .
Analog werden Eth . Nie . VT 10 1142 b 13— 15 Sidcvoia und öo â unterschieden :
aöxvj (sc. fj ötdvoia ) ydp outxco ydaig - xal ydp yj S6got o5 tjyjxyjaig dXXoc cpdaic; xtg y|8yj.
In de an . III 4 treten also die synthet -diäret . Thätigkeit (öiavoelaToa) und das
öxoXapßdvsiv (die subjektive , mit dem Moment der ixiaxig verbundene Entschei¬
dung ) auseinander . Aber wie Bonitz (ind . .Ar. 186 b 4 f .) mit Recht sagt :
saepe Sidvoia cum actione simul effectuni comprehendit , so ist das örcoXap -
ßdvsiv häufig , ja gewöhnlich als Moment im SiavostaD -ai
gedacht . So Met A 8. 1073 b 12 : uixoXaßstv xi xr) oiavodp cf . Met . E 4.
1027 b 29 ff. : fj aupTtXoxyj soxlv xai yj oiatpsaLg sv Siavotiy . . . (. xl . . auv-
dxxsi y) öiatpel yj Sidvoia ) und dazu oben S . 37 Anm . 1. Met . T 4 . 1009 a 4 f .
xi xjj ö'.avoiy öpiaat . I1 7. 1012 a 2 : ixdv xö Stavovjxöv xai voyjxöv yj ä t d v o i a
y) xaxd 9 yjaiv yj dixöcpyjaiv(die Thätigkeit der Scdvota aber ist auvxi &evai
9 daa rj duoepaaa a 4 ) . vgl . dazu oben S . 79 . Eth . Nie . VI 2 . 1139 a

21 : &v Siavoty. xaxdyaatg xai dnoyaoig . — öitoXyjtfxg erscheint vielfach als die
allgemeine Gattung , deren Arten die sxtax '/jpyj und die ööga sind . So werden
de an . III 3. 427 b 25 als die Siayopai der ÖTxöXyjcJjic; die iraaxyjpyj xai Söga xai
ypövyjaig xai xdvavxia xoöxcnv angegeben . Eth . Nie . VI 6 . 1140 b 31 wird die
smoxyjpy) als eine önoXvjrpig bezeichnet , phys . V 4 227 b 13 f. : yj iiuaxyjpyj si -
öog psv UTxoXyj^swg , ysvog 8s xöv sixiaxyipfov. Ŵ eitere Stellen s. Kampe S. 272
Anm . 3 . — Gegen die gegebene Darstellung scheint Top . IV 5. 125 b 35 ff.
zu sprechen , wo rtioxtg und ötoXy]cJhg unterschieden werden und zunächst be¬
stritten wird , dass uiaxig eine Art der uTxoXyjcJjLgsei . Das soll damit widerlegt
werden , dass festgestellt wird , es gebe auch eine öuöXyjcßig, die nicht zugleich utaxig
sei . Dass dieser Beweis nicht in Ordnung ist , hat Waitz II S . 478 richtig gesehen .
Aber abgesehen davon fällt auf , dass es eine ÖTiöAyjcjxgohne moxu; geben soll .
Das stimmt mit den sonstigen Anschauungen des Ar nicht überein . Tiefer
unten wird die Titoxig als eine tbicAvjcixc; aepöopa, als eme acpoSpöxyjg ujioAy'jcijsiog be¬
zeichnet ( 126 b 15 ff.)- Das weist darauf hin , dass Aristoteles hier den Begriff
der uTxöXyjcßij weiter fasst als sonst , dass er unter dieselbe auch die völlig un -
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der unmittelbaren Notwendigkeit , eine Yorstellnngsverbinduug bezw .

- trennung zu vollziehen , eingehen müsse .

Dass die subjektive und die objektive Seite des Urteils , die sieb

so von einander abheben , gleichwohl in Wirklichkeit unzertrennlich

mit einander verbunden sind , ist oben schon hervorgehoben worden :

auch dem fertigen Urteil hängt der psychologische Charakter noch

an ; so gewiss das Urteil ein Denkakt ist , so gewiss ist in ihm der

real - logische Gehalt stets in das subjektiv -psychologische Gewand
eingehüllt . Ein Abbild des realen Seins ist nur das eine Moment

im Urteil , das sich nun allerdings durch Abstraktion recht wohl

von dem subjektiven Beiwerk losschälen lässt .

2) Nun haben für Aristoteles die Urteilsakte doch nur so weit
Interesse , als sie ein Seiendes darbieten , als sie das Wirkliche er¬

fassen . So kann es nicht befremden , dass er der subjektiv - psycho¬

logischen Seite des Urteils keine weitere Aufmerksamkeit wid¬

met , dass er da , wo er das Urteil genauer analysiert , nämlich in

der Schrift %s.pl £(5|17]V£loc; 3) , nur die dem Objekt zugewandte Seite

bestimmte , logisch wertlose Vermutung befasst , während er sonst die uia - tg
auch als comtituierendes Merkmal der öô oc betrachtet . Wie wenig er übri¬
gens gesonnen ist , die hier gegebene Fassung von bTOXyjcjuc; durchzuführen ,
geht auch daraus hervor , dass er im Zusammenhang der ersteren Stelle
die Ansicht erwähnt , der uTtoAajißävoov müsse notwendig auch roa -usöstv, ohne
dieselbe bestimmt abzulehnen ; 125 b 40 ff, : äv 8s xt,$ cp-?] ag vbv unoha |ji-
ßdevovvet xai raaxeüsiv , kn laov tj uuoXrj'W 1̂ Tucmg , wax’ oW &v
ouxttig siT] ysvog 1 sixi ixXdov ydp Sei XsyeaD-ai xö yi -iog.

1) An der Echtheit der Schrift de interpr . zu zweifeln , finde ich keinen
Anlass . Die in derselben niedergelegten Anschauungen sind durchaus Aristo¬
telisch , auch wenn sie in manchem von sonstigen Aristotelischen Lehren ab¬
weichen ; die Unterschiede sind , wie sich zeigen wird , nicht derart , dass man
auf sie die Bestreitung des Aristotelischen Ursprungs der Schrift begründen
könnte . Auffallend aber ist , wie Zeller richtig hervorhebt , einmal , dass die
Schrift in keiner anderen Schrift des Aristoteles citiert wird , während sie
selbst Stellen aus verschiedenen anderen Werken erwähnt , ferner aber , dass
sie »sich vielfach über Sätze der elementarsten Art in schul massigen Erörte¬
rungen verbreitet , wie sie Aristoteles in der Zeit , in welche ihre Abfassung
fallen müsste , nicht mehr nötig gefunden hätte « Zeller S. 70 . Beide Bedenken
würden durch die Hypothese Grant ’s gehoben , dass die Schrift auf Grund
mündlicher Vorträge von einem Schüler des Arist . medergeschrieben worden
sei , eine Vermutung , die für mich sehr viel Wahrscheinlichkeit hat . Die Be¬
stimmtheit aber , mit welcher Steinthal I S . 234 f. von inneren Gründen aus

das Werkchen als die späteste der Schriften des Organon ansieht , vermag ich
nicht zu teilen .
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ins Auge fasst , das psychologische Element aber völlig ignoriert . Aus¬
drücklich weist Aristoteles die Untersuchung des psychologischen
Charakters des Gedachten (der Vorstellungen und Urteile ) der Psy¬
chologie zu , wie er denn auch in seinem Werke Trspt nicht
bloss die Wahrnehmung und das intuitive Denken , sondern ebenso
die psychologische Eigenart des Urteils 1) einer eingehenden Er¬
örterung unterzogen hat . Die Lehre vom Urteil hat es lediglich
mit der (objektiv - und subjektiv - ) logischen Seite desselben , mit dem
Urteil , sofern es wahr oder falsch ist , zu thun . So stellt sich
die Analyse von vornherein auf den Standpunkt , dass
Vorstellungen und Urteile zwar zunächst Bestimmtheiten
der Seele, aber doch Abbilder des Wirklichen seien .

Dazu tritt aber noch ein anderer Gesichtspunkt . Der Paral¬
lelismus reicht weiter : es decken sich überhaupt Wirk¬
liches , Gedachtes , Gesprochenes — Sein , Denken , Spra¬
che . Wie die Schrift Symbol des in der Sprache Ausgedrückten , so ist
dieses Symbol der in der Seele liegenden Affektionen , die ihrerseits
die Abbilder der Dinge sind . Ist also der sprachliche Ausdruck
in erster Linie ein Zeichen , ein Symbol für das Gedachte , so trifft
er damit doch zugleich das Wirkliche selbst 2). Freilich ist das
Verhältnis von Sprechen und Denken nach einer ändern Seite hin
nicht mit dem von Denken und Sein zu vergleichen . Aristoteles ist
nämlich weit entfernt von jeder onomatopoetischen Auffassung der
Sprache 3). Sie darf nicht als ein Abbild des Gedachten betrachtet

1) de interpr . 1. 16 a 8 f. : Ttepi pev o5v t;o6xü)v (d . i. über die uaibipaTa
TTjs sl'pyjxat ! v zolc, rcspi yäp npaypaistag . Dieser Satz
hat nicht bloss , wie Waitz 1 826 und Trendelenbnrg com m . 117 annehmen ,
de an . III 6, sondern überhaupt die Erörterungen III 3—8 im Auge , de an
III 6 behandelt das Urteil , sofern es

2) de interpr . 1. 16 a 3—8. Die Stelle ist bereits S. 88 Anm . 1 ange¬
führt . Zu bemerken ist , dass za iv xr; ymy und x& sv xv] cjjoxTî a&ijpaxa
nicht bloss die isolierten Wörter , bezw . Vorstellungen , sondern ebenso die
Wortverbindungen (und -trennungen ) sind . Diese beiden Klassen von vofjpaxa
und cftovou werden erst a 9 ff. unterschieden , cf . auch 24 b 1 : sioi Ss ac sv zfj
cpmvfj icaiacpiasig xai duocpdasig aüpßoXa xffiv iv xv) 4;UX^ Unterschied zwi¬
schen aTjpBtov und aöpßoXov lässt sich hier , wie Steinthal I S. 186 Anm . gegen
Waitz richtig bemerkt , nicht machen . Als oöpßoXa xöv -xpaypdxcüv werden
die öv&paxa bezeichnet in soph . el , 1. 165 a 7. vgl . 437 a 14 f.

3 ) Wie rhet . III 1. 1404 a 20 f. (xd ydp övöpaxa ptp^paxd eaxiv, uTtyjpgs Ss
xcu Yj cptovYjudvTcav p!.p7jXL"zcüxaxovtöv poptwv Tjiilv) zu erklären ist , dazu s. Stein¬
thal S. 187 .
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werden , und ist darum auch nicht natürliches Werkzeug des Den¬
kens , sondern eine auf üebereinkunft beruhende Bezeichnung des
in der Seele Vorgehenden 1). Damit hängt zusammen , dass die
Sprache so wenig wie die Schrift eine in der ganzen Menschheit ein¬
heitliche ist , während das Gedachte selbst , so gut wie das Wirkliche ,
ein und dasselbe ist . Darum ist auch das Verhältnis von Sprache
und Denken nur ein äusserliches , unwesentliches 2). Was Aristo¬
teles sagen will , ist lediglich das , dass die Sprache das Gedachte
und darum auch das Ding in einer festen , bestimmten , eindeutigen
Weise bezeichne , und dass auf Grund davon stets der sprachliche
Ausdruck für den Gedanken eingesetzt , mit ihm vertauscht werden
könne , ohne dass ein Teil des Sinns verloren oder verändert würde .
Ar . verhehlt sich freilich die Schwierigkeit nicht , die mit dieser
Theorie verbunden ist , wie er auch den Unterschied zwischen der
inneren Rede , die in der Seele als Gedanke verläuft , und der äusse¬
ren recht wohl kennt 3). Er weiss , dass die Voraussetzung , als gelte
alles , was von den Namen gilt , auch von den Sachen , die Quelle
unzähliger Fehler ist , da die Namen und die Menge der Reden be¬
grenzt , die Dinge aber der Zahl nach unendlich sind und darum
notwendig dieselbe Rede und ein und dasselbe Wort mehreres be-
zeichen muss 4) . Mit einer Seite des hierin liegenden Problems
vermag er sich auch abzufinden . Wenn ein Wort mehrere Bedeu¬
tungen hat , so ist doch die Zahl derselben begrenzt , und die
einzelnen Bedeutungen selbst sind fest bestimmt , ja , es ist anzu¬
nehmen , dass jede der verschiedenen Bedeutungen , jeder der ver -

1 ) de interpr . 2 . 16 a 19 : övopa psv o3v kavi ymy avjpavta ^ xaxä auvS -yj-

y.7)'/ . . 27 f . : xö ös xaxd auvD'yjXTjV, 5xi cpüast xffiv övopdcxwv oöösv £ctiv , dXX’ öxav

YevyjToct. aüpfioXov . c . 4 . 17 a 1 f . sait , ös dicaz p.sv arjtxavwxög , oüx wj öp-

yavov ös , cUA’ d>ansp etpyjxat , xara auv ^ xyjv . vgl . 16 a 26 .

2 ) de sensu 1. 437 a 12 — 14 : ö ydp Xoyog aixiög lau irjs |j.odb ]a£ « c; dxooaxög

wv , od xaiV atköv dAXä xaxä aupßsßyjxög ' ££ ovopaxcov yäp aöyxsixai , icöv ö’ övo -

ixäxwv sxocaxov auppoXöv saxiv .

3) Anal , post I 10 . 76 b 24 — 27 . Hier wird der sgo ) X6yo ? von dem sv

vy 4"J Xfl (dem saoo Xöyog ) unterschieden .

41 soph . el . 1 . 165 a 6 —13 . drcst ydp oux saxtv aexä xä updyjiaxa SiaXsysallac .

tfipovxccg , äXXd xolg ovopaoiv dvxl xßv upaypdxcov au[iß6Aoig , xö oupßalvov

etc : xtov övopiocxajv xai dTil xöv upaypdxcov yjyoöps ^-a oupßaivstv . . . . xö ö’ oüx

soxtv öpotov . xd psv ydp ovopaxa usrcspotvxai , xai xö xwv Aöywv TcAxltof , xd ös Tipdy -

paxa xöv dptS -pöv dnstpd saxtv . dvocyxatov oov jiXstü ) xöv aOxöv Äöyov xai xoövopa

xö sv ayjpaivstv .
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schiedenen Begriffe sich zuletzt auch durch ein besonderes Wort be¬
zeichnen lasse Yiel weiter sind wir damit aber noch nicht ge¬
kommen . Die Zahl der festen Begriffe selbst ist eine beschränkte ,
während die concreten Dinge unendlich an Zahl sind und im Ver¬
lauf des Geschehens immer neue Erscheinungen an die Stelle der
untergehenden und verschwindenden treten ; nur ein unendlicher Ver¬
stand könnte diese Phänomene alle für sich vorstellen , und nur eine

unendliche Sprache vermöchte für jede dieser Vorstellungen ein
Wort zu schaffen . Die Schwierigkeit ist im Grund also unlösbar .
Das hindert Aristoteles nicht , an seiner allgemeinen Voraus¬
setzung festzuhalten , dass die sprachliche Bezeichnung ein eindeu¬
tiges Symbol für allgemeingültig Gedachtes , das Gedachte aber eine
adäquate Darstellung des Seienden sei. Ist das auch nur ein Ideal ,
das faktisch nicht ganz verwirklicht ist , so ist es doch soweit re¬
alisiert , dass man unbedenklich einen Parallelismus von Sprache ,
Denken und Sein annehmen kann .

Diese Voraussetzung ist für die Logik des Aristoteles , ja für
die ganze Geschichte der Logik von weittragender Bedeutung ge¬
wesen . Wenn die Sprachgebilde im ganzen und in ihren Teilen ge¬
treue Symbole für allgemeingültig gedachte und mit dem Seienden
übereinstimmende Gedankenverbindungen und deren Elemente sind , so
lässt sich daraus für den Logiker das liecht ableiten , bei seinen
Untersuchungen sich an das in der Sprache Vorliegende zu
wenden . Nicht als ob nun die Sprache in all ihren Formen logisch
normativen Charakter hätte . Zwar die isolierten Wörter werden , wie die

Vorstellungen (Wahrnehmungen ) und Begriffe unmittelbar zutreffende
Bezeichnungen für reale Dinge sein . Anders die Sprachformen für
die Vorstellungsverbindungen und - trennungen . Wie am Urteil die
psychologische und die logisch -ontologische Seite zu unterscheiden
ist , so wird auch auf dem Gebiet der Sprachformen das logisch
Wertvolle von dem übrigen zu trennen sein , so gewiss auch an den
sprachlichen Ausdruck der Vorstellungsverbindungen und -tren¬
nungen der Massstab der Wahrheit angelegt wird : die logisch nor¬
mativen Formen werden in der Gesamtheit der Sprachformen ent¬
halten , nicht aber mit den letzteren überhaupt identisch sein . Nur

1) Met . T 4. 1006a 34 ft', s. oben S. 48 Anm . 4.
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im Hinblick auf jene Formen lässt sich der Parallelismus von Sprache
und Sein durchführen . Man kann zwar nicht sagen , dass Aristo¬
teles über diese Frage sich ausdrücklich geäussert hatte . Aber that -
sächlich fällt seine Logik nicht mit Sprachlehre (Grammatik ) zu¬
sammen . Und sein wirkliches Verfahren ist , dass er in den vor¬
handenen Sprachformen die logisch wertvollen aufsucht . Immerhin
liegt auch so noch die Gefahr nahe , dass Sprachliches und specifisch
Logisches (und Ontologisches ) vermischt , dass das , was nur der
Sprache angehört , auf das Gebiet des Logischen und des ßealen
übertragen werde , dass sprachliche Verschiedenheiten als logische und
reale betrachtet und andererseits über einer sprachlichen Gleichheit
logische und reale Unterschiede wesentlicher Art übersehen werden ,
und man ist von vornherein versucht , zu erwarten , dass die logische
Untersuchung , die nicht von metaphysischen Erwägungen ausgeht
und die metaphysische Eigenart der Urteilsmaterien unberücksichtigt
lässt , demungeachtet aber logische und zugleich reale Verhältnisse
treffen will , nicht bloss die metaphysischen Bestimmtheiten nicht
erreichen , sondern zu Ergebnissen führen werde , die sich mit den
Resultaten der metaphysischen Forschung nicht völlig zur Deckung
bringen lassen . Wie begründet diese Befürchtung ist , wie sehr die
bezeichnete Methode mit allen ihren Vorzügen und Mängeln den
ganzen Charakter der Aristotelischen Logik bestimmt hat , wird der
weitere Verlauf unserer Untersuchung lehren .

An die sprachlichen Formen knüpft auch die logische Analyse
des Urteils an . . Wie in der Seele das Gedachte bald ohne das Mo¬

ment der Wahrheit oder Falschheit auftritt , bald aber notwendig
in diesen Gegensatz eingeht , so ist es auch im Bereich der Fprache .
Auch hier liegt die Wahrheit und Falschheit auf dem Gebiet der
Wortverbindungen und -trennungen 1). Und wie die Elemente des
Satzes den isolierten Vorstellungen entsprechen , so gleicht der Satz
dem gedachten Urteil 2). Ja , Aristoteles sagt geradezu : das Ur -

1) de interpr . 1. 16 a 9— 13 : Ioti , §’, töorcsp sv rj] l̂ v vöy]|ia cevsu
TQÖ ÄXyjtI-SÜSIV 7] !{;£^Cj£a 'i)'a U ÖTS CS TjSvj Cp dvdyXTj TCmCOV ’JTLCCpySIVil'd - spov , O'JTCrt

y.ai sv cpcövvj• nspl yäp oövtt-soLV xai öcaipsatv saxi tö ts xai zb «Ayj9s$.
2) Das liegt in dem Satz 13— 15 : td |jlsv o5v övc[j,ara aüxd xal xd (5>jp.axoc

Eoixs xfö dvsu auvSsaecos xocl ScatpsaEcogvor̂ axc, ofov xö dv&pwxog i) xo Xsuxöv,
öxav p,y) TcpcaxeD-̂ xt. vgl . c. 14. 24b 1 f. : sial Ss a£ dv xfj cpcovy; — 4juxT1- Die
Stelle ist S. 106 Anm . 2 wiedergegeben .
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teil ist ein Lautgebilde , welches ein Sein oder Nichtsein mit der
jeweiligen Zeitbestimmung bezeichnet (eaxt Se yj cbtArj aTtocpavat?
cpwvrj avjjaavTixrj TiEp: xoö UTidp̂ eiv xi rj gy] uxap / ecv, <j}q ot XP̂ vot
Sr(jpy]vxat de interpr . 5. 17a 22—24). Will Aristoteles da¬
rum die logisch - ontologischen Verhältnisse des
Urteils feststellen , so kann er von dem Satz , dem
sprachlichen Ausdruck des Urteils , ausgehen . Das
ist in der That seine Absicht , das sein Verfahren
in der erwähnten Schrift uspi epgrjvetas , ebenso
aber auch — das lässt sich hier schon constatieren 1) — in den
ersten Analytiken .

3) Das Urteil entsteht , wenn zum Begriff , zur Vorstellung ,
bezw . auf sprachlichem Boden zum Worte etwas hinzutritt 2) , ge¬
nauer wenn sich an das isolierte Wort , das an sich noch kein Sein
bezeichnet und keine Zeitangabe enthält , dessen Bestandteile ferner
für sich keine Bedeutung haben , ein anderes Element anschliesst ,
dessen Teile zwar ebenfalls für sich nichts bezeichnen , das jedoch
eine Zeitangabe einschliesst und ein Sein ausspricht , sofern es sein
Wesen darin hat , stets von einem anderen ausgesagt werden . Man
kann darum sagen : Jedes Urteil muss aus Haupt - und Zeitwort be¬
stehen . Allein diese Ausdrucksweise ist ungenau . Was wir Haupt -
und Zeitwort nennen , deckt sich nicht mit dem Aristotelischen
övopa und pfjpa 3). Steht das p^ ga allein , nimmt es nicht im Ur -

1) Den Beweis dafür werden zum Teil schon die weiteren Ausführungen
des 1. Teils erbringen . Im 2. Teil aber wird Ausgangspunkt und Verfahren
der logischen Untersuchung in Anal . pr . eingehend erörtert werden . Das
eigentliche Untersuchungsobjekt der ersten Analytiken ist der Syllogismus .
Allein sie liefern auch wichtige Beiträge zur logischen Lehre vom Urteil .

2) c. 4. 16 b 29 f : . . soxai xaTäcpaaig r] änocpoioig, sdv xt Tipoaisü-̂ (nämlich
zum isolierten Wort dv&pwuoe 28 ) . ferner 16a 13 —15 (S. 109 Anm . 2 angeführt ).

3) s. dazu : de interpr . 2. 16 a 19 f . : övopa psv o5v lau cpaw) ayjpavuxy)
xaxä cuvihjx 'yjv dcvst) , ijg gyjSsv pepog £axi ayjpavxixöv xs )(copia|x£vov. —
a 33 —b4 : xö 5s ‘hikcovog rj «TtXom xoc! 6aa xoiomia, oövt övöpaxa dAXä xxd )-
asis övopaxos - koyog 5s saxtv auxo’j xä gsv dXXoc xaxä xä aüxä , 6 x t 5 s
gsxä xoü saxiv ij 'ijVYjsaxai oüx <x. X7) 8' SÜsi . '?) 4, £ ^ §sxat ., xo5 ^
ö v o |i a &s L — c. 3. 16 b 6 f . : |5 7j p a 5s äaxiv x5 xpoaayjpatvov X p 6-
v o v , oo pspog oö5sv aYjpatvst Xü)p£g, x a L saxtv dsi xöv x » 9-’ Ixspoo Äs -
yopsvcov ayjpslov . 19 f. : aüxä psv oov xaft ’ §aoxä Xsyöpsva xä
pVjpaxa övöpaxä §axt xai avjpatvst xt . . . . , äXX’ st soxtv vj pv;, oöua)
aTjpatvsi. vgl . die Definitionen von övopoc und |5̂ pa in poet . c . 20 , dessen
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teil die Stelle des Prädikats ein , so ist es ein ovo|aa wie jedes an¬
dere . Das grundlegende Merkmal des fjyjga als pfjga ist : als Prä¬
dikat von einem ändern ausgesagt zu werden . Auf der ändern Seite
aber ist auch das ovoga — als Correlat des prjga — nur dann övoga,
wenn es im Nominativ (und nicht in einem casus obliquus ) erscheint :
denn nur dann wird das ovoga, wenn ein pfjg« hinzutritt , ein Satz-
Wenn Aristoteles darum sagt , jedes Urteil müsse aus övoga und
pfjga, bezw . einer Flexionsform des pfjga (rcxwac; ^ gcaoc;) bestehen ,
das Wort (z. B. 6 xoü avifpojTcou Xqjo<;) werde zum Satz nur , wenn
„ist“ , „war“ , „wird sein“ oder ein ähnliches pfjga dem Wort , das
dann erst övoga im prägnanten Sinn wird , beigefiigt wird 1) , so
heisst das nichts anderes als : jedes Urteil muss Subjekts -
und Prädikatswert enthalten : zum ovoga im Nominativ ,
das Subjektswort wird , muss ein Prädikatswort (£?jga) treten , wel¬
ches von jenem etwas aussagt und mit der Zeitangabe zugleich das
Sein des Subjekts ausspricht 2)•

Das einfachste Prädikatswort ist das Wort „ist“ , bezw. eine an¬
dere , Vergangenheit oder Zukunft bezeichnende Flexionsform des¬
selben Zeitworts . Aber dem Begriff „sein " kommt noch eine
viel fundamentalere Bedeutung für das Urteil zu. Die Wörter „ist“ ,
„war“ , „wird sein“ , „wird“ (bezw. „ist nicht“ u. s. f.) sind die¬
jenigen Beisätze (upoalHasti;) , durch welche überhaupt ein Urteil zum
Urteil wird . Denn sie bestimmen die Wahrheit und die Falsch¬

heit s). Alle anderen Zeitwörter vermögen nur darum den Begriff ,

Echtheit freilich zweifelhaft ist 1457 a 10 —18. s . dazu und zu dem ganzen
Cap . Steinthal IS 261 ff.

1) de interpr . c 4. 16 b 26 f. M Ion cpcovv; ayjiravuxv] xaw aovSb'jxTjv,
•9jgi » v pspwv v. O7]|j.cmot 6v soti xsxo -)piajj.svov. c. 5. 17 a 9-—12 : dvocYXTj8s udvra
Xöyov ärtocf avuxciv p ^ pa -cog stvac y| tzzco a z ü) c, p -q [xoct og ' xxi &
toö &vö-pa)7tou Xöyoij, iäv pyj zb sonv Y) y 'iami yj ti towutov xpooxsUf/ , oütuo
Adyog öcnoiyavxixog. C. 10. 19b 10— 12 : saxat xcdoa xaxd . cpaaig xai
dxocpaats Y) i g ovöpaxoj xai pYj\ia . zog y\ kg äopioxou ovopaxog xai py-
paxĜ . dvse Ss py)[xaxog ODöspia xaxdctaaig o55s dxocpaatg- solche ^xpaxa sind
aber : saxiv rj eoxai Yj rjv yj yivcxai y\ öaa dhha xocx'jxa. cf . poet . 20 . 1457 a 20 ff.
und dazu Steinthal S. 263 .

2) de interpr . 3. 16 b 8 f . : Xeyi» 8’ Sxi upooay]p.a(v£i XP° V0V> ° ôv l̂ 7
övopa , xö 8s 5Y ta V̂£t fiwa . - xcpoaoy ]p « tvsx y ^ P T° 707 b’K&PX el 'J' ^um
ganzen Abschnitt vgb Steinthal S. 288 —244 .

3) de interpr . 1. 16 a 16— 18 : * <*1 ydp 8 xpaye ^acpos a7](iüuvei pdv xx ouxw
Ss dXyjffsc; 7] 6 £ö8o$, idv pyj xö stvai y\ pt] sfvat npoatsD^ , Z dxXmg ^ xaxd y,pb'toY.
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das Wort zum Urteil zu erheben , also pyĵ axa zu werden , weil in
ihnen der Begriff „sein“ enthalten ist . Wo „ist“ oder eine andere
Form dieses Zeitworts nicht verwendet werden kann , kann wohl
ein anderes Wort wie „geht“ , „gedeiht“ an seine Stelle treten .
Aber nur deshalb , weil ein derartiges Zeitwort dieselbe Bedeu¬
tung hat wie „sein“ mit dem entsprechenden Participium : er geht

16 b 2 f . s . S. 110 Anm . 3. — c. 12 . 21 b 21 f., wo Ar . es als die richtige An¬
schauung bezeichnet , xaxä i b sfvai %ai p. 7] slvai xa Ticoaxiits ^ eva
yivsa & ai cpdastg xai dTcocpaastc ;. — 21 b 27 : (nartep stc’ sxetvcnv (d. h .
auf dem Gebiet der ein Sein aussprechenden Urteile ) xö slvoa xai xö p.7] slvat
xpoalfsasic ; und zwar nach 30 f. : ixpoaD’SOst.g Siopiî ouaat. xö dXrjO'sg xccL xö c[i£üöo£.
Die Interpunktion von Bekker und Waitz in 31 (öoxsp Ire’ sxstvmv xö elvac
xal pvj elvai , xö xai xö ^sööoc;) halte ich nicht für richtig , wie mich
auch die Erklärung der Stelle durch letzteren nicht befriedigt . Das Komma
vor xö dXYjd'se ist zu streichen . Die ganze Stelle 21 b 26 —33 , die im folgen¬
den wiederholt anzuführen sein wird , lautet so : yivexcu yäp waxsp ix ’ ixsivwv
xö slvai xal xö pv) stvai xpoaü-eastg, xä 5’ uxoxsiijtsva xpafpaxa xö psv Xsuxöv xö
8’ dvüpcüxos, oiixcog evxaulfa xö psv sfvat xal pyj slvai tög unoxsipsvov ytvsxai , xö
8s SuvaaD-ai xal xö svSs^saD at xpoo^saeig 8iop££oucai , waxsp ix ’ ixeivwv xö slvat
xal pvj stvai xö d/lTjO-sg xai xö (psöS0S) öpolws auxat sxi xon sTvat Suvaxöv xai
slvat oi» Suvaxöv. Es wäre alles glatt , wenn Aristoteles geschrieben hätte : xö
Ss SuvaaSm xai xö IvS. xpoalt . 8topt̂ ouaat xö öovaxöv xai xö oi» Suvaxöv. Allein

bei dem Wort §iopt£ooaat fiel ihm ein , dass er 27 versäumt hatte zu sagen ,
was denn die xpoottsaetg »slvat « und *pyj slvat « auf dem Gebiet der Seinsur¬

teile zu bestimmen haben . Das holt er nun 31 nach : wie bei jenen (den
Seinsurteilen ) das Sein und Nichtsein xpoofi'sostg sind 8top££ooaai xö dXyjü-sg xal
xö tpsuöos. (Es kann keine Rede davon sein , dass das Suvaafi-at und das ivSi -
Xsafiat an unserer Stelle als xpoafisasts 8topt£ouaai xö äXyj&sg xai xö cJjsuSog be¬
zeichnet werden , ln 22 a 12 f . ist das svös ^öpsvov — Suvaxöv dem äWjüss so
bestimmt coordiniert , dass diese Auffassung durchaus zurückzuweisen ist ). Nun
muss aber das svxaüS-a wieder aufgenommen xverden . Das geschieht in den
Worten sxi xou slvat Suvaxöv xai slvat ou Suvaxöv = auf dem Gebiet des Mög¬
lichseins und Nichtmöglichseins . Diese veränderte Ausdrucksweise ist mit Ab¬
sicht gewählt . Denn aus ihr ist zugleich das Objekt xö 8uv. xai ou ouv. zu
ergänzen . Das Fehlen desselben ist eine stilistische Nachlässigkeit , hat aber
nichts Auffallendes , um so weniger als Stopt̂ stv häufig auch ohne Objekt ge¬
braucht wird . Der Sinn des Satzes aber ist zweifellos der : wie das Sein und
Nichtsein auf dem Gebiet der Seinsurteile Wahrheit und Falschheit zu be¬

stimmen haben , so hat öuvaoffat und ivos ^saffai auf dem Gebiet der Möglichkeits¬
urteile die Möglichkeit , bezw . die Unmöglichkeit zu bestimmen . — s. ferner
Anal . pr . I 3 . 25 b 22 f. : xö 8s eaxiv, olg av xpoaxaxvjyopyjxai , xaxäcpaaiv ael
xoisl xai xdvxaig. ebenso c 1. 24 b 16 f ., wo die Begriffe als die Elemente der
Prämissen bezeichnet werden , olov xö xs xaxyjyopoüpevov xai xö xaff ’ ou xaxrj-
yopslxai , v] xpoaxi&spsvou v) Siaipoupsvou xou slvat xai pyj slvat . vgl . dazu Waitz .
— cf . Met . A 7. 1017 a 31 ff. s . oben S. 14 Anm . 1.
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ist so viel wie „er ist gehend“ . Jedes Prädikatswort nämlich be¬
zeichnet in der Zeitangabe zugleich ein Sein 1). So ist „sein“ in
der jeweiligen Prädikatsform das pfjga im eigentlichsten Sinn des
Worts (S. 111 Anm . 2). Von hier aus kann Aristoteles den ganzen
Inhalt eines Urteils , das dem zu vollziehenden Urteil zu Grunde lie¬
gende Gegenständliche , als Subjekt betrachten , welches durch den
Beisatz „ist“ oder „ist nicht“ sein logisches Prädikat erhält ; die
Aufgabe dieses Prädikats aber kann nur sein : die Wahrheit oder
Falschheit des Urteilsinhalts festzustellen , und so dem letzteren
seinen logischen Charakter zu verleihen 2). Darum kann das Urteil
überhaupt als ein Satz bezeichnet werden , welcher ein Sein oder
Nichtsein ausspricht (S. 110). Es bedarf übrigens keines Beweises ,
dass das Wort „sein“ auch in diesem Zusammenhang keine bloss
logische Bedeutung hat . Wenn Aristoteles sagt , das Sein resp . Nicht¬
sein habe die Wahrheit bezw . Falschheit zu bestimmen , und damit
das negative Urteil lediglich als Constatierung der Falschheit eines
positiven zu fassen scheint , so darf uns das nicht irre machen . Die¬
selbe Anschauung ist uns schon an anderem Ort begegnet , wo eben¬
falls das Wahrsein dem realen Sein gegenübergestellt wird 3). Allein
die Meinung des Aristoteles ist die : die Wahrheit eines Urteils liegt
darin , dass sein Inhalt das Abbild eines Seienden ist . Jedes aus¬
gesprochene Urteil aber will und soll wahr sein , es will und soll
besagen , dass seinem Inhalt ein Reales entspreche . Das kann nur
in der Form geschehen , dass ich dem Urteilsinhalt das Prädikat

1) de interpr . 10 . 20 a 3—5 : Scp* Sacov 5s tö soti jit] «ScppöTtsc, olov Irci toö
UYiatvsi xai ßaöt^si , §tu toütwv xö athö ixoieE oSxto nO'Sjjievov foc, av st xö saxt
Ttpoâ Ttxsxo, olov uyiaivsi nag avO-pcouog, c. 12 . 21 b 6— 10 : nai öaotg xö sTvai p,Yj
Ttpoaxtilexac, xö auxö noapei xö dvxl ton sTvai Xayöpisvo'v . . . . ’ oöösv ydp Siacpepst
sItcelv dtvS-pwnov ßaSt£siv ^ äv&pantov ßaöi^ovx« eTvat. ebenso Met . A 7. 1017 a.
28 : ouöev yäp Siacpepsi xö dvO-pwicog oyiaivcov äaxiv yj xö ävO-pwnog uytaivsu ferner
Anal pr . I 46 - 51 b 13 f . : xö ydcp §7t£axaxoa xdcyaO-öv rj saxiv iTitaxocpevogxdy .
oöSsv öiatpepsi.

2) 21 b 28 s. S. 111 Anm . 3 . Arist . hat hier das Urteil »Mensch ist weiss «
im Auge . Hier werden als x& uuoxsip-svcc TCpäyiiaxa: xö psv Aetncöv, xö §’ dvO-p«)-
noc, bezeichnet , deren Wahrheit oder Falschheit durch die Ttpoa&saEis »stvai «
oder »pyj stvai « bestimmt werde .

3) oben S. 14 und 38 . cf . namentlich 1017 a 31 ff. : exi xö stvai oyjpaivsi
y.ai xö eaxiv 6xi dXyjF-es , xö §s pyj stvai öxi oöx dXvjffsc ; dXXä ĉ sööog .
Von den letzteren Worten aus kann der Sinn der Ptelle 21b 31 nicht zweifel¬
haft sein .

Maier , Die Syllogistik des Aristoteles . 1. Teil . 8
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Sein beilege . Darum muss jedes Urteil ein Sein , bezw . , wenn es
eine Vorstellungsverbindung verwirft und an ihre Stelle eine Vor¬
stellungstrennung setzt (neg. Urteil ) , ein Nichtsein aussprechen.
Dieses Sein , das mit „wahr sein“ identisch ist , stellt so zunächst
eine Beziehung zwischen Gedachtem und Wirklichem her. Allein
damit ist sein Sinn noch nicht erschöpft : es will nicht bloss die
Uebereinstimmung des Urteilsinhalts mit dem Wirklichen ausdrücken,
sondern das Wahrsein will selbst zugleich das Abbild des realen
Seins darstellen ; wie mit dem Urteilsinhalt das Wahrsein , so ist
mit den realen Objekten das Moment des Existierens verbunden.
Dadurch erhält der Satz, dass ein Urteil zum Urteil nur dann werde,
wenn zu ihm das „Sein“ in irgend einer Prädikatsform hinzutritt ,
erst seine volle Beleuchtung .

Das Gesagte lässt sich bestätigen durch eine genauere Analyse
des Begriffs des Seins . Dass Aristoteles das Sein in der Funktion
der Copula und das Sein in der Bedeutung „existieren“ nicht aus¬
einandergehalten hat und nicht auseinanderhalten konnte , ergibt sich
aus dem Bisherigen von selbst . Das heisst nicht : das Existieren
verflüchtigt sich in das logische Sein, sondern : das Sein der Copula
ist das objektive Sein des Existierens . Aber was ist nun der In¬
halt des Begriffs des realen Existierens selbst ? Das Wort „sein“
enthält so wenig , wie irgend ein anderes pyjpa, an sich , isoliert ,
eine Beziehung auf ein Wirkliches . Selbst „das Seiende“ ist an
und für sich , ohne weiteren Zusatz , kein Hinweis auf ein Ideales.
Das Sein bezeichnet vielmehr zugleich (icpoaâ podvsc) eine Synthese ,
welche ohne die verbundenen Elemente nicht zu denken ist (aövAeaiv
xtva, t]v avsu töv aoyxetgsvwv oux ecm vofjaa'.) ' ) . Das erinnert an
die Definition, die uns früher begegnet ist : Sein ist Zusammensein
(S. 17 Anm. 3) . Allein aus unserer Stelle geht hervor , dass diese
Definition nicht den ganzen Inhalt des Begriffs heraushebt . Das
zeigt schon der Ausdruck „ xpoaaTjpoavsi“ . Darauf weist ferner
der Umstand hin , dass das Wort Sein an die Seite der übrigen7 ©

pYjgaxa gestellt wird, also , so lange es isoliert ist , als ovopa be-

1) de interpr . 3. 16b 22 —25 : oods yap vö elvou i] pv) ee/ai o ^ txstöv
saxi xoö TtpdypaTos , oö§’ £äv xd öv elnyg ccöxö xa ^’ iaoxö (pAov. aüiö piv
yäp oüSev dau , Txpooayjpatvst . §£ aövfrsaiv xiva , vjv dvsu xcöv a^yxeips -
VCOVOÖX £0X1 VOYjOOX.
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trachtet werden muss ; dann aber wird es , so gut wie jedes andere
ovoga , wenn es mit einem anderen Element (einem pj [J.a ) in Ver¬
bindung tritt , das Zeichen für ein Wirkliches werden . In der
That können Sein und Nichtsein wie die übrigen Dinge Urteils¬
inhalte , Substrate werden , über welche ein dem „Wahrsein“ analoges
Prädikat wie z. B. das Möglichsein ausgesprochen werden kann 1).
Damit stimmt überein , dass das „ist“ als dritter Bestandteil in der
Bejahung bezeichnet wird , der mit den übrigen als övoga oder
zusammen ist a). Das alles führt auf die Annahme , dass das Sein
nicht blosse Synthese , sondern zugleich objektive , den Eigenschaften
analoge Bestimmung der Dinge , also ein Trpäyga (im weiteren
Sinn ) 8) , ein inhaltliches Moment ist . Nur von dieser Voraus¬
setzung aus sind auch die Existentialurteile , die Aristoteles in
seiner Urteilslehre häutig genug berücksichtigt , zu erklären . Wenn
das Sein nur Synthese wäre , wozu würde in solchen Sätzen das
Subjekt , dessen Existenz ausgesagt wird , in Beziehung gesetzt ?
Was nun aber der Inhalt der objektiven Bestimmung ist , die als
Moment in dem Begriff des Seins anzunehmen sein wird , ist um so
schwerer zu sagen , als das Sein bei Aristoteles in so vielfachem Sinn
verwendet ist : Sein kann ein „an sich “ oder zufällig sein “ heissen ;
ein Sein kann den Begriffen aller 10 Kategoriengattungen zukom¬
men ; endlich ist zu unterscheiden zwischen einem potentiellen und
aktuellen Sein 4). Allein da in eigentlichem Sinn nur das letztere

1) c. 12. 21b 29 s, S. 111 Anm. 3. 22 a 8—10: tö jjlsv slvco. xal iiy) sTvai
5s: xUlsvcu&>c, xd uuoxst̂ sva, xaxdcpaatv 5e xai dTiö̂aaiv xailxa (sc. das Möglich¬
sein, Notwendigsein u. s. f.) Txoxövxa Ttpög xö sTvat. xod [at] stvoa aovxdxxstv. Die
Abschwächung dieser Bemerkungen , die Waitz 1 S. 357 versucht , ist nicht
berechtigt .

2) c. 10. 19 b 19—22 : öxav 5s xö s<ra xpt'xov TrpoaxaxirjYopYjxac Asyto
5s olov saxi ötxaiog dvö-pwixog• xö sax: xptiov cpYjjrlauyxsta'S-at Svoji« xj (ÖYjinzsv
xt ) y.axacpdosL . Diese letztere Erklärung ist nicht ganz klar . Wenn aber Stein¬

thal S. 242 über dieselbe sagt : »da der Satz doch nur ein (5-̂ p.a zu haben
braucht , dieses aber schon in oixaiog liegt , so weiss Ar. nicht , als was ioxi
im Satze steht «, so halte ich das nicht für richtig . Der Sinn des Aristoteli¬
schen Satzes ist wohl der: das saxi ist dritter Bestandteil im Urteil neben
Subjekts- und Prädikatswort ; wird es ausserhalb seiner Stellung im Urteil
betrachtet , so ist es ein övogcc so gut wie die beiden übrigen Urteilselemente ;
im Urteil aber wird es prjira und zwar 2. pfj[rx (Txpoaxaxyjyopslxca).

3) In diesem weiteren Sinn wird c. 12. 21 b 28 Asoxöv ein Jtpäyga genannt .
4) s. S. 14 Anm. 1.

8 *
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als Sein bezeichnet werden kann , da ferner unter den Kategorien
dem Substantiellen in primärer Weise das Sein eigen ist , während
alle anderen Bestimmungen stets an dem Substantiellen sind , da
endlich damit auch das zufällige Sein , das stets nur accidentelles
Sein ist , wegfällt 1), so kann die aktuellwirkliche Substanz als Seien¬
des schlechtweg (ov drcAGj?) betrachtet werden , und zwar genauer
das Individuell -substantielle , da das Substantiellallgemeine sich noch
von dem Concretwirklichen aussagen lässt 2). Die Frage nach dem
Sinn des in dem Begriff »Sein“ liegenden inhaltlichen Moments ist
damit freilich nur zurückgeschoben . Aber eine Definition , eine Er¬
klärung desselben findet sich bei Aristoteles nirgends . Die indi¬
viduelle Substanz ist dasjenige , was an und für sich ist , was
nicht mehr in eigentlichem Sinn als Prädikat von einem anderen
ausgesagt werden und nicht in einem anderen sein kann . Damit
bescheidet sich Aristoteles . Das Sein der individuellen Substanz ist

für ihn kein Problem mehr . So lässt sich annehmen , dass das Sein
bei Aristoteles bedeuten wird : concrete Substanz sein oder von einer

concreten Substanz ausgesagt werden können , bezw. in einer con-
creten Substanz sein , überhaupt : zu dem Concretsubstantiellen in

irgend einer Beziehung stehen 3). Das also ist das eine Moment , die

1) de an . II 1. 412 b 8 f . tö yäp sv xod zb elvotL btibI xXeovaxäls Aeysica ,
zb xupicog 7) £vtsA£X £1“ £3Tt,v. — Met . Z I . 1028 a 13— 15 : Toaaexa ^ wg Ss Asyo -
jisvot) tou övxog cpavspöv ozl toütmv upcüTOV öv To xc botcv, ÖTCspa7jjj.acvst tvjv oüacav
(zu xoaaexaxwg vergl . den vorhergehenden Satz : a7]|j,aivst yap — sc. zb öv — zb [jlev
xl laxi xat xöäs xl, xö Sb Sxl xolöv 1] tiooöv etc .). a 30 f. : waxs xö npwxws öv xai
ou xi öv äAA’ öv axAfög tj ouata av bltj. ferner : 0 1. 1045 b 27 f. : uspl |i£v oov
xoö xpwxto? övxog xac upög ö ix&aat xl dAAat xaxTjyopiaL xoe övxog avacpepovxai
eipYjxat, xepl xrjs ouatag, vgl . die Unterscheidung von eTva: äxAöjg und xi stvoci.
soph . el . 5. 167 a 2 . ebenso Anal , post I 10. 76 b 6. pr . I 38 . 49 a 31 ff. cf .
phys . I 3. 186 a 32 ff.

2) cat . 5. 2a 11 ff. : obaia, Ss bgxlv tj xopiwxaxdc xb xai Ttptöxcog xai jiaAtaxa
Asyo|JtevYj, 7] p-T̂xs xaO-’ uTtoxsipsvou XLvög Asysxai p-Tix1 äv unoxBipsvcp xlvl saxiv,
olov 6 xig öLvO-ptöxog 7} ö xig tTinog. ÖBÜXBpai §£ ouaiac Asyovxai , Iv ofg slSsaiv
at xpcexiog ouaiaL Asyopsvai öjxdpxouaL, xaöxd xs xai xä xiöv bISujv xoöxcev yivyj,
ofov 6 xig dvffptonog iv blöbl psv oxdpxet . xij) dv&pd)7i(|) , yevog Sb xoö blSouj iaxi
xö ^ffiov. 84 f. : xä S’ äAAa jtdvxa r(xoi xaff ’ &7XOX£ip,£V(i)v Asysxac xd)v xpcoxtov
oüouj&v 7\ sv öuoxBipsvaLg auxatg daxiv. Die concrete Einzelsubstanz wird darum
auch als xö pd] xaff ’ ÖTtoxsipsvou dAAd xaO’ ou xdAAa, oder als xö önoxeipsvov
la ^axov charakterisiert s . die Stellen bei Bonitz , ind . Ar . 544 a 52 ff'., ferner
bei Zeller S . 306 —308 . cf . auch Anal . post . I 4. 73 b 8 : xd . . pd] xaO-' üttoxsi -
psvoo xaD-’ auxd Asyo).

3) Met . T 2. 1003b 5— 10 : . . . xö öv Asysxa : noXXa.ŷ ihg psv , dAAd xdv xpög
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Synthese das andere in dem Begriff des Seins (Existierens ) J) . Beide
ergänzen sich und durch dringen sich aufs innigste . Wo das Sein als
Copula auftritt , wird es das Zusammensein der beiden Urteilselemente
und zugleich die Realität dieses Zusammenseins ausdrücken ; wo aber
das Sein im Sinn des Existierens von einem Subjekt ausgesagt wird ,
liegt eine Synthese dieses Subjekts mit dem inhaltlichen Moment des
Seinsbegriffs vor . Man sieht übrigens leicht , dass im ersten Fall
das kopulative Sein eine doppelte Synthese vollzieht : eine Synthese
des Subjekts mit dem Prädikat und eine Synthese dieser Synthese
mit dem inhaltlichen Bestandteil des Seinsbegriffs ; diese zweite Syn¬
these deckt sich mit der Synthese im Existentialurteil . Nun darf
dieselbe aber nicht etwa als eine nur vom Denken vollzogene sub¬
jektiv - logische angesehen werden ; sie muss wiederum eine reale sein .
Das führt zu einem Rückgang ins Unendliche , und wir sind zu
einem Widerspruch gekommen , der sich aus der Aristotelischen
Theorie nicht wegdeuten lässt . Aristoteles selbst hat die Schwierig¬
keit nicht bemerkt . Das hängt damit zusammen , dass er überhaupt
die Synthese des Urteilssubstrats mit dem positiven Moment des
Existierens nicht genauer analysiert hat . Das letztere wirft auf die
Synthese seinen Schatten zurück . So wird der Punkt verdeckt , wo
das Problem liegt .

|iiav a p •/,' v • xä jiev yotp 8xi obaica , övxa Xdysxat, , xd §’ Sxi udib ] oüatocg, xd
8’ 5xi 656g slg ouoiav , ^ cp&opai r] axspvjastg fj TcoioxTjxsg7] Ttoa]T(.r.d y] yevvTjtixd
emaiag rj xwv upög xyjv oöatav Xsyoixdvm , y ioutiov xtvög drcocpdaetg7] ouoiag ■ bib
xat xö jiT] bv stvai [j.7] ov cpansv. Was die d p x >} ist , von der 6 geredet wird ,
geht aus 15 ff. hervor ; es ist nichts anders als die ouoia : StjXov ouv öii xal
xd Svxix (ixag llecop̂ aat fj 5vxa dnavxa • navxccxoö 5s Ttupiwg xoö ixptöxou ^ iui -
axr/jxTj. . . ei o5v xoöx ’ ioxiv ■fj ooata . . . Daraus geht hervor , dass das
Sein zuletzt »zur ouoia in Beziehung stehen « ist . Dazu ist dann die vorige
Anm . zu vergleichen .

1) Dagegen spricht nicht , dass über xb 5v wiederholt gesagt wird , es
dürfe nicht als ysvog oder ouaia xwv npayixdxtov betrachtet werden (s. die Stellen
bei Bonitz , ind . Ar. 220 b 54 —56 ). Da das Sein allem Seienden als solchem
zukommt , kann es auch nicht eine Gattung bestimmen , noch weniger aber
ein Wesensmerkmal eines bestimmten Dings oder Begriffs sein , s , dazu Bo¬
nitz comm . S. 151 f . — Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich übri¬
gens , dass es mindestens schief ist , wenn Biese , die Philosophie des Aristo¬
teles I S . 95 . Anm . 3 unter dem Beifall von Waitz (I 326 ) sagt : »Bei Ari¬
stoteles hat also das Verbum sTvca nicht die Bedeutung eines weil es
nicht einen bestimmten Gegenstand bezeichnet , sondern sich auf die Verbin¬
dung des Subjekts und Prädikats bezieht «.
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4) In der im letzten Absatz gegebenen Charakteristik der Be¬
standteile des Urteils bietet sich der Schlüssel zum Verständnis der

ganzen Urteilstheorie des Aristoteles . Man begreift nun , wie er
sämtliche Urteile ihrem logischen Gehalt nach als VorstellungsVer¬
bindungen (bezw. -trennungen ) betrachten kann . Denn auch von
den Sätzen , die sich zunächst dieser Erklärung zu entziehen schie¬
nen , den Existentialurteilen , hat sich gezeigt , dass sie als Synthesen
angesehen werden müssen . Die Existentialurteile sind
nun die erste Klasse der Urteile . Es sind Sätze wie :

„Mensch ist * ; „Nichtmensch ist“ ; „jeder Mensch ist“ ; „jeder Nicht¬
mensch ist“ . Sie haben ihr Charakteristisches darin , dass sie nur
zwei Bestandteile haben , dass in ihnen zu dem Subjektswort nur
„ist“ oder eine andere angemessene Flexionsform des Wortes „sein“
hinzutritt 1). Wir können sie darum auch die zweigliedrigen
Urteile nennen . Dass übrigens das Sein in denselben keine
andere Bedeutung hat , als da , wo es die Stellung der Copula
einnimmt , wurde bereits hervorgehoben . Wenn Aristoteles an einer
Stelle ausspricht , dass das Sein in den Existentialsätzen als wesent¬
liche , in den übrigen Urteilen nur als zufällige , unwesentliche Be¬
stimmung ausgesagt werde 2) , so zeigt das , wie er hier , durch eine
andere Frage darauf geführt , das Problem ahnt und mit ihm ringt ,
dessen Lösung in einer klaren und bestimmten Sonderung des Seins
als Copula von dem Sein in der Bedeutung „existieren “ liegen würde .
Aber jene Unterscheidung , die auch durchaus nicht zutreffend ist ,
ist sonst nicht wieder aufgenommen . Wie wenig vielmehr die
übrigen Urteile von den Existentialsätzen in ihrem Wesen ver¬
schieden sind , ergibt sich aus der schon mehrfach erwähnten De¬
finition des einfachen Urteils überhaupt : das einfache Urteil ist die

1) de interpr . 10 . 19b 15 ff. : öaxs TcpwxT] soxai xocxäcpaaig xai
(von den Verneinungen sehen wir zunächst ab ) xo saxiv ävatpomog . . . , slxa
saxiv oüx av&pamoc: . . . , rcdAiv iaxt. racc; Äv&pwixoc u. s. w . xai srcl xföv kv.xbg 8s )̂ pö-
va)v 6 aüxog Xöyoc, (d. h . bei den Sätzen , deren Zeitbestimmung der Vergangen¬
heit oder Zukunft angehört ) .

2 ) de interpr . 11 . 21a 25 —28 . Aristoteles fragt hier , ob in dem Urteil
»Homer ist ein Dichter «, auch ausgesagt werde : »Homer ist «, ap’ oov nai saxtv,
t) oü ; Antwort : xaxd aopßsßrjxöc; yäp xaxYjYopeixoaxoo 'Op^poo xö eaxcv oxi ydp
uoi/YjXYjsäaxiv, äXX’ ou x. a •lU aöxö , ■KaxYjYopstxou xaxä xoö 'OpYjpou xö saxiv .
In dem Existentialsatz »Homer ist « würde das Sein von Homer xodH aöxö

ausgesagt (cf . unten S . 124 f.).
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sprachliche Bezeichnung dafür, dass etwas ist oder nicht ist (S. 110).
Die zweite Klasse d er Urteile weicht nun aber von den Exi -

stentialsätzen darin ab, dass in ihnen das „ist * als dritter Bestand¬
teil zum Subjektswort und zu einem besonderen Prädikatswort hin¬
zutritt . Wir dürfen jedoch , auf Grund der früheren Analyse , z u
diesen dreigliedrigen Sätzen auch diejenigen zählen,
in welchen das „ist“ in einem ändern prjjxa implicite enthalten ist :
also ebensowohl Sätze wie „Mensch ist gerecht * oder „jeder Mensch
ist gerecht“ , als Urteile wie „Mensch gedeiht“ , „Mensch geht“ oder
„jeder Mensch gedeiht , geht“ ’).

11 c. 10. 19 b 19 —22 . Srav ös xö eoxi xpixov npo<Jx«'cvjYoP̂ T011■* •
oüov saxt Stxouog av &pamoc; u . s . w. Die Stelle ist S. 115 Anm . 2 angeführt
und erklärt . b32 : nxg ioxiv avü-pamos dtxatog . Zu uy âivst , ßaöi£ei äv9-pconog
(ny.<; äv&pwuog ) cf . S. 113 Anm . 1. — Zeller fasst S . 221 Anm . 2 den Satz saxi
oizaiog avS-pcoTtog als Existentialsatz (es gibt einen gerechten Menschen ) und
will denselben von dem ändern : ävO-p. Sbtaiög soiiv unterschieden wissen . Wäre
diese Auffassung richtig , so wäre es unverständlich , warum das eaxc in diesem
Satz als dritter Bestandteil bezeichnet wird , in dem Satz saxi uäg ävffpimtog
aber nicht . Aber so wenig in de interpr . 14 . 28 a Bl eaxi KocXXiag §£%aws ,
welches dem Satz : KaAAcac; aScxo^ gegenübergestellt ist , heisst : es gibt einen
gerechten Kallias , so wenig ferner Met . A 7. 1017 a 33 soxi Swy.pcmjc |j.ouotx6c
(cf . den Satz : oux saxiv rj Stätiexpo ^ oö[i |j,sxpo£ a 35) und de interpr . 7. 17 b 28 :
soxi ü . Asuxog übersetzt werden darf : es gibt einen gebildeten , bezw . weissen
Sokrates , so wenig ist unser Satz ein Existentialsatz . vgl . auch de interpr .
c . 6 . 18 a 15— 17. Und so gewiss nötg ioxlv ävO’pwxog öhtcaos 19 b 82 f. dem
Satz oyiccvsi xag avffpiüxog 20 a 5 parallel ist , so gewiss ist öytaivst ävffptoxog
mit saxi 8£x ävffp . gleichartig . Jenes aber heisst nicht : »es gibt einen ge¬
sunden Menschen « ; darum wird auch letzteres zu übersetzen sein : Mensch
ist gerecht . Ausdrücklich werden de interpr . 10 . 20 b 1 f . in dem Satz '>son
Xsoxö ; avSptonog « die beiden Wörter Xsuxög und «vOpomos als Prädikats - und
Subjektswort unterschieden : Mexocxillspevacos xx övöpaxa xat xx (Ŝ paxa xaüxöv
OYjpa.ivei, oCov soxi Xsuxög ävffpcoxos, saxtv ccvO-pöJTOg Xsuxog. Wenn ferner Zeller
die Worte »oxav xö soxtxp :xovxpoaxaxY ]yopfjxai « lediglich darauf bezieht , dass »in
den Existentialsätzen das Subjekt durch ein adjektivisches Epitheton erwei¬
tert sein « könne , so wird er dem Sinn des Satzes nicht gerecht ;ef . Steinthal
S. 242 und oben S. 115 Anm . 2). Der Sinn desselben ist : das »ist « tritt als
zweites (wir können hinzusetzen : als eigentliches ; denn die Darstel¬
lung an unserer Stelle widerspricht der S. 111 Anm . 3 entwickelten prä -
ciseren Fassung nicht ) Prädikat und als dritter Bestandteil hinzu . Damit
stimmt auch die Stelle 10 b 25 und 30 . . xö soxw . , xffi Sixaiip upoaoxsiaeioa . .
überein (Waitz liest hier mit den alten Commentatoren gegen sämtliche Co¬
dices : keyd ) ö1 öxt xö eoxiv t) x (p dvffpwncp xpooxüiasxou i) xto oüx ävffpcörtq)
und fasst unseren Satz ebenfalls als Existentialsatz . vgl . dazu die überzeu¬
gende Widerlegung durch Prantl S. 150 Anm . S. 211 ). Das eoxtv tritt nach
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Aristoteles kennt demnach zwei- und dreigliedrige Sätze . Die Eigen¬
art der letzteren besteht darin , dass sie gewissermassen zwei Prädi¬
kate haben . Einmal eine bestimmte Vorstellung , welche mit dem
Subjektsbegriff verbunden werden soll . Dazu kommt gleichsam als
zweites , aber eigentliches Prädikat , als prjga das Sein in einer ge¬
eigneten Form , durch welches die beiden Urieilselemente , das Urteils¬
substrat (toc ÖTTOxeigsva Trpaygaxa) oder , sagen wir besser , da das
Prädikatswort 9gerecht“ in dem Satze „Mensch ist gerecht“ eine
gewisse prädikative Stellung beibehält (xö soxtv ■jtpoaxaxyjyopeixaL,
Txpoaxetaexa'. T(j) §ixat (p) , die Beziehung des Prädikatsworts auf das
Subjektswort , die übrigens doch wieder nur durch das Wort „ist“
hergestellt wird , ihren logisch - ontologischen Wert erhalten 1). Be¬
zeichnen wir nun aber das zweite Wort , welches mit dem Subjekts¬
wort verbunden werden soll , als Prädikat , so ergibt sich , da dem
Wesen des Urteils zufolge in ihm stets nur e i n Prädikats wort von
einem Subjektswort ausgesagt werden kann , dass es mehr als
dreigliedrige Urteile nicht geben kann . Der einfache Satz kann
nur eins bedeuten , d. h . er kann nur ein Prädikat von einem Sub¬
jekt aussprechen 2). Wo ein Prädikat von mehreren Subjekten oder
mehrere Prädikate von einem Subjekt ausgesagt werden , kann wohl
der Satz einer sein , aber er ist es nur durch Verbindung . Sollen z. B.
weiss , Mensch , gehen Subjekte eines Prädikats oder Prädikate

dieser Stelle zum Prädikat hinzu. Damit ist genau der Sinn von ro eouv
npoaxaTVjYop-̂ai wiedergegeben . Yon hier ans wird aber die Zeller’sche Auffas¬
sung unseres Satzes unmöglich . Die Voranstellung des saxiv erklärt sich leicht .
Dadurch soll der Zusammenhang und die wesentliche Gleichartigkeit der zwei-
und dreigliedrigen Urteile ausgedrückt werden. —- Ist die eben entwickelte
Auffassung richtig , so ist auch die Bemerkung Zeller’s, Aristoteles unterscheide
die Copula noch nicht bestimmt vom Prädikat , nicht zu halten . Auch 19b 25
und 30 lässt sich nicht dafür anführen ; denn diese Stelle erhält durch die in
S. 111 Anm, 8 erwähnten Ausführungen des Aristoteles ihre Ergänzung . (21 b
28 schliesst nicht aus , dass das saxt,v zu Xsuv-iq in einer näheren Beziehung
steht , als zu äv̂ pwTtos.)

1) Hier ist daran zu erinnern , dass in diesen Sätzen eine doppelte Syn¬
these vollzogen wird (S. 117).

2) c. 5. 17 a 8 f. : saxt ös sfg rcpujxog Xöyog dTÔavxixög xaxdĉaaig, sfxoc dm -
cpaatg" ol 81 äXXo'. rtdvxsg auvösapcp sfg. (cf. die Unterscheidung der duAvj und
der aüvD -sxog dTCÖcpavoig ina 20—22) ; c. 8. 18 a 13 : p, 1a 8 s 4 a x i
xaxdcpaaig xai drcocpaatg yj sv xaO ’ svög arjjialvouaa . s. ferner
das ganze 11. Cap., das im folgenden analysiert werden wird.
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eines Subjekts werden , so erhalten wir Sätze , von denen jeder
wohl ein Spraehgebilde , aber eine Mehrheit von Urteilen ist . Das
ist der Unterschied des einfachen und des zusammen¬

gesetzten Satzes . Bei einer Mehrheit von Subjekts - oder Prä¬
dikatsbegriffen ist der Satz nur dann einfach , wenn jene sich
zu einer wirklichen , inneren Einheit zusammenzuschliessen vermögen .
So können z. B. die Merkmale Tier , zweifüssig , zahm , die von einem
Subjekt (dem Menschen ) gesondert ausgesagt werden können , auch
einheitliches Prädikat desselben werden . Ebenso die Prädikate

„Mensch“ und „weiss“ . Anders liegt die Sache in den übrigen
Fällen . Das Avird durch das berühmte Beispiel vom guten Schuster
illustriert . A kann ein Schuster , und er kann gut sein ; aber darum
lässt sich von ihm nicht die prädikative Einheit „guter Schuster“
aussagen 1). Wollte man alle Prädikate , die gesondert von einem
Subjekt gelten , zu einem einheitlichen Prädikat zusammenschlies -
sen , so käme man zu äusserst absurden Consequenzen . Dann
müsste man nämlich stets auch das jeweilige Subjekt mit dem Prä¬
dikat zu einer Prädikatseinheit zusarmnenfassen können . So kann

vom Menschen Mensch und weiss , aber auch „weisser Mensch“ prä -
diciert werden . Allein da nun vom Weissen (und darum auch vom
weissen Menschen ) wieder das Prädikat weiss gilt , so müsste sich
nach jener Voraussetzung „weiss“ und „weisser Mensch“ zu einer
Einheit verbinden lassen . Und das würde sich ins Unendliche wie¬

derholen . Ueberhaupt aber müssten alle Vorstellungen und Begriffe
zugleich mit den ihnen übergeordneten , bezw. mit den in ihnen

1) c. 11 . 20 b 13 —22 . 31 —36 . Herauszuheben ist besonders folgendes :
io Sa sv xarä nollm fj teoXAcc xkö-’ Ivög xaxa ^dcvai l] &Tcocpdvai, jj,7j iv xi
yj xö äy. xrov txoXXwv dv)Xoü[i£vov , oäx aaxc xaxdcpaaig jiia o58s dnocpocais. . . . . . .
öaxs oöx’ 4dv Iv xi xaxd xoöxwv xocxacp̂a^ xig [iia xocxacpaaig, dXXd cptovl] jilv [jia
xaxacpdaets 5s xoXXat, oöxs eäv xocäf’ Ivög xauxa , dXX’ öjioiwg xoXXai ....... xaxd
, . xoü dvO-pctxoo dXxjM? stustv xal ^ X^ P'̂S 8ijroov, xal xauxa d)$ iv ,
xal ävS-ptOTCovxal Xsuxöv, xat xaSS-’ tbq Iv, dXX’ oöxb sl axuxsüg xal dyaOög, xal
axuxsös dyaftös . — In c. 8 wird ausgeführt , dass auch dann , wenn die meh¬
reren Subjekte , von denen ein Prädikat ausgesagt wird , durch ein Wort be¬
zeichnet werden , kein einfacher , sondern ein zusammengesetzter Satz vorliegt .
Werden z. B. die Begriffe i’mxoc; und dvOpwuog in dem Ausdruck Ejidxwv zu¬
sammengefasst , so ist der Satz saxcv ipdxtov Xsuxöv = eaxiv tmxog xal dvOptuxog
Xsuxög Dieser Satz aber besteht logisch betrachtet aus den beiden Sätzen :
stuv I'ti:Tieg Xsuxög xal saxtv dvüpcuxog Xsuxög. Daraus folgt , dass der ursprüng¬
liche Satz soxiv ipdxtov Xsuxöv ein zusammengesetzter ist .
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enthaltenen Momenten eine Einheit bilden können . Da Sokrates

zugleich Sokrates und Mensch ist , müsste er auch Sokrates -Mensch
sein , und der Mensch , der zugleich Mensch und zweifüssig ist , müsste
als zweifüssiger Mensch bezeichnet werden können . Das alles ist
unmöglich . Damit ist aber gezeigt , dass nicht alle Prädikate ,
die gesondert einem Subjekt zugesprochen werden können , zugleich
eine prädikative Einheit zu werden vermögen 1).

Allein warum das P Warum sind zunächst Prädikate wie „Schuster“
und „gut“ nicht fähig , eine Einheit zu bilden ? Die Antwort lautet :
derartige Prädikate stehen in einem rein äusserlichen , unwesentlichen
Verhältnis zu einander , ob sie nun als Prädikate neben einander

treten oder das eine vom anderen ausgesagt wird . Nehme ich
z. B. die Prädikate „gebildet“ und „weiss“ , so sind beide unwesent¬
liche Accidentien von „Mensch“ und können darum keine Ein¬
heit werden . Ebenso lassen sie sich wohl von einander wechsel¬

seitig aussagen . Allein Sätze wie „das Weisse ist gebildet“ ver¬
mögen darum doch eine wirkliche Einheit (etwa den Begriff „das
gebildete Weisse“ ) nicht zu constituieren . Das Verhältnis der beiden
Vorstellungen ist ein unwesentliches , und die darauf sich gründende
Aussage eine uneigentliche , sofern Accidens von Accidens prädieiert
wird , und darum auch keine wirklich einheitliche 2). Dieser Ge¬
sichtspunkt ist massgebend : denn während die Elemente einer un¬
eigentlichen Aussage nicht im Stande sind , einheitliches Prädikat
eines anderen Subjekts zu werden , vermögen die Glieder des eigent -

1) 20 b 36 —21 a 4 : si ydp , oxi ibtatspov — dvS-pwuoc; Sotooc;. Der Sinn der
Stelle ist im ganzen klar , und er bleibt derselbe , ob man nun den Bekker ’-
schen Text beibehält oder den in manchen Punkten geänderten Waitz ’scheu
annimmt . In 20b 39 ziehe ich die Interpunktion Bekker ’s vor : tcccXiv si iö
Xsuxöv ocötg (wenn das Weisse es selbst ist , d . h . wenn vom Weissen in der

Vorstellung »weisser Mensch « wieder das Prädikat weiss ausgesagt werden
kann ), xcd xö Soiav (d. h weiss und weisser Mensch ).

2) 21 a 5 —16 : "Oxi psv ouv sZ xig dTcXraj cpTjast, xäg aupixAoxäg yivsaO-at, TtoXÄä
aopßodvsi Xsysiv dxoTta, ÖYjkov Ö7tü)£ 3e Dexeov, Aefopsv vöv. xwv 5vj xaiTj^opoopis-
vcdv, xal sep’ olg xaxTjyopeia&ai aujißaivsi, Soa [xev Xsysxai xaxä aop.ßEßyjxög7) xaxä
xoö ccöxoö vj Oäxspov xaxd Haxspoo, xaöxa obx saxai Iv, olov dvO'pcuxoj Xsuxö^ eaxt
xcd pouaixog , dXX’ oüy_ sv xö Xsuxöv xai xö pouaixcv aupßsßTjxöxocyäp d[iq:a) xö
auxö . ouö1 ei xö Xsuxöv pouatxöv äXyjS'Sg eiuelv , ö|iü)g oux eaxai xö pouatxöv Xsüxöv
Iv xi • xaxä auiißeßyjxög ydp xö pouaixöv Xsuxöv, öaxs oux saxa *. xö Xsuxöv pouaixov
sv xi. Stö ouö’ 6 oxuxsüg dxAwg äyaD'ög , dXXä ^ ov öitiouv ou y^P itaxä au|j.-
ßeßyjxög.
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liehen Urteils ^ , auch wenn dasselbe seinem Subjekt nur ein
Accidens beilegt , eine innere Einheit zu bilden . So ist z. B.
weiss nur ein aujißEß'/jxoc von Mensch ; demungeachtet kann
weisser Mensch einheitliches Prädikat eines Subjekts werden .
Thatsächlich gilt freilich das bezeichnete Kriterium lediglich für
diesen Fall : daraus , dass ein Prädikat in eigentlichem Urteil vom
Subjekt ausgesagt werden kann , lässt sich nur dann , wenn das
Prädikat ein (zufälliges oder — können wir im Sinne des Aristo¬
teles ergänzend hinzusetzen — an sich zukommendes ) Accidens ist ,
schliessen , dass beide sich zu einem einheitlichen Prädikat eines
anderen Subjekts vereinigen können . Anders , wenn das Prädikat
ein Merkmal ist , das im Inhalt des Subjektsbegriffs (der Subjekts¬
vorstellung ) selbst liegt , So verhalten sich weiss und weisser Mensch ,
Tier oder zweifüssig und Mensch . Dass auch solche Begriffe sich
nicht zu einem einheitlichen Prädikat verknüpfen lassen , ist bereits
bemerkt worden 2). Dem ist so , obwohl das begriffliche Merkmal
recht wohl dem Begriff , in dem es liegt , als Prädikat beigelegt
werden kann . Unter welchen Bedingungen übrigens das letztere
möglich ist , untersucht Aristoteles noch genauer . Darauf nämlich
reduziert sich die Frage , welche er zunächst aufwirft : wann von
einem irgendwie specificierten Begriff dieser Begriff schlechtweg , in
seiner Allgemeinheit , also z. B. von einer in irgend einer Weise
bestimmten Menschenklasse der einfache Begriff Mensch ausgesagt
werden könne . Das nunmehrige Prädikat ist ein begrifflicher Be¬
standteil des Gesamtsubjekts . So ergibt sich das Problem : unter
welchen Bedingungen ein Moment eines Begriffs von dem Begriff
selbst prädiciert werden könne . Das ist aber dann möglich ,
wenn in dem Merkmal , das nun Prädikat wird , nicht ein Moment

enthalten ist , das zu den anderen Bestandteilen des Begriffs im Gegen¬
satz steht und so einen inneren Widerspruch hervorruft ; genügt
ein Urteil dieser Forderung nicht , so ist es falsch ; falsch ist z. B.
der Satz : ein todter Mensch ist ein Mensch 3). Allein die bezeichnete

1) cf . dazu oben S. 55 .
2) 21 a 16 — 18 : su oö§’ 5aa svmräpx 51 ^ ems xb Asuxöv koX-

Xcmg (d. h . Xsuxog Xeuxög äv&pwTCO? 20 b 39 f .) oüts 6 dcvD-pwxog ävS-pwTiog £cp6v
scrav yj Siuouv Ivuraxpxst, Y^P TtP äv&pamqj tö £q>ov xat xö Sinoov.

8) dXYj&ss 8e saxiv sinsiv xaxä xoö xivös xai dnXfip, olov xöv xtva dvS-pwxov
dvilpaxtov 7j xöv xivd Äsuxöv dvS-ptönov dvö-pomov Xeuxov (ich halte die vulgäre
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Regel gilt nur für die Urteile , deren Prädikate in der geschilderten
Weise ein Merkmal, das in einem Begriff liegt , von demselben aus-
sagen. Ein Satz , dessen Prädikat nicht in diesem Verhältnis
zum Subjekt steht , kann wahr sein , auch wenn gegen jene Re¬
gel verstossen wird. Oder genauer : Ist das Prädikat ein begriff¬
liches Merkmal des Subjekts , so ist das Urteil , wenn es die Regel
nicht einhält , immer nicht wahr ; ist das Verhältnis von Subjekt
und Prädikat aber ein anderes, so ist das Urteil in demselben Pall
nur nicht immer wahr ; es kann falsch sein, aber es kann auch wahr

sein 1). Dass es m der That derartige wahre Urteile gibt , lässt sich
an einem Beispiel zeigen . In dem Satz : „Homer ist ein Dichter“
enthält der Subjektsbegriff das Moment des Gestorbenseins . Wäre
nun das Sein , welches im Prädikat (ist ein Dichter ) erscheint , als

Lesart gegen Waitz , der töv xivdt Xsuxöv äv̂ p. Xsuxöv liest , fest . Asuxög «. er¬
scheint als einheitlicher Begriff . Also entspricht das Verhältnis , in welchem
xivä av&p. X. zu &v&p. Äeuxöv steht , genau dem Verhältnis von xivdc avttp. und
avfl-p. In dem Verh . von xig zu axXwg steht nach dem Zusammenhang eben¬
sowohl »todter Mensch « und »Mensch« 23, als dtv&pwuo; und £tj)ov 18 — auch
(XvO-pwxog und Sluoug—, und endlich Sokrates und Mensch 2. Dass aber Ari¬
stoteles das Verhältnis im wesentlichen als das begriffliche des untergeord¬
neten zum übergeordneten Begriff , bezw. des Begriffsinhalts und des Begriffs¬
moments fasst , geht nicht bloss aus dem Ausdruck ivuTcdcpxsiv, sondern nament¬
lich aus dem darauf in 30 angewendeten Ausdruck xa ^’ lauxä xaxTjyopsta&ai
hervor , cf. das Beispiel) - oux dsl de, dXX’ öiav psv xcp npoaxstpsvcpxwv dvxi-
xsipivcov xi Ivtmäpx'i'] $ lusxat ävxicpaaij, oöx dXXöc(peödog, olov xov xs-
•Sbecoxa dvS-pwuov dcvS-pcüxov slnsiv. Die Erklärung dieses Satzes ist im Text
gegeben , cf. dazu auch Steinthal S. 247 Anm .

1) So ist die Stelle 23—25 zu fassen : oxav §s pv] svundpx'iü, r) öxocv
psv svurcdp̂ ig, dsl oöx dAY]D-&;, Sxav 81 pij evuxdp̂ -o, oöx dsi dXvjDBg, warcsp"Opyj-
po$ etc . (es schliesst sich das Beispiel : »Homer ist ein Dichter « an ). Die Stelle
ist weder von Waitz noch von Steinthal richtig erklärt worden . Beide haben
richtig gesehen , dass der mit rj eingeleitete Satz eine Correktur des vorher¬
gehenden öxav §s pd] evuxdpx?; , ddrj&sp ist . Allein sie haben den letzteren
falsch verstanden . Hier bezieht sich nämlich das nicht zurück auf
xcov dvxtxstpsvwv xi svoTidp̂Tj; sondern Aristoteles will sagen : wenn das xpog-
xsipevov nicht Iviuxap-̂ , d . h . nicht ein im begrifflichen Inhalt des Subjekts ent¬
haltenes Merkmal , sondern vielmehr ein zufälliges auppsßyjxög ist , dann ist im
bezeichneten Fall , dass gegen die Regel verstossen wird , das Urteil wahr .
Das bedarf einer Correktur , die im folgenden gegeben wird : oder vielmehr ,
wenn das Präcl . ein begriffliches Merkmal des Subjekts ist , so ist das Urteil
immer falsch , das Weitere s. im Text ! Nur bei dieser Erklärung schliesst
sich das Beispiel , in welchem ein Widerspruch der genannten Art enthalten
ist , ungezwungen an .
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an sich zukommende Bestimmung gedacht , würde also vom Sub¬
jekt das Sein als wesentliches Merkmal ausgesagt , so wäre das Ur¬
teil falsch , da das Prädikat ein Moment ist , das einem wesentlichen
Merkmal des Subjekts widerspricht . Allein der Satz besagt nicht :
Homer ist ; er spricht darum auch nicht ein Sein an sich aus . Das
Prädikat , welches Homer an sich beigelegt wird , ist der Begriff
Dichter . Das Sein aber ist nur eine unwesentliche Bestimmung . Da
also das Moment , das dem Subjektsbegriff widerspricht , nur in äusser -
licher Beziehung zum letzteren steht , braucht das Urteil nicht falsch
zu sein ; es ist vielmehr thatsächlich wahr 1). Für die Urteile mit
unwesentlichem Prädikat — von denen in dieser Beziehung die Sätze
mit an sich zukommendem Accidens wohl zu unterscheiden sind —

hat also die Regel , dass einem Subjekt kein Prädikat zugeschrieben
werden dürfe , in dem ein Moment enthalten ist , das einen Wider¬
spruch mit den übrigen Merkmalen des Subjekts involvieren würde ,
keine Geltung . Die Urteile aber , die von einem specificierten Be¬
griff den Begriff allgemein aussagen und die ihrem Wesen zufolge
das Prädikat dem Subjekt stets an sich , nicht zufällig , beilegen ,
sind wahr nur unter der Bedingung , dass sie , wenn an Stelle der
Wörter die Begriffe eingesetzt werden , keinen (conträren ) Wider¬
spruch (mit welchem übrigens auch ein contradiktorischer verbunden
wäre ) in sich schliessen 2).

In der That kann also das begriffliche Moment vom Begriff
ausgesagt werden , während beide nicht zusammen einheitliches Prä¬
dikat eines Subjekts werden können . Damit müssen wir die Hoff¬
nung aufgeben , ein einheitliches logisches Kriterium zur Entschei¬
dung der Frage aufzufinden , wann mehrere Begriffe sich zu einer
prädikativen Einheit verbinden können . Dieses Problem und im Zu¬
sammenhang damit die andere Frage nach der inneren Einheit des
Urteils , nach der Kraft , welche die Urteilselemente zusammenschliesst ,
wären principiell nur dann lösbar , wenn auf die metaphysischen
Verhältnisse von Begriff , begrifflichem Merkmal , an sich und zufällig

1) . . ftoitsp "Op/yjpoc; i <zv. u , olov raHTjir̂ . dp’ o5v u . s . w s. S. 118 Arnn . 2 .
— a 28 xd loxiv .

2 ) So ist der abschliessende Satz 29 — 32 zn erklären : waxs £v Soaig jtaxyj-
yoptaig [iijTE EvavxtöxYjp sveaxiv, £av koyoi dvx’ 6vo|iäxü)v leycimoa , xac lauxä
otax'/jyop^xai xaL jit) xxxä aujjißsßyjxdg, stu to 'raov tö xi xat ankffig aXyjS-Eg lax « slxstv .
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Zukommendem ein^egangen werden könnte . Allein das Hegt über die
Grenzen hinaus , die sich die Urteilslehre in der Schrift de interpr .
(wie auch die Schlusslehre in den ersten Analytiken ) gesteckt hat .
Die Untersuchung knüpft , wie sich gezeigt hat , an das in der Sprache
Gegebene an . Von hier aus aber sind die bezeichneten metaphy¬
sischen Fragen nicht zu beantworten . Darum finden wir auch in
der Urteilslehre so wenig wie in den ersten Analytiken die Unter¬
scheidung von Urteilen mit begrifflich -constitutiven , an sich acci-
dentellen und zufällig zukommenden Merkmalen als Prädikaten durch¬
geführt . Wenn Aristoteles in dem zuletzt erörterten Zusammen¬
hang von den aupßsßrjttOTa redet , so vermeidet er doch , genauer auf
das Problem einzugehen . Sogar die Frage , welche auf das Ver¬
hältnis der begrifflichen Merkmale zum Begriff selbst sich richtet ,
war , wie wir sahen , in einer Weise formuliert , welche die Behand¬

lung von sprachlichen Gesichtspunkten aus ermöglichte , und man
fühlt aus den Worten des Aristoteles geradezu das Bestreben heraus ,
dem metaphysischen Gebiet fernzubleiben . Den Grund der Einheit
der begrifflichen Merkmale aber , die sich zu einem einheitlichen
Prädikat zu vereinigen vermögen , aufzufinden , das bezeichnet er
ausdrücklich als Aufgabe einer anderen Untersuchung , d. h . jedoch
der Metaphysik ' ). Will man also die Grenzen von einfachen und
zusammengesetzten Urteilen in der Urteilslehre bestimmen , so kann
das nur in empirischer Weise geschehen : man ist allein auf das mit
der Sprache unmittelbar verbundene Bewusstsein , sagen wir auf die
logische Erfahrung angewiesen .

5) Erhält nun aber das einfache Urteil seinen logisch -ontolo¬
gischen Charakter lediglich durch die Beifügung des Worts Sein ,
so scheint es ebensoviele Verschiedenheiten der Urteile geben zu
müssen , als das Wort „Sein“ verschieden e Bedeutun gen
haben kann . In der That sind wir bereits der Andeutung einer
solchen auf einer Verschiedenheit der realen Synthese beruhenden
Unterscheidung begegnet ; in der Apodeiktik , in welcher sich die
logisch - ontologische Form mit dem metaphysischen Grundprincip
des Aristoteles verbindet , wird sich die Einteilung der Urteile in

1) öi’ o ti ös (so tese ich mit Waitz ) sv ti scrav dAÄ’ oü tcoXA« xö £ipov rce-
£öv öraouv — oo yäp St) xtp o()vsyt uS sipTjafrou sfg saxcu , sau ös dXXvjg npaYpa -
xetag toöto sittsiv . de interpr . 5 . 17 a 13— 15.
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solche , welche ein begriffliches Merkmal , in solche , welche ein an
sich zukommendes Accidens , und in solche , welche eine zufällige Be¬
stimmung als Prädikat aussagen , ergeben . Allein es ist bereits be¬
merkt worden , dass die logische Untersuchung keine
Mittel hat , von sich aus diesen Unterschied fest¬
zustellen . Ein Punkt jedoch bietet sich auch ihr in der Sprache ,
von dem aus sie der bezeichneten metaphysischen Verschiedenheit
nahekommt . Wir werden sehen , dass die Unterscheidung der Ur¬
teile des Stattfindens und der Notwendigkeit ,
die sich aus der Sprache entnehmen lässt , zu jenen metaphysischen
Unterschieden jedenfalls in die Beziehung tritt , dass die letzteren
in ersteren ihren sprachlichen und logischen Ausdruck finden können .
Noch näher berührt sich die logische Erörterung mit einem anderen
metaphysischen Unterschiede . Ausser dem aktuellen (wirklichen )
Sein gibt es ein bloss potentielles , mögliches . Dieselbe Verschieden¬
heit aber begegnet uns schon in der sprachlichen Unterscheidung
der Aussagen des Stattfindens und der Möglichkeit .
So treten an die Seite der Urteile des Seins die Urteile des Not¬

wendig - und Möglich -seins . Dadurch erhält die oben gegebene Cha¬
rakteristik des Urteils ihre Ergänzung . Möglich - und Notwendig¬
sein sind reale Modifikationen des Seins ; sie nehmen die Stelle ein,
welche in den Seinsurteilen dem Sein zukommt 1). Oder präciser :
Wie die Urteile , welche ein Sein aussprechen , eine reale Synthese
des Urteilsinhalts mit dem Begriff des Seins vollziehen , so sind die
Urteile des Notwendig - und Möglichseins ihrem Wesen nach Syn¬
thesen des Seins der Urteilsinhalte mit dem Begriff' der Notwendig¬
keit , bezw . Möglichkeit 2). Aber so gewiss auch in diesen Fällen
die Synthese eine reale sein muss :i), so gewiss erhalten Möglichkeit
und Notwendigkeit ihren logisch - ontologischen Wert allein da¬
durch , dass sie in einer realen Beziehung zum Sein (des Individuell¬
substantiellen ) stehen 4). Und es wird sich zeigen , dass in den
Aussagen des Möglich - und des Notw endigseins zwar
zunächst das Wesen des Urteils in der That eine gewisse

1) Anal . pr. I 3. 25 b 21 f. : xb ydcp CTSEXsoS-at W souv opotoog xaTcemi.
2) de interpr. 12. 21b 26—32 (s.o. S. 111 Anm. 8). 22a 8—10 (s. o. S. 115 Anm.l ).
8) vgl . dazu auch Anal. pr. I 46. 51b 14 f. : xb Sövaxoa = saxi. 3o-

vapsvo? ßaS'Ze'.v.
4) Met. I 2. 1003 b 5—10. s. o. S. 116 Anm. 3.
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Modifikation erfährt , dass jedoch zuletzt das Ur¬
teil des Seins , von dem die Analyse des Wesens des Urteils
ausgieng , auch diesen Sätzen gegenüber sich als die (Grund¬
form des Urteils behauptet . — Das Sein lässt nun
aber ausserdem noch weitere Verschiedenheiten zu , die auch in
der Sprache zur Geltung kommen . Das Prädikat kann ein Sub¬
stantielles , eine Qualität , eine Quantitätsbestimmung sein oder einer
ändern der zehn Kategoriengattungen angehören . In jedem dieser
Fälle hat das Sein , welches Subjekt und Prädikat verbindet , einen
ändern Sinn , und dadurch wird auch die Synthese selbst eine an¬
dere Q. Allein es ist schon in einem früheren Zusammenhang dar¬
auf hingewiesen worden , dass die den übrigen Kategoriengattungen
angehörigen Bestimmungen ein abgeleitetes Sein haben , das sich im
substantiellen Sein begründet (S. 116 ). Darum wird auch diese
Verschiedenheit den Charakter des Urteils nicht wesentlich berühren .

Die Schilderung der logischen Verhältnisse des Urteils im ein¬
zelnen fasst zunächst diejenigen Urteile ins Auge , welche ein ein¬
faches Sein , ein Stattfinden schlechtweg aussprechen . Aristoteles
sucht in der Sprache die verschiedenen Arten von Seinsurteilen , die
sich von einander abheben , auf . Nach Abschluss dieser Untersu¬

chung wird dann auch der Unterschied der Urteile des Seins , des
Möglich - und Notwendigseins erörtert .

II . Bejahende und verneinende Urteile.

1) Der fundamentalste Unterschied unter den Urteilen ist
der der bejahenden und verneinenden 2). Das Urteil ist

1) Anal . pr . I 37 . 49a 6—10 : xd ö1 öuccp̂ stv xö§s xtpSs %xi xö äÄTj&sösaD'ai
xdös xam xoö§s xoaaoxaxäis XTjrcxsov öatxyßC <*» xaxyjyoptat, Si/gprjvxai, xal xauxag
75x -fl dxXffig, sxi, dxXag 7] oujjtxExXEyiievag' opoiwc; Ss xai xö pi ] ÖTtctpxsiv. Top .
I 9 und öfter .

2) xaxdccpaais (statt dessen auch bloss cpdaig, welches Wort übrigens noch
zwei andere Bedeutungen haben kann , — so wird nämlich auch das Allge¬
meine zu xaxdcp. und dxöcp. , ferner das Aussprechen eines isolierten Worts ,
welches noch nicht Urteil ist , genannt , cf . dazu Waitz I S . 403 . Bonitz comm .
S. 197 u. 411 . index 818 a 10 ff . Torstrik comm . zu de anima S. 196 — 198)
und dTcô aoig oder Adyog xaxacpaxtxög und X. dnoiyaxixög . Die bejahende und
verneinende Prämisse heissen auch npömoig xaxTjyoptxT] und axspvjxtxT). Nach
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von vornherein entweder Bejahung oder Verneinung und kann darum
auch als das eine Glied eines contradiktorischen Gegensatzes defi¬
niert werden l). Wenn Aristoteles nun aber die bejahenden Aus¬
sagen als die erste Klasse aufführt und die Verneinungen ausdrück¬
lich an die zweite Stelle rückt , wenn er ferner das bejahende Ur¬
teil gegenüber dem verneinenden als das frühere und bekanntere be¬
zeichnet und das letztere durch das erstere bewiesen werden lasst 2),
so scheint er doch den bejahenden Satz als den ursprünglicheren
dem verneinenden vorzuordnen . Und wenn er an verschiedenen

Stellen der Verneinung die Aufgabe zuteilt , die Falschheit einer
Bejahung festzustellen (S. 14) , so scheint das negative Urteil nichts
anderes zu sein , als die Zurückweisung eines versuchten positiven .
Allein dem steht gegenüber , dass Bejahung und Verneinung zu den
Lust - und Unlustgefüblen und den daraus entspringenden Strebungen
positiver und negativer Art in Parallele gesetzt sind . Darin ist die
logische Gleichordnung der beiden Klassen von Urteilen unzweifel¬
haft ausgesprochen : so wenig die Lustgefühle und die positiven
Strebungen ursprünglicher sind als die Unlustgefühle und die nega¬
tiven Strebungen , so wenig ist das bejahende Urteil dem verneinen¬
den übergeordnet 8). Entscheidend aber ist der ontologische Cha¬
rakter der Urteile . Bejahende und verneinende Aussagen sind Ab¬
bilder gleich ursprünglicher Seinsverhältnisse : das positive Urteil
ist (nach seiner objektiv - logischen Seite ) die adäquate Darstellung
eines realen Verknüpftseins , das negative aber die getreue Nach¬
bildung eines realen Getrenntseins . Immerhin mag die Bejahung
psychologisch früher sein als die Verneinung . Wenn nach Aristo¬
teles aber auch auf dem Gebiet der apodeiktischen Urteile das be¬
jahende Urteil früher ist als das verneinende , und zwar wie er Lin¬

de interpr . 6. 17 a 25 f. ist die xamyaois dTtö̂avaig xtvog zaxdc xivos, die fitatö-
cpaoig aber ajicxpavoic ; xtvog anö xivog .

1) S . o . S . 5 Anm . 2 .

2 ) de interpr . 5 . 17 a Bf . : eaxt Ss s !g Tcpwxog Aoyog &KO<ya .vmib $ « axäipaaig ,

sTxa öcTC<paai£ . Met . T 4 . 1008 a 16 f . s . o S . 60 Anm . 1 ; Anal , post I 25 .

86 b 83 — 86 : fj 8s xaxacpaxixy ] xyjg aTtocpaxixvjg itpoxdpa zod yvcoptinoxspa • §cä

ydp xvjv ■x.axddpaaw 7] dttocpaatg yvwpiiiog , zoci upox§pa fj ■zaxd ^ aatg , woTisp zal x6

slvcu xoö jj,vj etvai . cf . de coel . 286 a 25 f .

8 ) Eth . Nie . VI 2 . 1189 a 21 f . : soxi 8’ oresp äv Stavotqc xaxäcpaacg xai &xö -

c >aaig , xoöx ’ £>v öpegsi Stwgtg xai cpuyfy cf . de an . III 7 . 481 a 9 f . : oxav 8s fjSi)

Tj XoTCYjpöv, oTov xaxayäcja fj ebtoepaaa , ouoxst . fj cfs'jysi .

Mai CI , Uic Syllogistik des Aristoteles , ! 'l1oiI . 9



13Ö 3. Abschnitt . Das Wesen u. die Arten des Urteils .

zufügt , in demselben Sinn , in welchem das Sein früher ist als das
Nichtsein , so scheint er zu ahnen , dass hier , wo es sich um reale
Notwendigkeit und Gesetzmässigkeit handelt , negative Bestimmungen
sich stets auf positive gründen müssen . Die logische und on¬
tologische Co ordination derBejahungen und Ver¬
neinungen hat er darum doch festgehalten . Dass
ein verneinendes Urteil , wenn es die Funktion hat , ein falsches be¬
jahendes abzulehnen , das nur auf Grund eines realen Getrenntseins
zu thun vermag , ist früher bereits bemerkt worden . Man kann sich
freilich nicht verhehlen , dass die Aristotelische Anschauung vom
Wesen des Urteils an sich die Möglichkeit geboten hätte , die Be¬
jahung als die Grundform des Urteils zu betrachten . Die Analyse
des verneinenden Urteils wird lehren , dass dasselbe als Diärese eines
Urteilssubstrats von dem inhaltlichen Moment des Seinshegriffs ge¬
dacht ist . Muss nun auch diese Diärese eine reale sein , so scheint
die Verneinung in einer Synthese (der Diärese mit dem Begriff des
Seins ), also in einem bejahenden Urteil ihre Vollendung zu finden .
Allein Aristoteles hat — das ist an dieser Steile schon zu consta -

tieren — die bezeichnete Folgerung nicht gezogen . Hier tritt wie¬
derum zu Tage , dass die Zergliederung des Wesens des Urteils nicht
consequent durchgeführt wird : die Untersuchung rückt sofort die
Diärese selbst (wie oben S. 117 die Synthese ) unter die Beleuchtung
ihres zweiten Glieds (des Begriffs der Realität ). Infolge davon wer¬
den Synthese und Diärese als gleichstehende Seinsformen und im
Zusammenhang damit bejahende und verneinende Aussage als coor -
dinierte Urteilsarten angesehen .

2) Sind Bejahung und Verneinung einander gleichgeordnet ,
so wird die allgemeine Charakteristik des Urteils , welche vor¬
wiegend die positive Aussage im Auge hatte , einerseits zwar
Licht auch über die Eigenart des verneinenden Ur¬
teils verbreiten ; andererseits aber wird die Erörterung der
letzteren eine wesentliche und notwendige Ergänzung der ersteren
bilden . Ihre logische Bedeutung erhält die verneinende Aussage
dadurch , dass zu dem Urteilssubstrat (dem Urteilsinhalt ) „nicht sein“
in einer geeigneten (irgend eine Zeit ausdrückenden ) Flexionsform
hinzutritt 1). Auch hier lassen sich wieder zwei - und dreigliedrige

1) de interpr . 11. 21b 27 ff. c. 1. 16 a 18. s . o. S. Ul Anm . 3 .
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Sätze unterscheiden ; Sätze jener Art sind : „Mensch ist nicht“ ; „nicht
ist jeder Mensch“. Dreigliedrige negative Urteile sind z. B.: „Mensch
ist nicht gerecht“ , aber ebenso „Mensch geht nicht“ oder „Mensch
gedeiht nicht“ I). Ein wesentlicher Unterschied von Bxistential-
und dreigliedrigem Urteil ergibt sich auch hier nicht. Aus diesen
Bemerkungen folgt übrigens zugleich, dass die Verneinung eines
Satzes nicht in der Verneinung lediglich des Prädikatsbegriffs be¬
steht . Das ist schon deshalb nicht der Fall , weil ein verneinter
Begriff keine Verneinung des Satzes, in welchem er steht , zur Folge
hat . Ausdrücke, wie „Nichtmensch“, „nicht-weiss“, „nicht-gedeiht“
(ist nicht-gesund, oöx-bytatve:) bezeichnet Aristoteles als unbestimmte
(tZöpiaxa) Wörter ; und zwar kennt er unbestimmte ovogaxa, die er
auch avwvuga nennt, und unbestimmte pyjgaxa. Weder diese noch
jene sind Verneinungen oder überhaupt Sätze 2). Und es ist
lediglich als Nachlässigkeit im Ausdruck zu bezeichnen, wenn in
Met. A 7 die beiden Sätze „Sokrates ist gebildet“ und „Sokrates ist
nicht-weiss“ als Bejahung und Verneinung unterschieden werden 3).
Die Sätze mit unbestimmtem Subjekts- oder Prädikatswort werden
gewöhnlich als Bejahungen behandelt 4). Und die Verneinung des

1) c . 10. 19 b 15 : upcÖTTj ecnm . . . . xnocpixaî zö . . . ob% sativ dv&ptöTCog,
. . . ob* scm näg ävO-pwTtog. Die Verneinung von sau 5i%. öcvfrp. ist nach b 27 :
ou% laxi dittaiog (Xv̂ pconoc. Auch von dem oüx soxw wird b 30 gesagt : xö oüx
soxi xt]i Sixottq) Ttpooxuoexcu. Dann gilt aber auch von diesen Urteilen das
b 19— 22 Gesagte , cf . S . 115 Anm . 2 . Das berechtigt uns , von dreigliedrigen
negativen Sätzen zu sprechen .

2) de interpr . 2 . 16 a 30 ff. : xö ö’ obv. ävO’pwTcog otbc övopoc . . . oüxe y&P
oüxe txuöcpaaig saxtv . &AX’ eaxa ) ovopa döptaxov , oxt öpotcöi ; scp’ öxoeoöv öxdtp -

XBi xcd önog xai pvj ovxog (19 b 7 : dvwvopov). c 3. 16 b 12— 15 : xö Ös oüx
tyiaivsi . xal xö ob xäpvst . ou j5r;pa leyti >' upoaaYjpcdvet. psv XP° V0Vx &l ^ ^axä
xivog bnctpxei . . . ‘ dlk ’ eaxo) döptaxov pr̂ a., Sxt opoioog u. s. w .

3 ) Met . A 7 . 1017 a 31 ff. Es ist die bekannte Stelle , wo Arist . feststellt ,
dass das »ist « die Wahrheit , das »ist nicht « die Falschheit bezeichne . Er
fährt dann fort : öpoiwg £txI xaxacp&aetüg xal dixocpdascog, ofov öxt saxi Zcoxpdxvjs
pooaixög , 6xi dlXijtVss xoöxo, fj oxt laxi Hwxpäxvjg ob Xsuxög, 5xt • xö ö’ oux
soxiv r] öidiisxpos aü{i [i£xpo$, Sxi cjjeöSog. Arist . scheint hier zwei Arten von Be¬
jahungen und Verneinungen zu unterscheiden : 1) rein logische , welche
die Wahrheit (Bejahung ) oder die Falschheit ( Verneinung ) eines Satzes fest¬
stellen ; 2) ontologische , welche eine Verbindung eines Subjekts mit einem
positiven oder negativen Prädikat vollziehen , cf . zu der zweiten Art Bonitz
comui . S. 242 . Ueber die erste ist schon gesprochen , s . dazu auch unten S. 134 .

4 ) Zeller ’s Bemerkung , Aristoteles führe die Sätze mit negativem Prädi -
9 *
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Satzes „Mensch ist weiss“ ist , wie ausdrücklich hervorgehoben
wird , nicht etwa : „Mensch ist nicht - weiss“, sondern „Mensch ist
nicht weiss“ . Die Negation trifft allein die Wahrheit der Synthese ,
also dasjenige Element , welches den Urteilsinhalt beurteilt und da¬
mit die Synthese vollzieht ; das ist aber das Wort „ist“ , ob dasselbe
nun selber auftritt oder implicite in einem anderen £fjp.a enthalten
ist '). Aristoteles weiss also in der That , dass „die Negation in

kat oder Subjekt als eine besondere Form auf , ist nicht richtig und lässt sich
aus den von ihm angeführten Stellen nicht belegen . Dass diese Sätze viel¬
mehr zu den bejahenden gezählt werden , beweist deutlich Anal . pr . I 3. 25 b
22 f., wo Sätzen wde scmv otnt ayodtöv nicht bloss , wie Zeller Anm . 5 erwähnt ,
ein o^ pa xxxacpawxöv zugeschrieben , wo vielmehr ausdrücklich gesagt ist :
xb §s soxiv otg &v rcpooxaxTjYOprjva!., xaxä ^ aatv öcsi tcoisT >cai ndvxtog , oiov
xö saxtv oöx dyattöv rj iaxiv ob Xsoxöv rj ÄTcXcögxb saxiv oö xoöxo. In c. 46 51 b
31 tf. sagt Ar . : xb scmv oux dyaS -öv ist nicht die drocpocaig des saxiv dyodtöv,
und fährt dann fort : si o5v xaxd Ttavxög tj cpdaig vj dTiöcpaaigd?.yj9-Yjg, si
[iY5 äaxw dnöcpaaig, ÖTjXovd)g %axd<paaig dv uwg sivj. Demgemäss wird in 35 der
Satz soxiv oü>t dyaFov geradezu als xocxdcpaaig bezeichnet . Ebenso tiefer unten
52 a 24 — 26 : Susi 8s ö^Xov 8xi Ixspov avjiratvet xb saxtv ob X sd %6 v %od ob %
sau X sox 6v , Ycal xö gsv "/ . axdcpaatg , xö 8’ duöcpactg . . . . Uebri -
gens ist auch in de interpr . 10 der Satz saxtv obx ävS-pooTiog zweifellos als xaxd -
cpaatg gedacht : 19 b 15 ff. : upwxyj saxat x a x d cpa a t g xat dTxö ^ otatg xö
saxtv dvO’pfüTtog— obx saxtv dvllpcDTtog, slxa saxtv oöx dvltp . — oux saxtv
oux dvh - pWTtog . Und in de interpr . 10. 20 a 23 — 26 wird ein Satz von
der Form saxt Swxpdxvjg ou aocpög direkt als Bejahung eingeführt : cpavspöv ös
xat öxt Ixt jrsv xwv xaS -’ Ixaaxov , st dXYjatsg spGDXYjO’SVxa dxoqtvjaat, oxt xat xaxa -
cprjaai dXrj&sg - ofov dpd ys Stuxpdx '/jg ao<gög ; ou. Stoxpdxrjg dpa ou aocpög (nicht¬
weise ). Es lässt sich der Grund recht wohl angeben , warum Arist . diese Sätze
besonders aufgeführt hat : er will dem naheliegenden Irrtum , als ob die Sätze
mit unbestimmtem Subjekts - oder Prädikatswort die Verneinungen seien , Vor¬
beugen . Was übrigens von den unbestimmten Prädikatswörtern , namentlich
aber von den unbestimmten Subjektswörtern zu halten ist , dazu s. Prantl
S . 144 , ebenso zu der ganzen Frage S. 148 f .

1) In de interpr . 10 und 12, ebenso in Anal . pr . I 46 wird mit bewusster
Schärfe hervorgehoben , dass die Verneinung von »Mensch ist weiss « nicht ist
»Mensch ist nicht -weiss «, sondern »Mensch ist nicht weiss «. An der letzteren
Stelle wird ausdrücklich bemerkt , das Verhältnis der Sätze »A ist nicht weiss «
und »A ist nicht -weiss « sei dasselbe , wie das der Urteile : A kennt nicht das
Gute « und »A kennt das Nicht -Gute «. 51 b 10— 13. 22 —24 . Und 52 a 32 ff.

wird gesagt : xö yäp xcp sax’.v öpotcog xäxxsxai/ xoö ydp ddYjfrsgsi -
netv Asuxöv ou xö dVyj &sg sslnsiv jit ] Äsuxöv axö ^ aaig , dXXd xö
[iYj dkvjö ’ ög sItcsTv Xsuxöv . Nimmt man dazu die Stellen Met . A7 (cf .
dazu 1051 b 35 : sl pyj auyxetxat , (jjsüöog), E. 4. 0 10. de interpr . 10. 19 b 19 ff,
29 f. c. 12. 21 b 26 ff. 22 a 8 ff. Anal . pr . I 3. 25 b 22 f . , auf welchen die im
Text gegebene Darstellung beruht , so wird man zugeben müssen , dass Ari -
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Wirklichkeit nur der Copula gilt , nur die Verbindung des Subjekts
mit dem Prädikat , nicht das Subjekt oder Prädikat selbst verneint“
(Zeller S. 221). Und wenn er sagt , in dem Satz : „Mensch ist nicht
gerecht“ trete „nicht ist“ zu „gerecht“ hinzu , so ist das auch von
seinen Anschauungen aus völlig correkt , sofern die Negation ledig¬
lich die Beziehung des Prädikatsworts auf das Subjektswort verneint
(de interpr . 10. 19 b 29 f).

Es braucht nicht wiederholt zu werden , dass auch das „nicht
ist“ nicht bloss logische Bedeutung hat , dass es vielmehr ein reales
Verhältnis , ein wirkliches Getrenntsein darstellt . Zwar wird
wiederum zunächst dem Nichtsein mit der Bedeutung Falschsein das
reale Nichtsein gegenübergestellt (Met . A 7. E 2. 0 10. N 2. cf. phys .
V. 1. 225 a 20 ff.). Das Nichtsein im ersten Sinn kann nur einem
Urteil zugeschrieben werden , welches dadurch als etwas bloss Ge¬
dachtes , Gemeintes (Sô adrov) bezeichnet wird , und zwar einem Ur¬
teil , welches der Wirklichkeit widerstreitet , d. h . ein Verknüpftsein
behauptet , wo ein Getrenntsein vorliegt , ein Getrenntsein , wo das
Verknüpftsein real ist . Allein erinnern wir uns , dass auf dem Boden
der Aristotelischen Logik das bejahende Urteil eine Synthese des
Urteilsinhalts mit dem inhaltlichen Moment der Realität sein , bezw.

enthalten muss (S. 117). Von hier aus wird das verneinende Urteil
als eine Diärese des Urteilsinhalts und dieses Moments der Realität

charakterisiert werden können . Eine derartige Diärese , die übrigens
so gut wie jede andere zugleich reale Geltung hat , ist nun das Ur¬
teil , welches die Falschheit constatiert , also ein Nichtsein im Sinn des
Falschseins ausspricht . Genau denselben Charakter aber hat das vernei¬
nende Existentialurteil , das doch gewiss ein reales Nichtsein behauptet .
Auch in diesem Fall ist der Urteilsgegenstand nur ein gedachter ,
der ausschliesslich Objekt des Meinens werden kann : das liegt schon
darin , dass die (wahre ) Meinung , die sich auf ihn richtet , sein Nicht¬
sein feststellt . Deshalb lässt sich von ihm auch nicht mit Wahrheit

sagen , dass er ein Seiendes sei. Er ist nicht ein Seiendes . Damit
ist die Diärese des gedachten Subjekts und des Moments der tteali -

stoteles erkannt hat , dass die Negation lediglich die Synthese von Subjekt
und Prädikat trifft , wie er ja auch dem negativen Urteil eine reale Diärese
von Subjekt und Prädikat entsprechen lässt .
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tat (Sein lieisst ja : ov xt, ein bestimmtes Seiendes sein) vollzogen 1) .
Allein so gewiss diese Diärese wahr sein will , so gewiss muss auch
sie reale Geltung haben . Das ist die notwendige Consequenz aus
der Aristotelischen Urteilstheorie . Und Aristoteles zieht dieselbe

wirklich . Auch vom Nichtseienden kann ein Sein ausgesagt werden :
es i s t nichtseiend 2). Daraus lässt sich jedenfalls so viel entnehmen ,
dass die Diärese des Subjekts von dem Moment der Realität als eine
reale betrachtet werden muss . Um so unausweichlicher scheinen

sich nun aber zwei Klassen von dreigliedrigen negativen Urteilen
zu ergeben , nämlich einmal solche , welche ein logisches Nichtsein ,
ein Falschsein konstatieren , und dann diejenigen , welche ein reales
Getrenntsein aussprechen . Die ersteren würden die Diärese einer
gedachten Vorstellungsverbindung oder -trennung und des Moments
der Realität , die letzteren aber die Synthese einer realen Diärese mit
dem Moment der Realität vollziehen . Allein halten wir fest : die

Urteile der ersten Art können ihre Aufgabe nur erfüllen , wenn sie
sich mit den den falschen Sätzen contradiktorisch gegenüberliegenden
wahren decken und somit eine reale Synthese oder Diärese darstellen ;
in jenem Fall aber werden sie Bejahungen , in diesem verneinende
Urteile , die ein reales Nichtsein aussprechen . In den Aussagen der
zweiten Art andererseits sind Synthese und Diärese ineinander ; beide
liegen in der Copula „ist nicht“ . Ja , es wurde bereits darauf hin¬
gewiesen , dass die Aristotelische Analyse des Wesens des Urteils
überhaupt nicht soweit in die Tiefe reicht , um die in den negativen
Aussagen dieser Art enthaltene Synthese herausheben zu kön¬
nen ; und die reale Trennung der beiden Urteilsvorstellungen , die
durch das pTjga „ist nicht“ vollzogen wird , ist nichts anderes als
eine Verneinung der Beziehung der einen auf die andere , also eine
Diärese dieser Beziehung (des Urteilssubstrats ) von dem Begriff der
Realität . Darum fallen auch die Urteile der zweiten Art unter die erste

1) De interpr . 11 . 21a 32 f. zb 8s (at] Sv, Sxt Sogaaxöv , om aArj&sg slrcslv
ov xi • 56ga y&p auxoö ou% saxiv , Sxt saxtv, &XX’ Sxt otw saxtv. Dass diese Stelle
sich auf das negative Existentialurteil bezieht , ergibt der Zusammenhang .
Anlass zu dem Satz hat die im Vorausgehenden erörterte Frage gegeben ,
ob in dem Satz »Homer ist ein Dichter « der andere enthalten sei : »Homer

ist «. Von hier aus lag die Frage nahe , ob man überhaupt von einem Nicht¬
seienden das Sein aussagen könne .

2) Met . F 2. 1003 b 10 : Stö xotl xö pyj ov sTvat pi) ov cpajiiv.
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Betrachtungsweise ; dem entspricht , dass kraft der realen Gleitung des
Satzes vom ausgeschlossenen Dritten die real begründete Aufhebung
einer Vorstellungsverbindung mit einer realen Trennung identisch ist .
So verschwindet der Unterschied der bloss logischen und der ein reales
Nichtsein aussprechenden Verneinungen endgültig . Und wir können
feststellen , dass die negativen Urteile ihrem Urteilscharakter und
ihrer ontologischen Bedeutung nach sämmtlich gleichartig sind .

Eine interessante Beleuchtung erhält diese Darstellung durch
die Ausführungen des Aristoteles über das Ni cht sei ende .
Wie vom Seienden , kann auch vom Nichtseienden in sehr verschie¬
denem Sinn gesprochen werden ' j . Einmal ist , wie bereits bemerkt
wurde , das Falsche , genauer das falsche Urteil ein Nichtseiendes .
Das real Nichtseiende aber kann jeder der verschiedenen Kategorien¬
gattungen angehören . So ist Nicht -mensch , aber auch nicht -weiss
ein Nicht -seiendes . Das Nichtseiende kann ferner ein aktuell nicht -

seiendes sein ; allein auch das potentiell Seiende kann als nicht -seiend
bezeichnet werden . Im Gebiet des letzteren wird schlechtweg
(airAwc;) nichtseiend das genannt , was diejenige Substanz , die es
werden kann , noch nicht ist , z. B . Nicht -mensch ; dem schlechtweg
Nichtseienden aber tritt das in einer der anderen Kategorien liegende
Nichtseiende gegenüber , welches an einer potentiell oder aktuell
seienden Substanz potentiell ist . So wichtig jedoch das Nichtseiende ,
das gleichwohl ein potentiell Seiendes ist , für die Aristotelische Meta¬
physik und Physik sein mag , sofern es der Ausgangspunkt alles
Werdens und Vergehens , aller Bewegung und Veränderung ist , so
wenig kommt es für die negativen Seinsurteile in Betracht . Für
sie hat nur das aktuell Nichtseiende ein Interesse . Natürlich kann

auch das Nichtseiende in diesem Sinn in jeder der verschiedenen

1) s . ausser Met . A 7. E 2 . 1026 a 35 . 0 10. 1051 a 34 ff. Met . A 2. 1069 b
27 namentlich N 2. 1089 a 15 : nolXaioK Y“P T° °vi stcs'-ö'I] * «1 tö öv
xal To usv jiv] öcvfrpamovaYjjiaivet zb |r /j sTvca zobi, zb Ss ij.t) sütti) to stvca toiov -
8t u . s . w . a 25 — 28 : dtXM eusiSTj zb [isv xkto tccc; Ttxwcsts jit ) qv laa ^ wg xat ;

xaT7]Y0p£ai£ X^ sxat , Tzxpä, xoöxo 5$ zb &>$ d>sö8o£ Isyzzot.'. }iY] öv xotl xo xaxa 86-
voqnv, Ix xoutou Tj y ^ 60^ loxtv. ferner phys V 1. 225 a 20 ff. -. . . to pi) öv
XIysxxi xX.sovaxöjs . • Angeführt wird xo xaxdc auv&eatv 7̂ Sialpsaiv (d. h . das
;iT | öv d)g tjisööos ) , ferner xö xaxoc Süvainv , xö xtp auXfig xax ’ IvspYetav ovxt dtvxt-

xs£[isvov ; das AtcXws jiy| öv wird nachher genannt : xö &TtXG3girv) x68s (z . B . [ii ]
av&pontos) ; von dem letzteren wird noch unterschieden xö pb Xsuxöv ü) |irj
dYaltöv . . . ( sitj y * P “ v avEpMTtog xö [iy ; Xsuxöv ).
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Kategoriengattungen liegen . Allein hier zeigt sich , dass in allen
diesen Fällen ein Nichtseiendes auch von einem Seienden ausgesagt
werden kann ; so kann z. B. selbst ein substantiell Nichtseiendes , wie
Nichtmensch , von einem wirklich Seienden prädiciert werden . Auf der
anderen Seite lassen sich auch einem Nichtseienden selbst positive
Prädikate (wie z. B. Sô aaxov) beilegen . Das weist darauf hin , dass
zwischen „schlechtweg nicht sein“ und „etwas nicht sein“ (a^ AG):
pi] eivxi und prj stvca xt) zu unterscheiden ist , und zwar in anderer
Weise , als in der Sphäre des potentiell seienden Nichtseienden .
Das schlechtweg Nichtseiende im aktuellen Sinn ist nämlich nicht
etwa nur nicht eine bestimmte Substanz , es ist vielmehr überhaupt
keines der wirklichen Dinge , kein äv. Gleichwohl ist es etwas , näm¬
lich ein Nicht -seiendes 1).

Diese Erörterungen geben uns einen Einblick in die realen Ver¬
schiedenheiten der negativen Urteile . Nicht als ob bei Aristoteles
das negative Urteil nur eine Synthese eines Subjektes mit irgend
einem Nichtseienden wäre . Derartige Sätze wären positive Urteile ;
denn das Nichtseiende ist an sich ein övopa aopcaxov. Allein wir
können vom Nichtseienden auf das negative Urteil schliessen . Dann
heben sich die Sätze , welche von einem (seienden oder nichtseienden )
Subjekt irgend eine kategoriale Bestimmung verneinen 2), deutlich
von denjenigen ab , welche von einem Nichtseienden das Sein schlecht¬
weg leugnen .

So hat die Einteilung der negativen Urteile in zweigliedrige
Existentialsätze und dreigliedrige Urteile , welche ein bestimmtes
Prädikat von einem Subjekt negieren , von anderer Seite her ihre
Begründung und Ausführung erhalten . Zugleich ist der Begrilf des
Nichtseins näher bestimmt worden . Es hat sich gezeigt , dass Nicht -

1) s. dazu soph . eh 5 . 166 b 37 ff. Bier wird vor der Verwechslung des
£v {xspsi Xsyöpevov und des änÄ &g Xsy. gewarnt . Daraus , dass xö pi ] ov laxi
5o£aaxöv , folgt nicht , 8xi xö pvj ov eaxiv ' o u yapxocöxöv slvaixsxiy . ai
sTvat 6c nX & g. Ferner folgt daraus , dass das Seiende xwv övxoov xt, pV) ioxiv ,
wie z. B. |j,7] dcvS-pcoicog, nicht , Sxt, xö Sv o ü x s o x ■. v ö v. top . IV 1. 121a 22 :
xaxa y &P xoö Svxog xö öoijaaiöv xaxTjyopTjS'rjasxat • noXXd ydp xwv pxj ovxov
öogaaxd . soph . el . 25 . 180a 33 ff. : dp’ ivSs ^svai xö pd) öv sTvoa; dXXd pdjv eaxi
ys xi pd] Sv. öpoicüg Ss xal xö öv oöx saxaf oö ydp saxai u xwv ovxcov ......
xö jidj öv, oüx el eaxi xi, xal iaxw dxXwg. cf . phys . I 3. 187 a 5 f .

2) vgl . zu diesen auch Anal . pr . I 37 . 49 a 9 f .
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sein teils „an einem Seienden oder Nichtseienden nicht sein“ , teils
„überhaupt nicht zu den seienden (individuell wirklichen ) Dingen
gehören“ heisst , und dass jene Einteilung der Urteile auf dieser Ver¬
schiedenheit beruht . Allein das gemeinsame Moment in allen Be¬
deutungen des „Nichtseins“ ist : „zum Individuell -substantiellen nicht
in Beziehung stehen“ . Lässt sich aber ein solches „Nichtsein“ von
einem Urteilsinhalt prädicieren , so liegt eine reale Diärese des ersteren
von dem Moment der Realität (dem Begriff „zum Individuell -sub¬
stantiellen in Beziehung stehen“ ) vor . Das ist der überall sich gleich -
bleibende Grundcharakter der negativen Urteile nach der realen Seite
hin , in welchem auch die logische Eigenart und Bedeutung dieser
Sätze zuletzt ihre Begründung findet .

3) Noch fehlt ein Moment , welches die Charakteristik der Ver¬

neinung erst zum Abschluss bringt : Jeder Verneinung liegt eine Be¬
jahung gegenüber , wie jeder Bejahung eine Verneinung entgegen¬
steht . Das dadurch bezeichnete logische Verhältnis ist der con -
tradiktorische Gegensatz , die Antiphasis 1), in welcher die
Stellung des bejahenden zum verneinenden Satz zu ihrem präcisen
Ausdruck kommt . Dieser Gegensatz wirft aber nicht bloss auf das
negative Urteil ein Licht ; er bestimmt nicht bloss eine Verschieden¬
heit zweier Urteilsarten , welche den Urteilscharakter an sich nicht
berühren würde . So gewiss vielmehr die Coordination der Bejahung
und Verneinung eine ursprüngliche ist , so gewiss der contradiktorische
Gegensatz sogleich zur Definition des Urteils selbst verwendet werden
kann , so gewiss ist die Antiphasis ein integrierender Bestandteil im
Wesen des Urteils überhaupt . In der Beziehung zur Antiphasis er¬
hält die Bestimmung der Eigenart des Urteils ihre Vollendung . So
bestätigt sich auch , dass die Gesetze des Widerspruchs und des aus¬
geschlossenen Dritten für das Urteil als solches grundlegende Be¬
deutung haben ; denn sie sind es, welche den contradiktorischen
Gegensatz in seinem innersten Wesen zum Ausdruck bringen . WieO o

das Sein durch den Gegensatz zum Nichtsein , das Nichtsein durch
den Gegensatz zum Sein erst seinen vollen Sinn erhält , so erreicht

1) De interpr . c. 6. 17 a 31— 34 : Saxs bylov , ötl ndcovj ttaxacpccaei iaxiv anö -
q>ixoi£ dcvxixsijiivv} zai may ccrcô dcasi zaxäcpaaig . xai saxa) ÄvxCcpaatg xoöxo, xaxd -
<paaig y.cci anocpaaig at dmi %s£|isvoa .
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auch das Urteil seine logische Bestimmtheit erst durch den Gegen¬
satz zu der contradiktorisch gegenüberliegenden Aussage .

Allein die Antiphasis ist nur eine der vier Arten von
Gegensätzen (avicxsipsva , avuO-sae^), die Aristoteles gewöhnlich
aufzählt . Zum contradiktorischen Gegensatz kommt noch der con-
träre (evavttoT̂ c;, Töcvavica), die Privation (arsp^acg und e ĉc) und die
Relation (t « Ttpoc;ti ) ’) . Während nun die Relation für unsere Unter¬
suchung ausser Betracht bleiben kann, ist auf den conträren Gegen¬
satz und auf die Privation kurz einzugehen . Vielleicht erhält von
ihnen aus das Bild der Antiphasis und die Charakteristik der Ver¬
neinung eine Ergänzung oder Correktur.

Zunächst freilich scheinen avtccpaatg einerseits , IvavxtoTrjsund
axep'qoiq-ehc, andererseits unvergleichbar zu sein. Denn während die
beiden letzten Arten des Gegensatzes Verhältnisse von Begriffen
(Vorstellungen ), bezw. dem ihnen im Realen Entsprechenden sind,
liegt der contradiktorische Gegensatz in primärer Weise
im Bereich der Urteile . Wenn nämlich der Verfasser der Post -

prädikamente sagt , die Glieder einer Antiphasis , die wie Bejahung
und Verneinung einander gegenüberliegen , seien stets entweder wahr
oder falsch , wenn er ferner hervorhebt , dass Urteilsinhalt und Ur¬

teil selbst wohl zu unterscheiden , dass Bejahung und Verneinung

1) s. dazu namentlich Met . A 10 und 22. I 4—10. top . II 2. 109 b 17 ff.
c. 8. Y 6. In Met . A 10 scheint Aristoteles ausser den gewöhnlichen 4 noch
zwei weitere Arten von Gegensätzen einzuführen : &vxiit£;p,sva ^sys-tou ävucpaa'.g
xal xavavTia xai xä upog xi xod axspTjaig%at Igig xai kt, äv xai etc; a [otbv wird
mit Recht von Bonitz und Christ gestrichen ] at ysveaets cpü-opaC xat öaa
jiV) dvSexsvat &[ia ixapeTvat xfö dp-cpotv Ssxxtxcp, xaüxa dvxixstaüm Aeyexai, y auxd
^ äg wv saxtv. S. dazu Bonitz S. 246 f., der übereinstimmend mit Waitz die
beiden letzten Arten auf die 4 anderen reduciert . Wenn aber Bonitz bemerkt :
quintum enim genus vel ad dvxty>ccaiv vel ad axspTjatv xat i t̂v, sextum vel ad
axepyjatv xai s£iv, vel ad xdvavxta revocari potest , so ist das nicht ganz richtig ;
die 5. und 6. Art lassen sich vielmehr auf alle drei Arten , auf dvxkp., Ivavx.
und axepT)atg xai egtr, nur nicht auf das Tzpög xt zurückführen . Die Erklärung
von Waitz freilich ist nicht zutreffend . — vgl . zu den 4 Gegensätzen auch
die Postprädikamente (und zwar cat . 10 u. 11) , deren Unechtheit übrigens
zweifellos feststeht ; zu der letzteren Annahme nötigen auch , wie wir sehen
werden , innere Gründe , obwohl sich des Verfassers Ausführungen an wesent¬
lichen Punkten mit den Aristotelischen Anschauungen berühren . Dagegen
halte ich an dem Aristotelischen Ursprung der 9 ersten Capp . von cat . (we¬
nigstens bis 11b 7) fest . Die Gründe , die gegen die Echtheit derselben an¬
geführt werden , scheinen mir nicht zwingender Art zu sein. s. Zeller 3 S. 67 Anm .
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stets Sätze seienx), so ist das durchaus Aristotelisch. Auch Ari¬
stoteles schärft häufig genug ein, Bejahung und Verneinung müssen
entweder wahr oder falsch sein; Wahrheit und Falschheit aber findet
sich nicht im Gebiet des Einfachen, der isolierten Vorstellungen und
Begriffe, sondern ausschliesslich im Bereich des Zusammengesetzten,
der Sätze; das Wort , der Begriff, die Vorstellung allein ist noch
nicht Bejahung oder Verneinung. Und Ausdrücke, wie Nicht-mensch,
nicht-gerecht, nicht-gedeihen, sind, wie sich gezeigt hat , unbestimmte
ovojicaa, bezw. prjjxaTa, die, wenn sie ins Urteil eingehen, wie posi¬
tive Bestandteile zu behandeln sind 2). Auf der anderen Seite aber
entspricht es der Aristotelischen Anschauung auch, wenn die Post-
prädikarnente den contradiktorischen Gegensatz auf das Gebiet der
Begriffe übertragen und logische Gebilde wie „sitzen“ und
„nicht-sitzen“ als Antiphasis betrachten 3). Wenn Aristoteles z. B.
die Wörter mit a privativum , die an sich Privationen bezeich¬
nen , zugleich Negationen nennt (cd arco xoö ä dacocpdastc; Met.
A 22. 1022b 32), wenn er ferner von Gattungen spricht, innerhalb
deren die Verneinung zugleich den conträren Gegensatz mit sich
bringe , wie etwa die Negation der geraden Zahl zur ungeraden, dem
conträren Gegenteil der ersten führt (Met. I 7. 1012 a 9f : ev oaoi<;
ycvsaiv ifj äTcoyaaic, xö evavttov emcpspst), wenn er weiter das eine
Glied eines privativen Gegensatzes als Bejahung bezeichnet (de coelo
II . 3. 286 a 25 f : xod xvji; axspYjaswc; npcxepovr) xaTacpaatc, keyco5*
olov xö Feppöv xoö «jmxpoö), wenn er endlich „sehen“ und „nicht-
sehen“ geradezu als xccx’ dvxkpaaiv dvxtxsipeva betrachtet (top. I 15.
106 b 13—20) 4), so ist damit die ursprüngliche Position ebenso be¬
stimmt wie in cat. 10 aufgegeben. Von hier aus wird es aber
möglich, die Antiphasis dem conträren Gegensatz und der Privation
an die Seite zu stellen ; das Hauptmerkmal des contradiktorischen
Gegensatzes bleibt auch jetzt , dass seine beiden Glieder kein Drittes,
kein Mittleres zulassen. Nimmt man dazu, dass Privation und con-
trärer Gegensatz ihrerseits ins Urteil eingehen können, und zwar um

1) cat . 10. 12 b 6- 10. 13 a 37 ff.
2) s. oben S. 6 Anm . 1—8. S. 110 f . S . 131 .
8) cat . 10. 12 b 10— 15.
4) vgl . dazu auch Top . V 6. 136 a 5 ff. II 8 . 113 b 15 ff Anal , post I 4.

73 b 21 u. ö.
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so eher , da beide nur auf dem Hintergrund eines gewissen Substrats
hervorzutreten vermögen , so wird es völlig verständlich , wie Ari¬
stoteles die Antiphasis mit den beiden anderen Arten des Gegen¬
satzes vergleichen kann .

Der contra re Gegensatz ist eine Art von Unterschied
(Stacpopa Tis) 1), genauer eine Verschiedenheit von Merkmalen , durch
welche sich gewisse Begriffe oder Dinge unterscheiden . Darin liegt , dass
diejenigen Begriffe nicht in das Verhältnis des conträren Gegensatzes
treten können , welche nicht im stande sind , unterscheidende Merk¬
male zu werden . Deshalb können Substanzen , und zwar die ersten ,
die individuellen , so gut wie die substantiellen Allgemeinbegriffe , die
substantiellen Gattungen und Arten , nie in conträrem Gegensatz zu
einander stehen 2) , obwohl auch sie, oder 'wenigstens die individuellen
Substanzen und die substantiellen Artbegriffe , sich auf einem allge¬
meinen Hintergrund (der Art oder der Gattung ) von einander abheben ;
während z. B. qualitative Begriffe , auch wenn sich an ihnen Gattung und
artbildende Merkmale unterscheiden lassen , in conträre Gegensätze ein -
gehen können a) . Daraus ergiebt sich unausweichlich die Consequenz ,
dass nicht die Arten einer Gattung als solche , nicht die individuellen

1) Met . I 3. 1054 b 32 : xod ^ svotv-uwau ; Siacpopa x'.g. ebenso T 2. 1004 a
20 f . I 4 Anfg . : srcsi ös Sioccpspsiv ivSsxsxai dAX̂ Xcov xdc Siacpepovia TtXeiov xai
sXa'txov, sau ug v.at [leyiatY ) §iacpopd, xal xatrojv Xsyto £mvucoacv.

2) cat . 5. 3 b 24 —27 : ÖTtdcpxst. Öe xaTg obaLctc, xac xo [ir]§sv ocuxalg evavxiov
sfvai . X7j yäp uptox̂ ouai^ xl öv sI't) ivavxtov , ofov x(p xlv: dvO-pdiTK}), tj xljj uvE ^(ptp;
O’jSsv ydp sauv svavxiov . ouös ys xö3 dvfl-ptüixcp^ xcp ^qjcp oöSsv sauv svocvxiov.
phys . I 6 . 189 a 32 f. : sxi oux slvaE cpocjisv oöaiav ivavxEav oüaEqc. cf . a 29 . de
interpr . 14. 23 b 29 — 31 : 8ooig Ss eaxiv ävavxEa . . Als Beispiel dafür wird
angeführt : dv-̂ pcoxog. Met . F 10. 1018b 1—3 spricht nicht dagegen : §xspa
xm s!8st Xsyexai 8aa xs . . xal Saa Iv xqj auxaj y£vsi övxa Siacpopdvs^st, xai 8 a a
ävx 'goöalqidvavxttoatvexsi . Es ist damit dieselbe svavxitoaig gemeint ,
von welcher I 9 . 1058 b 14 f. gesagt wird : ev xqi Aöyq) svsaxtv IvavxEcoatg(Gegen¬
satz : Sv xfj öXyj) . cf . 22 f . den Gegensatz : xocxd xTjv ouotav und §v vft SX̂ ;. In
jener Stelle sind die am weitesten voneinander abliegenden Arten innerhalb
einer Gattung gemeint , deren unterscheidende (conträr entgegengesetzte ) Merk¬
male im Wesen der Begriffe , nicht etwa nur in der Materie liegen .

8) z . B . das Weisse , Schwarze Met . I 7 und öfters , Gerechtigkeit und Un¬
gerechtigkeit cat . 8 . 10 b 12 ff. u . s . f. — Wenn übrigens auch von vielen
den anderen Kategorien (ausser der 1.) angehörigen Bestimmungen , wie z. B.
von sämtlichen bestimmten Quantitätsbegriffen gesagt wird , sie vermögen
keinen conträren Gegensatz zu bilden (cat . 5. 3 b 27 —31 . vgl . c. 6. 5 b 11 ff.),
so hat das andere Gründe , die für uns nicht in Betracht kommen .
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Erscheinungen innerhalb einer Art überhaupt einen conträren Gegen¬
satz bilden können : conträr entgegengesetzt sind Begriffe zuletzt
nur , sofern sie sich als Bestimmungen an einem Substantiellen be¬
trachten lassen ]) oder sofern sie zu einem einer anderen Kate¬
gorie ungehörigen Allgemeinen als specialisierende (specifizierende ,
bezw. individualisierende ) Merkmale hinzutreten . Das ist im Auge
zu behalten , wenn nun das Wesen des conträren Gegensatzes ge¬
nauer entwickelt wird . Glieder einer EvavTtöirjc sind nämlich im
einzelnen diejenigen generisch , specifisch oder individuell verschie¬
denen Begriffe , welche am weitesten auseinanderliegen : also ein¬
mal verschiedenen Gattungen ungehörige Merkmale , wenn sie
nicht zugleich an einem und demselben Subjekt sein können ,
ferner diejenigen Arten innerhalb einer Gattung , welche sich am
stärksten von einander unterscheiden , sodann die am weitesten von
einander abliegenden individuellen Bestimmungen , die an einem
dafür empfänglichen Einzelsubjekt — vermöge der materiellen Seite
seiner Erscheinung — hervortreten können , endlich die am meisten
von einander verschiedenen von den unter dasselbe Vermögen fal¬
lenden Begriffen (so sind z. B. die am weitesten von einander ab¬
liegenden Gegenstände einer Wissenschaft avavüa.) 2). Die Aus -

1) vgl . de somn . 1. 453 b 27 —81 : dsi ydp xd svavxia xac kni xtov dAXwv
■aoü. sv tou ; cpuai.xoig sv xffi auxö 8exxix4 > yatvsxca ytvö|isva xai xoö aüxoö ovxa
Tzd%-vj, Xsya) 8’ otov uyieta xai vöaog, y.al y.6XXoq aal vloyoc , xal toyjjg xat dafl-s-
vsia , xai xai xuyXötTjg, xal dxovj xai xwyöxijg . Dass das dsxxixöv in diesem
Fall nicht die Gattung , wie Prantl S. 222 anzunehmen scheint , sondern die
individuelle Substanz ist , ergibt sich aus den gewählten Beispielen und aus
dem Zusammenhang (cf . 454 a 19 —21 : opoitog §s xai oxi oüSev laxiv 8 dsüyp ^-
yopsv ^ dsi xaFsüäsi , dXAd xolg auxotg öndp ^ sx xöW dpyäxepa xd
xd -9-7] xaöxa ). Es sind dieselben ivxvxta , wie xd rcXsioxov §iacp4povxa xtSv s.v xßj
cci>T(p Ssxxixw 1018 a 28 . Aristoteles will also auch nicht sagen , dass alle svav-
xia an einem derartigen Sexxixöv sein müssen , sondern : immer sind in solchen
Fällen die kvotma an demselben dsxxixöv . — vgl . dazu auch cat . 5 . 4 a 10 ft'.,
wo es als ’iSiov der concreten Einzelsubstanz bezeichnet wird , xaüxöv xai !v

dpiFpfö ov xßv ivavxtcov s?vat Ösxxixöv. b 14 : vöoov ydp xal öyisiav dexsxai , xai
XsDxöxTjxa xal psXaviav .

2 ) Met . A 10 und I 4 . 1018 a 25 ft. : Ivavxia Xlysxat 1) xd xs jjtvjSuvaxd dpa
xcp aöiff ) napstvac xßv 8:acpsp6vxü>v xaxd yevog, xai 2) xd txXeioxov Siayipovxa xßv
ev x^ aöx î ydvst (ebenso 1055 a 28 ; es handelt sich hier um xcp sISst Sca®s-
povxal, xal 8) xd uXetaxov 8ta<yepovxa xßv §v xaöxip Sexxixtp (ebenso 1055a 29 f . ;
das wird dort erklärt : ^ ydp üXv) y aöxYj xotg ivavxioig . Nach 1 9 ist damit
diejenige evavxicocxp charakterisiert , welche nicht lv xß loyw , sondern iv xjj
uAij svsaxtv. Derartige svavxta sind z. B . xo dppsv xai tHjXo, welche oö xaxd
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drucksweise in dieser Erklärung ist nicht überall genau . Halten
wir fest : die evavTioxrjs ist stets ein Verhältnis von unterscheidenden
Merkmalen, und man kann, genau genommen , nur sagen : gewisse
unterscheidende Merkmale stehen in conträrem Gegensatz . Sind z. B.
schwarz und weiss die am weitesten auseinander liegenden Arten
innerhalb des Gattungsbegriffs Farbe, so sind doch nur die Merk¬
male, durch welche sie sich von einander abheben, d. h. die Begriffe
verbindend und trennend, als conträr entgegengesetzt im ursprüng¬
lichen Sinn zu bezeichnen . Wird aber diese Bezeichnung auf die
Artbegriffe schwarz und weiss selbst übertragen 1), so ist das, wie
XTjv oöatav — des £(pov — etÄX’ §v rg öXr] xai Tip atöp-ora sind ), xal 4) xä uXstaxa
öuxcpepovxa xföv öxö xtjv aüxTjV Sövaptv (1055 a 31 f. : xai xä ukö x'/jv aöxvjv ouva-
jj.iv uXecaxov Stacfspovxa. Das wird durch ein Beispiel illustriert : ,xai yxp 7j
iniavrjiiv} mpi ev ysvog fj pia , sv ot$ t] xeXeta Stacpopä peytaxyj''. Das alles wird
dann zusammengefasst : xai Yj Stacpopä psY âx',) ^ Tj xaxä ysvos i) xax’
sTSog. Alle übrigen svavxta lassen sich auf die aufgezählten Arten reducieren
1018 a 31 ff. 1055 a 35 ff', (vgl . zu dieser Ausführung die Darstellung der
Postprädikaxnente : ävdyxrj 5s xrivxa xä Svavxta i) sv x̂ j auxq) ysvsi — so psXav
und Asuxöv in dem ysvop ^ v̂avxtoig ylvsaiv — so Gerechtig¬
keit und Ungerechtigkeit , jene in dem Y&vog äpsxyj, diese in dem y. xaxia —.
7j aöxä ysvYj sfvat — so gut und schlecht ). Die Arten 2—4 hat also Met. I 4
mit A 10 gemeinsam . Dagegen scheint bezüglich der ersten eine tiefgehende
Differenz zu herrschen . In jener Stelle nämlich wird die erste Art bestimmt
verworfen : es wird als ein Charakteristikum der ivavxwxTjg betrachtet , dass
die xeveoetq ex xwv svavxünv eiaiv <&g iaxätwv vgl , 1055 b 16 f . (Die Definition
des evavx. wird daraus so abgeleitet : xö 8s xöv saxäxwv SiäaxTjpa peycaxov, waxe
xai xö xföv svavxiaiv). Nun zeigt sich aber : xä ysvsc Stacpspovxa oöx
sxsi 68öv sig äXlTjAa , äXX ’ &nix si xai äoöpßXrjxa .
Daraus folgt , dass die ysvei 8iacpepovxa keine evavxtöxrjg zulassen . Die Differenz
erklärt sich nun aber völlig befriedigend aus einer verschiedenen Fassung
des Begriffs der Gattung an beiden Stellen . In Met. I 4 ff. nämlich ist dieser
Begriff in seiner technischen Bestimmtheit gefasst : ysvsi Siaqjepovxa sind m
pr) eaxc xoivyj tj ö/G] prjSE ysveats sig ä,XXr]Acx, 1054 b 28 f. ; pexaßäXXstv8’ 4g äXAou
ysvouj sig &XXo ysvog oöx iaxiv 1057 a 26 f. ; von hier aus fallen Begriffe wie
äpExV] und xaxia in eine Gattung . An anderen Stellen , z. B. top . IV 3. 123b
1 ff. liegt eine laxere Fassung des Begriffs der Gattung vor . Hier werden ,
ganz wie in der angeführten Stelle in den Postprädikamenten , äpexv) und xaxia
als ysvvj Ivavxia , SixaioaüvTj und äStxla als svavxta, welche in jenen einander
conträr -entgegengesetzten Gattungen liegen , behandelt ; so lässt sich auch
von einem zwischen gewissen Gattungen liegenden Mittleren reden . In Met.
A 10 hat Arist . offenbar auch diese weniger strenge Fassung von ysvog im Auge .

1) Met. I 7. 1057 b 6 ff.: . . . at Statpopat xpoxspat, dvavxtat iaovxat at jroivj-
aaaat xä ivavxta slär/ (hg ysvoug. . . . ofov sl xö Äsuxöv xai psXav ivavxta, saxt, 8s
xö psv Staxpixtxöv XP®!1“; auyxpixixöv xp®ffa) aöxat at Siacpopac xö Staxptxi-
xöv xai auyxpixixöv Ttpöxspai' xä y’ evavxitog otaxepovxa päXXov svavxia.
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schon hervorgehoben wurde , nur möglich , weil die beiden Begriffe ihrer¬
seits Bestimmungen an einem Substantiellen werden können . Wenn
Aristoteles nun die Evavtioty^ im Gegensatz zu anderen Stacpopai als
den grössten oder als den vollkommenen Unterschied charakteri¬
siert 1), so ist diese Bestimmung von grösser Wichtigkeit . Es gibt
nämlich wohl eine Klasse von evavtia , die kein Mittleres zulassen ,
in welchen die Negation des einen Glieds sofort zum conträr ent¬
gegengesetzten führt (z. B. gerade und ungerade ) 2). Werden solche
Evavtux in Urteilen von einem Subjekt ausgesagt , so gilt , wenn das
Subjekt existiert , das Gesetz , dass notwendig einer der beiden Sätze
wahr , der andere falsch sein müsse 3). Allein dieser Klasse stehen
andere evavtta gegenüber , zwischen welchen ein Mittleres liegt . So
z. B. die Farben schwarz und weiss , zwischen welche eine Reihe
anderer Farben fallen . Hier findet das Kriterium , dass die äusser -

sten Glieder der Begriffsreihe als conträr entgegengesetzt zu betrachten
sind , seine Anwendung . Gehen solche Gegensätze in Urteile ein, so
besteht selbstverständlich keine Notwendigkeit im Sinne des Satzes
vom ausgeschlossenen Dritten 4). Uebrigens hat dieses Gesetz , genau
genommen , überhaupt für die Urteile , welche von einem Subjekt
conträr entgegengesetzte Begriffe aussagen , keine Geltung : denn
auch dann , wenn zwischen den Prädikatsbegriffen kein Mittleres liegt ,
lassen die Urteile eine dritte Möglichkeit offen , die Möglichkeit näm¬
lich , dass das Subjekt gar nicht existiert .

Die Ausführungen des Aristoteles über die Privation stimmen
nicht ganz zusammen . Man kann eine engere und eine weitere
Fassung des Begriffs unterscheiden . Ueberall zwar wird für die
Privation , noch bestimmter als für den conträren Gegensatz , ein

1) Zur Begründung dieser Charakteristik s . a . a . 0 . 4 1055 a 3 —33 . Geber
die ivavxidtris als oiayopä . liXeiog s. a 10— 17. Diese öiacpopä wiid auch als
öuxaT7)]ia jidytaxov bezeichnet . Zu dem räumlichen Bild vgl . Meteor . II 6. 308 a
30 ff. (s . auch Waitz I 309 ).

2 ) 1 4. 1055 b 23 f . (diese Stelle bezieht sich auch auf die evavxia ). c. 7
Anfg . r 7. 1012 a 9— 11.

8) 1055 b 9— 11 : laov nsv yäp v\ oux i'aov itav , Icov S’ i] aviaov oi>icav, aXX’
itnsp , ji6vov ev tw Gs7.~'.y.w xou laoo . icov und aviaov wird zwar an dieser Stelle
als piivativer Gegensatz angeführt ; allein die beiden Begriffe stehen nach
b 19. c. 5. 1056 a 7 f. auch in conträrem Gegensatz .

4 ) s . dazu namentlich Met . I 4 u. 7. Zu dem im Text festgestellten Un¬
terschied cf . auch Postprädicamente cat . c. 10. 11 b 38 ff'. 13 a 37 ff.
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Substrat gefordert , an welchem Besitz oder Beraubung sich finden.
Allein das Substrat ist nicht immer dasselbe. Ein Beispiel für die
Privation in der engeren Fassung , welche der Verfasser der Post -
prädikamente allein berücksichtigt , ist der Gegensatz von „sehen“
und „blind sein“ . Im Unterschied von der Verneinung , welche
schlechtweg die Abwesenheit eines Attributs bezeichnet , setzt die
Privation eine gewisse Naturbestimmtheit (eines Subjekts) voraus ,
bezüglich deren dann die Beraubung ausgesagt wird. Diese Natur¬
bestimmtheit aber ist nichts anderes, als die Empfänglichkeit der
Substanz für den Besitz der fehlenden Eigenschaft . Beraubung ist
also kurz gesagt das Fehlen einer Eigenschaft an einem Subjekt ,
welches dieselbe von Natur haben sollte 1). Es liegt auf der Hand,
dass eine Privation in diesem Sinne nur mit Beziehung auf concrete
Einzelsubstanzen ausgesprochen werden kann. — Anders da, wo der
Begriff der Privation weiter gefasst wird. Die bisher charakteri¬
sierte Steresis ist nun lediglich eine besondere Art der Privation im
umfassenderen Sinn 2). Aber auch diese Art ist erweitert . Nun wird
nämlich nicht bloss dasjenige Subjekt , welches eine Eigenschaft
nicht besitzt , die ihm selbst naturgemäss zukommen sollte , beraubt
genannt , sondern gleicherweise auch eine Species, welcher eine Be¬
stimmung fehlt , die der Gattung, unter welche sie fällt , von Natur
eignet : so kann nicht bloss ein menschliches Individuum, das seiner
Natur nach sehen sollte , sondern ebenso der Maulwurf, der zwar
nicht selbst , seiner Art nach, dessen Gattung (Tier) aber diese An¬
lage besitzt , als des Gesichts beraubt bezeichnet werden 3). Im ersten
Fall , d. h. dann , wenn es sich um ein Subjekt handelt , das eine

1) Met . T 2. 1004 a 14—16: diiooGta yäp yj duöcpaaig ixsivoü eaziv ' sv Ss
vfj oTspyjost xai utioxsiijAvt] xig cpuaig yiyvetai , xaaF tjg Xsyetai rj axspyjaig. top .
VI 3. 141a 11—14. Ttdocc ydp axipyjaig scra xoö xaxd cpuaiv urcäp̂ ovTOg. Dann
wird ausgeführt , dass es überflüssig sei, hinzuzufügen : xoö xtxxä cpöoiv, da aüxyj
■f] oxeprjaigyv4>P̂ °''; tcoisT 5xi xoö xaxd tpöatv /Isysiat . vgl . I 15. 106 b 21 tf. II 8.
114 a 7 tf. Y 6. 135 b 27 ff. Postpräd . cat . 10. 12 a 26 ff.

2) Ueber die axepy)aig als 3. Princip des Werdens neben sldog und öXyj s.
Trendelen bürg , historische Beiträge zur Phil . 1. Band . Geschichte der Kate¬
gorienlehre S. 109 ff. und Zeller S . 317 . — Zu der weiteren Fassung der oxs-
pyjoig s. Met . A 22 . I 4. 0 1 Schluss .

3) A 22. 1022b 22 ff. : axspyjaig Asysxtu gsv xpoixov. . . . (es ist die im
Text als 2. Hauptart (II) aufgeführte ), eva (I ) §’ iläv Jiscpuxög bxsiv y) auxö (1)
y) tö -pivog (2), p,yj ixv > ofov äXXag äv&pamog 5 xucpXögo îscog eaispvjxai xai dcmri-
Aag- xd jisv xaxä xö Ŷ V0S) 5e xaiP auxo.
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ihm von Natur zukommende Eigenschaft nicht hat , stehen jedoch
noch verschiedene Möglichkeiten offen : die Privation kann entweder
überhaupt oder aber mit einer näheren Bestimmung ausgesprochen
werden . Es lassen sich nämlich Eigenschaften denken , welche ein
Ding nur in einer gewissen Weise , einer gewissen Zeit , an einer
gewissen Stelle , in einer gewissen Relation , einem gewissen Grrad
u. s. f. haben sollte und nicht hat J) ; ebenso lässt sich ein „in ge¬
ringerem Masse vorhanden sein “ als Privation betrachten , wie denn
alle mit Hilfe eines a privativum vollzogenen Negationen einer Ei¬
genschaft eine Beraubung ergeben , obwohl dieselben durchaus nicht
immer das völlige Fehlen einer Bestimmung ausdrücken Si). Zu der
ersten Hauptart des privativen Gegensatzes tritt nun aber eine zweite :
Beraubung ist auch das Fehlen einer Eigenschaft , die an sich
Naturdingen zukommen könnte , an einem Subjekt , in dessen Na¬
tur selbst es nicht liegt , diese Eigenschaft zu besitzen . So ist
z. B. die Pflanze , die freilich zum Sehen überhaupt keine Anlage
hat , des Gesichts beraubt . Beraubtsein in diesem Sinn aber ist iden¬

tisch mit „schlechtweg nicht haben“ , genauer mit „unfähig sein zu
haben“ 3). Und Aristoteles kann diese Sterese eine als Unvermögen
des Substrats in der Definition desselben liegende Verneinung (avtc-
cpaa:'s tu ;. . . äSvvagia BiopiaQ-eioa Met . I 4. 1055 b 8. vgl . axep^atg
douvapca Scwpcapevrjc. 10 . 1058 b 27) nennen und sie derjenigen
Beraubung gegenüberstellen , die als eine mit der Empfänglich¬
keit des Substrats zusammenbegriffene Negation zu betrachten ist

1) A 22 . 1022 b 27 — 31 : st : säv nscpoxög xat ote rcecpuxevexetv jiVj ixv ' ^
Y&p zucpXöxYjc, aTspvjofg ug , xucpXcg§’ ou xoaä Ttaoav ^Xixtav, äXX’ f xscpoxsv
sxslv , säv p.ij BXV- §s xat cp xat xaO-’ 8 xat upog o xat &£ &v (J.Vj eyyi
xscpuxdg. 0 1. 1046 a 31 —34 : tj 8s axspyjats Xsysxat xoAXax.« S - xat yäp xb
sx.ov (II ) (auf Grund einer ä8uvajj.ta 31 ; es ist wieder die 2. Hauptart gemeint )
xat (II ) tö xecpuxög säv pyj s/j ; , ■ij 8Xci)g Yj ots uscpuxsv, xai '?j 65t , ofov xavxe -
Xtt>s, fi xäv öravaoöv. I 1055b 4— 6 : f\ yäp xö äduvaxov öXwg sx . £tv (II),
Yj (II ) 8 dev TCscpoxöc ; sx sl , v ^ axeprjxat f\ 8 X tüg YjK&q &.yo -
pta ^ sv . b21 f. : Stacpspst 8s (Saxsp stpvjxaf xö psv yäp iäv p.övov ^ iaxspTjiJii-
vov (II) , xö 5’ 0 1) iäv ■§ toxs y) sv xtvt, olov §äv sv fjXixtqc xtvt y) xqj xoptw y)
xävx 'g, I 2 ist in diesen Stellen offenbar zu II gezogen .

2) A 22 . 1022 b 31 ff.
3) 1022 b 22 —24 : oxspYjotg Xiysxat sva psv xpoxov (s , vorigeS - Anm . 3) iäv

jiYj syri xt xwv Ttscpoxöxcovs^saffat , xäv gv; aöxö f xscpuxöp s^siv, olov cpoxöv 5[jt-
päxcüv iaxspYjallat Xiysxai . S. ferner die in Anm . 1 angeführten Stellen .

Al a i e r , Die Syllogistik des Aristoteles . 1. Teil . 10
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(avTt<paa:s xc? . . . . auv£tXrj{i[x£vrj xw S£%xty.(j)) 1). Eine Privation
jener Art bietet sich uns z. B. auch im Unvergänglichen 2). Man
sieht sofort , dass der privative Gegensatz im ursprünglichen Sinn
sich damit bedeutend verschoben hat ; als Substrat des Gegensatzes
können nun nicht mehr bloss concrete Substanzen, sondern ebenso¬
wohl substantielle, ja auch ändern Kategorien ungehörige Allgemein¬
begriffe dienen, und das charakteristische Merkmal der Privation ,
dass das Substrat für den Besitz der fehlenden Eigenschaft irgend¬
wie empfänglich sein müsse, ist in der zweiten Art verloren gegangen.

Das Verhältnis der Privation zum conträren Ge¬
gensatz wird einerseits durch den Umstand , dass eine Art des
conträren Gegensatzes ein Verhältnis von Merkmalen eines indivi¬
duellen, concreten Substrates ist , andererseits aber durch die Ver¬
schiebung , welche der ursprüngliche Begriff der oxeprjo'.q erfahren
hat , bestimmt ; durch letztere Thatsache ist namentlich dasjenige Mo¬
ment , welches die Beraubung von der evocvxtoiyjc; unterschied , das
Merkmal der naturgemässen Empfänglichkeit des Substrats für den
Besitz der fehlenden Eigenschaft , in den Hintergrund gedrängt worden.
So sind Privation und conträrer Gegensatz einander nahe gerückt .
Die erste evavxt'watg ist Besitz und Beraubung , und jeder conträre
Gegensatz schliesst zugleich eine Privation ein , während anderer¬
seits nicht auch umgekehrt jede Privation ein conträrer Gegensatz
ist ; einen conträren Gegensatz bildet vielmehr nur die vollkommene
Beraubung , d. h. das privative Verhältnis , in welchem die beiden
am weitesten auseinanderliegenden Begriffe einer Beihe zu ein¬
ander stehen 4). Darin ist schon ausgesprochen , dass der ste-

1) So ist 1055b 7 f . zu erklären , eine Stelle , der auch Bonitz (S. 483 )
nicht gerecht geworden ist . Bonitz verkennt den Unterschied der beiden hier
ins Auge gefassten Arten der oxepTjatg.

2) Met . I 10. 1058 b 26 ff.
3) Was die Postprädikamente cat . 10 . 12 b 26 ff. bieten , dazu s. die rich¬

tige Wiedergabe Zellers S. 217 . Die Ausführungen an dieser Stelle sind zum
Teil wunderlich und abstrus ; sie widersprechen auch den Aristotelischen An¬
schauungen so offenkundig (man denke z. B. an die Art , wie der Verf . das
Verb . der aziprjc.g zur Veränderung bestimmt ) , dass schon dadurch die Un¬
echtheit dieses Anhangs bewiesen wird .

4) Met . 1 4. 1055 a 33 — 85 : Ttpcüxyj §e svcmtwaig %al axspyjafg äativ, ob
Ttaaa öe axepTjaig . . . . älX ij xig &v xsXsia b 14 f. : ^ gsv svavxiwaig axspTja'.g
dev xi£ ebj Tcäaa, vj §s axspyjatg lacog ou Ttaaa evavxtöxvjj. b 18 f . : uäaa ydcp svav-
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retisehe Gegensatz viel weiter reicht, als der conträre ; denn auch
die Mittelglieder zwischen den Extremen bilden untereinander und
im Verhältnis zu den letzteren Gegensätze des Besitzes und der Be¬
raubung . Zwar wird hervorgehoben , dass es auch zwischen den
Gliedern des privativen Gegensatzes vielfach ein Mittleres gebe. So
liegt zwischen Haben und Beraubtsein das „weder haben noch be¬
raubt sein“, das „mehr oder weniger haben“, zwischen dem Sehen
des völlig Gesunden und dem Nichtsehen des völlig Blinden das
Sehen, bezw. Nichtsehen des Einäugigen, zwischen dem Gerechtsein
undüngerechtsein das „weder gerecht noch ungerecht seinAllein
streng genommen sind die Mittelglieder in allen diesen Fällen
auch wieder Privationen : auch das „in geringerem Grade haben“
ist ein Beraubtsein ; ebenso ist das Mittlere zwischen Gerecht
und Ungerecht , zwischen Gross und Klein eine Privation , nämlich
eine änoyocaig oTspTjiLxyj, und in derselben Weise ist das Gleiche
dem Grossen und Kleinen, das „weder gut noch schlecht sein“ dem
Guten und Schlechten entgegengesetzt 1). So wird die ursprüng¬
liche Position, dass auf begrifflichem Gebiet zwischen den Gliedern
eines steretischen Gegensatzes ein Mittleres nicht möglich sei, ge¬
wahrt . Zugleich aber ist doch die Gleichartigkeit desselben mit
dem conträren Gegensatz in dem Mass betont , dass das negative
Glied des ersteren auch als ein Positives (als tccoc; 1019 b 7,
als sioöi izujg 193 b 19. cf. Met. Z 7. 1032 b 2 ff.) betrachtet wird 2).

vmgic , 'iyzi ctepTrjatv ■8-axspoi ) tmv Ivavnoov . 26 f . : dst 6-dxspov töv Ivavtiwv

ysxat xaxä axspyjaiv, vgl . 0 2. 1046 b 14 f . : yj y&P oxspTjoig t) npmvj xb ävav-
xiov, omr) d’ XKocpopä. ■9-axspou. ferner F 6 . 1011 b 18 f. 2 . 1004 b 27 u. ö.

1) s. dazu A 22 . 1023 a 1— 7. I 4 . 1055 b 23 f . und c. 5 .
2 ) Darum ist aber doch die Ansicht Zeller ’s , der annimmt (S. 218 ) , dag

Verhältnis der oxep. und §£1$ müsse entweder unter die dvxicpaais oder unter
die svavxcöxTjs fallen , nicht ganz richtig . Zwar ist , wie im Text tiefer unten
gezeigt wird , eine Art des privativen Gegensatzes kaum noch von der Anti -
phasis zu unterscheiden . Ebenso wird in vielen Fällen die IvavxtöxYjg mit
einem Verh . von und axspyjaci; völlig zusammenfallen . Auf der ändern
Seite aber kann überhaupt nur ein Teil der privativen Gegensätze zu con¬
trären werden (vj xsXsiog oxspyjat̂ )- Und man könnte eher sagen : der
conträre Gegensatz fällt unter die privativen Gegensätze . Allein wenn
der oxipyjatg als solcher ein gewisser positiver Charakter zugeschrieben wird ,
so liegt darin nur , dass die oxspyjaig ein Zustand , ein habitus des Subjekts
sei (cf . Bonitz ad 1019 b 7 : oxipYjoig non est simplex et nuda negatio , verum
et ipsa ad habitnm quodammodo potest referri ) . Dazu muss aber in vielen

10 *
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Ein Mittelglied zwischen den Gliedern eines privativen Ge¬
gensatzes ist schon deshalb ausgeschlossen , weil der letztere als
eine Art von Antiphasis (dvTicpaats xt̂ ) angesehen werden
kann 1). Zwar heben sich von der engeren Fassung der Privation
aus der contradiktorische und der privative Gegensatz bestimmt von ein¬
ander ab : Yerneinung ist blosse Abwesenheit eines Merkmals, wäh¬
rend Beraubung das Fehlen eines Merkmals , auf dessen Besitz die
Substanz an sich angelegt ist , ausdrückt 2). Allein unter dem Ein¬
fluss der Erweiterung der Privation ist zugleich ihr Verhältnis zum
contradiktorischen Gegensatz ein anderes geworden . Wenn ein Teil
der Beraubungen mit einem „überhaupt nicht -haben“ oder mit dem
„Unvermögen zu haben“ identisch , wenn andererseits Sehen und
Nicht -sehen ein contradiktorischer Gegensatz auf begrifflichem Ge¬
biet ist , so ist der Schritt von der Sterese zur blossen Negation
nicht mehr gross. Und der Unterschied tritt in voller Bestimmt¬
heit erst wieder hervor , wenn beide Gegensätze in Urteile ein-
gehen . Wir wollen das Bedenken , dass die begriffliche Negation
(z. B. nicht -sehen ), zum Satz erhoben , streng genommen nicht ein
verneinendes Urteil , sondern eine Bejahung mit unbestimmtem Prä-

conträren Gegensätzen ein positives Moment anderer Art kommen (man denke
z. B . an den conträren Gegensatz der Farben schwarz und weiss . vgl . auch
gut und schlecht in de interpr . 14 . 23b 25 f ., wo das Urteil : »das Gute ist
schlecht « als ein zusammengesetztes betrachtet wird , weil es auch
das andere »das Gute ist nicht gut « enthalten müsse ). Darum sagt Aristoteles
präeis : nöLaa. ydp Ivccvucooic; £X El oxspviotv Faxepot) xwv ivavxicuv 1055b 18. Die
Folgerung , welche Zeller aus der Stelle Anal , post 14 . 73 b 21 f . (eaxi ydp
xö ivavxiov t) axspyjaig y) dcvxtcpaaig ev X(p aöxcp yevei , olov dcpxiov xö £iY] ixspixxov

dpiFpoTs f; eroexai) ziehen will , ist nicht richtig ; die Stelle besagt lediglich :
ein evavxtov verhält sich zum ändern stets entweder wie Beraubung oder aber
wie Verneinung . Damit ist nicht gesagt , dass dieses ivavxiov bloss Beraubung
oder Verneinung sei . Wir haben hier vielmehr den Unterschied der svavxta ,
welche ein Mittleres zulassen , und derjenigen , bei welchen dies nicht der
Fall ist , vor uns . Im letzteren Fall stehen beide Glieder in einem contradik¬
torischen Gegensatz ; im ersteren nur im privativen . Für jenen Fall wird
ein Beispiel angeführt . (Die Stelle Met . A 4 . 1070 b 11 scheint Zeller nicht
richtig zu erklären , vgl . dazu Bonitz . Die Stelle part . an . II 2. G49 a 18
spricht direkt gegen Zeller ’s Auffassung . Hier wird von Fällen geredet , in
welchen das ^u^pov nicht blosse oxspyjatg, sondern ausserdem noch ein be¬
stimmtes Positives , 90015 xtg ist .)

1) Met . I 4 . 1055 b 3 ff.
2 ) Met . P 2. 1004 a 14— 16. s. 0. S. 144 Anm . 1.
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dikafcswort ergibt , bei Seite stellen . Es ist die Ueberzeugung des
Aristoteles , dass aus der begrifflichen Verneinung ein negativer Satz
hervorgehe . Dann steht der contradiktorische Gegensatz von Be¬
jahung und Verneinung dem privativen , der zwei positive Urteile
umfasst , von denen das eine ein positives , das andere ein negatives
Prädikat hat , gegenüber . Hier scheiden sich beide Arten von Gegen¬
sätzen principiell dadurch , dass für die Antiphasis der Satz des aus¬
geschlossenen Dritten gilt , während derselbe auf die ins Urteil ein¬
gegangene Privation keine Anwendung findet ; denn im letzteren
Fall besteht zwischen den beiden Urteilen ein notwendiges Dilemma
nur unter der Voraussetzung der Existenz des Subjekts ' ).

Das geschilderte Verhältnis der Antiphasis zum privativen Gegen¬
satz legt übrigens doch die Frage nahe , ob Aristoteles nicht die
Verneinung zuletzt auf Privation , eventuell auch auf den conträren
Gegensatz begründet habe . Allein die Negation selbst ruht nirgends
auf der Beraubung oder dem conträren Gegensatz ; es bestätigt sich ,
dass sie etwas völlig Ursprüngliches ist , das allerdings in den con¬
trären und steretischen Gegensatz eingehen kann . Die Antiphasis
ist ein reales Verhältnis so gut wie Privation und conträrer Gegen¬
satz 2) ; schon darum konnte es dem Aristoteles nicht in den Sinn
kommen , in den beiden letzteren die Begründung für die erstere zu
suchen . Auf diese Auffassung wies ihn übrigens schon seine Me¬
thode hin : in der Sprache heben sich in vielen Fällen auch die
Gegensätze von einander ab , welche sich sachlich nicht mehr unter¬
scheiden lassen (vgl . z. B. nicht -gerecht und ungerecht ) ; von der
Sprache aber ist die Untersuchung ausgegangen .

4) Die Erwartung , dass von dem conträren und privativen Ge¬
gensatz aus ein Licht auf die Antiphasis und die Negation fallen
werde , hat sich also im ganzen nicht erfüllt . Ganz ohne Gewinn
bleibt darum doch diese Untersuchung nicht ; schon deshalb nicht ,
weil Aristoteles nun den conträren Gegensatz auch auf

1) I 4 . 1055 b 8— 11 : 8tö avucpdaswc; p.sv oux satc pisxâ ö, axsp^astüg 5s xtvög
(xivog = = derjenigen Art der axspyjasig, welche ins Urteil eingehen , der oxspvjaig,
sofern sie als Urteil auftritt ) saxcv nun folgt der S. 148 Anm . 3 angeführte
Satz . vgl . c. 5. 1056a 20 f.

2 ) Prantl ’s Bemerkung , dass die dvxtcpaatg lediglich der subjektiven Thätig -
keit des Menschen anheimfalle (S. 142 ) , entspricht nicht der Aristotelischen
Anschauung .
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das Gebiet der Urteile überträgt . Es hat sich bereits
gezeigt , dass auch der conträre Gegensatz in Urteile eingehen kann
und dass sich in diesem Fall zwei Urteile ergeben , die beide be¬
jahend , deren Prädikate aber einander conträr entgegengesetzt sind .
Und es wird nun die Frage aufgeworfen 1), ob auf dem Boden des
Urteils Sätze der genannten Art , oder ob nicht vielmehr Bejahung
und Verneinung als conträrer Gegensatz zu betrachten seien . Bilden
also z. B. die Sätze : jeder Mensch ist gerecht — kein Mensch ist
gerecht (Kallias ist gerecht — Kallias ist nicht gerecht ) , oder die
beiden anderen : jeder Mensch ist gerecht — jeder Mensch ist un¬
gerecht (Kallias ist gerecht — Kallias ist ungerecht ) den conträren
Gegensatz ? Aristoteles hofft die Entscheidung vom Denken aus
gewinnen zu können . Diese Methode ist erlaubt ; denn das in der
Sprache zur Erscheinung Kommende folgt dem im Denken Liegen¬
den , jenes ist nur Symbol für dieses . Der Wechsel der Methode
aber ist nicht willkürlich und gibt darum auch nicht zur Verwer¬
fung des Kapitels Anlass . Er hat vielmehr seinen guten Grund
und ist für die vorliegende Untersuchung durchaus notwendig : nur
wenn man auf das Denken zurückgeht , lässt sich die Uebertragung
des conträren Gegensatzes auf das Gebiet des Urteils durchführen
und rechtfertigen . In der sprachlichen Bejahung und Verneinung
kommt der logische Gehalt der Urteile zum Ausdruck . Sollen je¬
doch Urteile als einander conträr entgegengesetzt betrachtet wer¬
den , so müssen sie sich zunächst als Begriffe ansehen lassen . Nun
sind die Urteile Begriffe , sofern sie psychische Phänomene , Thätig -
keiten der Seele sind und als Prädikate von dieser ausgesagt werden
können . Die Seele ist das Subjekt , das substantielle Substrat , wel¬
chem eine bestimmte Klasse von psychischen Erscheinungen (oo^at)
zukommt , und es fragt sich nun , welche Glieder in der Reihe ein -

1) in de interpr . 14. Dieses Kapitel wird vielfach , auch von solchen ,
welche die Echtheit der Schrift de interpr . im übrigen anerkennen , verwor¬
fen j wie mir scheint , mit Unrecht . Ein zwingender innerer Grund , an dem
Aristotelischen Ursprung des Cap . zu zweifeln , liegt nicht vor . (vgl . Brandis ,
Handbuch 2. Teil 2. Abt . 1. Hälfte S. 174 .) Wohl aber fragt es sich , ob das¬
selbe hier an seinem richtigen Ort steht . Und die Annahme Prantl ’s , dass
dieses Cap . »als eine vorzüglich wichtige Erörterung aus irgend einer logi¬
schen des Aristoteles entnommen und noch hieher geflickt worden « sei , hat
viel Wahrscheinlichkeit für sich .
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ander conträr entgegengesetzt sind , d. h . am weitesten auseinander¬
liegen 1). So ergibt sich vorerst das Problem : Ist z. B. — an die¬
sem Beispiel verläuft unter Beiseitestellung der ursprünglich herein¬
gezogenen quantitativen Bestimmung des Subjekts (jeder Mensch
ist gerecht ) die Lösung — der Meinung , welche besagt : „das Gute
ist gut“ , die Meinung , die ihrem logischen Gebalt , ihrem Urteils -
charakter nach der ersten contradiktorisch entgegengesetzt ist und
feststellt : „das Gute ist nicht gut“ , oder aber die andere , welche
dem Subjekt der ersten eine dem Prädikat derselben conträr -ent¬
gegengesetzte positive Bestimmung beilegt : „das Gute ist schlecht“ ,
conträr entgegengesetzt ? 2) Würde sich die erste Annahme als die
richtige erweisen , so würden zwei Urteile , die als solche in contra -
diktorischem Gegensatz stehen , als Meinungen , sofern sie Affektionen
der Seele sind , einen conträren Gegensatz bilden ; dann dürfte man
aber auch den sprachlichen Ausdruck der letzteren , die Bejahung
und Verneinung , als conträren Gegensatz betrachten . Und man
müsste überhaupt , wenn man den conträren Gegensatz in das Ge¬
biet der Urteile einführen will , dieses Verhältnis durchweg auf den
Gegensatz von bejahendem und verneinendem Urteil , von Bejahung
und Verneinung anwenden 3).

Aristoteles entscheidet sich in der That für diese Möglichkeit
und stützt seine Ansicht auf eine Reihe von Beweisen . Zuerst ist

die Problemstellung selbst zu begründen . Kann es sich , wenn man
nach dem conträren Gegenteil des Urteils „das Gute ist gut“ fragt ,
wirklich nur um die beiden Sätze „das Gute ist nicht gut“ und

] ) 23 a 32—39 : et yäp xä jisv lv dxoXoufrst xotg £vT'g Sictvotcf, Ixet
svavxta S6£a fj xoü ivavxtoo, ofov oxi uäg dcv&pamos SOcoaoc; x-Q Trag dcvO-ptorcog

xat Int xöv 4v x-fj cpcov̂ xaiacpacswv dvdyxTi6[xotcüg ex.sw, st 8s jj,y) ixst
$1 xoö ilvccvitoo 86ga svavxta eoxtv, oüSs -r) xocxäcpaacgx^ xaxacpdtasi saxac ivavxia,
dXX’ 7) stpYJiidvT) dxocpaacg. woxs oxsjxxsov, xota §6ga ^suSst ddfcy Svavxca,
xöxspov vj lYjc; ÄT:o®dae(ös ^ xA svavxcovs!vat Sô d ôua«.

2) a 39—b 2 : Xsy(» 5s w8s. soxi zig Sö̂ oc ccXr)̂ ? xoö dYK̂-oö Sxi
äXXyj 8s oxi oöx dya ^ ov c{;su8Yg , ixspa 81 Sxt, xocxöv . xoispa ötj xoüxwv svavxta xvj
dtlrjö-sl ; xal el saxi iita, xa9-’ oixoxepav rj ivavxta;

3) s. auch 24 b 1—3 : äoxs slnep äui 56§7jg oöxüjg Eye1! £“at ^ ^ XV cPa,vil >taxa-
cf&veig xai dxocpdasig oupPoXa töv Ev zy AtjXov 8xi xat xaxacpdost. £vavxta. . .
ämoyaiaLg — Es ist zu diesen Stellen zu bemerken , dass , auch wenn
das Urteil in diesem Zusammenhang als psychische Erscheinung betrachtet
wird , darum doch die bloss subjektiven Momente in demselben ausser Be¬
tracht bleiben.
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„das Gate ist schlecht“ handeln ? 1) Zunächst ist die Ansicht ab¬
zuweisen , welche ein Urteil mit conträr entgegengesetztem Gegen¬
stand (Subjekt und Prädikat ) , wie z. B. den Satz „das Schlechte ist
schlecht“ für das conträre Gegenteil unseres Satzes hält : nicht die Ur¬
teilsinhalte , sondern die Urteile selbst müssen conträr entgegengesetzt
sein 2). Allein können nun nicht sämmtiiche Urteile , welche von
dem Guten ein Prädikat anssagen , das ihm nicht zukommt , oder
eines verneinen , das ihm zukommt , conträre Gegenteile des Satzes
„das Gute ist gut“ sein ? Dieser Urteile wäre eine unendliche Zahl .
Von ihnen allen kommen jedoch nur die in Betracht , welche in ur¬
sprünglicher Weise fälsch sein können . Nun entspringt die Täu¬
schung aus derselben Wurzel wie das Werden . Alles Werden
aber hat zum Ausgangspunkt das (contradiktorisch oder conträr )
Entgegengesetzte . So auch der Irrtum . In fundamentaler Weise
falsch können also nur die Urteile „das Gute ist nicht gut“ und
„das Gute ist schlecht“ sein . Welches von beiden ist nun aber
das conträre Gegenteil des Satzes „das Gute ist gut ? “ So ist das
Problem zu fassen 3). Die Lösung stützt sich in erster Linie auf
den Nachweis , dass Bejahung und Verneinung weiter auseinander¬
liegen , als zwei Bejahungen mit conträr entgegengesetzten Prädikaten
über dasselbe Subjekt . Der Beweis geht davon aus , dass in dem
Urteil „das Gute ist gut“ das Prädikat ein wesentliches Attribut
des Subjekts ist , während der Satz „das Gute ist nicht schlecht“
von seinem Subjekt nur eine unwesentliche Bestimmung aussagt ,
dass darum auch ein Urteil der ersten Art in höherem Grade wahr

ist als ein solches der zweiten . Nun wird die Verneinung des an
sich Zukommens , des in höherem Grade Wahren , in höherem Masse
falsch sein als die Verneinung des zufällig Zukommens , des in ge¬
ringerem Grade Falschen . Darum wird auch der Satz „das Gute
ist nicht gut“ , die Verneinung des ersten Urteils , in höherem Grade
falsch sein als der Satz „das Gute ist schlecht“ , die Verneinung des
zweiten . In höherem Grade falsch sein heisst aber so viel , als von

dem Wahren weiter abliegen . Nun ist das am meisten Abliegende
das conträr Entgegengesetzte . Deshalb wird der Satz „das Gute ist
nicht gut“ eher das conträre Gegenteil des Urteils „das Gute ist

1) 23 b 3—15. 2) b 3—7 : t:6 [xsv §7] — evavxtwg.
3) b 7—15: sl §y) iaxc {ilv — ätcoctou.
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gut“ sein , als der Satz „das Gute ist schlecht“ . Da nun aber einer
der beiden Sätze , wie gezeigt , notwendig das gesuchte Ivavxtov
sein muss , so ergibt sich , dass in der That die Urteile „das
Gute ist gut“ und „das Gute ist nicht gut“ den conträren Gegen¬
satz bilden . Dieses Resultat lässt sich durch die Beobachtung be¬
stätigen , dass der Satz : „das Gute ist schlecht“ streng genommen
ein zusammengesetzter ist , da er zugleich den ändern „das Gute ist
nicht gut“ enthält 1). — Dem ersten Beweis fügen sich noch einige
andere Gesichtspunkte an , die auf dasselbe Ergebnis führen .
Wären diejenigen Urteile einander conträr entgegengesetzt , welche
von demselben Subjekt conträr entgegengesetzte Prädikate aussagen ,
so hatten nicht alle Urteile einen conträren Gegensatz . Es gibt
nämlich Begriffe , die kein conträres Gegenteil haben ; so z. B. die Sub¬
stanzbegriffe . In diesen Fällen müsste also Bejahung und Vernei¬
nung den conträren Gegensatz bilden . Wenn aber in einigen Fällen ,
dann auch in allen 2). Wenn endlich von den vier Sätzen 1) das
Gute ist gut , 2) das Nicht -gute ist nicht gut , 3) das Gute ist nicht
gut , 4) das Nicht -gute ist gut , das conträre Gegenteil des zweiten
Urteils das vierte ist , so wird das dritte Urteil dem ersten conträr

entgegengesetzt sein 3).
Damit ist die Argumentationsreihe geschlossen . Was von den

86£ccc als psychischen Erscheinungen bewiesen ist , wird nun auf
deren sprachlichen Ausdruck , auf die Bejahungen und Verneinungen
der Sprache , übertragen . Es steht also fest , dass im Gebiet der
Urteile und Sätze stets Bejahungen und Verneinungen den conträren
Gegensatz bilden .

Die evavTiotyjs dieser Art lässt sich übrigens auch mit dem Satz
des Widerspruchs in Verbindung bringen . Es wird constatiert , dass
zu einer wahren Meinung nie eine wahre Meinung und darum auch
nie eine wahre sprachliche Verneinung in conträrem Gegensatz stehen
könne , dass also conträr entgegengesetzte Meinungen und Sätze nicht
zugleich wahr sein können . Der Beweis dieses Gesetzes liegt darin ,
dass die conträr entgegengesetzten Meinungen ihrem Urteilscharakter
nach (wie Bejahung und Verneinung ) einander gegenüberliegen , und

1) b 15— 27 : sl o5v tö (ZyaSov — tov ocötcv.
2) b 27 —32 : ixt 51, ei xat — avxtcpäasojg.
3) b 32 — 24 a 3 : ixi <5|ioco)$ — «yaD-öv.
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dass darum der Satz vom Widerspruch auf sie seine Anwendung
findet (svavrtat pev yap al uspi t <3c dvxtxsi'peva) 1). Seine Bestäti¬
gung erhält es durch eine Erwägung anderer Art 2). Meinungen,
welche zugleich wahr sind, muss auch eine und dieselbe Person zu
gleicher Zeit haben können. Conträr entgegengesetzte Meinungen
aber kann nicht ein und derselbe Mensch zu gleicher Zeit haben.
Das folgt schon aus dem Gesetz, dass conträr entgegengesetzte Be¬
stimmungen nicht zu gleicher Zeit einem und demselben Subjekt zu¬
kommen können, einem Gesetz, das in anderem Zusammenhang be¬
wiesen wurde. Ist es aber unmöglich, dass dieselbe Person zugleich
conträr entgegengesetzte Meinungen hat , so ist das ein Erkenntnis¬
grund dafür , dass conträr entgegengesetzte Urteile nicht zugleich
wahr sein können.

Diese letzte Erwägung ist darum noch besonders beachtens¬
wert , weil sie zum Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung zu¬
rückkehrt und denselben mit Bestimmtheit heraustreten lässt ; es ist
der Gedanke, der dem ganzen Beweisgang zu Grunde lag : dass die
Uebertragung des conträren Gegensatzes auf das Gebiet des Urteils
darauf beruht , dass Bejahung und Verneinung als Meinungen, als
Affektionen eines Subjekts, behandelt werden können. Zugleich sind
die Beziehungen zwischen unserer Stelle und der Ausführung in
der Metaphysik 3), wo ebenfalls Bejahung und Verneinung als Thätig -

1) So ist die Stelle 24 b 6— 8 : cpavspöv §e öit, otal dXTjlHj dXTj&st oex ev8e-
yßxtxi svavuocv stvai oute §6£(xv oüts drcöcpaaiv . £va \raoa fisv yäp at Ttepc xd dvxi*
xsijjLsva zu erklären , cf . Met . T 3 Schluss und 6 Schluss .

2) Tiepl xauxa 5s sv5s )(exat dXvjH'Susi.v xov aüxöv (s . die völlig zutreffende Er¬
klärung des Satzes durch Waitz ) - &pia 5s oux ivSexsxai xd Ivavxta öixdpxsiv iq>
auxtp. Dem Sinn des letzten Satzes ist Waitz nicht gerecht geworden . Der¬
selbe kann nicht den Sinn haben : vera enuntiatio verae non erit contraria .
Denn wenn xd svocvxiä (d. h . conträr entgegengesetzte Prädikate ) demselben
Subjekt beigelegt werden , so ist das sich ergebende Verhältnis , wie im Vor¬
ausgehenden ausführlich bewiesen worden ist , nicht das des conträren Gegen¬
satzes . Die Darstellung des Aristoteles ist prägnant und dunkel . Aber dieses
Dunkel wird erhellt von Met . T 3 . 1005 b 26 ff. 4 . 1008 b 3 ff. und 6. 1011b
16 ff. aus . Von hier aus ergibt sich die im Text gegebene Erklärung , (s. die
Behandlung dieser Stellen im 2. Abschn .)

3) Met . T 3 und 6. — vgl . zum conträren Gegensatz im Gebiet des Ur¬
teils auch Met . T 8. 1012 b 15 ff. : 6 gev ydp racvxcc dXYjtHj Xiycov y.ocl xöv svocv-
xtov sotuxou Xöy&v dd^tHj tioisE (den dem seinigen contradiktorisch entgegenge¬
setzten Satz = xöv sv . locoxoö Xoyov) . ferner 5. 1009 a 10 und 0 . 10 1051b 4 f.

(s^suaxai 8s ö svavxtwg sxwv 7) xa Tcpäy|i,axa) .
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keiten , als Funktionen der Seele betrachtet und auf Grund davon als
conträrer Gegensatz bezeichnet werden , unverkennbar . Es ist von
Wert , diese Beziehungen festzustellen . Denn die Erörterung in der
Metaphysik (s. o. S. 43 —45) wirft erst volles Licht auf die Unter¬
suchung in de interpr ., wie denn auch die oben gegebene Darstel¬
lung durch sie erst ihre volle Begründung erhält l).

Die Lösung des Problems wird nun sofort auf quantitativ
besonders bestimmte Urteile ausgedehnt . Allgemeine Bejahung und
allgemeine Verneinung sind einander conträr entgegengesetzt . Der
Schlüssel zum Verständnis dieses Satzes liegt in dem ersten der oben
gegebenen Beweise , der überhaupt auch für die weitere Ausbildung

1) Prantl hat (S. 160) das Motiv des 14. Kapitels in de interpr . völlig
verfehlt . Er meint , Arist . sei hier bemüht , die Bejahung und Verneinung als
die Urteilsform auch für die realen Gegensätze zu retten ; er geht (S. 152)
davon aus , dass Aristoteles die &vxicpaoi$ , das Verhältnis des Bejahens und
Verneinens , dem Verhältnis der realen Gegensätze (ivixvucx) gegenüberstelle .
Allein Bejahung und Verneinung , also die avxctpaaic; haben bei Aristoteles von
Anfang an zugleich reale Geltung ; so kommt für ihn jenes Motiv überhaupt
nicht in Betracht . Die dviicpaoig steht als realer Gegensatz den £vcmia und
der oxipyjag — egig zur Seite , und alle drei spiegeln sich in logischen Ver¬
hältnissen wieder ; die realen ivotvua z. B. sind im Gebiet des Denkens ein
Verhältnis von Begriffen auf einem gewissen Hintergrund , und dieses Ver¬
hältnis kann auch in Urteilen , d . h. in bejahenden Urteilen mit gleichem Sub¬
jekt und conträr entgegengesetzten Prädikaten dargestellt werden . Wenn Ari¬
stoteles darum den conträren Gegensatz auf das Gebiet der Urteile als solcher
überträgt , so will er damit nicht , wie Prantl meint , die begrifflichen Ivcmia
durch Bejahung und Verneinung aasdrücken . Er findet vielmehr , dass auch
die Urteile , sofern sie ööjjac, sind , als etwas Begriffliches betrachtet werden
können und dass darum auch sie einen conträren Gegensatz zu bilden ver¬
mögen . Das ist ihm von Wert , weil er damit speciell für die quantitativ be¬
stimmten Urteile einen brauchbaren Einteilungsgrund gewinnt . — Prantl ’s
ganze Darstellung der Aristotelischen Lehre vom Urteil leidet unter der Ver¬
kennung des realen Charakters der Bejahung und Verneinung und der Anti -
phasis und der realen Geltung der Gesetze vom Widerspruch und ausgeschlos¬
senen Dritten ; dieser Fehler macht sich natürlich in der Bestimmung des
Verhältnisses , in welchem die Antiphasis zu dem conträren Gegensatz und zu
der Privation steht , besonders geltend . Richtig aber ist — und darauf wurde
auch oben im Text hingewiesen —, dass die Uebertragung der Antiphasis auf
das begriffliche Gebiet ein schwacher Punkt in der Aristotelischen Lehre ist ,
da Bejahung und Verneinung von Hans aus Urteile , Sätze mit verneinten
Begriffen aber positive Aussagen sind , weshalb auch nicht abzusehen ist , wie
aus der ins Urteil eingehenden begrifflichen Verneinung ein negatives Urteil
werden soll ; richtig ist ferner , dass sich die reale begriffliche Antiphasis viel¬
fach nicht von der axspYjats unterscheiden lässt .
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der Lehre von den conträr entgegengesetzten Urteilen und ihrem
Unterschied von den bloss contradiktorisch entgegengesetzten von
massgebender Bedeutung ist : allgemeine Bejahung und allgemeine
Verneinung stehen offenbar deshalb in conträrem Gegensatz , weil
sie am weitesten auseinanderliegen . Die Schilderung dieser logischen
Verhältnisse setzt aber die Erörterung der quantitativen Bestim¬
mungen der Urteile voraus , in welche darum zunächst einzutreten ist .

III . Die Quantität der Urteile.

War die Einteilung der Urteile in Bejahungen und Verneinungen
von constitutiver Bedeutung für das Wesen des Urteils selbst , so
betrifft der der sprachlichen Betrachtung demnächst sich darbie¬
tende Unterschied , welchen die spätere Logik als die quantita¬
tive Verschiedenheit charakterisierte , nicht die Urteilsfunk¬
tion als solche , aber auch nicht die Prädikate , sondern lediglich die
Subjekte der (bejahenden oder verneinenden ) Aussagen . Aristoteles
behandelt diesen Unterschied und die darauf sich gründende Ein¬
teilung der Urteile an verschiedenen Stellen , aber nicht immer in
gleicher Weise .

1) Wir haben zunächst die eingehende Erörterung in der Schrift
de interpretatione ins Auge zu fassen . Die Darstellung knüpft
an den Umstand an , dass sich unter den Subjektswörtern (bezw .
-bezeichnungen ) der Urteile zwei Klassen von einander abheben :
einmal diejenigen , welche fähig sind , von einer grösseren Anzahl
anderer Subjekte als Prädikate ausgesagt zu werden , zweitens aber
diejenigen , bei denen das nicht der Fall ist , die vielmehr nur Be¬
zeichnungen für concrete , individuelle Dinge sind . An die so zu Tage
tretende Verschiedenheit der Subjektsgegenstände schliesst sich sofort
die Einteilung der Urteile in zwei Hauptarten an . Die einen
sagen von einem Allgemeinen (wie z. B. Mensch ) , die ändern von
einem Einzelnen (wie z. B. Kallias ) das Zukommen oder Nichtzu -
kommen eines Prädikats aus 1). Allein die erste Hauptart zerfällt

1) de iuterpr. c. 7. 17 a 88—b 3 : ’Eitsi §’ kan ra |jlsv xafrcAou töv Trpocy-
jidcxwv xa §s xaiF Ixaaxov (Xeya) 8e xafröXoo jjisv 5 stu tcXsiövcov udtpoxs xocxvjyo-
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wieder in 2 Klassen : man kann von einem Allgemeinen entweder
allgemein oder nickt allgemein bejahen bezw. verneinen ’). Ist
das Urteil über ein Allgemeines allgemein , so tritt die quanti¬
tative Bestimmung nicht etwa zum Prädikat ; sie steht vielmehr
beim Subjekt . Bin derartiger Satz hat jedoch nichts anderes zum
Gegenstand als die allgemeine Geltung der Verbindung bezw. Tren¬
nung von Prädikats - und Subjektsbegriff . Und Aristoteles verkennt
nicht , dass in diesen Fällen die zunächst an den Subjektsbegriff sich
anschliessenden Bestimmungen „aller (der ganze ) “ oder „keiner“
Momente sind , die nun doch in genauere Verbindung mit der im
Urteil zur Vollziehung kommenden Synthese oder Diärese selbst
treten , indem sie den Umfang bezeichnen , in welchem die Synthese ,
bezw . Diärese gültig ist ; ja, er weist deutlich genug darauf hin , dass
in den allgemeinen Urteilen über Allgemeines eigentlich eine Syn¬
these der Bejahung bezw . Verneinung mit dem Begriff „allgemein“
vollzogen wird , wie denn auch die Verneinung eines derartigen Ur¬
teils nur die Aufhebung dieser Synthese ist . Darum darf die Quanti¬
tätsbezeichnung nicht den Attributen , die das Wesen des Subjekts¬
begriffs genauer zu bestimmen haben , als gleichartig an die Seite
gestellt werden : sie dient nicht etwa dazu , die Allgemeinheit des
Subjektsbegriffs auszudrücken 2). Von den allgemeinen Urteilen über
Allgemeines sind nun aber diejenigen Sätze zu unterscheiden , in wel¬
chen eine Synthese der Bejahung oder Verneinung mit dem Begriff der
Allgemeinheit nicht vorliegt , in denen also vom Allgemeinen nicht
allgemein ausgesagt wird . Von dieser Art sind die Urteile : „Mensch

peia&aci, ixo .oiov 5s 5 ji.̂ , ofov ÄvöpüMtog plv twv zk3 -6Xou, KaXXtag 5s xöjv
xaiK sxaaxov ) •ävdcYxyj 5s aTtocpaivsa & at d) i; 6TCdcpx £t xtYj (i. YjOxs
[jlsv twv xatJ -dAou ttvi , öxe 5s xföv jt a 8-’ sxaaxov .

1) 17 b 5 ü. 9 : §ni xoö xa &öXoo auocpatveaftat, xaS -oXou — xa &öXoo cmxo-
<paivsa9m siti xwv xa &öXoo.

2 ) 17 b 5 f. : Xeyo) 5s Ir.i xoö xa &öXou dncô aivsafrai xafröXoo, otov nag dv-
5>pu)Ttog Xsoxög , oöbsig dvS-pwnog Xsoxcg . — 12— 16 : lui 5s xoö xaxTjYopo'Ĵ voo
xa86Xou xaxvjYopslv xo xa &öÄou oox saxcv dXvjD'Sg ofov saxt näg dvl>po)- og
nav £$ ov. — 12 : xö . . nag oü xö xaö -öXou ar̂ aivsi dXX’ 5xi xaSoXoo . ebenso
c. 10 . 20 a 9. — 20 a 12— 14 : xö x &g vj oöösig oöösv äXXo xpoaaYjiJiacvsi7̂ Sxi
xaftöXoo xoö övö|iaxog r] xaxdcpaatv dj dnöcpaaiv (vgl . dazu die Erklärung von
Waitz ). — c. 7. 17 b 16—19 : dvxtxsLoS-ai [rsv o5v xaxdcpaaw dxocpdasi Xi^oi
dvxnyaxixcög xt]v xö xa &6Xou aYjjiaivouaav xtj) auxw öxt oö xaO-öXou, Oiov näg dv-
ftpamog Xsuxög — oü xocg dvilpcoaxog Xsuxög etc .
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(ohne Artikel ) ist weiss“ , „Mensch ist gerecht“ ; „Mensch ist nicht
weiss“ , „Mensch ist nicht gerecht“ 1) .

So hat Aristoteles folgende Einteilung der (bejahenden und
verneinenden ) Urteile gewonnen : 1) Urteile über Einzelnes , 2) Ur¬
teile über Allgemeines : a) allgemeine , b) nicht allgemeine 2). Allein
in demselben Zusammenhang , in dem er diese Uehersicht gibt , führt
er eine neue Klasse von Urteilen über Allgemeines ein , von der
bisher noch nicht die Rede war . Den Aussagen über Einzelnes ,
welche er durch das Beispiel „Sokrates ist weiss“ illustriert , stellt
er nämlich folgende Urteile über Allgemeines gegenüber : a) aller
Mensch ist weiss ; b) einiger Mensch ist weiss ; c) Mensch ist weiss 3).
Es fragt sich , wie die neue Klasse (b ) zu beurteilen ist . Dass diese
Sätze nicht mit den Urteilen über Einzelnes zu identifizieren sind ,

dass sie vielmehr unter die Aussagen über Allgemeines gehören , ist

angesichts des Zusammenhangs zweifellos . Offenbar rechnet Ari¬
stoteles sie zu den nicht allgemeinen Aussagen über Allgemeines .
In der That sind nicht allgemeine Aussagen über Allgemeines nicht
bloss diejenigen Urteile , die überhaupt keine Quantitätsbestimmung
haben , sondern ebenso diejenigen , welche die Allgemeinheit einer
Bejahung oder Verneinung negieren . Sätze der letzteren Art sind
aber die neu auftretenden Urteile : die Aussage „einiger Mensch ist

1) 17 b 8—11: Xeyü) ös zb pj xgcS-öXod ditocpaivsaOai stiI twv icaS-oXoc, olov
scm Asuxog dcvO-pcoTiog, oüx, sau Xsuy.bg, av-S-pamoc;' xafroXou ydcp ovxog xou äv^ pco-
xog ouj' (1)5 xad-oXow xs^pvjxai zfj dTOcpdvast..

2) c. 7. 17 b 89—18 a 1. Hier werden die Verneinungen der verschiedenen
Urteiisarten aufgezählt , und zwar wird gesagt : zb yap atrcö Set auocp̂ aao TYjv
duöcpaaiv Susp xaxscfTjasv 7j xoadccpaaig, xal drca tgö aüxoö, 7] xtöv sxaaxd
xtvog fi dnö xöv xaS - odou xtvog , tj wg x « ■S-oT-ou f] d) g [iV] xaD ’ö-
Xou . vgl . den Anfang von cap . 9, wo dieselbe Einteilung vorliegt . Im An¬
fang des 8. cap . handelt es sich nur um die zwei Klassen der Aussagen über
Allgemeines . Die Urteile über Einzelnes kommen für das in diesem Kapitel
behandelte Problem nicht in betracht : es wird hier nämlich die Forderung
begründet und erläutert , dass jedes Urteil ein Prädikat von einem wirklich
einheitlichen Subjekt aussagen müsse . Natürlich kann diese Forderung nur
an die Aussagen über Allgemeines ausdrücklich gerichtet werden . Darum
wird das Kapitel so eingeleitet : Mia de laxt. xaxdcpaais xai duöcpaais -/j sv xaD-’
svög oTjgaivouaa, rj xaDokou övxog(d . h .: dieses Dilemma gilt unter der Voraus¬
setzung , dass das Subjekt ein Allgemeines ist — der Fall , dass das Subjekt
ein individuelles ist , wird stillschweigend übergangen ) xaSüXoo t) p ; Spoiwc;.

3) 18 a 2 7 : sau ZwxpdxTjs Xsuxög, nag dv^ptonog Xsoxog. — xig dv-
■üputnog Xsu%ög . . . — iaxiv dV'FpcoTXGgXsuxög. vgl . c. 8. 18 a 14—17.
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weiss“ ist die x4ufhebung des allgemeinen Satzes : „kein Mensch ist
weiss“ , wie der Satz „nicht aller Mensch ist weiss“ ( = einiger Mensch
ist nicht weiss ) die Verneinung des Satzes „aller Mensch ist weiss “
ist . Die nicht allgemeinen Aussagen über Allgemeines würden dem¬
nach in zwei Unterabteilungen zerfallen , für die freilich in de interpr .
keine besonderen Bezeichnungen zu finden sind . — Etwas Auffallendes
hat übrigens die Zusammenstellung der Urteile , welche die Allge¬
meinheit von Aussagen zu verneinen haben , mit den Sätzen , denen
überhaupt jede quantitative Bestimmung fehlt . Hatte Aristoteles die
richtigen Ansätze zur Charakteristik der logischen Eigenart des all¬
gemeinen Urteils weiter verfolgtj , so hätten die ersteren in enge Be¬
ziehung zum allgemeinen Urteil treten und sich in derselben Weise
wie dieses von den Sätzen ohne Quantitätsbezeichnung abheben müssen :
in beiden Fällen kommt zu der Bejahung und Verneinung noch eine
besondere Synthese bezw . Diärese , die in den quantitativ nicht be¬
stimmten Sätzen wegfällt . Allein Aristoteles hat weder die Urteile
von der Form : „einiges A ist B“ genauer analysiert noch seiner
richtigen Einsicht in den logischen Charakter des allgemeinen Ur¬
teils weitere Folge gegeben : die sämmtlichen Aussagen über All¬
gemeines werden doch als im Grund gleichartig nebeneinander ge¬
stellt und nur in der Weise unterschieden , dass bei den einen das
Prädikat von dem ganzen Subjektsbegriff , bei den anderen von einem
Teil desselben , bei den dritten endlich vom Subjektsbegriff ohne einen
die Quantität bezeichnenden Zusatz ausgesagt wird .

2) Die ersten Analytik a unterscheiden der Quantität nach
drei Klassen von Urteilen : 1) die allgemeinen (xaffokoo) , 2) die
partikulären (ev pApet), die unbestimmten (dStoptarog) 'j . Ueber den
Charakter der beiden ersten Klassen kann kein Zweifel bestehen :

die allgemeinen Urteile sind die allgemein aussagenden Sätze über
Allgemeines , denen wir in de interpr . begegnet sind ; sie besagen ,
dass etwas allem oder keinem zukomme . Die partikulären Aus¬
sagen aber bringen zum Ausdruck , dass ein Prädikat B einigem A

1) Anal . pr. I 1. 24 a 17—20 : ooxog Ss (sc. /.öyog xaxacpaxizögt) aitoyau -
%bc, nvbg xoaä xivogj Y] xaO-öXou 7] sv jispsi "/] a&öpcaxog. /Isya) Ss xaö -dXoo psv
xö rcavxl ^ p.YjSsvl öxapxsw , dv pips : Ss xö xtv'c 9] pY] tivl (vgl . dazu Waitz I S . 369 ;
es ist identisch mit xcvi pvj und von pi ] rccmc nur sprachlich verschieden ) y)
pvj uavxl ÖTt&pxstv , dSicpioxov ös xö b-itzy/jivi y) pi ) öxdpxsiv dvsu xou y.ahoÄou ij
xaiä pepog.
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oder einigem A nicht oder nicht jedem A zukomme ; wir erkennen
in ihnen sofort die nicht allgemeinen Aussagen über Allgemeines ,
die als Verneinungen der allgemeinen Urteile zu betrachten sind ,
wieder und erhalten nun hier für dieselben eine zutreffende Namens¬

bezeichnung . Mehr Schwierigkeit macht die Beurteilung der dritten
Klasse . Die Urteile dieser Art scheinen zwar mit denjenigen nicht
allgemeinen Aussagen über Allgemeines zusammenzufallen , die in
de interpr . durch die Beispiele „Mensch ist weiss“ , „Mensch ist ge¬
recht“ illustriert sind . Darauf scheint auch die Definition der un¬
bestimmten Urteile hinzuweisen : sie bezeichnen ein Zukommen oder

Nicht -zukommen ohne den Zusatz allgemein oder partikulär (OTidp-
)(£tv t) {jly) bjtdpxeov dvsu toö xaffoXou v) xcaä gepoc). Allein die
Beispiele , die zur Beleuchtung des Charakters der unbestimmten
Urteile herangezogen werden , stimmen damit nicht überein :
„die Glieder der conträren Gegensätze fallen in dieselbe Wissen¬
schaft“ (twv svavxtwv etvai xyjv abtfjv eTuaTrjgrjv) und „die Lust ist
kein Gut“ (lijv YjSovrjvp,rj stvat dyafiov) . Das sind Sätze , für welche
die Einteilung in de interpr . keinen Raum liess . Man ist zunächst
versucht , diese Urteilsform , welche die Sprache jedenfalls darbietet ,
lediglich für eine äussere , sprachliche Abweichung von der Form
des allgemeinen Urteils zu halten . Allein das ist nicht die Meinung
des Aristoteles : sie werden in den folgenden Kapiteln der Analy¬
tiken auf eine Linie mit dem partikulären Urteil gestellt . Nicht
als ob hier beide , wie Bonitz fälschlicherweise annimmt (ind . Arist .
p . 9 b 53) , zusammenfallen würden : was Aristoteles sagen will , ist
nur , dass für die Syllogismen mit unbestimmten Prämissen dieselben
Regeln gelten wie für die mit partikulären Vordersätzen , dass es
sich also für den Syllogismus gleich bleibe , ob die Prämissen par¬
tikulär oder unbestimmt sind 1). So wird man nun doch zu der

1) Anal . pr . I 4 . 26 a 28 — 30 : Nachdem nachgewiesen ist , dass bei all¬
gemein -verneinendem Ober - und partikulär -bejahendem Untersatz in der ersten
Figur ein regelrechter , vollkommener Syllogismus sich ergibt , wird bemerkt ,
dasselbe sei der Fall , wenn der Untersatz unbestimmt - bejahend ist : ö[xotö)g §s
xai el aoiöpiaxov ebj ro B F, xaxvjyopixöv 5v. Für den Syllogismus ist es gleich¬
gültig , ob diese Prämisse partikulär oder unbestimmt ist : 6 ydo auiög saxca
ouAXoYiopög dSiopioTOu xe xal pipet, XTjqj-ftsvxcg (sc . xoö B F). — 26 a 30 —33 :
fedv §s upög xd äkaxxov dxpov xö xccatöXoo xsAf/ Yj xaxYjYOpixöv tj axepijxixov, oux
saxai auXXoYwpög, oüxe xaxa ^axixoö oöxs duocpaxixoö ouxs däiopioxou y] xaxd pdpog
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Annahme gedrängt , dass die unbestimmten Urteile der ersten Ana¬
lytiken identisch sind mit den nicht allgemeinen Aussagen über All¬
gemeines ohne Quantitätsbestimmung in de interpr. Nur Eines
scheint sich dem auch jetzt zu widersetzen : der Artikel bei den Sub¬
jekten in den angeführten Beispielen . Zu vermuten, dass derselbe
durch einen Interpolator eingeführt worden, oder gar anzunehmen,
dass die Beispiele selbst durch fremde Hand in den Text gekommen
seien, liegt kein Grund vor, um so weniger , als Aristoteles in der
That zu Sätzen von dieser Form Stellung nehmen musste ; überdies
erscheint auch an einer anderen Stelle , nämlich im 14. Cap. de
interpr. , das wohl nicht zum ursprünglichen Bestand des Buches
gehört , ein Satz mit dem Artikel , nämlich das Beispiel „das Gute
ist gut“ , deutlich genug als unbestimmtes Urteil . Auf der ändern
Seite finden wir in den ersten Analytiken selbst (1. Buch c. 24. 41b
10) den Satz rjSovrjv elvoci arcouSatav, der unverkennbar als unbe-

Svtos. Waitz hat diese Stelle nicht verstanden. Das geht aus seinen eigenen
Worten hervor: quem sensnm habere possit lectio Bekberi, equidem nescio.
Sein Aenderungsvorschlag, statt »oöxe«öiopioxoa» »toS ctSiopforoo« zu lesen, ist
überflüssig. Seine Yermutang , äSioptoxou xs sei unecht und von einem spä¬
teren Interpreten eingefügt worden, aber ist völlig verfehlt. Der Bekber’sche
Text gibt einen guten Sinn , wenn auch zuzugeben ist , dass die Ausdrucks¬
weise nachlässig ist. Es wäre alles glatt , wenn vor övxog etwa die Worte
stünden: xoo ixepoo Siaax%iaxos; etwas Aehnliches ist jedenfalls hinzuzudenken.
Der Sinn ist durchaus klar : wenn der Untersatz allgemein und dabei be¬
jahend oder verneinend ist, so kommt kein Syllogismus zu stunde, falls der
Obersatz unbestimmt oder partikulär und dabei bejahend oder verneinend ist
(= falls der Obersatz unbestimmt- oder partikulär - bejahend oder verneinend
ist). Die verschiedenen damit bezeichneten Fälle werden in 33—B9 durchge¬
sprochen: 1) allgemein bejahender Unter- und partikulär -bejahender oder -ver¬
neinender Obersatz, 2) allgemein verneinender Untersatz und partikulär be¬
jahender oder verneinenderObersatz. Daran schliessen sich 39 die Worte an :
ol auxoi 8s xai sl xö A B (der Obersatz) äSiöptaiov. Dieselben Begriffe lassen
sich als Beispiele verwenden, wenn der Obersatz, statt partikulär , unbestimmt
(bejahend oder verneinend) ist. — In 26 b 23 wird dem dSiöpioxov öcäaxTjiia
das Siwpicpivov gegenübergestellt, das in diesem Zusammenhang nur das par¬
tikuläre sein kann. — In keiner der erwähnten Stellen, ebensowenig in einer
der übrigen von Bonitz angeführten ist dScöptaxov und £v pipso synonym. Es
wird überall nur gesagt , dass die unbestimmten Sätze im Syllogismus voll¬
ständig wie die partikulären zu behandeln seien. Dem wird, wenigstens für
die bejahend-unbestimmten Urteile, in c. 7. 29a 27—29 prägnanter Ausdruck
gegeben: SijXov 5s xocl 8n ic dcSiöpiaxov ivzl xoö xax7]yopt.xo5 xoö pipet xdls-
jxevov xöv aüxöv noirjasi ooXXoytapöv!v änaui zoTg ax^pctoiv.

Maier , Die Syllogistik des Aristoteles . 1. Teil. 11
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stimmtes Urteil gedacht ist. Und in top. III 6 (120 a 6 f.) ^ sind
ausdrücklich die Urteile : „Lust (ohne Artikel ) ist ein Gut oder kein
Gut“ als unbestimmte (dStoptaxos) bezeichnet. Kann es demnach nicht
mehr zweifelhaft sein, dass die unbestimmten Urteile der Analytiken
sich mit den nicht allgemeinen Aussagen über Allgemeines ohne
quantitativen Zusatz in de interpr . decken, so ist doch festzuhalten,
dass die Aristotelische Lehre vom unbestimmten Urteil nicht ein¬
heitlich durchgebildet ist : die Subjekte der unbestimmten Urteile
erscheinen bald mit, bald ohne Artikel . Und diese Verschiedenheit
ist nicht etwa nur äusserlicher, unwesentlicher Natur . Im ursprüng¬
lichen Teil der Schrift de interpr . , wo die unbestimmten Urteile
artikellose Subjekte haben , wird, wie wir sehen werden, gelehrt ,
dass Sätze dieser Art keinen conträren Gegensatz zu bilden ver¬
mögen <,!). Im 14. Kapitel aber, in welchem das Subjekt des unbe¬
stimmten Urteils den Artikel hat , wird am unbestimmten Urteil
gezeigt, dass Bejahung und Verneinung als conträrer Gegensatz be¬
zeichnet werden können. Der Grund dieser Verschiedenheit liegt
zuletzt darin, dass das unbestimmte Urteil mit dem Artikel dem all¬
gemeinen Urteil immerhin näher gerückt ist , wie ja auch Sätze
von dieser Form häufig genug ungenauerweise die Stelle allgemeiner
Aussagen zu vertreten haben. Die präcise Form des unbestimmten
Urteils ist zweifellos die artikellose. Mag ein derartiger Satz
auch ein logisches Unding sein : nur in dieser Fassung lässt sich
das unbestimmte Urteil vom allgemeinen und partikulären in
scharfer Weise scheiden. — Allein die Grenze zwischen dem par¬
tikulären und dem unbestimmten Urteil scheint sich wieder zu ver¬
schieben: an verschiedenen Stellen der ersten Analytiken wird das
negativ partikuläre Urteil „einiges C ist nicht B“ als unbestimmt
(dcöiopiaxov) bezeichnet 3). Die beigefügte Erläuterung zerstreut frei-

1) döiopioTOUp,ev o3v Svxog xoö npoß̂ juxTOg, . olov sl IcpTjasv YjdovYjv äya -
frov Y| dyaS-öv, xal [xyjSsv SXXo xpoaSicäptasv.

2) s. unten S. 170.
3) Anal . pr. I 4. 26 b 14—16 : Sicel äSioptoxov xö xivl xtpF xöB

jiYj5 txä px.s i v, dcXTjilsuexai bi, xal sl [ivjösvl öxdcpxsi xal sl pr] Ttavxt, Sxi xivi oux
öxäpxst . . . (da das partikuläre Urteil unbestimmten Charakter hat und der
Satz »einiges C ist nicht ß « wahr ist , sowohl wenn B keinem C, als auch
wenn es nur nicht allem C zukommt . .). Ebenso c. 5, 27 b 20—22. Aehnlich
c. 6. 28 b 28 f. : dStoploxouy&P Svxo? xoö xivl prj ÖTcdpxsw xal xö pvjSsvl öitdcpxov
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lieh diesen Schein sofort : unbestimmt werden solche Sätze darum ge-
nannt , weil sie wahr sind, sowohl wenn kein C B ist, als wenn nur
nicht jedes C B ist ; auch von dem, was keinem C zukommt, kann
man sagen, es komme einigem C nicht zu. Das negativ partikuläre
Urteil hat etwas Unbestimmtes an sich, sofern seine Quantität nicht
völlig bestimmt ist , sondern noch verschiedene Möglichkeiten offen
lässt . Das ist es , was Aristoteles sagen will. Er hätte dasselbe
vom partikulären Urteil im allgemeinen bemerken können; und in der
That bezeichnet er an einer Stelle 1) auch die partikulär bejahende
Aussage in demselben Sinn als unbestimmt. Ein Grund, das parti¬
kuläre und das unbestimmte Urteil überhaupt zu vermischen, liegt
darum doch nicht vor.

Somit ergeben de interpr . und die ersten Analytiken im ganzen
übereinstimmend die Einteilung der Aussagen über Allgemeines in
allgemeine, partikuläre und unbestimmte 2). Auffallend ist nun aber,
dass in den ersten Analytiken die erste Hauptart der Urteile , die
uns in de interpr . begegnete, nicht erwähnt wird : die Urteile über
Einzelnes. Es ist schwerlich anzunehmen, dass Aristoteles zur Zeit
der Abfassung der ersten Analytiken auf diese Form des Urteils
noch nicht aufmerksam geworden war 3). 1 27 werden in einer an
de interpr . 7 erinnernden Weise drei Klassen des Seienden unter¬
schieden: 1) dasjenige, was nicht mehr wirklich allgemein von einem
anderen als Prädikat ausgesagt werden, wohl aber seinerseits Subjekt

aXvjS-ig sljtetv uvl (ivj ÜTcapxeiv. Ueberhaupt wird nicht selten in den Analy¬
tiken aus diesem unbestimmten Charakter des part. verneinenden Urteils der
Beweis (für die Unmöglichkeit eines Syllogismus bei einer gegebenen Combi-
nation von Prämissen) geführt . Aristoteles nennt das : ix too &5t.op£axou Ssix-
xeov (vgl . c. 5. 27 b 20. c. 6. 29 a 6. c. 15. 35 b 11 , während mit föioplaztog
in 29 a 8 das unbestimmte Urteil gemeint ist ).

1) c. 5. 27 b 28.
2) Es ist also nicht begründet , wenn Zeller S. 222 Anm. 2 sagt , in de

interpr . werde von den unbestimmten Urteilen nicht mehr gesprochen. Ebenso
ist es unrichtig , dass Aristoteles in den Analytiken keinen weiteren Gebrauch
von den npovzosig dcöiopioToimache. Das ist nur insofern der Fall , als für die¬
selben keine besonderen Schlussregeln erforderlich sind. Im übrigen erscheinen
sie fast in sämmtlichen Kapiteln, in denen die syllogistischen Formen aufge¬
sucht werden, (s. ausser den im ind. Arist. angeführten Stellen namentlich
noch c. 18. 33 a 37. c. 15. 35 b 15. c. 16. 36 b 12. c. 17. 37 b H . c. 18. 38 a
10. ebenso c. 19. 20 u. 21 und noch cap. 27. 43 b 14 f.).

3) so Zeller S. 222 Anm. 1.
11 *
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der ihm beizulegenden Prädikate sein kann ; derart sind die Indi¬
viduen Kleon und Kallias, überhaupt das Einzelne und sinnlich Wahr¬
nehmbare ; 2) dasjenige , was wohl als Prädikat , aber nicht mehr
(oder nur uneigentlich) als Subjekt dienen kann ; 8) endlich das¬
jenige, was sowohl Prädikat als Subjekt zu sein vermag, wie z. B.
Mensch einerseits Prädikat von Kallias, andererseits Subjekt von Tier
ist 1). Diese Einteilung weist doch darauf hin , dass dem Aristo¬
teles in den ersten Analytiken das Urteil über Einzelnes nicht un¬
bekannt gewesen sein kann. Eine Bemerkung , die sich daran an-
schliesst, zeigt zugleich, weshalb auf diese Urteilsart in den ersten
Analytiken nicht eingegangen wird : die Beweisführungen und Unter¬
suchungen haben es vorwiegend mit der dritten Klasse des Seienden,
d. h. mit dem, was sowohl Subjekt als Prädikat im Urteil werden
kann, zu thun 2). Ein Blick auf den Zusammenhang , in welchem
Aristoteles die Schlussformen aufsucht und zusammenstellt, erläutert
diese Aeusserung : in den Beispielen , durch die in Anal. *pr . I
cc. 4—22 die syllogistischen Formen illustriert werden, erscheint auch
nicht ein einziges Urteil über Individuelles als Prämisse. In Anal,
pr. I 1 soll aber nicht eine Classifikation der Urteile als solcher,
sondern eine Einteilung der Sätze, die als Prämissen im Syllogis¬
mus in Betracht kommen können , gegeben werden. Wo übrigens
die Praxis des Schliessens auf Prämissen mit individuellem Subjekt
führt , werden dieselben wie partikuläre Urteile behandelt 3). So *
erwächst dem Aristoteles auch von dieser Seite kein Grrund, die Ur¬
teile über Individuelles im Zusammenhang der Syllogistik genauer
zu behandeln.

Wir sind also berechtigt, allgemein als Aristotelische
Einteilung der Urteile folgende zu bezeichnen:

1) 43 a 25 — 43 : arcemcov Stj xrov ovxwv xöc jjiv (1) iaxi xotaöxa , &axe xaxä
pjSsvög dcAXou xaxTjYopswfrat aXyjtKos xa &öAou, otov Käscdv xai KaAAtag xai xö
xafr ’ Ixaoxov xai alatbjxov , xaxä §g xouxiov äXXa (xai y «P äv-S-povrcog xai £(pov
Ixäxspog xoöxwv feaxC) • xä 8’ (2) auxä p,sv xax ’ äXXcov xaxujYOpsixai, xaxä 6s xoö-
xwv äXAa xpdxepov ob xaxY]Y°pstxat (Z. 39 : tcXv)v el |atj xaxä Sögav). xä 81 (3 ) xai
aöxä äXXcov xai aöxöv ixspa , ofov ävS-pwixog KaXXcou xai äv^poönou 8|cj)ov .....

2) 43a 42 f . : xai oxsööv oi loyoi xai ai axs ^ stg siai [xä^iaxa xspi xoöxwv
(bezieht sich auf dasjenige , was aöxä xax ’ äXXwv xai äXXa xaxä xoöxwv
asxai 41 f .).

3) vgl . Anal . pr . II 21 . 67 a 9 . 23 f . 39 . Anal . post . I 18. 81b 1. rhet .
I 2. 1357 a 34 ff. u. ö.
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I. Urteile über Einzelnes
II . Urteile über Allgemeines

1) allgemeine
2) partikuläre
3) unbestimmte ‘J.

3) Allein so durchsichtig die Urteile über Einzelnes sind, so
dunkel bleibt das Wesen der Aussagen über Allgemeines, so lange
nicht die logische und ontologische Bedeutung des
Allgemeinen , welches der Gegenstand dieser Urteile ist, und der
Sinn der Allgemeinheit bezw . Partikularität des
Aussage ns in den allgemeinen und partikularen Sätzen über dieses
Allgemeine aufgehellt ist . Nun scheint die Definition des Allge¬
meinen : „allgemein ist dasjenige, was Ton mehrerem ansgesagt wer¬
den kann 2)“ die Auffassung nahezulegen, dass das Allgemeine nichts
anderes sei, als die nominelle Zusammenfassungeiner Anzahl von in¬
dividuellen Erscheinungen. In der That umfasst das Allgemeine
dadurch , dass es die Fähigkeit hat , von vielem ausgesagt zu wer¬
den , dieses Viele in der Weise, dass dabei doch die zusammenge¬
schlossenen Elemente selbständige Einheiten bleiben , und nur in
diesem Sinn ist es ein Ganzes8). Dem ungeachtet aber hat das All¬
gemeine reale Bedeutung : es ist ein npTf^a , ein ov4). Wie die

1) Die letzten Ausführungen , verglichen mit dem , was über das Wesen
des Urteils gesagt wurde, zeigen zur Genüge, dass Aristoteles nicht , wie die
traditionelle Logik, das Wesen des Urteils in die Subsumption des Subjekts¬
begriffs unter den Prädikatsbegriff setzt . Dadurch ist nicht ausgeschlossen,
dass das Urteil behufs seiner Verwendung im Syllogismus unter diesen Ge¬
sichtspunkt gestellt werden kann, was auch, wie wir sehen werden, bei Ari¬
stoteles thatsächlich der Fall ist .

2) de interpr . 7 Anfg. s. o. S. 156 Anm. 1. vgl . Met. Z 13. 1038 b 11:
tö 5s xaD-dAoi) xotvdv ioöxo y -̂P kdyexat jca&öXou, 8 tcXswolv örcäpxsivn t̂puxsv.
B 4. 1000 a 1. ( . . Xeyojisv xd Kai)-’ sxaaxov xd ffpiDptp Iv,) otaOöXou 8s xö Ircl xou-
xcuv. part . an. I 4. 644 a 27 : x& 8s xa^ökou xoivä • x« y&p nXsioaiv ÖTtapxovxa
xa&öXoo Xsyopsv. cf. auch Anal, post I 11. 77 a 6 f. : stvou psvxoi Iv xaxä noX-
Xtov dXvjS'Sg eimlv dcväyxrj- oh yap soxai xö xa&dXou, av |j.r( xoüxoy.

3) Met. A 26. 1023 b 29—32 : xö plv yccp xa9-dXou xai xö SXtog Xsyöpsvovd)g
5Xov xl Sv oüxiü£ eoxl vtafföXouä)g noXXa Tcspisxov xcjj xaxTjyopslaOaL xaff’ Ixdoxou
xai sv auavxa stvocid)g Sxaoxov, ofov dv&pWTLov, Emtov, hsov, 8xt äztxna
(. . . ist ein xaD-öXou in der Weise, dass es vieles umfasst , dadurch dass es
von jedem — dieser Vielen — ausgesagt wird, und so diese Vielen säramtlich
eins werden — im xgc&öXod, aber (bg ixaoxov, d. h. dabei doch äxaoxov bleibend).

4) s. de interpr . 7. (oben S. 156 Anm. 1) und Anal . pr. I 27 (S. 164 Anm. 1).
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Wortbezeichnungen , so zerfallen die realen Dinge in zwei Klassen :
in individuelle und allgemeine . Das scheint nun im Gegenteil
auf einen Unterschied zu führen , dem wir schon früher begegnet
sind , auf den Gegensatz des Individuellen und Begrifflichallgemeinen .
Dann wäre das Allgemeine , das in den Urteilen über Allgemeines
Subjekt wird , von vornherein das metaphysisch Allgemeine , dem zu¬
gleich schöpferische Kraft innewohnt , und die logische Untersuch¬
ungwürde unmittelbar auf metaphysischen Erwägungen ruhen . Das ist
denn auch eine weit verbreitete Auffassung ‘). Allein im Zusammen¬
hang der Erörterung in de interpr . und den ersten Analytiken weist
nichts auf ihre Berechtigung hin . Im Gegenteil bat sich bereits
gezeigt , dass Aristoteles sich in de interpr . hütet , metaphysische
Betrachtungen in die logische Untersuchung hereinzuziehen , und wir
werden in den ersten Analytiken hinsichtlich der syllogistischen For¬
men dieselbe Beobachtung machen . Die logische Erörterung gieng
von der Sprache aus 2). Die allgemeinen Wörter aber sind Be¬
zeichnungen für allgemeine Begriffe 3). Diese Begriffe sind zwar
mehr als bloss logische Gebilde : sie sind zugleich real , sofern sie
in gewisser Weise die wirklichen Dinge abbilden . Aber so wenig
die Verbaldefinition das innerste Wesen des Wirklichen in seiner

vollen Tiefe zu erfassen vermag 4) , so wenig ist der im Wort lie¬
gende Allgemeinbegriff mit dem metaphysischen Wesensbegriff , der
zugleich wirksames Realprincip ist , identisch . Das in der sprach¬
lichen Bezeichnung zum Ausdruck kommende Allgemeine ist , so¬
lange es nicht durch den voug vertieft ist , wohl ein Gemeinsames ,
das zugleich von einer Anzahl von Individuen oder Teilbegriffen
prädiciert werden kann , ein Ganzes , in welches concrete Erschei¬
nungen und niedrigere Begriffe einzuordnen sind ; und das Band ,
welches die subordinierten Elemente zusammenhält , hat , sofern das
Allgemeine ein Wirkliches ist , synthetische , reale Kraft . Der .in der
Aristotelischen Philosophie vorausgesetzten Uebereinstimmung von
Sprache , Denken und Sein zufolge correspondiert der sprach -

1) so namentlich von Trendelenburg el . log . Ar. 3 p. 58—61 und von
Prantl (S. 143 ff.) .

2) Hiefür ist wieder auf den Anfang von de interpr . 7 , aber auch auf
Anal. pr. I 27 zu verweisen ;

3) vgl . die Ausführung in Met. P 4. s. oben S. 47 ff.
4) Davon wird im 1. Abschnitt des 3. Teils genauer die Rede sein.



III. Die Quantität der Urteile. 167

liclien Allgemeinheit, die sich darin ausspricht , dass ein Wort von
mehreren als Prädikat ausgesagt werden kann, ein dem Vielen ge¬
meinsames reales Allgemeines, welches demnach als Mittelding zwi¬
schen dem rein logischen und dem metaphysischen Begriff zu betrach¬
ten ist. Mehr lasst sich aber aus der Darstellung in de interpr . und
den ersten Analytiken nicht entnehmen ; und der weitere Verlauf
der Untersuchung , namentlich die Erörterung der Aristotelischen
Theorie von den Schlussformen, wird den vollen Beweis dafür er¬
bringen , dass in der That das Allgemeine, mit dem es die Schrift
de interpr . und die ersten Analytiken zu thun haben , keinen an¬
deren Charakter hat .

Damit ist auch die Lösung der Frage nach dem Sinn der All¬
gemeinheit bezw. Partikularität des Aussagens vorbereitet . Das all¬
gemeine Urteil sagt ein Prädikat von dem ganzen (y.atF öXou) Sub¬
jektsbegriff aus. Havu rivi vndp/^ tv und öXw uvt UTcdp̂eiv ist
gleichbedeutend *), und toxc; erscheint ebensowohl mit als ohne Ar¬
tikel , ohne dass darum der Sinn ein verschiedener würde (tcä£ dv-
•OptoTw; und udg 6 dvd-pwTCOs) 2). Daraus geht hervor, dass die her¬
kömmliche plurale Uebersetzung (alle Menschen) nicht zutreffend
ist : es handelt sich im allgemeinen Urteil nicht um eine Zusammen¬
fassung sämmtlicher unter den Allgemeinbegriff fallender Individuen.
Und wenn Aristoteles erklärt , „von allem ausgesagt werden* be¬
deute nichts anderes , als dass sich nichts von dem zum Subjekt
Gehörigen namhaft machen lasse, von dem das Prädikat nicht gel¬
ten würde (Xeyopsv Se zb xuzä riocvzbc xaT̂ yopsIaffat, öxav pjöev fj
XaßeEv Töv xoO ÖTOxetpivoo, xalP ou d-diepov oö XexfHjGexat 24 b
28—30), so denkt er dabei lediglich an die sämmtlichen Teile, die
das Ganze, den Umfang des Begriffs ausmachen. Auf der anderen
Seite wäre es ebenso falsch, wenn wir die allgemeine Aussage, mit
der Aristoteles es hier zu thun hat, mit dem apodeiktisch allgemei¬
nen Urteil , dem wir in den zweiten Analytiken begegnen werden,
zusammen wer fen würden : allgemein (xaffoXou) im letzteren Sinn ist
dasjenige Urteil, in welchem das Prädikat vom ganzen Subjekt, und

1) Man sehe die Belegstellen bei Bonitz, ind. Ar. 505 b 18 f.
2) In de interpr . wird ohne Artikel , in den ersten Analytiken teils

mit , teils ohne Artikel verwendet .
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zwar an sich und sofern der Subjektsbegriff er selbst ist , gilt ').
Die an diese Definition sich unmittelbar anschliessende Bemerkung,
dass, was in dem erläuterten Sinn allgemein ausgesagt werde, den
Dingen durchweg notwendig zukomme 2), lässt deutlich den Abstand
erkennen, der das apodeiktisch oder metaphysisch allgemeine Urteil
von der allgemeinen Aussage, von der in de interpr . und den ersten
Analytiken die Rede ist, scheidet : die logische Untersuchung kennt ,
wie wir sehen werden, nicht bloss ein allgemeines Notwendigkeits¬
urteil , sondern ebenso ein allgemeines Urteil des Stattfindens und
der Möglichkeit. — Volles Licht fällt auf das Wesen des allgemeinen
Urteils im logisch-ontologischen Sinn von dem partikulären Satze
aus. Wollte das partikuläre Urteil nur besagen , dass einige der
unter einen Allgemeinbegriff fallenden Individuen ein Prädikat ha¬
ben oder nicht haben, so würden die Grenzen zwischen ihm und der
Aussage über Individuelles völlig zerfliessen: und doch gehört jenes
zu den Urteilen über Allgemeines. Der sprachliche Ausdruck des
Partikulären legt wieder die richtige Auffassung nahe. Die ge¬
wöhnliche Bezeichnung nämlich ist : xl? avffpwrcoc; , xl
Cqjov) , xl A (xl xö A) , was nicht mit „einige Menschen“, „einige
Tiere“, „einige A“, sondern nur mit „einiger Mensch“ u. s. f. über¬
setzt werden kann 3). „Einiges A sein“, „unter den Begriff A fallen
(6ti;ö xö A elvat oder ev öXtp xqjA elvac)“ und „ein Teil von A sein“
sind synonyme Formeln 4). Ist aber z. B. B ein Teil des Begriffs A,
so kommt A noch anderem ausser B zu , A überragt den Begriff
B 5). Durchweg erscheinen als Teile eines Begriffs untergeordnete
Begriffe , die in die Sphäre des letzteren ein geordnet werden kön¬
nen 6). Das partikuläre Urteil sagt also von einem Teil des Um¬
fangs eines Allgemeinen, d. h. von einem oder mehreren Teilbegriffen
desselben ein Prädikat aus. Im Unterschied davon prädiciert das
allgemeine Urteil vom ganzen Umfang eines Begriffs , d. h. von

1) Anal , post 14 . 73 b 26 f . : xaD-öAoo §e Xsyw 8 &v x,axa raxvxog is umicpx'13
xal xalP auxö xal f aöxö.

2) 73 b 27 f . : 9 avspöv dcpa8x1 oaa xaö ’öXoo, dväyxTjg tircdpxsi xotg ixpäy|iaaiv .
3 ) vgl . Sigwart Logik P S. 217 .
4) Dieselben finden sich in den ersten Analytiken sehr häufig .
5) vgl . Anal . pr . I 14. 33 a . 39 f . b 3.
6 ) Dass thatsächlich in vielen Fällen das partikuläre Urteil sig aioS -Tjatv

xeXsuicf, liegt auf der Hand , berührt aber die logische Untersuchung selbst nicht .
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sämmtlichen unter denselben fallenden Teilbegriffen . Der Begriff
selbst aber , in dem diese Teilbegriffe ihre Einheit haben , ist , wie
gezeigt , das Allgemeine , das unter der Hülle der sprachlichen Be¬
zeichnung verborgen ist . Die Aristotelische Lehre vom allgemeinen
und partikulären Urteil ruht also zuletzt auf der Voraussetzung eines
fertigen Systems von über - und untergeordneten Begriffen , dem zu¬
gleich reale Bedeutung zukommt , und sie findet diese Voraussetzung
in den allgemeinen Wörtern der Sprache erfüllt .

4) Viel Fleiss verwendet Aristoteles nun auf die Aufsuchung der
contradiktorischen und contraren Gegensätze inner¬
halb der der Quantität nach verschiedenen Urteilsklassen . Dass die

Verneinung eines allgemeinen Urteils lediglich die Synthese einer Be¬
jahung bezw . Verneinung mit dem Begriff der Allgemeinheit trifft ,
ist bereits berührt worden . Ausserdem ist hier ausdrücklich zu be¬

merken , dass jeder Bejahung nur eine Verneinung contradiktorisch
gegenüb erstehen kann 1). Demnach bilden folgende Urteilspaare
einen contradiktorischen Gegensatz :

I. Sokrates ist weiss — Sokrates ist nicht weiss .
II . Aller Mensch ist weiss — nicht aller Mensch ist weiss

(einiger Mensch ist nicht weiss ).
III . Einiger Mensch ist weiss — kein Mensch ist weiss .
IV . Mensch ist weiss — Mensch ist nicht weiss 2).

Während nun aber in den drei ersten Fällen die beiden Glieder

des Gegensatzes nicht zugleich wahr , aber auch nicht zugleich falsch
sein können , liegt die Sache im vierten Fall anders . Hier können
Bejahung und Verneinung recht wohl zugleich wahr sein . Die Sätze :
„Mensch ist schön“ und „Mensch ist nicht schön“ z. B. sind dann

1) de interpr . 7. 17 b 38 —40 : (puvspbv de 8xt xal jiCa &it6cp<x.oig piäg xaxa -
cfäaeo>? ' xb yap auxö Sei; driocp̂ aat xfjv drcöcpaaiv önsp xaxeqjyjoiv fj xccxä̂ aoig,
xai &nö xoö aöxöG. vgl . 18 a 8. und c . 10. 20 b 4 .

2) c. 7. 18 a 2— 7. . . ioxi Stoxpäxijs Xeuxög — oöx eoxi S . Xsdxö$ . . . . xy
d's n&g dv&pujxog Xeuxög (sc . dvxdxeixat dvxupcmxtös) y ou näc, dvOpttixog Xeuxög,
xy ds xlg äv$-p(üiioc, Xeuxog y ovöeig dvOpwxog Xeuxög ' xtj Se ianv dvO-pü)Jcog Xsu-
xog ^ odx eaxtv SvO-pooTtog Xsoxög. vgl . 17 b 18 f . c . 8 . 18 a 15— 17. c. 10. 19 b
15 ff. cf . ebenso die Definition Anal . pr . 15 . 27 a 29 —31 : Xeym Se xö dvxixet-
pgvo>s (hier = ävxKpaxixdöc, wie öfters ), sl gev xb xad-öÄoo axspvjxtxov, xö Sv gspet
xaxacpaxtxöv • sl de xax ^yop'.y.öv xö xaO-öXou, xö £v [idpsi (jxeprjuxov.
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zugleich wahr , wenn es schöne Menschen und zugleich hässliche oder
solche , die wohl schön werden , aber es noch nicht sind , gibt 1).

Von dem contradiktorischen ist der conträre Gegensatz zu unter¬
scheiden . Das Recht zu der Uebertragung dieser Art des Gegen¬
satzes auf das Gebiet der Urteile , für das im letzten Cap . der Schrift
de interpr . der ausführliche Nachweis erbracht ist , wird im ur¬
sprünglichen Teil des Buchs völlig unbefangen vorausgesetzt , und
auch in den ersten Analytiken 2) begegnen wir , obwohl weit sel¬
tener , dieser Anwendung der evavTtot̂ c;. Der leitende Grundsatz da¬
bei ist , wie bereits bemerkt wurde , der Gedanke , der in de interpr .
14 ausgesprochen ist : dass die am weitesten auseinanderliegenden
Urteile einander conträr entgegengesetzt seien . Im Gebiet des Urteils
über Individuelles fällt selbstverständlich Antiphasis und conträrer
Gegensatz zusammen . Zu wirklicher Bedeutung kommt dieser Unter¬
schied erst auf dem Boden der Aussagen über Allgemeines . Con¬
trär entgegengesetzt sind die allgemeinen Bejahungen und die all¬
gemeinen Verneinungen 3). Unbestimmte Urteile dagegen können
nicht in conträren Gegensätzen treten , wenn auch die Inhalte der¬
selben bisweilen einander conträr entgegengesetzt sind 4). Ebenso -

1) de interpr . 7 17 b 26 — 34 : öoat psv o5v faxiyäaeuz im TtafroXoa stai xa &öXou,
ävayw ] r /jv STSpav dcXyjlH) sTvai ;'i] ^suSTj, 6aai Irci täjv xali ’ Ixaaxa , otov son
Seovtpa-cYjs Xsuxög — oux sau 2ci)xpdT7jg Asoxog ■ Saal Itü tcöv xk &öXou psv , |i ^
xa9 -öXoa §4, ouk öcsl ^ [isv rj ds dp.« ydp dX7]4s $ sauv sinelv öxi

iaxtv dvfrpwrcog xaXöj xal oöx eauv dv&ptüTOs xaXög . st yäp «la^pög, xai
oö xaXös ’ xat st ytvsxat , xal oöx saxtv.

2) und zwar nicht bloss im 2. Buch , wo in den capp. 8—15 der Unter¬
schied des contradiktorischen und conträren Gegensatzes im Gebiet des Ur¬
teils häufig vorkommt, sondern auch im ersten Buch. vgl . c. 17. 36 b 39 f.

3) de interpr. 7. 17 b 20—22 : £vavxt«>s 8s (sc. cmtxstaO-ai Xsyto) xrjv xou
xaö'öXou xaxäcpaatvx«i xy)v xoo xaS-oXoo duocpaatv, otov xag dvfl-pcürcog Xsuxög —
oöSsl̂ dv&pwxo? Xsuxö?, Ttä? dvltpcnxô Stxaiog— ouSel? dcvh'pwTcos dixziog. ebenso
17 b 3 —5 und c. 10. 20 a 16 f.

4) c. 7. 17 b 7 f. : äxav 8s änl xtöv xaO-öXoo psv , pyj xaO-öXou 81, «5xai pev
oöx staiv ivavxtat, xd pdvxot SrjXoöpsva iaxtv stvat §v«vxta rcoxd. Die letztere Be¬
merkung erklärt Waitz nicht richtig . Völlig zutreffend dagegen ist die Inter¬
pretation der Scholien (Brandis 114 a 44—b 13). Es handelt sich um die Ur¬
teilsinhalte (die ixpdypax« der Urteile , wie die Scholien sich ausdrücken), die
einander conträr entgegengesetzt sein können , auch wenn die Urteile selbst
einander nicht conträr entgegenstehen . In den Beispielen : Zahl ist gerade,
Zahl ist nicht gerade bilden die Qrteilsinhalte (Geradesein — Nicht -gerade-
sein der Zahl), nicht aber die Sätze selbst einen conträren Gegensatz . Natür¬
lich sind nicht die Inhalte aller unbestimmten Bejahungen und Verneinungen
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wenig vermögen partikuläre Urteile in eine IvavTioxrjg einzugehen .
Wenn Aristoteles gleichwohl im 2. Buch der ersten Analytiken
neben dem Gegensatz der allgemeinen Bejahung und Verneinung
auch das Verhältnis der partikulär bejahenden und partikulär ver¬
neinenden Sätze als conträren Gegensatz bezeichnet , so nimmt er
das an einer ändern Stelle desselben Buchs wieder so gut wie zu¬
rück 3). Es bleibt also dabei, dass nur das allgemein bejahende und
das allgemein verneinende Urteil einen conträren Gegensatz bilden.
Für dieses Verhältnis gilt aber die Regel , dass beide Glieder zwar
nicht zugleich wahr , wohl aber zugleich falsch sein können ; die
den beiden Gliedern antiphatisch entgegengesetzten Sätze dagegen
können auch beide zugleich wahr sein (z. B. die Urteile : »nicht aller
Mensch ist weiss“ und „einiger Mensch ist weiss“ ) 4).

über dasselbe Subjekt einander conträr entgegengesetzt , s. dazu die richtige
Ausführung von Porphyrius in der von den Scholien a . a. 0 . erwähnten Stelle .

1) Anal . pr . II 8. 59 b 9 f. Asyo) 8’ dvTixeTO'S’at (= avxcxsta&ai dvmpaxtxög)
[jlsv xö rcavxi xtp ou uavxc xac x8 xivt xtp oüSsvi , dvavxiwg Säxöxxavxtxcp

ouSsvi xai x ö xivi xq) ou xiviöjxäpxsiv (oö xivi = xtvl oö s. c. 11.
61b 17 f., wo für dasselbe xtvl jit) öxxdpxstv gesetzt ist ). Aehnlich auch 60 a 5.
Dagegen wird c. 15. 68 b 27 gesagt : xö yäp xtvl xqj oü xtvl xaiöc xtjv Aŝ tv dvxl-
xsixat [jlövov. Und als einziger conträrer Gegensatz wird unmittelbar darauf
das Verhältnis der allgemeinen Bejahung zur allgemeinen Verneinung zuge¬
lassen . — Auf die Fälle , in denen ivocvxtcüc; allgemeiner oder ungenau ge¬
braucht ist , haben wir nicht einzugehen , s. dazu Waitz 1 S. 309.

2) de interpr . 7. 17 b 23—25 : öiö xauxag (d. h. die conträr entgegenge¬
setzten Sätze ) [i£V oux xs &p,a dAvjO-elg sTvat, xd$ 5s dvxixet|xsvag aöxatg !v-
Sê sxal Tioxs iTtl xoö aiixoS äp.« dArjO-stg sTvat, olov ob ixäg av&ptüTxog Aeuxog xal
saxt xtg dvO-ptüTxô Asoxog. ebenso c. 10. 20 a 16—20. Anal . pr . II 62 a 17—19
ist vom conträr Entgegengesetzten gesagt : oöxs yäp dvotyxoctov, sl xo pvjSsvi
tjisöSog, xö tcocvxI dtAvjO'Sg, oöx’ ivSogov, sl 0-äxepov tjjsöSog, 5xt0-dxspov dAijOsg. vgl .
de interpr . 10. 20 a 26—30. Hier wird ausgeführt , aus der verneinenden Be¬
antwortung der Frage : Ist aller Mensch weise ? dürfe nicht die allgemeine
Bejahung : aller Mensch ist nicht -weise , wohl aber der negative Satz : »nicht
aller Mensch ist weise« gefolgert werden (während aus der Verneinung der
Frage : Ist Sokrates weise ? die Bejahung : Sokr . ist nicht -weise entnommen
werden kann ). Dazu wird bemerkt : aöxYj 5s iaiiv rj ävxixsipsvvj, £xsIvt ] Se
f] övavx Ca. Das letztere ist ungenau ; denn nicht die allgemeine Bejahung
»aller Mensch ist nicht -weise «, sondern die allgemeine Verneinung »aller Mensch
ist nicht weise« ist dem Satz »aller Mensch ist weise« conträr entgegengesetzt .

In de interpr . c. 10 und Anal , pr 146 bespricht Ar. eingehend die Aussagen , in
welchen das Subjekts - oder Prädikatswort oder beide Äöpioxa sind (wie z. B. Nicht -
Mensch , nicht -gerecht ) ; er erörtert dabei das Verhältnis dieser Sätze zu den
ähnlichen verneinenden Urteilen und untersucht namentlich die Fälle , in wel-
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IV . Urteile des Stattfindens , des notwendigerweise Stattflndens
und des Stattfinden-könnens.

1) Die Aufsuchung der verschiedenen Urteilsformen war bis
jetzt auf das Gebiet der Urteile des Seins , des Stattflndens be¬
schränkt , die ihre Eigenart darin haben , von einem Urteilsinhalt
ein Sein zu bejahen oder zu verneinen , ein Sein oder Nicht -sein aus¬
zusagen . Allein diesen Sätzen stellen sich andere zur Seite , in denen
ein notwendigerweise Sein oder ein Sein -können die Stelle des Seins

vertritt . So ergibt sich die Einteilung der Urteile in
Urteile des Stattflndens , des notwendigerweise
Stattflndens und des Stattfinden - könnens 1). Die¬
ser Unterschied trifft zunächst den specifischen Urteilscharakter
selbst . Was das Seinsurteil zum Urteil machte , war das Hinzu¬
treten des pTjpa „Sein“ bezw . „Nicht -sein " zum begrifflichen Sub¬
strat ; erst die Synthese des Urteilsinhalts mit dem Begriff des Seins ,
bezw . die Diärese des ersteren von dem letzteren , verlieh dem Satz

seinen logischen Geltungswert und seine ontologische Bedeutung .
Möglich sein und notwendig sein sind nun aber Bestimmungen ,
welche dem Sein gleich geordnet sind : und in den Möglichkeits - bezw .
Notwendigkeitsurteilen sind sie es, welche die Bejahung oder Ver¬
neinung vollziehen . Wie das Sein in den Sätzen des Stattflndens

die Wahrheit eines Urteilsinhalts bestimmt , so sind sie Beisätze ,
welche die Möglichkeit oder Notwendigkeit über ihr Substrat aus¬
sprechen , und zwar ist ihr Substrat das Sein oder Nicht -sein eines

Urteilsinhalts ; die Möglichkeits - und Notwendigkeitsurteile sind also
Synthesen (auvxdrxstv) der Begriffe Möglichkeit oder Notwendigkeit
mit dem Sein oder Nicht -sein eines begrifflichen Substrats 2). Die

eben zwischen Sätzen dieser und jener Art ein Verhältnis der notwendigen
Folge (axoXoofrstv ) besteht . Es würde uns zu weit führen , wollten wir diesen
Erörterungen nachgehen , cf . Prantl S. 146 ff .

1) Anal . pr . I 2 . 25 a 1— 2 : inei bk jzaaa jtpöxaaig saxiv tj toö onäp ^siv vj
toö e£ dvÄyxTjs öisdp^ eiv 9j toö IvSsxeaDm öicäpxsiv . . . c . 8. 29 b 29 — 32 : äxspöv
iaxiv uTcdpxEiv xs xai ig ävdcyxŶ uxdpxsiv xai ivSä '/ saSm örcdpxstv (ixoXXä yäp
ondpXei [asv, oö (isvxoi lg dväyxv ]g• xd 8’ oox’ lg dvdYxvjg o59-’ oxdpxsi öXwg, ! v-
SixEmt , 8’ örcdpxEiv).

2) s . vor allem die oben S. 111 Anm . 3 angeführte und erklärte Stelle

de interpr . c. 12. 21 b 26 —33 , ferner 22 a 8— 10 : xal xaHoXoD 81, öaixsp elpijxat ,
tö nsv slvai xal p/rj elvai Set xt&svai die; xd ÖTtoxstjxsva, xaxd 9 aaiv 8s xai dnocpaoiv
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Gleichordnung von Sein , Notwendigsein und Möglichsein erhält darin
ihren charakteristischen Ausdruck , dass Wahrheit , Notwendigkeit
und Möglichkeit einander coordiniert werden 1). Dadurch ist die
logische Bedeutung der Einteilung der Aussagen in Urteile des
Stattfindens , des notwendigerweise Stattfindens und des Stattfinden -
könnens gekennzeichnet . — Die eigenartige Stellung der Bestim¬
mungen des Möglich - und Notwendigseins im Urteil macht sich
auch in ihren Verneinungen geltend 2). Da die Negation von
Xeuxöv eivat nicht etwa |xy] Xsoxöv elvac, sondern [jly) etvai keuxov ist ,
sollte man erwarten , dass auch die Verneinung von Suvaxov stvat,
lauten würde Suvatöv fir] elvat. Aristoteles lehnt diese Form ab ,
mit einer Begründung freilich , die auf einem Irrtum beruht 3). Das
zu verneinende Suvatöv slvat , von dem er ausgeht , müsste präcis
lauten : Suvatöv stvat ecvat (vermögend sein , die Möglichkeit haben ,
zu sein ). Die der Form Xsuxöv [D] efvat analog gebildete Vernei¬
nung dieses Ausdrucks wäre : Suvatöv pi] slvat elvat. Das hat Ari¬
stoteles nicht erkannt . Seine Polemik ruht auf der Voraussetzung ,
dass die entsprechende Verneinung die Form habe : Suvatöv stvat fD)
ehai (die Möglichkeit haben , nicht zu sein ). Nun kann ein und
dasselbe Subjekt zugleich die Möglichkeit haben , zu sein und nicht
zu sein : was gehen kann , hat die Möglichkeit auch nicht zu gehen ;
was eine Fähigkeit dieser Art hat , braucht dieselbe nicht immer

taöxa (d . h . Suvaxdv, äöövatov . dvayxaiov etc .) uotouvra Ttpög io efvoa xal (iyj stvat
ouvidiTstv . Anal . pr . I 8. 25 b 21 f . : xo ydp IvSs^sxat xm ioxtv opotmg xdxxsxat
(c. 18. 32b 2 : xb yäp sv5. xw stvat opoiwg xdxxsxat ) , xö §s soxtv, otg dv xpoa-
xaxvjyop^xat , xaxdcfaatv dsl xcotst xat Ttdvxwp.

1) de interpr . 12. 22 a 11 — 13 : xai xaöxag o’tsa&at stvat xdg dvxtxstaevap
cpdastg, Suvaxöv — oü Suvaxdv, IvSs^dpsvov — oox Ivös ^djisvov , dduvaxov — oüx
döüvaxov, dvayxatov — oux dvayxatov , dXyj&sg — oux d^Trĵsg.

2) 21 b 10—22 : öaxs el oöxwg Ttavxaxoö (nämlich , dass die Verneinung von
stvat Xsoxdv dv&piojiov ist : pr; stvat Xsuxöv dvO-ptOTtov) , xat xou öuvaxöv stvat ömö-
cpaotg saxat xö öuvaxöv pr; stvat , dXX1 ou xö pv) duvaxöv stvat . öoxst Ss xö auxö
öövaa -9- at xal stvat xat pr ; stvat Xöyog 8s , 8xt dxav xö oöito 8t>-
vaxöv oux dst svspyst , öjaxs 5xdp | st aöxtl) xal r; dTtöcpaatg. . . . dXXd prjv döövaxov
xaxd xou auxou dX̂ Hsüsaatat xdg dvxtxstpsvag cpdastg' oux dpa xou Suvaxöv stvat
dTiöqjaalj iaxt xö Suvaxöv pr; stvat . . . .

3) Das hat Waitz I S. 359 richtig erkannt ; er hat jedoch den Fehler
nicht ganz präcis getroffen . Prantl S. 177 Anm . 280 hat richtig gesehen , dass
das Suvaxöv stvat in 21 b 10 = Suvaxöv stvat stvat ; er bestreitet aber unbe¬
greiflicherweise Waitz gegenüber , dass hier ein Irrtum vorliege .
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aktuell auszuüben. Ist also „oovaxov (elvat) U.Y] elvat“ die Vernei¬
nung von „Sovoctöv(slvai) scvat“, so ist Bejahung und Verneinung
zugleich wahr. Das aber widerspricht dem Satz vom Widerspruch
und ist darum zu verwerfen. Die gesuchte Negation kann also nur
sein: pr) Suvaxbv eivat. Analog ist die Verneinung von evSsxopsvov
ecvat— einer anderen sprachlichen Bezeichnung für das Mögliche—
nicht £V§£xöpevov(xt) eivat, sondern pfj dvSeyopsvov £ivat. Schon hier
zeigt sich übrigens, dass sich unter dem Einfluss jenes Irrtums das
ursprüngliche Problem vollständig verschoben hat : die Untersuchung
verläuft , als ob es sich von Anfang an darum gehandelt hätte , nicht
für den dem infinitiven Ausdruck Xeuxöv £tvat analogen Suvatov elvac
(elvat), sondern für den participialen : Suvaxöv scva: = „vermögend
(oder möglich), zu sein“ die Verneinung zu suchen. Das tritt dann
im weiteren Fortgang noch besonders stark hervor. So wird auch
nach der Verneinung nicht von „notwendig sein“, sondern von „not¬
wendig, zu sein“ gefragt : dieselbe lautet nicht „notwendig, nicht zu
sein“, sondern „nicht notwendig, zu sein“. Ebenso die von „unmög¬
lich (unvermögend), zu sein“ nicht „unmöglich, nicht zu sein“, son¬
dern „nicht unmöglich, zu sein“. Die Verneinungen von „möglich —,
notwendig —, unmöglich, nicht zu sein“ aber sind „nicht möglich —,
nicht notwendig —, nicht unmöglich, nicht zu sein“ a). — Zeigt dem¬
nach auch die Verneinung der Bestimmungen „möglich sein“ und
„notwendig sein“, dass dieselben mit dem Sein auf einer Stufe stehen,
dass also Wahrheit , Notwendigkeit , Möglichkeit einander coordi-
niert sind , so erfährt diese Gleichordnung doch sofort eine Ein¬
schränkung. Die Urteile , die ein Möglich- oder Notwendigsein
aussagen , wollen so gut wie die des Seins wahr sein. Auch sie
stellen sich unter die Herrschaft der Axiome. Zwar schliesst das
Urteil des Möglichseins die Möglichkeit des Gegenteils (von dem, was
als möglich bezeichnet wurde,) nicht aus. Allein mag auch der Inhalt
einer derartigen Aussage und sein contradiktorischer Gegensatz zugleich
wahr sein : das Urteil selbst kann nicht zugleich mit seinem contra-
diktorischen Gegensatz wahr sein, xb Suvaxöv elvat %oä pr] Suvaxbv
stvac oöSotote eui xou aöxoö apa öcXrjAeöovTar avtcxscviat yap. Das
weist darauf hin , dass auch die Urteile der Möglichkeit und der

1) 21 b 24- 26 ; 21 b 33—22 a 13. Anal . pr. I 13. 32 a 21—27.
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Notwendigkeit ihren logischen Charakter zuletzt in einer Beziehung
zum Sein haben ; sie sind Synthesen zwischen dem Sein oder Nicht¬
sein eines Substrats und dem Begriff der Möglichkeit oder Not¬
wendigkeit , aber diese Synthesen werden durch das pyjga „sein“ voll¬
zogen , wie denn auch die sprachlichen Bezeichnungen , welche die
Notwendigkeit in den Urteilen zum Ausdruck bringen , durchweg ,
sei es direkt (Suvaxov , dSuvatov , dvay '/taiov slvai ) , sei es indirekt
(svSsxsaifat = svSsxoî vov scvai) ein Sein enthalten 1). Von hier
aus erweist sich nun doch das Seinsurteil als die

Grundform des Urteils überhaupt , und die Coordi -
nation desselben mit den beiden anderen Formen lässt sich nicht

mit voller Strenge durchführen (vgl . S. 127 f.) .
Die letzten Erörterungen haben zugleich die Beantwortung der

Frage nach dem gegenseitigen Verhältnis dieser
verschiedenen Bestimmungen vorbereitet . Es handelt
sich zunächst darum , welche unter denselben mit einander gehen
(und demgemäss vertauscht werden können ) , bezw . identisch sind .
Vor allem können die beiden Bezeichnungen für „möglich , zu sein“ :
Suvaxöv etvat und evSsx®!̂ 07 für einander eingesetzt werden .
Gleichbedeutend ferner oder wenigstens miteinandergehend sind die
Ausdrücke : „nicht möglich — “, „unmöglich , zu sein“ und „notwendig ,
nicht zu sein “ ; sodann die eben erwähnten contradiktorisch entgegen¬
gesetzten : „möglich — “, „nicht unmöglich , zu sein“ und „nicht notwen¬
dig , nicht zu sein “ ; weiter die Bestimmungen : „möglich , nicht zu sein “,
„nicht unmöglich , nicht zu sein“ , „nicht notwendig , zu sein“ ; und
endlich die Verneinungen dieser letzteren : „nicht möglich , nicht zu
sein“ , „unmöglich , nicht zu sein“ , „notwendig , zu sein“ . Die eigent¬
lichen Möglichkeitsbestimmungen stehen nun aber noch in einer be¬
sonderen Beziehung zu einander . Da ein Subjekt , welches die Mög¬
lichkeit hat , etwas zu sein , zugleich auch die Möglichkeit hat , das¬
selbe nicht zu sein , so kann stets von der Möglichkeit der einen
Art auf die der ändern gefolgert werden ; das ist eine logische
Operation , die Aristoteles die Umkehrung der Möglichkeit nach
(dvxtoxpscpstv xaxa xö svoexsaftat ) genannt , und von der er in der
Theorie der Möglichkeitsschlüsse reichlichen Gebrauch gemacht hat .

1) de interpr. 12. 21 b 39 f. s. ferner 22 a 1—3 ; 21 b 17 ff. — zum Vor¬
hergehenden vgl . auch Anal . pr. I 15. 34 a 14 ; 17. 37 a 11 f. u. ö.
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Uebrigens ist der Uebergang zu der Möglichkeit sowohl des contra-
diktorischen als des conträren Gegenteils gestattet , wie auch die
Möglichkeit der partikulären Bejahung und die der partikulären Ver¬
neinung mit einander vertauscht werden können 1).

Man sollte hier, wenn irgendwo, erwarten , dass die lo¬
gische Theorie aus den metaphysischen Grund¬
anschauungen des Aristoteles hervorgewachsen sei.
Un gesucht bietet sich der principielle , für die Eigenart der Ari¬
stotelischen Welterklärung so charakteristische Gegensatz der Po-
tentialität und Aktualität (Suvajjus— evspyeta) , aus dem man ver¬
sucht ist die Unterscheidung der Urteile der Möglichkeit und des
Stattfindens abzuleiten. Aber auch die Abgrenzung dieser Sätze
gegenüber dem Notwendigkeitsurteil scheint von vornherein auf
dem metaphysischen Unterschied des metaphysisch Begrifflichen,
Ewigen und der dem Wechsel, dem Werden und Vergehen unter¬
worfenen Naturdinge zu ruhen. Nichts von alledem ist
der Pall . Es wird sich zwar zeigen, dass die Untersuchung
der Möglichkeitsurteile in ihrem ferneren Verlauf den Aristoteles
nötigt , anf den metaphysischen Charakter der Möglichkeit einzu¬
gehen, und dass er im Zusammenhang damit auch die metaphysische
Eigenart der Subjekte zu bestimmen versucht. Allein der Aus¬
gangspunkt ist ein anderer , und für die weitere logische Unter¬
suchung bleiben , wie wir sehen werden, diese metaphysischen Er¬
wägungen ohne Folgen. Die Urteile der Notwendigkeit aber sind
ohne jede Rücksicht auf metaphysische Anschauungen behandelt.
Wäre Aristoteles von metaphysischen Gesichtspunkten ausgegangen,
so hätte — das können wir schon hier feststellen — seine ganze
Theorie der Möglichkeits- und Notwendigkeitsurteile eine andere
Gestalt erhalten müssen, dann hätte er vor allem als das contra -
diktorische Gegenteil eines Notwendigkeitsurteils nicht einen Mög¬
lichkeitssatz , und umgekehrt , bezeichnen können : das begrifflich
Ewige ist der blossen Möglichkeit, dem „auch anders sein können“,
schlechterdings nicht zugänglich und vermag darum auch nie Sub-

1) s. zu diesem Absatz de interpr . 12. 21b 35—39. c. 13. 22 a 14—b 28
(zu der Tafel 22 a 24—31 ist die im Folgenden gegebene Correktur zu ver¬
gleichen : die Ausdrücke ootc dvayotatov sTvai a 27 und oux dvayxat&v |iYj eTvai
a 31 wechseln ihre Stelle ). Anal . pr. I 13. 32 a 21—27 und 30 —40. ferner
Met. 0 8. 1050 b 8 ff. c. 9. 1051 a 5 ff.
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jekt eines eigentlichen Möglichkeitsurteils zu werden . Der Kreis der
veränderlichen Naturdinge andererseits , die eigentliche Domäne der
Möglichkeit , lässt niemals strenge Notwendigkeit zu. Der Ueber -
gang vom Notwendigkeitsurteil zur Möglichkeitsaussage , der für die
ganze Aristotelische Logik von grundlegender Bedeutung ist , wäre
also nicht zu vollziehen . Das sagt genug . Der Weg , auf dem Ari¬
stoteles die Formen und die logischen Verhältnisse der Urteile der
Notwendigkeit , des Stattfindens und der Möglichkeit gefunden hat ,
ist wiederum der der logischen Empirie , die Reflexion über das
sprachlich Gegebene . Durch die sprachliche Schale sucht er
auf den logischen Kern zu dringen . Die metaphysische Verschie¬
denheit der Subjekte dieser Urteilsarten aber ist in der Sprache
verdeckt . So hält er sich an den Unterschied der Synthesen bezw .
Diäresen , der in den drei Urteilsklassen vorliegt , und der auch in
der Sprache zum Ausdruck kommt . Allein auch in diesem Fall ruht
die logische Untersuchung doch wieder auf der Voraussetzung der
Uebereinstimmung des in der Sprache Gegebenen mit dem Realen ;
die Unterscheidung der Wahrheits - , Notwendigkeits - und Möglich¬
keitsurteile ist nur die logische Fassung des ontologischen Unter¬
schieds der Urteile des Stattfindens , des notwendigerweise Stattfin¬
dens und des Stattfindenkönnens . Auch die Synthese , die in den
Urteilen der Notwendigkeit und der Möglichkeit zwischen dem Sein
oder Nicht -sein des Urteilsinhalts und dem Begriff der Notwendig¬
keit bezw. Möglichkeit vollzogen wird , will eine reale sein ; und
das Sein , in dem sich dieselbe ausspricht , macht Anspruch nicht
allein auf logische , sondern zugleich auf ontologische Bedeutung , so
omt wie das Sein in den Urteilen des Stattfindens . So viel steht
also fest : die Verschiedenheit der Urteile des Stattfindens , der Not¬

wendigkeit und der Möglichkeit kann nicht bloss logischer Art sein ,
sie gründet sich vielmehr auf einen realen Unterschied . Allein der
eigentliche logische und ontologische Sinn der Unterscheidung wird
sich erst bestimmen lassen , wenn die ontologische und logische Be¬
deutung der Urteile des notwendigerweise Stattfindens und der Mög¬
lichkeit einzeln erforscht ist und dadurch auch das Urteil des Statt¬

findens seine naturgemässe Abgrenzung erfahren hat .
2) Den Charakter der Möglichkeitsurteile sucht Ari¬

stoteles dadurch zu erhellen , dass er zunächst den Begriff der
Maier , Die Syllogistik des Aristoteles . 1. Teil . 12



178 Abschnitt. Das Wesen u. die Arten des Urteils .

Möglichkeit in der Fassung , in der er im Gebiet dieser
Urteile zur Anwendung kommt , definiert . Möglich ist dasjenige ,
was nicht notwendig ist , was jedoch , als seiend gesetzt , nichts Un¬
mögliches zur Folge hat : Xsyo) 5’ evSsyjEafion xac tö £vck)(6|Ji£Vov, oö
gY] ovto ; dvayxaiou , xefievtOi; S’ örcapysiv , ouSev eaxa :, ota xoux’ aSu -
vaxov (Anal . pr . I 18. 32 a 18 —20) ’). Falsch (^ eüSog) kann die
Folge sein , die sich aus dem Möglichen ergibt : die Möglichkeit wird
dadurch nicht aufgehoben 2). Denn es ist die Eigenart des Mög¬
lichen , auch nicht sein und demnach , logisch betrachtet , auch falsch
sein zu können . Falsch und unmöglich ist wohl auseinanderzu¬
halten 3). Auf der ändern Seite darf aber auch das Gegenteil nicht
notwendig falsch sein . Das spricht sich in einer zweiten Definition
des Möglichen aus , welche übrigens mit der ersten in Tollem Ein¬
klang steht : möglich ist dasjenige , dessen Gegenteil nicht notwendig
falsch ist (Suvaxov, öxav pd) dvayxatov ^ xö evavxtcv — svavxtov
hier , wie Bonitz richtig bemerkt , das contradiktorische Gegenteil —
<jj£ü8og eivat) ; ist ein Glied einer Antiphasis notwendig falsch , so
ist das andere notwendig wahr und verliert damit den Charakter
der blossen Möglichkeit . Darum ist es z. B . möglich , dass ein Mensch
sitze , weil die Verneinung dieses Satzes nicht notwendig falsch ist 4).
Diese Erklärungen könnten den Anschein erwecken , als ob die Mög¬
lichkeit ein Mittleres zwischen der logischen Notwendigkeit und der

1) vgl . phys . VII 1. 243a 1 f. : tou ydp ävSexojievou tsS -svtos ou§sv axoixov
sgei at)|j,ßa£veiv. VIII 5. 256b 11 f . : eäv o5v fttöpsv xö öovaxöv slvat , oöösv
döuvatov augßTjaexat, cßsOSoj 8’ lowg. Eine ähnliche Definition wird uns für das
Suvaxöv tiefer unten begegnen .

2) S. die soeben angeführte Stelle 256 b 11 f .
3) Met . 0 4 . 1047 b 12— 14 : oö yäp 8rj iaxi xauxö xö c];sö3oc; xai xö dSüvaxov

xö yäp as saxdvat vöv cßeööog psv, oöx, döövaxov 8s. de coel , I 12 . 281 b 8 ff. oö
8ij xaöxöv äon (psu86g xs xt slvai dirXcog xai döövaxov äjutöc ; • xö ydp as jit; iaxßxa
cpdvat, laxdvai cj;sulSog gsv , oöx döövaxov 8s . . . xö 8’ dpa loxdvat xai xa &̂ aD-at,
xai xrjv 8:dpsxpov aöppsxpov sTvai, oö pövov cßsöSoc:, dXXd xai dSövaxov. b 3 : xö
yäp dSövaxov xai xö ci/suöog oö xaöxö arjpaivst. vgl . die Unterscheidung des
c[;söSog und dSövaxov in Anal . pr . I 15 . 34 a 25 ff .

4 ) Met . A 12 . 1019 b 28— 30 : xö 8’ svavxtov xoöxq) (xoöxcp bezieht sich auf
das dSövaxov ) , xö Suvaiöv , oiav [ii ] dvayxatov xö evavxtov 4'£ö8og sTvai, olov xö
xalHjaS’at. dvO'pioxov Suvaxöv • oö ydp dvdyxyjg xö pxj xaD-fjaD-ai tß£ö8og. Das
dSövaxov wird im Vorhergehenden so bestimmt : dSövaxov psv ou xö Svavxtov iE,
dvdyxTjg dXijS'eg , oiov xö xtjv Sidpsxpov aöpusxpov sTvac dSövaxov , Sxt cösuSog xö
xotoöxov, oö xö svavxtov ou povov dXvjO-sg dXXd xai iE, dvdyxvjg disuSog.
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logischen Unmöglichkeit wäre , als ob sie demnach etwa mit der
logischen Widerspruchslosigkeit zusammenfiele . Dem wüdersetzt sich
aber die grundlegende Definition , welche sofort das Moment des
realen Seins hereinzog : die Annahme des wirklichen Seins des Mög¬
lichen darf keine (real ) unmögliche Folge haben . Das führt eher
auf den Begriff der realen Widerspruchslosigkeit , der jedenfalls dem
Aristotelischen Gedankenkreis nicht fremd ist .

Die Verwendung des Möglichkeitsurteils im Syllogismus nötigt
nun aber den Aristoteles alsbald , den Begrilf dieser Möglichkeit noch

genauer zu bestimmen . Von „möglich sein“ (evöexeadm ) wird
in einem dreifachen Sinn geredet : möglich nennen wir ein¬
mal das Notwendige , sodann das Nichtnotwendige und endlich das ,
was vermögend ist zu sein (xö Sovaxov Anal . pr . 1 3) a). Es er¬
regt Befremden , das Notwendige in dieser Reihe aufgeführt zu
sehen . Allein in dem , was Aristoteles in de interpr . 2) über das
Verhältnis des Notwendigen zum Möglichen sagt , liegt der Schlüssel
zum Verständnis dieser Aufstellung . Er behandelt hier das Problem ,
ob das Mögliche als Folge des Notwendigen bezeichnet werden dürfe 3).
Und er hat Grund die Frage zu bejahen : ist das Mögliche (das
zu sein Vermögende ) nicht die Folge des Notwendigen , so müsste
entweder das Nichtmögliche oder das , was vermögend ist nicht zu
sein , in diesem Verhältnis zum Notwendigen stehen , was für beide
Fälle nicht zutrifft . Auf der ändern Seite aber hat dasjenige , was
die Möglichkeit hat zu sein , zugleich auch das Vermögen , nicht zu
sein : das ist die Eigenart des Möglichen . Ist also das Mögliche
eine Folge des Notwendigen , so muss das Notwendige zugleich nicht
zu sein vermögen ; das jedoch ist ausgeschlossen 4). Aus dieser Schwie¬

rigkeit sucht Aristoteles einen Ausweg . Nicht alles , was vermögend
ist zu sein , hat zugleich auch die Möglichkeit , nicht zu sein . Das
Feuer z. B. hat das Vermögen zu wrärmen , ohne dass es ihm zu¬

gleich auch möglich wäre , nicht zu wärmen . So gibt es überhaupt
eine Anzahl vernunftloser Vermögen , die immer wirksam sind und

1) 25 a 37 — 39 . . . . raXXaxöS xö Ivös ^sa^o» (xai ydcp xö dcvayicaiov
y.ai xö |i7j dvayxaTov xai xö Suvaxöv övSixsaftat Xsyoiisv ).

2 ) c. 13. 22 b 29 - 23 & 20 .
3) 22 b 29 f . ; ärcopTpeis 8’ av xtg et xtp dvayxatov slvca xö öuvaxöv slvai srcsxat,
4) b 30 — 36 : e’t xe yäp [itj ETxexca— xo5xo Ss cj;£ö8o£.

12 *
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nicht die entgegengesetzte Möglichkeit offen lassen . Nur die auf
ein Vermögen dieser Art sich gründende Möglichkeit lässt sich als
notwendige Folge aus dem Notwendigen ableiten x). Es liegt auf
der Hand , dass die damit charakterisierten Urteile nicht mehr als
Möglichkeitsaussagen bezeichnet werden können . An diesen Gre-
danken knüpft die definitive Lösung des Problems an . Es sind —
führt Aristoteles aus — mehrere Arten von Vermögen , Möglichkeit
von einander zu unterscheiden , die nur den Namen miteinander ge¬
mein haben . Auf der einen Seite nämlich wird möglich das ge¬
nannt , was wahr ist , sofern es ein wirklich Seiendes betrifft . So
lässt sich von einem Subjekt auf Grund davon , dass es wirklich
geht , sagen , dass es ihm möglich sei , zu gehen . Im ändern Fall
ist möglich , vermögend zu sein , dasjenige , was wirklich wer¬
den könnte . Diese zweite Art der Möglichkeit fällt ganz in die
Sphäre der veränderlichen Dinge ; die erste dagegen findet Anwen¬
dung auch auf das Ewige , Unveränderliche . Kann aber von dem
letzteren eine Möglichkeit ausgesagt werden , so kann auch das Mög¬
liche als Folge des Notwendigen betrachtet werden : freilich nur
das Mögliche im ersten Sinn , und nur sofern es sich auf immer¬
wirksame , notwendig -thätige Vermögen gründet 2). Genau auf diesen
Fall ist die Einreihung des Notwendigen in die Sphäre des Mög¬
lichen , die in Anal . pr . I 3 vollzogen ist , zu beziehen . Darauf weist
auch das Beispiel hin , durch welches das Mögliche in diesem Sinn
illustriert ist : der Mensch hat die Möglichkeit , nicht Pferd zu sein 3).
Er hat dieselbe jedoch , weil es für ihn eine in seinem Wesen

1) 22 b 36 — 23 a 6 : cpavspöv 5y] ou oü itäv xö öuvaxöv vj elvcu vj ßaöt^eiv %a.l
x& dvxiy.£i[isva Süvaxat, äXX’ iaxiv Icp’ «)v otto, dX^O-sg, upiöxov |j,sv stu xmv pw] xaxd
Xöyov öuvaiöjv, otov xd raup ■frspii.avxixöv xai Sövajuv dXoyov . ai o5v p,sxd
XöYOt) Suvd(i£!.g ai auxat TtXsiövtov xal xffiv ävavxdov, at 8’ dXoyot, ob xaaai , dXX’
öansp sIpYjxca, xö nup ob Sovaxöv frepimivsiv xai jiij, oö8 ' 5aa dXXa ivspyst dsi . . . .

2 ) 23 a 6 —18 : svtai 8s Suvdpisig ö[j.d)V'j[ioC sioiv . xö ydp Suvaxöv ob^ dxX63$
Xsysxat , dXXd xö [isv 8 x i dXvj 'S' SS tbg ivspysiiY Sv , otov Suvaxöv ßaSt ŝiv
Sxt ßaSi^si , xai oXmg Suvaxöv efvat oxi TjSyj soxt xax ’ svspfZim ö XsYexa: sfvai Su¬
vaxöv , xö 8 & Sxt ivspY ^ asisv dv , otov öuvaxöv slvat ßaSt ŝtv Sxt ßaStoetsv
dv. xai aSxYj t̂sv sxi xotg xtvyjxocc; saxi [lovotp 7] Sbvapitg, sxsivrj 8e xai sxi xoIq
dxtv^xotg . . . . xö [isv o5v oöxa) Suvaxöv oöx dXyj'Usg xaxä xou dvaY><atou dxXtog
sixecv , '9’dxspov Ss dXyjDip. äoxs kn&l xw iv pspsi xö xafröXou §xsxat , xw dLv6.yy.7jg
övxt sTisxat xö 8bvaoS-at elvat , ob [iövxot xav .

3) 25 b 4— 6 : Saa jisv ivS x̂sa -̂ai XsYsxat xö sg dvdYXTjg uxap ^siv . . . ofov
st xtg cpaivj xöv dvO-pwxov Ivös^saO-at ]iY] sTvat Exxov.
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begründete Notwendigkeit ist , nicht Pferd zu sein . Wenn nun
aber Aristoteles in de interpr . 13 die beiden dort unterschiedenen
Arten der Möglichkeit homonym nennt , ihnen also die innere We¬
sensverwandtschaft abspricht , so kann es nicht zweifelhaft sein ,
welche derselben die Möglichkeit im eigentlichen Sinn ist . Eine
Bemerkung in Anal . pr . I 18 ergänzt das in de interpr . Gesagte :
wenn wir das Notwendige möglich nennen , so gebrauchen wir das
Wort „möglich“ homonymisch (tö yap dcvayxacov opwvujjiwi; evSŝ e-
aüat Aeyo[i,£v) ’J. Zum Ueberfluss wird im Verlauf der ersten Ana¬
lytiken mehr als einmal hervorgehoben , dass das Notwendige kein
Mögliches sei : xö dvayxatov oux Vjv £vSex6|ievov (I 14. 33b 16 f.
17. 37 a 8 f. 19. 38 a 35 f.). Damit ist aber nichts anderes gesagt ,
als dass mit einem Notwendigkeitsurteil nicht ein Möglichkeitsurteil
desselben Inhalts zusammen bestehen könne . So lässt sich nunmehr

feststellen , dass von den drei in Anal . I 3 nebeneinandergestellten
Arten des Möglichen die erste sofort wegfällt .

Die Ausführung in de interpr . 13 macht übrigens auch eine
sonst dunkle Stelle der Metaphysik (A 12) verständlich . Hier wird
von einem Möglichen in dreifacher Bedeutung gesprochen : Möglich
i s t erstens dasjenige , was nicht notwendig falsch ist , zweitens das
Wahre — präciser dasjenige , von dem es wahr ist , dass es ist (xö
aArj-fres ecvai vgl . dazu Bonitz , comm . p. 256) — und drittens das , was
möglicherweise wahr ist (xö £vS£XÖ{ievov aArĵ ec; eivai 2). Wirklich
auffallend ist das Mögliche im zweiten Sinn , das sich auch in die

Einteilung von Anal . pr . I 3 nicht einordnen lässt . In de interpr .
aber war von einer Möglichkeit die Rede , die von dem Wahren
ausgesagt werden könne . Es ist kein Zweifel , dass Aristoteles in
der Metaphysikstelle diese Möglichkeit im Auge hat . Allein auch
von ihr gilt , wie von der Möglichkeit des Notwendigen , dass ihr
mit der eigentlichen Notwendigkeit nur der Name gemeinsam ist .
Nun steht freilich das Seinsurteil — und auf ein solches bezieht

sich genauer der Ausdruck an unserer Stelle — in anderem Ver -

1) 32 a 20 . vgl . phys . III 4. 203 b 30 : IvSsxsaOcu yäp ^ e?voa oöSev 8ux-
cpepsi sv Tötg dcCSlots.

2 ) 1019 b 30 —33 : xö [xsv ouv Suvaxöv svoc psv xpöixov, öarcsp slpijxai (cf . dazu
Bonitz comm . S. 256 ), xö pi) ££ dvdyxyjg cpsöSog OY|[xaivs'., sva 8s xö stm ,
svoc 8s xö £v8sxö]isvov dXvĵsg sTvac.
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hältnis zum Möglichkeitsurteil als eine Notwendigkeitsaussage . Ein
Urteil des Stattfindens und ein Urteil des Möglichseins mit dem¬
selben Inhalt schliessen sich nicht aus 1) . Denn es ist die Eigen¬
art des Thatsächlichen , dass es auch anders sein könnte und dass
es anders werden kann : es kann im Verlaufe der Zeit sowohl sein

als nicht sein ; so haftet ihm vermöge seiner Veränderlichkeit der
Charakter des Potentiellen an 2). Dem ungeachtet kann von dem
wirklich Seienden , sofern es ist , nur uneigentlich die Möglichkeit
dieses Seins ausgesagt werden . Und es wird notwendig sein , auch
diese Art des Möglichen aus dem Gebiet des Möglichen im strengen
Sinn auszuscheiden .

Es bleiben uns also die beiden übrigen der in Anal . I 3 unter¬
schiedenen Arten des evSê ogsvov, auf die sich der Begriff der Mög¬
lichkeit im eigentlichen Sinn verteilen wird : das Nichtnotwendige
und das Sovaxov. Allein was bedeuten diese Bezeichnungen ? Mit
Sicherheit bestimmen lässt sich zunächst nur die zweite . Das Suvaxov

ist hier zweifellos das Mögliche , welches auf einer Naturbestimmt¬
heit , auf der in der Natur allein herrschenden Gesetzmässigkeit des
„Meistenteilsgeschehens“ beruht . Darauf weist die Anordnung der
Untersuchung in unserem Kapitel hin 3). Nicht als ob Aristoteles

1) cf. Anal . pr. I 16. 86 a 15 f. : cpocvspöv8’ 8xi xai toS IvSŝ sallac [iv] umxp-
yivsToa auXXoYLop,ög, sinep xai xoö [vi] undp̂ siv. Aristoteles führt ausser-

dem eine ganze Anzahl gültiger Schlussformen auf, in denen sich nach seiner
Ansicht sowohl ein Möglichkeitssatz als ein Urteil des Stattfindens als Schluss¬
satz ergibt .

2) vgl . z. B. Anal . pr. 19 . 30 a 27 f., wo das thatsächliche Urteil »alles B
ist A« durch den Satz charakterisiert und vom notwendigen Urteil unter¬
schieden wird : ävösxsxoaŶ P xoioöxov slvai xö B ß tö A gYjSsvi urtdcp-
Xeiv. Aehnlich c. 10. 30 b 36 f., wo der Satz : oöx öudp̂ st Stj oö8’ 6 dvO-pwTxog
ooSsvi Xsoxtjj den Zusatz erhält : &XA’ oöx dcvdYXTjg- svSsxsxai y&P dvltpooxov
YevsaOm Asoxöv. Analoge Charakteristiken des Urteils des Stattfindens kom¬
men öfters vor.

3) Die beiden ersten Arten des iv8ex6[isvov sind in 25 b 4—14 behandelt
(äox svSsxsa&Gu XsYsxoay) xtp s£ dvdYXTjg[[at]] öndpxsiv 7j xtp[rv] §£ dvdYXYjg uxdp-
Xsw b 4 f . decken sich zweifellos mit xö dvayrMlov und xö [D] dvaYxalov in a 38).
So kann das Suvaxov in a 39 nur die b 15 f. geschilderte Möglichkeit sein :
öoa öe xq3d)g sni noXb xxl xcp TOfpuxsva: XsyBzxi sv8sxsa0-at. Dass diese Auf¬
fassung die richtige ist , geht auch aus dem Zusatz : xcciC 8v xpöxov Siop̂ ojiev
xö Iv§£x°!1SV0V hervor. Die allgemeine Bezeichnung bedarf einer genaueren
Bestimmung , wenn sie auf die hier in Betracht kommende Möglichkeit hin-
weisen soll .
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hier die Bezeichnung Suvatov für die auf die Regelmässigkeit des
Naturlaufs sich gründende Möglichkeit reservieren wollte ; in der
Definition selbst tritt an die Stelle des Suvoctov das evSexogevov.
Diese wie jene Benennung knüpft vielmehr an ein unwesentliches
Merkmal an : im Gegensatz zu dem „Nicht -notwendigen“ , welches
die Notwendigkeit eines Negativen ausdrückt , bezeichnet das Sovaxov
und £V§£/ 6|ji£Vov ein positiv Mögliches . Das Nichtnotwendige näm¬
lich spricht ein „nicht notwendig stattfinden“ (jxy] eE, dvaptrjs Orcap-
yeiv 25 b 5) aus und wird durch das Beispiel : „weiss ist möglicher¬
weise kein Kleid « illustriert 1). Welcher Art nun aber diese letz¬
tere Möglichkeit ist , gibt Aristoteles in unserem Zusammenhang
nicht an : das Mögliche , das hier in Frage kommt , kann ebenso ein
Positives betreffen , wie auf der ändern Seite auch die Möglichkeit
des Meistenteilsgeschehenden auf ein Negatives sich beziehen kann .
Die wirkliche Verschiedenheit beider Arten des Möglichen und der
Charakter der einen lässt sich lediglich aus dem Beispiel erschliessen ,
das für die letztere angeführt ist , und das allerdings den Unterschied
dieser Art der Möglichkeit gegenüber der Möglichkeit des Meisten¬
teilsgeschehens deutlich hervortreten lässt : wir können nicht zwei¬
feln , dass Aristoteles an unserer Stelle dieselben zwei Arten des
Möglichen im Auge hat , die in Cap . 18 einander scharf und präcis
gegenübergestellt werden 2). Hier unterscheidet er die Möglich -

1) 25 b 4—6 : Soa . . ivösxsa&ai . . . Tcp[iy] avd'pojg örcdpxstv, ofov
ei Tig 90ÜY] . . . tö Asoxöv (Ivösxea&oa) [J.Y]$evLE[ioraq> undcpxsiv.

2) Dass die Ausführung des Aristoteles in 25 b 37 ff. nicht ganz in Ord¬
nung ist , hat Waitz (I S. 404 ad 32 b 16) richtig bemerkt und Prantl (S. 176
Anm. 278) mit Unrecht bestritten . Die Erklärung von Brandis (Handbuch
2. Teil II 1. S. 223), Aristoteles begnüge sich bei der vorläufigen Erwähnung
(der beiden verschiedenen Arten der Möglichkeit ), die scheinbare Verschieden¬
heit hervorzuheben, die dann bei der näheren Erwägung als bloss scheinbar
sich zeige , scheint mir nicht zutreffend zu sein. Ebensowenig aber vermag
ich mit Waitz einen Widerspruch zwischen c. 3 und c. 13 festzustellen . Es
ist zwar richtig , dass das jxyj sg dvdpa ;s ÖTr&pxstv beiden Arten der Möglich¬
keit , der unbestimmten und der auf dem meistenteils Geschehen beruhenden,
gemeinsam ist . (vgl . Anal. pr. I 18. 32 a 28 f. , wo das Mögliche im allge¬
meinen charakterisiert wird : iaxou äpa tö ivösxöp,evov oöx ävayxatov %ai tö (j/ij
dvotyxatov sv8sxöp.svov.) Während es nun aber im ersten Fall bei der Nicht¬
notwendigkeit bleibt , kommt bei der zweiten Art der Möglichkeit zu dem ne¬
gativen Kriterium noch eine positive Naturbestimmtheit hinzu. Beide Male
ist die Nichtnotwendigkeit das ijtöjjievov, das dxoXooS-oüv der Möglichkeit ; nur
genügt dasselbe im einen Fall , die Möglichkeit zu charakterisieren , im an-
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keit (evSexsafrat) des Meistenteilsgeschehenden und die
des Unbestimmten (aoptaxov). Das „meistenteils geschehen“
hat sein Charakteristikum daran , dass es der strengen Notwendig¬
keit entbehrt . So ist es ein „meistenteils geschehen“ , keine unver¬
brüchliche Gesetzmässigkeit , dass der Mensch grau wird , dass er
wächst und vergeht . Aber in dieses Gebiet gehört überhaupt der
ganze Kreis des Naturbestimmten , des von Natur Seienden (xö tts-
cpuvtö? uuapxetv). In der Sphäre der Naturdinge kann es keine zu¬
sammenhängende , keine absolute Notwendigkeit geben , schon deshalb
nicht , weil die Subjekte nicht immer existieren . Gesetzmässigkeit
kann an den Dingen der Natur nur unter der Voraussetzung ihrer
Existenz constatiert werden ; aber auch in dieser hypothetischen Form
beschränkt sich die Notwendigkeit auf einen Teil der Bestimmungen :
der andere Teil lässt auch dann nicht mehr als die Möglichkeit des
Meistenteilsgeschehens zu. Es lässt sich denken, welche Bedeutung dem

dem dagegen nicht . Von hier aus könnte das unbestimmt Mögliche als das
schlechtweg nicht Notwendige dem auf einer Naturbestimmtheit ruhenden Mög¬
lichen , das nebenbei immerhin nicht notwendig ist , gegenübergestellt werden . Der
von Waitz gerügte Widerspruch liesse sich also wohl ausgleichen . Allein wie
mir scheint , ist das pi ] dvayxatov 25 a 38 anders aufzufassen , und es ist un¬
serer Stelle eine Nachlässigkeit anderer Art vorzuwerfen . Zu Beginn der Unter¬
suchung stellt Aristoteles kritiklos die zunächst sich ergebenden Arten des
Möglichen zusammen : möglich ist das Notwendige und im Gegensatz dazu
auch das Nichtnotwendige : b 4 f. : So« . . . kvbiy &T;oLiz# s§ dvdyxTjg unccpxsw (so
lese ich mit Waitz gegen Bekker , der im wesentlichen auf codex C gestützt
p.t) vor Cmocpx51'1' einsetzt ) i) vq) pij §§ dv«yx7)c: öndpxetv Die Erkenntnis , dass
das |j,7] dcvKyxYjs ÖTtdpxeiv (das [itj dvay / .a :ov) die Möglichkeit eines Negativen
bezeichnet , ist nun aber der Anlass , dass neben das negativ Mögliche im
Suvatöv noch ein positiv Mögliches gestellt wird . So ergibt sich in a 38 f . die
Einteilung des Möglichen im strengen Sinn in die beiden Klassen des positiv
und des negativ Möglichen . Im Folgenden aber schwebt dem Aristoteles zu¬
gleich der Unterschied des unbestimmt Möglichen und des auf dem Meisten¬
teils beruhenden Möglichen vor : er will zweifellos ausführen , dass diese beiden
Arten von Möglichkeitsurteilen (wenn sie negativ sind ) sich hinsichtlich der
Umkehrbarkeit unterscheiden . Nun vermischt er aber diese beiden Eintei¬

lungen . Das positiv Mögliche wird auf das meistenteils -Mögliche bezogen .
Das negativ -Mögliche aber wird mit dem unbestimmt -Möglichen zusammen¬
geworfen . Das hat zur Folge , einmal , dass das unbestimmt Mögliche nicht
in seiner positiven Gestalt fixiert wird , sodann aber , dass eine Charakteristik
der unbestimmten Möglichkeit unterbleibt . Begünstigt wurde die Confusion
im zweiten Fall vielleicht durch den oben geschilderten Charakter des unbe¬

stimmten Urteils , der gestattet , dasselbe auch als das schlechtweg nicht not¬
wendige zu bezeichnen .
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Meistenteilsgeschehen und der auf dasselbe sich stützenden Möglich¬
keit in der Naturwissenschaft zukommen wird : Aristoteles kennt

keine Naturgesetze im modernen Sinn des Worts ; die Naturgesetz¬
mässigkeit tindet ihren logischen Ausdruck in Urteilen der Mög¬
lichkeit — der Möglichkeit im Sinne des Meistenteilsgeschehens .
Das ist die eine Art des Möglichen . Die andere ist das unbestimmt
Mögliche . Möglich in diesem Sinn ist dasjenige , was gleichermassen
so und auch nicht so sein kann , wie z. B. dass (gerade jetzt ) ein

Tier geht , oder dass , während es geht , ein Erdbeben eintritt , oder
— fügen wir das völlig gleichartige Beispiel von Anal . pr . I 3 hin¬
zu — dass kein Kleid weiss ist . Dahin gehört überhaupt das rein

Zufällige , das in keiner Naturbestimmtheit wurzelt . Charakteristisch
äussert sich der Unterschied der beiden Arten in der Weise ,

wie sie sich in ihr (contradiktorisches oder conträres ) Gegen¬
teil verwandeln lassen : während die unbestimmte Möglichkeit einer

Bejahung die Möglichkeit der (contradiktorisch oder conträr ) ent¬
gegengesetzten Verneinung in völlig demselben Sinn einschliesst und
darum sofort mit derselben vertauscht werden kann , lässt auch die

Möglichkeit , die sich in der Naturbestimmtheit gründet , die Mög¬
lichkeit des Gegenteils zu ; allein entnehme ich z. B. aus dem Satze
„der Mensch wird möglicherweise (im Sinn des Meistenteilsgeschehens )
grau“ die andere Möglichkeit : „der Mensch wird möglicherweise nicht
grau so hat die letztere nicht denselben Charakter , wie die Mög¬
lichkeit des ursprünglichen Satzes ; sie besagt nichts weiter , als dass
das Mögliche des Meistenteilsgeschehens nicht notwendig ist , und sie
hat völlig die Eigenart der unbestimmten Möglichkeit , mit der sie
auch , wie sich tiefer unten zeigen wird , die metaphysische Wurzel
gemeinsam hat *). In instruktiver Weise wird die Darstellung der
Analytiken durch eine Ausführung in de interpr . 9 über das ouvaxöv

1) Anal . pr . 1 18 . 32 b 4 — 18 : . . zb Ivdsxeo ^ at. yaxä bbo Xsysxai xpÖTxous,

sva [isv zb sixl zb mlb yn /saD-ai xoü SiaAenxsiv xö dvayxalov , olbv xö TtoXioöaOm

av &pcüTtov 7] xö aügavsafroa t) cplKvsiv , y) öäü )£ xö rcscpuxög öixdpxsxv (xouxo yäp ou

aovsxsg (jlsv s ^ sx xö ävaynodov 8iä xö [iy] « si sfvou dv &ponxov , övxog [ievxox dvD-pcoTtou

Yj sE; dvdcyxYjg y) d)g etü xö txoXu laxiv ), dXXov 8s xö döpiaxov , 8 xal oöxwg xai [iYj

oüxtög öuvaxöv , olov xö ßaSi ^siv £(pov ^ xö ßot8£̂ ovxos YEVEô ai astapöv , 7] öXcog xö

dixö x(>xy ]S yivögsvov ' oöösv ydp pdXXov oöxoig nE9 Dxsv yj evoivzicog . dvxiaxpscpst

[isv oöv xai xaxd zäg dvxxxEtpsvag npozäosig sxdxepov xwv IvSsxppsvwv , ou p,Y)V xöv

auxöv ys xpönov , dXXd xö psv ixscpuxöc ; slvai xcp [iYj sg dvdyxyjs öndpxsiv (ouxa ) ydp

EvSs^sxai [iY] TioXiouaO’ai dvO-pwxov ) , xö 8’ döpiaxov xqi jayjSev pdXXov ouxwg r; ixeivtog .
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ergänzt , die sich nun allerdings nicht auf allgemeine , sondern auf
individuelle Subjekte bezieht : den Dingen , die nicht immer aktuell
sind , haftet das Vermögen an , gleicherweise sein und nicht sein zu
können (. . . eanv ev xol<; gr] aei svepycöai xb Suvaxöv etvat xocl grj
ogolwi;) ; in diesem Gebiet ist also beides möglich (agcpw evSsyeTac),
das Sein und das Nichtsein . Ein Kleid z. B. kann zerschnitten ,
aber auch nicht zerschnitten (sondern verbraucht ) werden . So liegt
die Sache überhaupt in der Sphäre des Werdens und Geschehens ,
das auf eine derartige Botentialität (Suvaptxc) bezogen ist . Allein ein
Unterschied ist hier doch zu machen : das einemal ist Sein und Nicht¬

sein völlig in derselben Weise möglich , und es hängt lediglich vom
Zufall ab , welches von beiden wirklich wird — in diesem Fall ist

die Verneinung ebenso wahr , wie die Bejahung ; das andere Mal aber
ist das eine Glied eines contradiktorischen Gegensatzes möglich im
Sinn des Meistenteilsgeschehens , und darum auch die darauf sich
gründende Aussage in höherem Masse wahr als die entgegenge¬
setzte , obwohl auch hier noch die Möglichkeit des anderen Gliedes
offen bleibt . Diese Unterscheidung deckt sich mit der in den ersten
Analytiken vollzogenen ; das Neue aber ist , dass beide Arten des
Möglichen auf eine Potenz , auf eine Sovapcc;, bezogen sind a). Darin
liegt zugleich eine Ausführung und Besonderung der allgemeinen
Erörterung von de interpr . c. 18. — Die Einteilung selbst übrigens ,
die übereinstimmend in den ersten Analytiken und in de interpr . ge¬
boten ist , erfährt auch durch die schon berührte Metaphysikstelle
(i 12) keine Modifikation : wenn in derselben , abgesehen von der un¬
eigentlichen Möglichkeit , das nicht notwendig Falsche und das mög¬
licherweise Wahre als zwei verschiedene Arten des Möglichen ein¬
ander gegenübergestellt werden , so ist das ein Unterschied , der im
Sinn des Aristoteles lediglich sprachliche Bedeutung haben kann :

1) 19 a 9— 22 : oXcog sav .v §v tocg pf] &si eveproSac xö öavaxdv slvai , xal pT]
öpocwg- ev ofg dcpcpcüdvSexsxat, xal rö stvat xal xö ptj stvat , axrus xal xb ysveadat
xal tö pi] yevsa 'S-at . . . ofov öxc xouxl xb Epdxiov Suvaxov ioxt Siaipyj^ vai xal ou
SiaxpTjö̂ aexac , xlX ' epxpoa &ev xaTaxpiß^aexa :. öpolcop 8s xal xb pvj diaxpyj&yjvai
Suvaxov ' ftiaxs xal iirl xöv äXAojv yeveaecov, Saat xaxä Suvapiv Xsyovxat xijv
xotauxyjv’ cpavspöv apa Sxt ouĵ Äjiavxa eg xwY y,y]lö 0 t̂ ’ s^xtv ouxs ylvexat , dÄXd
xd pev ÖTröxep’ exu^s , xal ouSev pdÄXov ^ xaxd <faais vj ^ &K&q>aoig dXTj&iyc:, xd 8e
pdXXov pev xal d)g Ixl xb txoXü ■9-dxspov, ob pvjv SüOC evSe^sxat 'pevsaö-at xal M -
xspov, •9-dxepov Se pTj.
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es sind verschiedene Bezeichnungen für die Urteilsmöglichkeit im
allgemeinen , die in den ersten Analytiken und in de interpr . ihre
genauere Bestimmung erhalten hat .

Die Untersuchung des inneren Wesens der Möglichkeit im Ge¬
biet des Urteils, welche zur Unterscheidung der unbestimmten und
der auf der Naturbestimmtheit beruhenden Möglichkeit geführt hat ,
hat nun aber die logische Erörterung tief in die meta¬
physische Gedankenwelt hineingezogen . Der Unterschied
selbst fliesst völlig aus der Aristotelischen Metaphysik. Und wenn
auch in den ersten Analytiken auf die metaphysische Eigenart der
Subjekte in den Möglichkeitsurteilen nicht (auch c. 13 nicht) einge¬
gangen ist, so ist in de interpr . die Möglichkeit im eigentlichen Sinn
auf das Gebiet des Veränderlichen, nicht immer Wirksamen , eine
Potentialität in sich Schliessenden bezogen, welchem die ewigen Wesen¬
heiten gegenübergestellt werden1). Wenn ferner in Met. A 12 bemerkt
ist, das Mögliche und Unmögliche, wie es auf dem Gebiet des Urteils
zur Anwendung kommt, stehe in keiner Beziehung zu einem Vermögen
(Suvaptg) 2), so sind dem entgegen in de interpr . ausdrücklich beide
Arten des Möglichen auf Vermögen, Potenzen zurückgeführt 3). Das
alles legt die Erwartung nahe , dass die Untersuchung der
realmetaphysischen Möglichkeit auf die Möglichkeit des
Urteils und die Möglichkeitsurteile ein Licht werfen werde.

Aristoteles kennt zwei Klassen von Vermögen und demge-

1) s. ansser den S. 180 Anm. 1 u. 2 und S. 186 Anm. 1 angeführten
Stellen de interpr. 13. 28 a 21—26 : qjavspöv 8y) £%tüjv slpYjjjisvcov Su xö sg dvdyzTji;
ov xax’ ivspyeidv saitv, wate ei npötepa td dtdia, xod evspyeia 8uvdp.ewg npoxepa.
xai xd ]iev dveu Suvdpewg evepyeiat elatv, oibv cd Ttpwxai ouaiai (cf. dazu Waitz ),
xd 8e pexd 8uvdpewg, d xf; pev cpuasi xpöxepa , xtjj 8e XP̂ vcp öaiepa , xd de oödeuoie
dvepysLodeiaiv dXXd Suvapstg govov. cf . C. 12 . 21b 14 f . (oben S. 173 Anm . 2) .

2) 1019 b 34 : xauxa pev ouv xd duvaxd — bezieht sich auf die im Voraus¬
gehenden charakterisierte Urteilsmöglichkeit und auf die in der Geometrie
vorkommende dovajiig, welche xaxd pexatpopdv so genannt wird (33 f.) — ob
xccxd 8öva|iiv. So wird auch 21—23 das dSövaxov des Urteils (dass es sich in
dem ganzen Zusammenhang nur um die Möglichkeit bezw. Unmöglichkeit des
Urteils handeln kann, geht aus den in den Erklärungen verwendeten Begriffen
dXvjO-sg und tjjsödog zur Genüge hervor) von dem ddovocxov unterschieden, wel¬
ches sich auf eine dduvagia gründet : xai äoüvaxa by) xd gsv xaxd xtjv dSuvajiiav
xaütYjv (gemeint ist die den in diesem Cap. besprochenen 8i)vdp.stc; entgegen¬
gesetzte d8uva[i,ia) Xeysxai, xd $’ dXXov xpöxov 8ovaxöv xs xai dSüvaxov.

8) c. 9, dann auch c. 13.
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mäss ZAvei Arten von rea 1e r Mögli c h k ei t 1). Vermögend (5o-
vaxöv) im einen Sinn ist alles dasjenige , was von Natur die Fähig¬
keit hat, ein anderes zu bewegen (zu verändern) oder von einem anderen
bewegt (verändert) zu werden, was also ein transeuntes , sei es aktives ,
sei es passives Bewegungs - (Veränderungs -)princip in sich schliesst .
Zwar kann es Vorkommen, dass ein aktives oder passives Vermögen
dieser Art in demselben Subjekt sich findet , in welchem die Ver¬
änderung bewirkt wird, oder von welchem die Veränderung ausgeht ;
allein , wo das der Fall ist , muss wenigstens das Subjekt , sofern es leidet ,
bezw. sofern es wirkt , in unserer Betrachtungsweise dem Wirkenden
bezw. Leidenden als ein anderes gegenübergestellt werden können.O n o

Der Arzt z. B . vermag sich selber zu heilen ; wirkendes Subjekt und
leidendes Objekt sind also identisch , und das Wirkungsprincip und
der dadurch erreichbare Effekt sind in einer und derselben Substanz

beisammen ; aber der Arzt hat das Vermögen zu heilen , nicht so¬

ll Met. 0 1. 1045b 35 f. : xai npönov itspi 8evdc[),etos ^ Aeystou |isv piaAtaia
xoptojg (es ist die erste der beiden im Folgenden aufzuführenden Arten ) , oi>
[li ]v y’ ö ßouAoiieäa vöv (bezieht sich auf das unmittelbar Vor¬
hergehende : . . §iopiati)|iEV xai xspi Sovaiiscog xai IvxsAê siag). In 0 1—5 wird
die erste Art der SuväjJLstg und des Suvaxöv erörtert (dazwischen hinein , in c. 3
und 4, hat Aristoteles aber , wie sich zeigen wird , Veranlassung , auf die zweite
Art der Suvapag einzugehen ) , von cap . 6 ab die zweite . In Met. A 12 wird
von den Suvdjisig, dem Suvatöv, der äouvapta und dem dSövatov der ersten Art
geredet , und nur nebenbei wird das Suvaxöv und dSuvaxov auf dem Gebiet des
Urteils hereingezogen , das übrigens nicht auf die öövapcc der zweiten Art ge¬
gründet wird , von der im ganzen Cap . nicht gehandelt ist . — Uebrigens ist
es mir sehr wahrscheinlich , dass in 0 1. 1046 a 8 : xai Sovaxd xai dSuvaxa As-
yopsv x<ji slvat ttws rj [irj sfvat eine Reminiscenz an das Suvaiöv und d8 in Met.
A 12. 1019 b 22—33 vorliegt ; die Worte würden sich also auf die Urteilsmög¬
lichkeit beziehen , und diese wäre zunächst aus dem Kreis der auf duvaiiEi;
sich stützenden Möglichkeit ausgeschieden . So hat Schwegler (comm . IV
S. 157) die Stelle aufgefasst , während Alexander (comm . zur Metaph . rec . Bo-
nitz S. 535), Bonitz und Christ die Worte mit dem Vorhergehenden zusammen -
schliessen (xaädxsp Iv YswpExpici: xai Sovaxd xai dS. A.). In 1046 a 5 (öicöpiaxai
vjjiiv sv dAAois) ist jedenfalls ausdrücklich auf den Zusammenhang in Met. A 12
verwiesen . Und die ganze Stelle 1046 a 5—8 (aber auch der Uebergang in 9 :
öaai da xpög xö aoxö sldog, n&oxi dpxod xivsg siai, xai npög Txpwxvp ptav AsY°vxai)
erinnert im Einzelnen so auffallend an Met . A 12. 1019 b 22 ff , dass mir die
Auffassung Schwegler ’s völlig einleuchtet , ln Buch 0 ist dann freilich , wie
wir sehen werden , die Ausschliessung der Urteilsmöglichkeit aus dem Gebiet
der Suvdpsig insofern wieder zurückgenommen , als dieselbe zwar nicht auf die
öov. der ersten Klasse , die Arist . übrigens auch in 0 1 von 1046 a 4 ff. ab allein
im Auge hat , aber doch auf eine ööv. der zweiten Art gegründet wird . —
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fern er geheilt wird , nicht sofern er mit dem leidenden Objekt iden¬
tisch ist , sondern sofern er sich von demselben unterscheiden lässt
und auf dasselbe als auf ein anderes zu wirken vermag . Präcis
definiert , ist dementsprechend ein Vermögen der ersten Art eine
apyfj xivfjaswc y) p.eTaßoAfj<; yj ev Itep « 7) ^ exepov ’). Es würde zu
weit führen , die sämtlichen Vermögen , zu wirken oder zu leiden ,
aufzuzählen , die unter diesen Begriff fällen : dahin gehören z. B. die
Vermögen , sich zum Guten oder Schlechtem verändern zu lassen ,
die Fähigkeiten , in richtiger Weise zu thun oder zu leiden ; ja selbst
das Vermögen vernichtet zu werden , aber ebenso die Unfähigkeit
zu leiden , wie denn überhaupt die Privation auch als ein Haben ,
als ein Vermögen betrachtet werden kann 2). Alle diese Vermögen
zerfallen wieder in zwei Abteilungen : die vernünftigen und die ver¬
nunftlosen . Jene umfassen stets zugleich das Gegenteil ihres eigent¬
lichen Objekts : die Heilkunst z. B., das Vermögen , gesund zu machen ,
schliesst auch die Fähigkeit , krank zu machen , ein . Anders die ver¬
nunftlosen Vermögen , die nur auf Ein Objekt gerichtet sind . So
vermag das Warme nur zu erwärmen und nicht auch kalt zu machen .
Sie müssen , wenn sie aktive Principien sind , die ihnen eigentüm¬
liche Wirkung mit Notwendigkeit hervor bringen , sobald ein geeig¬
neter Gegenstand , auf den sich die Thätigkeit richten kann , gegen¬
wärtig ist , weshalb übrigens auch diese Vermögen nicht immer wirk¬
sam zu sein brauchen 3).

Die Vermögen der zweiten Klasse und die darauf sich grün -

1) s. diese Definition A 12. 1019 a 15 f . 1020 a 1 f. 5. 0 1. 1046 a 10 f.
8. 1949 b 6 f. (statt (lexaßoXYjs und xtvrjasft̂ auch [iSTaßXvjxix̂ und TuvTjxiXYj).
Zu der Lesart ev Ixspw Tj | Ixspov (Bekker : ! v ex. | Ix.) s. Bonitz S . 258 f.
Die Erklärung liegt in den Beispielen 1019 a 36— 18 : ofov r) oixoSopcxi ] öuvoc-

saxiv 7} öox u;tdp)(si ev xw oixo8o |j.oo|iiv (p • dXX1 ^ iaxpixT) Sövapis °3aa öndp-
yjx av ev xw iaxpsoopsvcp , dXX’ o£»x fj laxpsoöjjiEvog. ln der Anwendung auf die
passiven Vermögen ist der Ausdruck der Definition nicht ganz adäquat . Da¬
rum wird auch als allgemeiner Begriff des Vermögens die depp] [isxaßoX^g 7']
xivrjaswc; aufgeführt , die dann entweder d. p i) xcv ! v ixspcp 7) f/ sxspov oder
d. |i y) xt,v. öcp’ Ixspou r\ f/ Ixepov ( 1046 a 12 heisst die letztere : «pp ] pexaßoXrjc;
xa {b ]xt.x7jc; utc’ «XXoo i) | dXXo) sein kann . — Das entsprechende S 0 v « x6v aber
ist 8 Tiitp’jxs xivstv «XXo 7] xiVElaflai öx ’’ dXXou, y] dxXöjg 7) xpoxov xtvd 0 6 . 1048 a
28 ff . vgl . A 12. 1019 a 83 ff. und b 35 ff . — Zu den Begriffen der psxaßoXTj
und xivTjaig s. Zeller S . 351 ff. und S. 389 ff.

2) s. dazu Met . A 12. 1019 a 19—b 22 . 0 1. 1046 a 9 ff.
3) 0 2 und 5 .
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den de reale Möglichkeit J) werden zunächst nicht definiert , sondern
durch Beispiele illustriert . Es handelt sich hier um den Gegensatz
des Potentiellen und des Aktuellen (SovajjiEt. — Evspyeca öv). In
diesem Verhältnis stehen zu einander das Baukundige und das Bau¬
ende , das Schlafende und das Wachende , der Stoff und das aus dem
Stoff Ausgeschiedene , das Unbearbeitete und das Bearbeitete . Der
Stoff z. B . ist dem Vermögen nach das aus ihm Ausgeschiedene , das
Unbearbeitete ist SuvagEi das Bearbeitete 2) . Vermögend etwas zu
werden , möglich in diesem Sinn ist dasjenige , das eine Potenz dazu ,
einen Keim , aus dem sich das zu Verwirklichende entwickeln kann ,
in sich schliesst : was gesund werden soll , muss ein Vermögen dazu
besitzen ; sonst kann es weder durch die Heilkunst noch durch Zu¬

fall gesund werden 3). Zwei Fälle sind jedoch hier auseinanderzu¬
halten : das Werdensprincip kann ausserhalb des Substrats liegen ,
an dem der Verwirklichungsprocess vor sich gehen soll . Ist dem
so, so lässt sich das Substrat dann als ein Potentielles (Sovapst öv) be¬
zeichnen , wenn in ihm seihst kein Hindernis vorliegt , das der Ver¬
wirklichung entgegenstehen würde : so wird etwas ein potentielles
Haus genannt , wenn in ihm , d . h . in der Materie des Hauswerdens
kein Moment enthalten ist , welches das Wirklich werden hemmte ,
oder genauer , wenn nichts zu dieser Materie hinzutreten oder von
ihr entfernt oder an ihr geändert werden muss . Aber das Princip
des Werdens kann auch in dem Substrat selber liegen . Ein Potentielles
ist dasselbe in diesem Fall dann , wenn es unter der Voraussetzung , dass
kein äusseres Hindernis eintritt , rein durch sich selbst wirklich wird .
Der Same ist darum noch nicht potentiell Mensch , weil er erst in
ein anderes eintreten und sich verändern muss . Ebensowenig ist

1) 0 6. 1048a 25 ff. : inst 5e rcepc Trjg xaxdc xivyjaiv XsyofisvTjg Suvdjjiscogst-
pYjxoa, Ttspl svspYsiag Siopiacojisv ü xs scrav ^ evspfsia %ai Ttoiov xi. xai y&p xö
Suvaxöv dp-a SvjXov saxoci Statpoöoiv , Sxi ou [xivov xoöxo ^syoiiev Suvaxöv 5 Ttecpuxs
xivetv dXXo 7] xivscaSm ötc’ dXXou, ij ^ xpcitov xcvct, äXAä xai Ixspto .̂....
saxi o fj kvepfeiot xö uuäpxstv xö npäy |Jia, jarj oöxcog waxep X£Yop,£V Suvccpist,

2) 1048 a 85 —64 : SyjXov 8’ ûi x©v xaS -1 Ixaaxa x^ iTtaytoyi) S ßooX6|j,sO-a
Isysiv , xai oö 8sT ramög Spov ^yjxeIv, dXXdc xai xö dcvdXoyov, oxt, d)g xö oIxo8o |ao5v
xpög xö oixoSojiixöv , xai xö §YPriT°P°£ T° xaOeöSov , . . . . xai xö dxoxsxpi -
jjivov ex xrjg öXrjg npög xyjv öX̂ v, xai xö djiätpYaa|isvov Ttpög xö avspyaoxov .

3) c. 7 1049a 2—4: woxsp oöv ouöe öxö taxpix̂ g dxav dv uYiaafretT] ouS’
&nb xüyjjg , diXX’ eaxt xi 8 öuvaxöv eaxi , xai xoöx’ eaxiv uytaivov Suvapisi.
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die Erde ouva[A£t Bildsäule , da sie zunächst Erz werden muss 1).
Handelt es sich um ein Objekt , dessen Verwirklichung von einer
geistigen Thätigkeit abhängt , so lässt sich analoger Weise das dem
Willen des Subjekts Entsprechende unter der Voraussetzung poten¬
tiell nennen , dass der Ausführung sich von aussen kein Hindernis
entgegenstellt 2). Für alle Fälle gilt die Regel , dass potentiell nur
dasjenige ist , was in sich selbst irgend ein Vermögen hat, etwas zu
werden. Daran knüpft Aristoteles an, wenn er nun doch auch für
diese Art von Vermögen eine zusammenfassende Definition aufstellt .
Waren die Vermögen der ersten Art transeunte Principien des Wir¬
kens auf ein anderes oder des Leidens von einem anderen, so lassen
sich die ouvapstg, mit denen wir es nun zu thun haben , als im¬
manente Principien des Werdens und der Veränderung , als dp^at
x 'vrjTcxcu oux sv dXAq) dXX’ sv autw auxö bezeichnen 3) .

Es ist dem Aristoteles nicht entgangen , dass die Vermögen der
ersten Art in den Gegensatz des Potentiellen und Aktuellen eingehen
und darum auch Vermögen im zweiten Sinn werden können 4).

1) 1049 a 8—18. . . . tloü olxioc, ei jivjöev xcoXüet twv ev xoü'Up xcci zjj ulrj
(xai hat explikativen Sinn, cf. dazu Bonitz comm. S. 399) tcjö yiyvea&-at obaav,
oü5’ scrav 8 Sei TipooyeveoO-at t) duoysvsa&ai fj p,exaßaX.eiv , xotno öuvdjisi oixia *
xai tizi xmv dXXaov waauxcflg, Sotov i ^wS-sv yj dp / t) x ^ 5 Y'ev8as (Ds• xai
Sawv 8 7j lv auxcp xq) sxovxt , oaa [JiYjSsvös xwv s ŵS-sv ipxoSt ôvxog saxai
öl’ auxou. olov xö axeppa ountö’ Sei ydp sv dXXqj xai pexaßdXXsiv. oxav §’ yjSYj
Std xf ; g auxoö äpx ^ C ^ xoi , oöxov , ^ 8Y) xo5xoSovdjj . si - £xsIvo 8e
§xepag«px̂ jg Sslxai. älaxspY] yV dvSptäg Suvccpsi• psxaSaXouaa yäp eaxacxa^xög.

2) a. a. 0 . a 5—7 : opog 5s xoö psv cmb Siavoiag evxsXsxst? yt.YvolJLsvou
xo3 Süvdjxet övxoc, oxav ßouXTjO-svxog yiyvvjxai pr̂Ssvög xwXöovxog xcöv sxxög.

8) cap. 8 Anfang . 1049 b 4—10 cpavspöv oxc Ttpöxspovävspyeta Suvdc-
jj.sa)g saxiv. Xsya) Ss Suvap-scog ou povov XYjg(bptapsvvjgy) Xsysxat, dpxv] psxaßXYjxixYj
sv aXXcp Yj| dXXo(damit ist die erste Art der Sovdjisic bezeichnet ), dXX’ oXcog
xdoYjg dpxYjs xivrjxtxfjĝ oxaxix̂ g. Die zweite der unter diesen allgemeinen
Begriti fällenden Arten von Sövapig wird durch den Hinweis auf die Eigenart
der analogen , mit der 8'jvajj.ig gattungsverwandten «pöocg illustriert : xai ydp

yöaig iv xaoxcp[y ŷvsxa!.• sv xaüxtp ydp — diese Worte sind mit Recht von
Bonitz und Christ ausgeschieden] ysvEt, x̂ Suvdper dpxtj ydp xtvYjxixTj, dXX’ oux
iv dXXtp dXX’ iv auxcpf auxo. Angesichts der in cap. 7 gegebenen Charakteristik
der im Gegensatz zur ivepyeta stehenden öuvapig lässt sich nicht bezweifeln ,
dass die beiden Arten der dpxai xivYjuxai ij axaxixat mit den beiden im Text
unterschiedenen Arten der Suvapig zusammenfallen .

4) vgl . dazu auch c. 6. 1048 b 8 f. Xiyexat, 8’ ivspysiq: ou xdvxa ojioiaig. . . . *
xd piv ydp d)g xtvYjaig xpög Suvapcv, xd 8’ tbg ouoia npög xiva uXyjv. — Uebri-
gens ist auch in der soeben angeführten Stelle aus c. 8 und überhaupt in
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Zwar gibt es eine ewige Bewegung , die niemals bloss potentiell sein
kann : die Sonne , die Gestirne und der ganze Himmel sind in immer¬
währender Thätigkeit begriffen , von der nicht zu fürchten ist , dass
sie jemals aufhöre . Und der Schatten dieser ewigen Bewegung
fällt auch in die vergängliche Welt : wie die ewigen Substanzen , so
sind nachahmend veränderliche Naturwesen wie die Erde und das

Feuer in beständiger Wirksamkeit , sofern sie die Bewegung an sich
und in sich selber haben . Es leuchtet ein , dass die Vermögen sol¬
cher Wesen nicht das Gegenteil , das Nicht -sein ihres Gegenstandes
zulassen , dass sie alle Potentialität von sich ausschliessen . Anders

die Vermögen der übrigen Wesen , die durchweg auch nicht wirksam
sein können und darum zugleich auf das Gegenteil ihres eigentlichen
Subjekts gerichtet sind : sie können aktuell , aber auch bloss potentiell
sein 1). Diese Thatsache veranlasst den Aristoteles , in Met . 0 3
mitten in die Untersuchung der Vermögen der ersten Art eine Er¬
örterung des Gegensatzes von Potentialität und Aktualität einzu¬
schieben 2). Er bekämpft hier die Lehre der Megariker , dass ein
Ding ein Vermögen nur habe , solange es in Thätigkeit begriffen sei,
während ihm dann , wenn es nicht thätig sei , dasselbe nicht
zukomme . Aus den Absurditäten , die sich aus dieser Theorie er¬

geben , schliesst er , dass zwischen Potentialität und Aktualität unter¬
schieden werden müsse 3). Er charakterisiert nun die Potentialität —

und zwar nicht bloss in ihrer Anwendung auf die Vermögen der
ersten Art , sondern allgemein — in einer Weise , die für unsere
Untersuchung lehrreich ist : es kann sein , dass etwas vermögend ist
zu sein , gleichwohl aber nicht ist , oder dass etwas vermögend ist

c. 8 die erste Art der Vermögen von dem Gesichtspunkt des Gegensatzes 5ö-
va |r.£ — ivdpyeca aus betrachtet .

1 ) c. 8. 1050 b 20 ff : . . . xivTjaig . . xig iaxiv diSwg ’ ou8’ st xt tcvoAijisvov
d'iSiov, oux iou y.axd Suvainv vuvoüjj-evov . . . . Scö odsi svspyst ijAiog xal datpa xai
oAog o oupavög , xai ob cpoßspöv rcoxs axy . . . . ob ydp nepl xtjv Suvapiv r /jg
dvTtydascog auxcTg, otov xoig cp&apxotc; yj xwTjaig . . , . pipslxat ös xd dcpftapxa xac
xd sv p.sxaßok'Q ovta , ofov koü ^ p. xai yäp xaöxa alsi svspysl * xalF aoxd yäp
xai iv auxotg I/ ei xv]v xtvigatv. a£ S’ uXXm duvdjisig . . . udaai xvjg dvxicpdascog si -
oiv xö yäp Suvdp,£vov 6)di xivstv Sovaxat, xai |iyj <b§!, Saa ys xaxd Adyov. a£ 8’
dXoyoi x<p napsivai xai py] (sc . xö na -ffyjxtxöv cf . c. 5) x^g dvxtcfdaswg eaovxat a£ aöxat .

2) cf . Bonitz , comm . S. 380 .
3) 1046 b 29 — 1047 a 17. Daran schliesst sich der Satz 17— 19 an : si oöv

p7) evös^sxai xaöxa Xöysiv , <pav£pöv 8xi Suvaptg xai ivspy£ia Sxspöv iaxiv .
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nicht zu sein , dennoch aber ist 1). Vermögend zu sein , mög¬
lich (Suvaxöv) aber nennen wir etwas dann , wenn sich
für den Fall der Verwirklichung des Vermögens , der
Potentialität , die ihm zugeschrieben wird , nichts
Unmögliches ergibt : iaxi §£ Suvaxöv xoöxo , w sav uTtap̂ ^
svspysta ou Xeyzvxi fysiv xijv Suvagtv, oöSsv saxat aSuvaxov. Ist z. B .
etwas vermögend zu sitzen (Suvaxöv xaH^alku ) und ist es ihm mög¬
lich zu sitzen (IvSexeta !, xaF ^a^-at xoux(|)) — man beachte , dass da¬
mit das über das Suvaxöv Gesagte auch auf das cvSê ögsvov über¬
tragen ist — , so wird , falls das Sitzen bei ihm zur Wirklichkeit
wird , nichts Unmögliches eintreten 2). Die gewonnene Definition
des Möglichen muss in ihrer vollen Schärfe festgehalten werden ,
und es wäre verfehlt , das Mögliche in gewissen Fällen etwa als das¬
jenige zu bestimmen , was vermögend ist zu sein , aber nicht sein
wird . Definiert man so, so ist man in Gefahr , die Grenzlinie zwi¬
schen dem Möglichen und Unmöglichen zu verwischen und den Cha¬
rakter des letzteren zu verkennen : denn die Versuchung liegt nahe ,
nun auch das Unmögliche unter das Mögliche zu subsumieren 3).
Man könnte z. B . — freilich nur dann , wenn man zugleich die Ei¬
genart des Unmöglichen , dessen was unvermögend ist zu sein (xö
aSuvaxov elvat), nicht bedenkt — den Satz aufstellen , es sei möglich ,
dass die Diagonale gemessen werde , doch werde sie niemals gemessen
werden , und zur Begründung darauf hinweisen , dass die Definition
der Möglichkeit zulasse , dass etwas , was vermögend ist zu sein oder
zu werden , gleichwohl nicht ist oder nicht sein wird 4). Demgegen -

1) a 21 —24 : am ’ £vö£x.exat Suvaxöv[iev xi stvai (stvai sollte eigentlich dop¬
pelt stehen) stvai 5s , xod 5uvaxöv |iyj stvai stvat ös, opoiog 5s aai iui xffiv
SXkm xaxvjYopiöjv. . . .

2) a 26 f. : Asyii) 5’ atbv, st öovaxov xatl'fjaO-ai xal svSsj'sxai xa&TjaDm xoöxtp,
sav bnapgy xö xa0"̂a9-ai, oö5sv saxai ecöövaxov.

B) c. 4. 1047 b 3—5 qxxvspöv Sxi oüx svöŝ sxai äXvjO'sp stvai xö stxstv
5xi Suvaxöv psv toSi, oux saxai 5s • waxs xä dSuvaxa stvai xaöx'QSiacpsuysi.

4) b 6—9 : Xsyti) 5s otov si xig cfair/ Suvaxöv xäjv 5iä|isxpov [AsxpYjS-̂ vai ou psv-
xoi [isxpTjS'Tjaso&ai, 6 [itj XoŶ öjisvog xö aSuvaxov stvat, (dazu bemerkt Bonitz S. 389
richtig , die Worte 6 jiy] — Bonitz streicht übrigens den Artikel — Xoy- xö
d5. stvai seien quasi in parenthesi ponenda , et proxima : öxi ouösv xtoXüsi. .
conjungenda cum superiovibus). 6xi ouSsv xtoXusi Suvaxöv xi ov stvai t) Ŷ âOai
[iv] stvai (itjS’ sasattai.

Maier , Die Syllogistik des Aristoteles . 1. Teil . 13
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über ist zu betonen , dass es der gegebenen Darlegung zufolge ein
integrierender Bestandteil in der richtigen Definition des Möglichen
ist, dass die Annahme des wirklichen Seins oder Wirklichgeworden¬
seins dessen, was nicht ist , aber zu sein vermögend ist , nichts
Unmögliches ergibt ; das ist aber in dem angeführten Beispiel
der Fall : Das Bemessenwerden der Diagonale ist etwas Unmög¬
liches ,). Die charakterisierte Abweichung von der richtigen Defi¬
nition hält Falschheit (ontologisch : thatsächliches Fficht-sein) und
Unmöglichkeit (notwendiges Nicht-sein) für identisch. Allein diese
beiden Begriffe sind — darauf wurde schon in einem früheren Zu¬
sammenhang hingewiesen (S. 178) — zu unterscheiden : was falsch
ist, braucht darum nicht unmöglich zu sein ; dass du z. B. im gegen¬
wärtigen Augenblick sitzest, ist falsch, aber nicht unmöglich 2). Für
das Mögliche bleibt der Grundsatz in Geltung, dass dasjenige , was
als notwendige Folge mit dem Möglichen zusammenhängt , nicht
unmöglich sein darf 3).

Man kann sich nicht verhehlen , dass die gegebene Definition
des Möglichen formell betrachtet in mehr als einer Hinsicht fehler¬
haft ist. Sie soll wohl auch nicht sowohl Definition als vielmehr
blosses Kriterium zur Bestimmung des Möglichen sein. Wie dem
auch sein mag : diese Definition und die daran sich anschliessende
Erörterung führt die Untersuchung zu dem Punkt zurück, von dem
sie ausgegangen ist : zu der Möglichkeit des Urteils, deren Definition
mit der nun gewonnenen sich fast wörtlich deckt. Damit ist der
Zusammenhang zwischen der Möglichkeit des Urteils
und der realen Möglichkeit völlig klargelegt . Es bestätigt
sich , dass auch die erstere realen Charakter hat ; und man sieht
zugleich, wie verfehlt es ist , das öuvaxov und das svSexopevov als
das „physisch Mögliche“ und das „logisch Mögliche“ unterschei¬
den zu wollen. Die beiden Bezeichnungen werden von Aristoteles
gewöhnlich in gleicher Bedeutung gebraucht 4). Genauer betrachtet

1) b9 — 12 : &XX' £%slvo dvayxrj ix xöv xeqiivtov etvai , ei xat uTOÖ-otjjtsD-a
stvat Y) Ysyovivai 5 oöx sau [xev Suvcaöv dz, Sxt ooSev ictoa dSüvcaov * ouiiß̂ aexai 8e
ys , xö ydp [ASTpslaOmdcSövaxov.

2) b 12— 14 : ou yap 8^ ioxi xauxö zö [xs] cßeoSos xat xö dSüvaxov xö ydp
as laxdtvai vöv cpsööog psv, oux dSövaxov Se.

3 ) Das wird b 14 — 80 genauer ausgeführt und begründet .
4) So Waitz I S. 876 und 398 f. (ad 31 b 8), dem Bonitz , coimn . S. 387 und
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ist freilich das IvSe)̂ ^ 07 gegenüber dem Suvatov das Sekundäre.
Das letztere steht der realen Quelle der Möglichkeit näher. Der
Satz : „es ist möglich , dass ein Mensch sitzt“ (IvSsxstat oder auch
Suvarov ecrav, avü-poTrov xaOTjaDm, oder evSê sTai avö'pwKto xatHj-
a -̂at) wächst aus dem ändern hervor : „ein Mensch ist vermögend zu
sitzen“ (Suvaxog saxt xaxtfjaö’ai) ; und dieser ruht auf einer im Sub¬
jekte liegenden realen Potenz , einem Vermögen (SuvajKs) des Men¬
schen !). Was in de interpr. ausgesprochen war , lässt sich in
der That als allgemeine Regel aufstellen : dass die Urteilsmög¬
lichkeit in einem realen Vermögen der Subjekte wurzeln muss . Auch
der Charakter der der Urteilsmöglichkeit zu Grunde liegenden Ver¬
mögen kann nun genauer bestimmt werden. Die uneigentliche Mög-

Brandis (Handbuch 3. Teil 1. Abteilg . S. 21 Anm. 29 und 30) beistimmen .
Allein auch Waitz muss zugeben (S. 376) , dass Aristoteles »saepius alterum
cum altero confundit «, und die Stellen , die er S. 399 dafür anführt , dass öu-
vaxcv dasjenige sei, cui, quin sit , rerum natura non repugnet , IvSŝ pevov aber
dasjenige , cui, quin cogitari possit , rei notio non repugnet , beweisen in Wirk¬
lichkeit nichts . Zeller S. 223 Anm . 3 bemerkt zutreffend , dass die beiden
Ausdrücke Suvaxöv und ivSŝ opsvov der Sache nach gleichbedeutend seien , und
Prantl (S. 166 f.) macht mit Recht geltend , dass bei dem Objektivismus der
Aristotelischen Philosophie die Unterscheidung eines logisch Möglichen von
dem real Möglichen völlig ausgeschlossen war . Wir finden in der That bei
Aristoteles nirgends die rein logische Möglichkeit der neueren Philosophie .
Uebrigens stimmen die Definitionen des Suvoctöv und des ivSexöpevov in Met .
8 3 , bezw. Anal . pr . I 18 fast wörtlich überein , und die Art , wie in phys .
VHI 5 (s. o. S. 178 Anm . 1) und in Met. A 12 (s. o. S. 178 und S. 181 Anm . 2)
das Sovaxöv charakterisiert ist , zeigt , wie verfehlt die Waitz ’sche Unterschei¬
dung ist . cf. auch die Bestimmung des ivSs^öpsvov in Anal . pr . 13 . 25 b 14 f.
(s. o. S. 182 Anm. 3) und c. 13. 32 b 4 ff. (s. o. S. 185 Anm. 1). Die beiden
Ausdrücke ivSexsaftcu und öuvaxöv etvai werden im ganzen promiscue gebraucht ,
und wenn in Anal . pr . für die Urteilsmöglichkeit mit Vorliebe (nicht immer ;
cf. z. B. die Verwendung von Suvoctöv elvoct an der charakteristischen Stelle
I 15. 34 a 14 ff. s. auch c. 11. 31 b 8 u. ö.) dvSsxeafroa verwendet wird , so
hat das seinen Grund wohl darin , dass der Ausdruck ivSexeoffou in dem syl -
logistischen Verfahren leichter zu handhaben ist ; nicht ausgeschlossen ist
allerdings , dass dem Aristoteles dabei die untergeordnete Verschiedenheit von
evSsx 20 ^ 011 un d Suvoctöv etvou vorschwebt , auf die sofort hinzuweisen sein wird .
Diesen Unterschied hat Aristoteles zweifellos da , wo ivSIxsafroa und Suvoctöv
stvou nebeneinandergestellt , ev . auch das eine durch das andere erläutert
wird , im Auge ; derart aber sind die von Waitz S. 399 angezogenen Stellen .

1) 1047 a 26 f. (s. o. S. 193 Anm. 2). Zu dem Uebergang von Suvoctöv
slvocc zu ivSExsolfocis. auch c. 8. 1050 b 8—13. ferner de interpr . 12. 21b 10—22
(s. o. S. 173 Anm. 2), c. 13. 22 b 29 ff. (oben S. 179 Anm. 2 — 180 Anm. 2),
c. 9. 19 a 9 ff. (oben S. 186 Anm. 1).

13 *
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licbkeit , die sieh von dem bereits Wirklichen oder gar von dem
notwendig Seienden aussagen lässt , begründet sich in den Suvagsic;,
die als transennte Principien des Wirkens auf ein anderes oder des
Leidens von einem anderen charakterisiert wurden , und zwar sofern
dieselben thatsächlich , bezw. notwendig in Wirksamkeit sind . An¬
ders die Urteilsmöglichkeit im eigentlichen , strengen Sinn , die durch¬
weg in den Yermögen der zweiten Art , in der blossen Potentialität ,
ihre reale Wurzel hat . Am prägnantesten trat dieser Zusammen¬
hang in der Thatsache zu Tage , dass die Definition der Urteilsmög¬
lichkeit als Kriterium zur Bestimmung der potentiellen Möglichkeit
aufgestellt wurde . Die reale Widerspruchslosigkeit , die zunächst als
das Wesen der Urteilsmöglichkeit bezeichnet wurde , hat demnach
ihre positive Kehrseite oder , sagen wir besser , ihr tiefstes Funda¬
ment in einem dem Subjekt immanenten Entwicklungsprinzip , in
einem irgendwie bestimmten inneren Vermögen desselben , etwas zu
werden oder nicht zu werden . Von hier aus erhält auch die Ein¬

schränkung der Möglichkeitsurteile auf das Grebiet der veränderlichen
Naturdinge ihre Begründung : so gewiss Werden und Veränderung ,
Entstehen und Vergehen nur in der Sphäre des Vergänglichen und
Wandelbaren statt hat , so gewiss können Möglichkeitsaussagen nur
Subjekte dieser Art zum Gegenstand haben . Und wie alles Wer¬
den , alles Entstehen und Vergehen , so hat die Potentialität zuletzt
ihren Grund in der Materie (öXyj) , welche allen Naturdingen an¬
haftet l). Völlig aus der Materie entspringt die Potentialität des
unbestimmt Möglichen , dessen Verwirklichung oder Nichtverwirk¬
lichung lediglich vom Zufall abhängt : die Materie , in welche die
Suhjekte der unbestimmt -möglichen Sätze gekleidet sind , ist die
öuvajjitc, aus der die Prädikate , welche den Subjekten als unbestimmt
möglich beigelegt werden , hervorgehen können , eine Suvagis jedoch ,

1) de coelo I 12. 288 b 4 f . : xcüv ös xotouxwv (welche die Eigentümlichkeit
haben , 6t£ jisv sfvai 6xe §s [it ] b 3) t) «uxy] öövoqjug xrjg ävxtcpcfcaetös, xai ^
alz La. xou eTvai xai Met . Z 15 . 1039 b 27 — 30 : £iä xoöxo 8s xai xmv

ouaiwv xöv ata&Yjxwvx&v xa &’ Ixaaxa oüO’ öpiqi &g otix’ loxiv , 8xi sy ôuatv
öXtjv lg fj cpüaig xoiaüxv] <öax’ §v8sx,sa0m xat stvoa xai p/fy — E 2. 1027 a 13— 17.
öaxs iaxxt rjöXvj vjlvdsxsMvvj rcapo : zb (bglitl xö txoXü äAXwg
xoö aup . ßsßy ] xöxog alxta scxiv . . xl ixapa xaöxa (gemeint ist das¬
jenige , was immer oder meistenteils ist ) xö öixöxsp’ exo^s xai xaxa oopßeßTjxög.
s. überhaupt E 2 . — vgl . ausserdem die bei Bonitz ind . Arist . 785 a 46 ff. an¬
geführten Stellen und Zeller S . 331 ff.
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welche ebenso die Möglichkeit des contradiktorischen oder conträren
Gregensatzes einschliesst . Aber auch die auf der Gresetzmässigkeit
des Meistenteilsgeschehens ruhende Möglichkeit wurzelt in einer Po -
fcentialität . Nur ist in diesem Pall das Potentielle eine Naturbe¬

stimmtheit positiver Art : es sind teils transeimte Vermögen , zu wir¬
ken oder zu leiden , auf der Stufe der Potentialität , teils innere
Fähigkeiten der Dinge , etwas zu werden , sich so oder so zu ent¬
wickeln ; beide stammen zuletzt aus dem in die Materie eintretenden

schöpferischen Wesensbegriff . Die blosse Potentialität aber , die an
die Stelle der dem Begrifflich -ewigen an sich eigenen Notwendigkeit
tritt , fliesst wiederum aus der Materie , welche der Causalität des
Wesensbegriffs widerstrebt . Die concreten Erscheinungen , in wel¬
chen sich der ewige Begriff realisiert , entstehen und vergehen ; aber
auch an dem existierenden Naturding verwirklichen sich die Mo¬
mente des in demselben zur Erscheinung kommenden Begriffs nicht
durchweg mit Notwendigkeit — all das vermöge der uXyj, mit der
der Begriff in Verbindung getreten ist . Daraus geht übrigens zu¬
gleich hervor , dass die Nichtnotwendigkeit , welche auch dem Mög¬
lichen des Meistenteilsgeschehens anhaftet , die Möglichkeit des Gegen¬
teils , welche auch hiebei offen bleibt , denselben Grund hat , wie die
unbestimmte Möglichkeit .

Der gegebenen Ableitung der Urteilsmöglichkeit aus einer re¬
alen Potentialität scheint übrigens eine schon früher berührte Me¬
taphysikstelle zu widersprechen , welche jeden Zusammenhang der
ersteren mit einer Suvagt ? bestreitet (Met . A 12). Allein das Be¬
denken erledigt sich sofort : das ganze Kapitel redet nur von den
Vermögen , die als transeunte Principien des Wirkens oder Leidens
zu bezeichnen waren , und ignoriert die Potentialität völlig , mit der
die Urteilsmöglichkeit zusammenhängt 1). Demnach lässt sich fest¬
stellen , dass jedes Möglichkeitsurteil auf einer realen Potentialität
beruhen muss . Und es zeigt sich , dass die genauere Bestim¬

mung der Urteilsmöglichkeit nach ihrer realen ,

1) S. dazu das S. 188 Anm . 1 Bemerkte . Man beachte namentlich auch
den an die S. 187 Anm . 2 angeführten Worte (xauxa (isv o5v xa öovaxä oö ttaxä
§öva|uv ) sich anschliessenden Satz : xa ös Xsyönsva xaxä 5öva[xiv ixdvxa Xsys -
xat , ixpög xrjv TxpwiYjv (xiav aüxvjö ’
dXXtpvj ^ äXXo . — Zu 0 1. 1046 a 8 f . s. S. 188 Anm . 1.
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ontologischen Seite zu der metaphysischen Mög¬
lichkeit hinübergeführt und den Anlass zu der Begrün¬
dung der ersteren in der metaphysischen Potentialität gegeben hat .
Was von vornherein, auf Grund der jedenfalls anzunehmenden realen
Bedeutung der Urteilsmöglichkeit , zu erwarten war , bewahrheitet
sich von hier aus in besonderer Weise : dass das Aristotelische Mög¬
lichkeitsurteil mit dem problematischen der traditionellen Logik, das
sich von dem assertorischen Satz nur dem Grad der subjektiven Ge¬
wissheit nach unterscheidet , durchaus nicht identisch ist . Die Mög¬
lichkeitsurteile des Aristoteles können der Ausdruck für schwan¬
kende Ansichten oder für eine logische Widerspruchslosigkeit sein
oder endlich direkt eine realmetaphysische Möglichkeit aussagen.
Immer aber müssen sie im Grund denselben Charakter haben : wollen
sie Urteile sein, wollen sie also am Massstab der Wahrheit gemessen
werden, so müssen sie den Anspruch erheben, treue Nachbildungen
einer im Realen sich findenden Potentialität zu sein. Die unsichere

Meinung, die sich in der Form einer Aussage des Möglichseins aus¬
spricht , lässt sich doch nur als Möglichkeitsurteil betrachten , wenn
sich die Unsicherheit der Aussagen auf den potentiellen Charakter
des Satzsubjektes gründet. Aehnlich muss das Möglichkeitsurteil,
wenn es eine logische Widerspruchslosigkeit zur Darstellung bringt ,
in einer realen Suvaptg seine ontologische Grundlage haben.

So entschieden Aristoteles nun aber auch die reale Bedeutung
der Urteilsmöglichkeit festhält , so berücksichtigt er doch
im Fortgang der logischen Erörterung die ge¬
nauere Bestimmung und die metaphysische Be¬
gründung derselben , die an verschiedenen Stellen von de
interpr . und Anal. pr . teils gegeben , teils an gedeutet war , nicht
mehr . Hier macht sich geltend , was oben über die Methode ge¬
sagt wurde , mittelst deren Aristoteles den Unterschied der Urteile
des Stattfindens , der Notwendigkeit und der Möglichkeit auffindet
und feststellt . Ist schon die Lehre , dass den Möglichkeitsaussagen
Notwendigkeitsurteile als contradiktorische Gegensätze gegenüber¬
stehen, wie bereits betont wurde, ein deutliches Zeichen dafür, dass
Aristoteles die metaphysische Eigenart der Subjekte der Möglich¬
keitsurteile aus den Augen verloren hat , so tritt das besonders stark
in dem Zusammenhang hervor, in welchem er die Theorie der Syl-
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logismen aus Möglichkeitsprämissen entwickelt ^ Die Subjekte in
diesen Sätzen sind allgemeine Begriffe , welche völlig denselben Cha¬
rakter haben , wie die Subjektsbegriffe der Urteile der Notwendig¬
keit und des Stattlindens : es sind die Allgemeinbegriffe , welche in
den allgemeinen Wörtern der Sprache verborgen liegen . Ueber sie
wird in den Möglichkeitsprämissen teils allgemein , teils partikulär
ausgesagt . Die Sprache verdeckt die metaphysischen Verschieden¬
heiten , und das logische Interesse drängt die metaphysischen Er¬
wägungen zurück . Dass aber Subjekten dieser Art weder die un¬
bestimmte noch die auf dem Meistenteilsgeschehen beruhende Mög¬
lichkeit zukommen kann , liegt auf der Hand . Nachdem Aristoteles
in der Lehre von der Umkehrung (Conversion ) zunächst die unbe¬
stimmten Möglichkeitsurteile und die Möglichkeitsurteile des Meisten¬
teilsgeschehens gesondert behandelt hat , da beide in dieser Hinsicht
wesentliche Verschiedenheiten aufweisen (Anal . pr . 1 3), geht er da ,
wo er den Beweis für die aufgestellte Lehre erbringen sollte (cap . 17),
auf den Unterschied der beiden Arten von Möglichkeitsurteilen gar
nicht mehr ein , und die Theorie von der Umkehrung , die er nun
bietet , deckt sich weder mit den für die unbestimmten Möglichkeits¬
urteile noch mit den für die Möglichkeitsurteile des Meistenteils
gegebenen Bestimmungen , wie denn auch die Begründung der Theorie
eine völlig neue Art der Möglichkeitsaussage im Auge hat : einen
Satz nämlich , der von einem Begriff der bezeichneten Art eine Mög¬
lichkeit allgemeineren Charakters aussagt . Das Wesen der letzteren
wird am besten durch die S. 178 angeführte allgemeine Definition
der Urteilsmöglichkeit bezeichnet , sofern die metaphysische Wurzel
derselben ignoriert wird . Derart aber ist die Möglichkeit in sämmt -
lichen Möglichkeitsprämissen , die in der Lehre von den Formen der
Möglichkeitsschlüsse berücksichtigt sind . Das wird der weitere Ver¬
lauf der Untersuchung lehren 2).

3) Völlig verständlich wird der Sinn , in welchem dem Gesagten
zufolge die Möglichkeit im Verlauf der logischen Untersuchung ver -

1) Anal . pr . I 14 —22 . — Beachtenswert ist namentlich auch die Paral¬
lele , die Aristoteles im 15. Cap . 34 a 5—38 (s. besonders 12 — 14 : 8si 5s Aap-
ßdvsiv jj.7] pövov sv tt ) ysveost to dSuvarov y.at duvatov, dAAd xal sv tw dATj&sösafrai
xoci sv tw uTidpx.siv ) zwischen der metaphysischen Potentialität und der Urteils¬
möglichkeit zieht , ohne einen inneren Zusammenhang zwischen beiden herzu¬
stellen . 2) im 1. Abschnitt des 2. Teils .
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wendet wird , erst von dem Wesen der Urteilsnotwendigkeit aus .
Notwendig ist dasjenige Urteil , dessen contradiktorisdbes
Gegenteil notwendig falsch. , unmöglich diejenige Aussage , deren
contradiktorisches Gegenteil notwendig wahr ist 1).

Mit diesen Bestimmungen ist freilich eine Erklärung der Ur -
teilsnotwendigkeit noch nicht gewonnen . Wollen wir einen
Einblick in ihr Wesen erhalten , so sind vor allem die Beziehungen
zu beachten , in welche sie zu den Gesetzen des Widerspruchs und
des ausgeschlossenen Dritten gesetzt ist . Diese Gesetze sprechen
selbst eine Notwendigkeit aus : es ist unmöglich , dass Bejahung
und Verneinung zugleich wahr sind , es ist notwendig , dass ent¬
weder die Bejahung oder die Verneinung wahr ist . Daraus geht
aber hervor , dass , wenn ein Urteil wahr ist , das ihm contradikto -
risch entgegengesetzte notwendig falsch ist , und umgekehrt . So ent¬
springt aus dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten die Notwendig¬
keit des Urteils . Ist es wahr , dass etwas weiss , oder dass es nicht
weiss ist , so ist es notwendig , dass es weiss , bezw. dass es nicht
weiss ist : die Wahrheit des Urteils wird so zur Notwendigkeit 2).
Dementsprechend ist in der deductio ad absurdum das Unmögliche
(ctöövaxov) ein Satz , der einem anerkannt wahren Urteil widerspricht .
Es ist in hohem Grade wahrscheinlich , dass Aristoteles im
Hinblick auf die Notwendigkeit in diesem Sinn
seine logische Theorie der Notwendigkeits - und
Möglichkeitsurteile entworfen hat . Wenigstens ge¬
stattet sie allein , die metaphysische Natur der Urteilssubjekte zu
ignorieren . Aber wie das Gesetz des ausgeschlossenen Dritten nicht
bloss logische , sondern zugleich ontologische Bedeutung hat , so hat
auch die daraus stammende Notwendigkeit eine reale Seite . Darum ist
das Möglichkeitsurteil , dessen charakteristisches Merkmal im Gegen¬
satz zu dem Notwendigkeitsurteil nur die Eigenschaft , keinem wahren ,
aber auch keinem falschen Urteil contradiktorisch entgegenzustehen ,

1) vgl . die Ausführungen in de interpr . 12 und 13 (und Anal . pr. I 13)
mit der Charakteristik des dcSövaxov in Met. A 12 (S. 178 Anm. 4). — Die Er¬
örterung des ÄvayMatov in Met. A 5 kommt für unsere Untersuchung zunächst
noch nicht in Betracht , da dieses Cap. auf die specifische Urteilsnotwendig¬
keit nicht eingeht .

2) de interpr . c. 9. 18 a 89 ff. : si y&p strcsTv öxt. Xsuxöv v) 5xi oü
Xsuxöv Icrav, dvdyxrj etm Xsuxovi) ou Xeuxöv. . .
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sein konnte, sofort an die reale Potentialität geknüpft . Im Gebiet
der Notwendigkeitsurteile jedoch ergeben sich besondere Schwierig¬
keiten. Der realen Notwendigkeit, die sich in dem Gesetz des aus¬
geschlossenen Dritten begründet , steht eine andere reale Notwen¬
digkeit gegenüber , die im metaphysischen Wesensbegriff wurzelt.
Hat Aristoteles beide geschieden und bezieht er klar und bestimmt
die Notwendigkeitsurteile auf die erstere ? Ferner : wie lassen sich,
wenn die Urteilsnotwendigkeit lediglich auf dem Princip des ausge¬
schlossenen Dritten ruht , die Notwendigkeitsurteile von den Urteilen
des Stattfindens abgrenzen, für die doch dieses Gesetz nicht minder
gelten wird ?

Die logisch - ontologische Notwendigkeit , die
aus den Axiomen fliesst , und die metaphysisch - begriff¬
liche zu unterscheiden , ist Aristoteles schon dadurch erschwert,
dass beide sprachlich völlig gleichen Ausdruck finden. In der
That ist es ihm nicht gelungen , die beiden auseinan¬
derzuhalten . Das geht in charakteristischerWeise aus einem
Versuch hervor, metaphysische Notwendigkeit auf axiomatische zu¬
rückzuführen. In Anal, post I 4 handelt es sich um Paare von
Attributen eines metaphysischen Begriffs , die sich zu einander wie
Bejahung und Verneinung verhalten, die sich also gegenseitig aus-
schliessen, von denen jedoch entweder das eine oder das andere dem
Begriff zukommen muss : die Notwendigkeit dieses Zukommens nun
gründet Aristoteles auf den Satz vom ausgeschlossenenDritten (73 b
23 f : waU d avayxy] cpavact) änocpdvou, avayxYj xai xa xalK aöxa
uxap^stv). Aber auch sonst werden die beiden Arten der Notwen¬
digkeit als gleichbedeutend behandelt : so werden die Sätze: „es ist
unmöglich , dass jemand zugleich sitze und stehe“ und „es ist un¬
möglich, dass die Diagonale bemessen werde“ als unmöglich in dem¬
selben Sinn zusammengestellt 1). Nun ist der letztere ein Beispiel
für metaphysisch-begriffliche Notwendigkeit. Die Unmöglichkeit im
ersten Fall aber ruht zunächst auf dem Satz, dass ein Subjekt zwei
conträr entgegengesetzte Prädikate nicht zugleich haben kann, zuletzt
also auf dem Gesetz des Widerspruchs, wie denn in demselben Zu¬
sammenhang das dSövaxov ausdrücklich auf den Satz des Wider-

1) de coelo I 12. 281 b 12 f. : to S’ &|i.a tazimi xai xafl-rjoSm, xal zyv 8id-
(istpov aü[ifisTpov elvoa, ou jiövov cJjsuSog dAXä xod dSovaiov.
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Spruchs gegründet ist 1). Und doch wird hier die scharfe Unter¬
scheidung der Unmöglichkeit von der blossen Falschheit (tjjsöSos)
gefordert . Man hätte erwarten sollen , dass das Falsche , sofern es
nur auf Grund der Wahrheit des contradiktorisch gegenüberliegenden
Urteils falsch ist , stets zugleich als notwendig falsch betrachtet
werden würde . Statt dessen wird das Falsche und das notwendigÖ

Falsche ( -— Unmögliche ), das Wahre und das notwendig Wahre be¬
stimmt geschieden . „Dass du z. B. jetzt sitzest , ist falsch , aber nicht
unmöglich“ 2). Es ist einleuchtend , dass diese Unterscheidung der
Vermischung der axiomatischen und der metaphysischen Notwen¬
digkeit entspringt . Das Beispiel sagt ein thatsächliches Verhalten
von einem Subjekt aus . Was aber bloss thatsächlich ist , ist nicht
metaphysisch notwendig . Nun ist das Urteil das logische Abbild
des realen Seins , das schlechtweg wahre Urteil aber eine Darstel¬
lung eines thatsächlichen , das notwendig wahre die Wiedergabe
eines notwendigen Seins . Die Consequenz dieser Aufstellung ist ,
dass im ganzen Gebiet der Urteile über Thatsächliches die Notwen¬
digkeit keine Stelle findet : ist die axiomatische nnd die metaphysische
Notwendigkeit zusammengeworfen , so lässt sich ein derartiges Ur -
teil nicht als notwendig bezeichnen , da sein Gegenstand nicht meta -
physisch -notwendig ist . Daraus folgt aber zugleich , dass die Axiome
des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten auf dem Boden
der Urteile über Thatsächliches ihre Geltung verlieren , dass ihr
Herrschaftsbereich sich auf den Umkreis der metaphysischen Not¬
wendigkeit beschränkt .

Aristoteles hat sich dieser Consequenz nicht ganz entzogen . Für
die thatsächlichen Urteile über Allgemeines zwar , die immerhin mit
den Urteilen über metaphysisch Begriffliches eine gewisse Verwandt¬
schaft haben , hält er von vornherein die Geltung der Axiome fest .
Hinsichtlich der thatsächlichen Aussagen über Concret -individuelles
aber hat er Bedenken , und er bestreitet wirklich die Anwend¬
barkeit desSatzes vom ausgeschlossenen Dritten

1) cf. z. B. in demselben Cap. 283 a 16 f. : öot ’ i &v öuctp̂ siv ■8-(5|j,sv a86-
v«xa , xä avxtxsqisva ajaa öjictp̂et. (Das Kriterium für das &5. ist an dieser
Stelle der Umstand , dass dann contradiktorisch Entgegengesetztes zugleich
stattfinden müsste .

2) s. oben S. 178 Anm . 3 , und vgl . die übrigen in dieser Anm. , ferner
die Anm. 1 und 4 auf ders. S. angezogenen Stellen .
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auf dieselben , soweit sie ein Zukünftiges be¬
treffen ^ Das geschieht in dem bekannten 9. Kapitel de in -
terpr . , in dem die Vermischung der axiomatischen und der meta¬
physischen Notwendigkeit zu klassischem Ausdruck kommt . Würde
das genannte Gesetz für die sämtlichen Urteile dieser Art , auch für
die futurischen , gelten , wäre also im Gebiet der Aussagen über In¬
dividuelles durchweg notwendigerweise entweder die Bejahung oder
die Verneinung wahr , so wäre die unausweichliche Consequenz , dass
alles Sein und Werden und Sein -werden ein notwendiges sein müsste ,
und für das zufällige Sein und Geschehen bliebe dann kein Raum
mehr ; ist entweder die Bejahung oder die Verneinung wahr , so ist
auch das entsprechende Sein oder Nicht - sein , Geschehen oder Nicht¬
geschehen notwendig 2). Dieselbe Folge ergibt sich von einer an¬
deren Erwägung aus : Sind auch die Urteile über zukünftiges Sein
und Geschehen notwendigerweise wahr oder falsch , ist also das Zu¬
künftige durchweg notwendig , so muss ebenso das Gegenwärtige aus¬
nahmslos als notwendig betrachtet werden . Denn auch das Gegen¬
wärtige war einst ein Zukünftiges . War nun einst das Urteil über
dieses Zukünftige (das jetzt ein Gegenwärtiges ist , wie z. B . der
Satz „A ist weiss“ ) notwendig wahr (der Satz also : A wird weiss
sein ), so war dasselbe nicht im Stande (ou/ oiov xe), nicht wirklich
zu werden ; was aber nicht im Stande ist , nicht zu geschehen , ist
unvermögend (äouvaxov) , nicht zu geschehen ; was jedoch unver¬
mögend ist , nicht zu geschehen , muss notwendig geschehen . Nun
muss nach der Voraussetzung alles Zukünftige notwendig ein-
treten . Da aber alles Gegenwärtige in der Vergangenheit zukünftig
war , so folgt , dass nichts von dem , was gegenwärtig wirklich ist ,
zufällig , dass vielmehr alles , was ist , notwendig ist 3). Um dieser

1) de interpr . 9 . 18a 28 —38 : ’Eui |i£v o5v xwv övxtov xal ysvaiisvwv
avAyrnq y.aTäcpaaiv :q zrjv dnöcpoioiv äXyj&rj r/ cpsoSrj sTvat, xal = ~ i jasv twv
xafroXot ) cog xafröXoi ) &el ty)v jj.Iv zyv §s ĉ suSr] slvai , xal i %i i «jv
xa &’ lxaaxa iTciSsxmvxalf HxaoTOc xaip , e7 . X6vTü ) v oüx
opoioog.

2) b 4—9 : . . . . (baze avayxy ) ^ ttjv xaiacpaatv rj ttjv flcxöcpaatv aXyĵ ^ stvat
7] (p£U5^. ouSsv Spa oute EOiiv o’Jxe ‘fivs.zo.i ouzb &7t6 oö^’ önozep' ezuyßv,
obok saxai rj oux iazcti , aXX’ Sg änavxa xal oux 6xöxsp ’ exux ev* V T“P °
cpäg dXrjö'EÜEi fj 6 axocpag. öiioitog ydp dv iyivszo 'q oöx iytvsxo ' xö ydp önozep1
sxuxev ou§ev {AaXXov ouxuig rj [iYj oöxwg sx si- "b £5£'--

3 ) b 9 —16 : 6xi sl eaxt Xeuxöv vöv, ficXr̂ Eg yjv sItxeiv xpöxspov 8xi eaxac Xeu-
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Consequenz zu entgehen , könnte man zu der Auskunft greifen wollen ,
beide Glieder des contradiktorischen Gegensatzes , die Bejahung und
die Verneinung über ein zukünftiges Sein (A wird sein und A wird
nicht sein ) für falsch zu erklären . Damit wäre die vorausgesetzte
Geltung des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten aufgehoben . Aber
auch abgesehen davon würde dadurch lediglich nichts gewonnen .
Im Gegenteil : auch diese Annahme schliesst den Zufall völlig aus .
Wären beide Sätze „A wird sein“ und A wird nicht sein“ in be¬

stimmter Weise falsch , so wäre es notwendig , dass A weder sein
noch nicht sein wird 1). Es bleibt also dabei : unterstehen die Aus¬
sagen über Individuelles ohne Einschränkung der Herrschaft des Ge¬
setzes vom ausgeschlossenen Dritten , so ist alles Sein und Geschehen
notwendig und dem Zufall völlig verschlossen . Aber noch mehr :
auch das menschliche Beraten und Erwägen , die Reflexionen , die
wir anstellen , indem wir überlegen : „wenn wir das und das thun ,
wird das und das sein ; wenn wir das und das nicht thun , wird das
und das nicht sein“ , sind damit aufgehoben , und der darin sich aus¬
sprechende Glaube an die Freiheit unseres Handelns wäre eine
Illusion 2). Das sind absurde Consequenzen . Es widersprechen

%6v, ßaxs dtei sircelv öxioöv twv YWOfievcov 6xt sciat . st Ss dst dXyjfrss
fjv sirostv 5n soxiv ^ samt . , otöv is xoöxo l̂v) shm oüSs pT] sasaOm . o 8s (iy]
o!ov xs [j,yj Ysveafroa , dSövaxov [ir | y^vsaS-ai • 8 5s d8övaxov p,Yj Y£V̂ a^ a b cwdyjiY}
Ysvsafrai . Suxtma o5v xä §aö|isva dvaYxaiov Yevdâ ai . oöSsv dpa ÖTtcxsp’ exu^ sv
ouds ä %'o xöx>jS saxai • st y ^ P X̂)XY)S> ^ dv&yxYjg.

1) blö —25 : dXAd [irjv ooV 6 ? oySsxspöv ys dAyjö-sg dvds^ sxat Asysiv —
[jly] ysvsa '9-at,.

2) 18 b 26 — 19 a 6 . 18 b 26 —38 : xd psv 8y] oup ^atvovxa dxoita xaüxa xai
xotaüxa Ixspa , elitsp näavjg xaxa ^ daswg xat dTtoqjdoswg y] lut xwv xa9 -öAou Asyo -
(isvcdv &£ v.a ^-iAoi) Tj STii xöv xaft ’ Ixaaxov dvdyxYj xmv dvxcxscpsvwv sTvat, xrjv psv
dAY]̂ Yj xYjv 81 (JjsuSfj, pYjSsv 8s ortöxsp’ ixtr/ sv sTvai lv xot? yiyvojisvot̂ , dAAd ndvxa
slvai xai ytyvsa &ai lg dvdyxYjg. öaxs o5xs ßouAsbsa &a !, Ssoi dv ouxs 7xpayp.axsusa9 -ai ,
&c. idv psv xo8i xoiYjowpsv, saxac xoSc, Idv 8s xo8t, oöx saxat xo8t. In 18 b
33 — 19 a 6 schliesst sich die Beantwortung eines naheliegenden Einwands an :
Es ist völlig gleichgültig , ob wirklich in der Vergangenheit Urteile über das
damals Zukünftige ausgesprochen worden sind oder nicht ; die Dinge richten
sich nicht nach den Urteilen , sondern die Urteile sind dann wahr , wenn sie
den Dingen entsprechen . Sind aber die wahren Urteile die Abbilder des Seienden,
so ist damit gegeben , dass, wenn von allen Urteilen über Zukünftiges notwen¬
dig entweder die Bejahung oder die Verneinung wahr ist , auch das entsprechende
zukünftige Sein oder Nichtsein notwendig ist . Nun war auch das Seiende und
Geschehene einst ein Zukünftiges , weshalb es einst Gegenstand futurischer Aus¬
sagen war oder sein konnte . Gilt aber von den letzteren der Satz,
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ihnen offenkundige Thatsachen : die Erfahrung lehrt , dass das zu¬
künftige Sein zum Teil aus dem menschlichen Ueberlegen und Han¬
deln , also aus der Freiheit entspringt , und dass überhaupt in dem
nicht immer Wirksamen — derart sind aber durchweg die indivi¬
duellen Dinge der uns umgebenden Natur — das Yermögen zu wer¬
den liegt , welches auch die Möglichkeit des Nichtwerdens ein-
schliesst 1). Was folgt daraus ? Auf die Antwort , die wir erhalten ,
ist bereits in einem früheren Zusammenhang hingewiesen worden
(S. 93 ff.). Man sollte erwarten , Aristoteles werde aus seinen Prä¬
missen den Schluss ziehen , dass das Gesetz des ausgeschlossenen
Dritten für sämtliche Urteile über individuelle , veränderliche Dinge ,
also auch für diejenigen unter denselben , welche über Gegenwärtiges
und Vergangenes aussagen , keine Geltung habe . In der That klingt
dieser Gedanke an . Zwar kann er sich nicht entschliessen , das

Gesetz überhaupt für das Gebiet der Urteile über Einzelseiendes
ausser Geltung zu setzen : er hält daran fest , dass auch hier das
eine Glied eines contradiktorischen Gegensatzes notwendig wahr oder
falsch ist . Allein daraus folgt an sich noch nicht , dass ein be¬
stimmtes Urteil , eine bestimmte Bejahung oder Verneinung , notwen¬
dig wahr ist . Ware das der Fall , so wäre das dem Urteil ent¬
sprechende Sein ein notwendiges ; dem steht aber entgegen , dass in
diesem ganzen Gebiet der Zufall seine Stelle hat . Darum lässt sich
von einem Urteil über Individuell -veränderliches nie a priori sagen ,
dass es notwendig wahr oder falsch , sondern nur , dass es eher wahr
bezw . falsch sei 2). Man sieht deutlich , dass die soeben entwickelte

dass notwendig entweder Bejahung oder Verneinung wahr ist, so musste alles
Seiende notwendig eintreten (da es einst Gegenstand einer wahren Zukunf'ts-
aussage war, bezw. sein konnte).

1) 19 b 7—22 . El dvj tküto &5övaxoc — 6püj|i.sv y &p öu eoxiv &PX'i] töv ioo -
jasvwv xotX flcTtö xoo ßooXsiJso ^ at vtal bizb xoö Ttpä ^at ti , nac 5xi SAcog eanv sv xois

jiT) &sl ivepyoQaixö Sovaxöv slvou xal p.Y) öpiottoc;' ev olc, ä^cpö ivSe ŝxai, xal xö
slvat xal |j,rj slvat , «iaxe xal xö ysvscD-ai xal xö \irj yeveaS-ai. Das Weitere s.
S. 186 Anm. 1,

2) b 36—39 : xoöxcov(gemeint sind die p/r] &el övxa i) ptTj dsl p.'/j övxa) yäp
dvdyxyj [ilv -ö-dcxepovp-öpiov x^g dvxicpäoetog slvai i) cjjsööog, oö jî vxot xöös
■yjxöös dAX’ öixöxsp’ Ixô s, xal p,dAAov psv a\ rß-7i xTjv sxspav, oö pövxoi rjövj dArjO-Yj
vj ĉ snö?]. s. dazu S. 96 u. S. 97 Anm. 1. — Man beachte , wie hier die Wahr¬
heit der thatsächliehen Urteile sich verflüchtigt . Der Wahrheitsbegriff durch¬
läuft in der Aristotelischen Urteilstheorie mannichfaltige Wandlungen . Bald
wird das Wahre dem Notwendigen und dem Möglichen gegenübergestellt (so
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Gedankenreihe der Thatsaehe Rechnung tragen will ,dass das Individuell¬
seiende nicht metaphysisch notwendig ist ; aber es ist auch unverkennbar ,
dass dieselbe , consequent durchgeführt , zur Aufhebung des Gesetzes
vom ausgeschlossenen Dritten führen müsste : ist ein Urteil von der
bezeichneten Art nicht notwendig , so lässt sich nicht einsehen , wie
es unter dieses Gesetz fallen soll . Allein das ist nur die eine Seite

der Lösung des Problems . Aristoteles will nun doch auch der axio -
matischen Notwendigkeit zu ihrem Recht verhelfen . Er kann sich
nicht verhehlen , dass ein Urteil über bereits Seiendes einmal wahr

und darum zugleich , sofern es der contradiktorische Gegensatz eines
falschen ist , notwendig wahr ist . Lässt sich deshalb auch das Sein ,
das Eintreten einer concreten Erscheinung nicht als notwendig be¬
zeichnen , so ist sie doch , wenn sie ist , notwendig . Und es kann
der allgemeine Satz aufgestellt werden , dass alles Seiende , wenn es
einmal ist , notwendig ist , ein Satz , der von dem ändern , dass über¬
haupt alles Seiende notwendig sei, wohl zu unterscheiden ist . Dem¬
entsprechend ist auch ein Urteil über ein Seiendes , wenn dasselbe
ist , notwendig wahr 1). So will Aristoteles einerseits der aus der An¬
wendung des Gesetzes vom ausgeschlossenen Dritten sich ergebenden
Consequenz , dass alles Seiende , alles Werden und Geschehen schlecht¬
weg notwendig sei , entgehen , andererseits aber die axiomatische
Notwendigkeit und die Geltung dieses Gesetzes für die Einzelur¬
teile über wirklich Seiendes retten . Man kann sich jedoch nicht
verbergen , dass die Einschränkung , durch welche die vorher be¬
kämpfte metaphysische Consequenz vermieden werden soll , ihren
Zweck nicht erreicht : ist alles Seiende , wenn es einmal ist , not¬
wendig , so ist damit alles thatsächlich Seiende und darum auch ,

z. B. de interpr. 12) , bald wird das schlechtweg Wahre, das möglicherweise
Wahre und das notwendig Wahre unterschieden — diese Verschiedenheit , die
sich in der eigentlich logischen Untersuchung findet , lässt sich leicht aus-
gleichen An unserer Stelle wird nun aber die Wahrheit der thatsächlichen
Urteile zu einer bloss relativen herabgewürdigt . Das geschieht unter dem
Rinfluss metaphysischer Erwägungen , wie sie uns schon oben S. 28 vorgekom-
men sind und im dritten Teil wieder begegnen werden.

1) 19 a 23 ff. 23—27 : Tö psv ouv sTvou xö öv öx«v fj, xoci xö jitj öv pyj sTvoa
öxav pyj fj, avctyzY] ■ ou pyjv ouxe xo öv äteocv dvayxr | slvai ouxs xö fifj öv pvj sTvai.
ou yip xauxöv laxt xö öv ärcav sTvai ££ ccvocŷ S öxs soxi, , xal xö dicXtSüs stvai £g
dvdyxTjg. öpoiiog 8k xod £to. xoö pi ] övxog. v.at £ui xTjg dvxwpdoswc 6 auxö? Xöyo?.
Das Weitere und die Erklärung s. S. 96 f.
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da die metaphysische Notwendigkeit von der axiomatischen nicht
gesondert ist , alles Geschehensein als notwendig bezeichnet . Die
Lösung des Problems , die Aristoteles gibt , ist keine Lösung : die
metaphysische Thatsache , dass das Naturgeschehen dem Wirken des
Zufalls offen , also keiner strengen Notwendigkeit unterworfen ist ,
einerseits und die im Satz vom ausgeschlossenen Dritten liegende
Forderung , dass jedes wahre Urteil , auch wenn sein Gegenstand dem
Reich der veränderlichen Dinge angehört , notwendig wahr sein
müsse , da es einem falschen Satz als contradiktorischer Gegensatz
gegenübersteht , andererseits sind im Grund neben einander gestellt ,
ohne ihre Ausgleichung zu finden . Die Ausgleichung konnte frei¬
lich auch nicht gelingen : so lange die metaphysisch -reale und
die aus dem Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten entspringende
logisch -ontologische Notwendigkeit nicht geschieden werden , ist
sie unmöglich . Während nun aber die Geltung des Satzes vom
ausgeschlossenen Dritten für die Einzelurteile über Gegenwärtiges
(und im Zusammenhang damit auch für die Einzelaussagen über
Vergangenes ) festgehalten wird , wird sie für die Urteile über Zu¬
künftiges preisgegeben . Das Motiv , das zu dieser Unterscheidung
führte , wurde oben schon bezeichnet : was zu der Anerkennung der
axiomatischen Notwendigkeit der Urteile über Gegenwärtiges den
Anlass gab , war zuletzt ihre unzweideutige Wahrheit , die Ueber -
einstimmung ihres Inhalts mit einem wirklich Seienden ; das reale
Correlat aber , das den in der Gegenwart als wahr bezeichneten Zu¬
kunftsurteilen über Einzelnes in der Gegenwart entspricht , ist ledig¬
lich die Möglichkeit , welche auch die Eventualität des Nichtwirk¬
lichwerdens des als möglich Bezeichneten offen lässt . Demnach rich¬
ten sich die Einwände , welche sich gegen die Anwendung des Satzes
vom ausgeschlossenen Dritten auf die Urteile über Individuelles er¬
heben Hessen, gegen die Zukunftsurteile über derartige Subjekte mit

uneingeschränkter Kraft . Und es bleibt nur übrig , diese Sätze , wenn
man sie als eigentliche Urteile (Zukunftsurteile ) fasst — und das
geschieht in unserem Zusammenhang — der Herrschaft des erwähnten
Gesetzes zu entziehen ' ). Der naheliegende Ausweg , den Aristoteles
an unserer Stelle nicht fand , der ihm aber die Möglichkeit geboten

1) s. namentlich S. 96 f.
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hätte , auch dieser letzten Consequenz auszuweichen und die Geltung
des Princips vom ausgeschlossenen Dritten für die Urteile über In¬
dividuelles ausnahmslos zu behaupten , ist ihm übrigens nicht immer
verborgen geblieben : in einem anderen Zusammenhang wird den
Zukunftsaussagen über Veränderliches überhaupt das Recht abge¬
sprochen , auch nur die Form der Seinsurteile über Zukünftiges an¬
zunehmen . Ein wahres Zukunftsurteil „A wird sein“ besagt : es
muss einmal (in der Zukunft ) wahr sein (werden ) , dass A ist : 8
psv yap äXrjfrec sinslv ön sovac, dsl xoüzo slvai tzote dXrjd'kg otc Iotiv .
Die Voraussetzung ist auch hier , dass diese Notwendigkeit zugleich
die reale des Geschehenmüssens einschliesst . Daraus folgt , dass ein
wahres Zukunftsurteil nur über Begrifflich -ewiges , in welchem die
strenge Notwendigkeit wurzelt , gefällt werden kann . Die Aussagen
über das zukünftige Sein eines Veränderlichen aber , welche auch
die Möglichkeit des Nichtseins zulassen , finden ihren entsprechenden
Ausdruck in der Form : A ist im Begriff , hat die Aussicht ((JtsXXec),
etwas zu werden . Damit sind jedoch diese Aussagen den Möglich¬
keitsurteilen an die Seite gestellt 1).

Das Ergebnis ist , dass Aristoteles zwar die axiomatische
und die m eta physisch - b eg r i ff 1i c h e Notwendigkeit
vermischt , dass er aber dem ungeachtet die Anwendbar¬
keit der Axiome selbst auf die Urteile des Statt -
findens über einzelnes im wesentlichen beibehält .

So erhebt sich von neuem die Frage : wie lassen sich die Notwendig¬
keitsurteile von den thatsächlichen abgrenzen ? Es liegt nahe , nun
doch die Unterschiede auf den verschiedenen Charakter der Subjekte
zu begründen und als Notwendigkeitsurteile diejenigen zu betrachten ,
deren Subjekte metaphysische Allgemeinbegriffe sind . Auf der Ewig¬
keit und Unveränderlichkeit der Subjekte würde dann die Eigenschaft
des Notwendigen , sich nicht anders verhalten zu können , beruhen . In
der That führt Aristoteles in dem Zusammenhang , in welchem er

1) gen . et corr . II II . 337 b 1— 9 : . . . axenTiov rtoxepov iort xt S ££ dvayxT]?
§oxat , 7] ouSsv, dXXd ndvxa evSsxsxai [xy] ^svioö -at. öu pisv ydp ivta , SvjXov, x a i
su &üg xd saxou xat zö [isXXov äxepov Scä xouxo - S jisv ydp dXTj&sg
elxslv öu saxai , 8st xoöxo slvai nozs dXrjS-ss öxi saxiv ö äs vöv dXvjfrsc; strcstv öxi
piAXsi , oöäsv xcaAust p,7j Ysv£c '̂at ' ydp dv ßaäĉ scv xcg oöx dv ßaötastsv .
öAtog 5’ , äxsl Iv8s )(sxai , ivta xföv övxwv xal slvat , ävjAov öxt xai xd ytvci|xsva
ouxwg sgec, xal oex ig dvdyxTjg xoux’ ioxac .
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das Verhältnis des Möglichen zum Notwendigen bestimmt, die Ur¬
teilsnotwendigkeit auf die alle Potentialität ausschliessende Un¬
wandelbarkeit der Subjekte zurück 1). Und in der Apodeiktik (Anal,
post.) wurzelt überhaupt das Notwendige in dem „Ansichsein“, sei
es nun, dass die Prädikate begriffliche Momente in den Subjekten
oder nur an sich zukommende Accidentien derselben (xatP auta aup-
(kßyjxöra) sind. Allein die eigentlich logische Untersuchung (de
interpr . und Anal, pr.) gibt diesem Gedanken keine weitere Folge.
Ihre Methode bietet auch nicht die Mittel ihn durchzuführen : der
metaphysische Begriff und das Allgemeine, welches Subjekt in den
thatsächlichen Aussagen über Allgemeines ist , lassen sich in der
Sprache nicht unterscheiden. Aber, abgesehen davon, ist auch hier
darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen, durch welche die Ur¬
teilsnotwendigkeit charakterisiert ist, sich nicht durchweg mit der
Eigenart der metaphysischen Notwendigkeit in Einklang bringen Hessen.

So zeigt sich, dass die reale Seite der Urteilsnot¬
wendigkeit weder von dermetaphysisch - begriff -
lichen N o t w e n d i g k e i t u n t e r s ch i e d en noch auf
sie begründet wird : sie bleibt völlig unbestimmt ; die rein
logische Notwendigkeit aber, von der die moderne Logik spricht,
kennt Aristoteles überhaupt nicht. Verständlich wird das Not¬
wendigkeitsurteil und sein Unterschied vom thatsächlichen Urteil
nur , wenn wir die vermutliche Tendenz der Aristotelischen Urteils¬
theorie im Auge behalten : in der Sprache sollen die verschiedenen
logisch-ontologischen Urteilsformen aufgesucht werden, die sich dann
in ihrer Anwendung auf Wissenschaft oder dialektische Erörterung
mit bestimmtem Inhalt erfüllen ; der Gedankengehalt der Wissen¬
schaft und der dialektischen Rede muss sich in jenen Formen aus-
drücken lassen, ohne dass doch die letzteren von specifisch wissen¬
schaftlichen oder dialektischen Erwägungen aus gefunden würden.
Was von den Syllogismen aus Notwendigkeitsprämissen gesagt ist :
dass sie sich von den Schlüssen aus Prämissen des Stattfindens nur

1) de interpr . 13. 22 b 29 — 23 a 26 . s. namentlich 23 a 21 —24 : $ «vspöv
07) Ix 'iGlv slpTjjisvtov oxi xo i§ ficvdcyxTjg öv xax ’ Ivipysidv iaxtv , fiaxe el rcpöxspa
xd dtöia , xal ivipysia S'jvdjiswg upoxepa . xaC xd [isv dvsi> 5uvd}isrog ivspysiod staiv,
olov cd Tipwxat. ohaica . . . .

Maier , Die Syllogistik des Aristoteles . 1. Teil . 14
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dadurch unterscheiden, dass in ihnen an die Stelle des „Stattfindens “
das Mnotwendig Stattfinden“ tritt , gilt auch für die Notwendigkeits¬
urteile selbst 1). Ihr Unterschied von den thatsächlichen Urteilen
ist aus der Sprache aufgenommen , in der sich die beiden Urteils¬
formen von einander abheben, und er wird in der logischen Unter¬
suchung festgehalten , da er sich logisch wertvoll erweist : das cha¬
rakteristische Merkmal des Notwendigkeitsurteils ist, dass sein In¬
halt nicht auch nicht sein könnte, während das logische Kriterium
des thatsächlichen Urteils darin liegt , dass sein Inhalt , der faktisch
ist, auch nicht sein könnte 2). Die reale Bedeutung der Urteils¬
notwendigkeit wird von der logischen Untersuchung vorausgesetzt —
so gewiss die logischen Formen des Aristoteles durchweg Abbilder
realer Verhältnisse sein wollen —, aber nicht bestimmt bezeichnet.

4) Die bisherigen Erörterungen gestatten , sofort auch das Ge¬
biet der Urteile des Stattfindens abzugrenzen. Das sprach¬
liche Merkmal dieser Aussagen ist das „Stattfinden“, das „Sein“, im
Unterschied von „stattfinden , sein können“ und von „notwendig
stattfinden, sein“. Ihre logische Eigenart ist die thatsächliche Wahr¬
heit , im Gegensatz zur Notwendigkeit (zur notwendigen Wahrheit )
einerseits und zu der Möglichkeit (dem möglicherweise Wahren ) an¬
dererseits , ihr ontologischer Charakter das thatsächliche Sein, das
auch nicht sein könnte, und dem das notwendige, ebenso aber auch
das bloss mögliche Sein gegenübersteht . Allein trotz der blossen
Thatsächlichkeit ihrer Wahrheit bezw. des Seins ihres Gegen¬
standes kommt ihnen eine gewisse Notwendigkeit zu , die Notwen¬
digkeit nämlich, welche aus dem Satz des ausgeschlossenen Dritten
entspringt . Denn der Anlauf , den Aristoteles machte, wenigstens
einen Teil dieser Urteile, die Aussagen über Individuelles, der Herr¬
schaft des Gesetzes zu entziehen, führte nur zur Ausschliessung der
individuellen Zukunftsurteile aus dem Bereich der axiomatischen Not¬

wendigkeit ; und das sind Sätze, die in anderem Zusammenhang über¬
haupt nicht als Urteile des Stattfindens betrachtet wurden. Daraus

1) Anal . pr. 18 . 29 b 36—30 a 1: ’Ercl [isv o5v xwv avayxattov oxsSöv<5|j,o£o)g
lyzi xat xtov uxapxövxtov• tbaauxcoc yäp xtO-ejidvcov xwv 6pcov iv xs xtjjÖ7iäpxst.v
xal xtj> ig äväyxTjg örcÄpxeiv ’h R uxdcpxsiv laxat, xs xal oüx Saxai auAXoYiqxög,
xXyjv SiCitcst, xcp Ttpoaxsiafrai xotg Spotp xö ££ äväyxTjg uxdpxsiv rj (irj ÖTidp̂siv .

2) cf. S. 182 Anm. 2.
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scheint sich die Consequenz zu ergehen , dass jedes thatsächliche
Urteil durch besondere sprachliche Bezeichnung seiner axiomatischen
Notwendigkeit zu einem Notwendigkeitsurteil müsse erhoben wer¬
den können , und das um so mehr , als Aristoteles , wie sich gezeigt
hat , die axiomatische und die metaphysische Notwendigkeit nicht
zu scheiden weiss . Dann wäre der Unterschied zwischen dem Urteil

des Notwendigseins und des Stattfindens lediglich sprachlicher Art .
Allein es ist hier wiederum die Sprache , welche einen anderen Weg
weist . Die axiomatische Notwendigkeit pflegt nicht in der sprach¬
lichen Form der Notwendigkeit ihren Ausdruck zu finden . Was ,
metaphysisch betrachtet , nur thatsächlich , nicht notwendig ist , kleidet
sich gewöhnlich in ein Urteil des Stattfindens . In dieser Beob¬
achtung wurzelt zweifellos die Unterscheidung des ^ suSoi; und des
äSuvaxov. So scheint sich nun doch das Urteil des Stattfindens auch

nach der metaphysischen Seite hin bestimmt von dem Gebiet des
Notwendigkeitsurteils zu scheiden . In der That lässt sich sofort
ein weiter Kreis von Urteilen in den Umfang der Aussagen des
Stattfindens einordnen : es sind die Urteile über Einzelnes , deren
Subjekte schon in ihrer sprachlichen Erscheinung sich deutlich von
allem Allgemeinen und darum auch von dem metaphysischen Wesens¬
begriff abheben und sich selbst dem Gebiet des Veränderlichen , das
blosse Thatsächlichkeit , keine Notwendigkeit zulässt , einfügen . Nicht
so leicht ist die metaphysische Grenze zwischen den notwendigen
und thatsächlichen Urteilen über Allgemeines zu ziehen ; schon des¬
halb nicht , weil die allgemeinen Begriffe , mit denen es die logische
Untersuchung der Urteilsformen allein zu thun hat , in beiden Fällen
denselben Charakter haben : dass dem so ist , zeigt ein Blick auf
die Anal . pr . I 4 - 22 verwendeten Beispiele . Immerhin wird sich
auch hier annehmen lassen , dass das Urteil des Stattfindens der
sprachliche und logische Ausdruck für metaphysisch Thatsächliches
sein werde . Welcher Art freilich dieses Thatsächliche ist , vermag
die logische Untersuchung nicht zu bestimmen ; es ist auch nicht
ihre Aufgabe . Nur die metaphysische Untersuchung kann fest¬
stellen , ob innerhalb der Naturdinge allgemeine thatsächliche Aus¬
sagen möglich sind , ob und in wieweit das Sein der Natur in
partikulären Aussagen über Allgemeines sich fassen lässt , ob im
Gebiet des metaphysisch Begrifflichen thatsächliche Urteile vorkom -
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men können , ob und inwieweit endlich Ansichten , die nicht zur
vollen Gewissheit gelangt sind, in Urteilen dieser Art sich ausspre¬
chen dürfen. Und nur der Grundsatz gilt für alle Fälle : dass allen
diesen Aussagen , sollen sie als Urteile betrachtet werden können,
ein Reales thatsächlicher Art entsprechen muss. Allein es lässt sich
nicht verkennen , dass die bezeichnete Grenzlinie nicht eingehalten
ist . Gerade im Gebiet des Allgemeinen geht in gewissen Fällen
auch das metaphysisch Thatsächliche in Notwendigkeitsurteile ein.
Namentlich dann , wenn die thatsächliche Aussage durch eine
ausdrückliche Folgerung gewonnen wird. So wird in der de-
ductio ad absurdum aus der thatsächlichen Wahrheit einer Aus¬
sage die Unmöglichkeit , d. h. aber die notwendige Falschheit
der contradikto risch entgegen stehenden, gefolgert. In allen diesen
Fällen, in denen ein bestimmter Anlass vorliegt , die axiomatische
Notwendigkeit der thatsächlichen Sätze zum sprachlichen und logi¬
schen Ausdruck zu bringen , hat die logische Untersuchung keinen
Anhaltspunkt , um Sätze solcher Art von den Urteilen , die eine
metaphysische Notwendigkeit aussagen, zu unterscheiden. Auf die¬
selbe Beobachtung wird uns die Analyse der syllogistischen Not¬
wendigkeit führen : auch die Notwendigkeit des aus thatsächlichen
Prämissen Erschlossenen weiss Aristoteles , wie sich zeigen wird,
nicht von der real -metaphysischen Notwendigkeit zu sondern. So
ergibt sich endgültig das Resultat , dass auch das reale Gebiet des
Thatsächlichkeitsurteils sich nicht metaphysisch fest bestimmen lässt.
Die logische Erörterung sucht ohne Rücksicht auf
die metaphysischen Unterschiede die logischen Ur¬
teilsformen auf . Dem entspricht , dass auch die Un¬
terscheidung , zu der sie gelangt , keinen metaphy¬
sischen Unterschied trifft .

Mit der Unterscheidung der Urteile des Stattfindens, des not¬
wendigerweise Stattfindens und des Stattfindenkönnens ist die spe-
cifisch logische Theorie des Urteils, wie Aristoteles sie in de interpr .
und in den ersten Analytiken im Auge hat , abgeschlossen. Auf
dem Weg der logischen Empirie , die von dem sprach¬
lich Gegebenen ausgieng und in den sprachlichen
Formen den logischen Gehalt aufsuchte , haben sich die
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logischen Eauptformen des Urteils ergeben . Diese Formen sind zu¬
gleich Darstellungen realer Verhältnisse : darin liegt ihre Wahrheit
und ihr logischer Wert . Demungeachtet werden sie nicht auf meta¬
physische Principien gegründet . Nur das Möglichkeitsurteil ist in
bestimmter Weise an die metaphysische Potentialität angeknüpft .
Aber auch dieser Zusammenhang bleibt für die logische Erörterung
weiterhin ohne Folgen . Das hat zur Consequenz , dass die logisch -
outologischen Unterschiede unter den Urteils¬
formen nicht mit metaphysischen Verschieden¬
heiten zusammenfallen . Die verschiedenen Urteilsarten

sind die dem Denken und Sprechen zur Verfügung stehenden For¬
men und zugleich , da der Aristotelischen Erkenntnistheorie zufolge
der logische Gehalt des Urteils ein adäquates Abbild eines realen
Seins ist , die allgemeinen realen Schemata , in welche sich das Seiende
in seinen verschiedenen Abstufungen muss einfügen lassen können .
Welche Arten des Seienden nun aber in den einzelnen Urteilsformen

ihren entsprechenden Ausdruck finden , lässt sich nicht a priori ent¬
scheiden . Nur die Aussagen über Einzelnes haben von vornherein
einen bestimmten metaphysischen Charakter . Die allgemeinen Be¬

griffe jedoch , welche in den Formen der Aussagen des Stattfindens ,
des notwendigerweise Stattfindens und des StattfindenkÖnnens über
Allgemeines Subjekt sind , enthalten keinerlei metaphysische Andeu¬
tungen . Und es ist Sache der metaphysisch - wissenschaftlichen , bezw .
der dialektischen Theorie , das Anwendungsgebiet dieser Urteilsformen
in der Weise zu bestimmen , dass sie unter denselben die jeweils ihren

Objekten angemessenen feststellen ; durch die Anwendung der Urteils¬
formen auf bestimmte Gegenstände erhalten dann auch ihre allge¬
meinen Subjekte einen bestimmten Charakter , einen metaphysischen
Inhalt . So weist die logische Untersuchung in gewissem Sinn über
sich hinaus , und sie legt die Erwartung nahe , dass von der meta¬

physischen , bezw. dialektischen Erörterung aus neue Unterschiede
unter den Urteilen sich müssen gewinnen lassen . In der That hat

die Analyse des Wahrheitsbegriffs , der Norm , an der zuletzt alle
Urteile gemessen werden , bereits auf eine metaphysische Verschieden¬
heit grundlegender Art , auf die Verschiedenheit der zeitlosen ,
ewig wahren Urteile über metaphysische Begriffe und der Sätze von
schwankender Wahrheit mit wandelbaren Subjekten , die im Flusse
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des Geschehens auch falsch werden können , geführt . Und die Grund¬
gesetze aller Wahrheit und alles Seins , die Principien des Wider¬
spruchs und des ausgeschlossenen Dritten , beherrschen , wie sich
gezeigt hat , drei Klassen von Urteilen : die zeitlosen mit metaphy¬
sisch -allgemeinem Subjekt , die wandelbaren über veränderliche Sub¬
jekte und endlich die subjektiv nicht völlig gewissen Ansichten ; die
beiden letzten Arten von Sätzen treffen darin zusammen , dass sie

beide ihren Gegenstand nicht in der vollen Tiefe seines Wesens er¬
fassen und darum auch subjektiv nie die volle Sicherheit erreichen ,
und sie fallen unter den gemeinsamen Begriff der Die lo¬
gische Analyse des Urteils selbst endlich stiess an dem Punkt , wo
das Problem auftauehte , den Grund der Einheit der Urteilseiemente

aufzudecken und durch eine Regel die Fälle zu bestimmen , in denen
sich mehrere Begriffe zu einem einheitlichen Prädikat zusammen -
zuschliessen vermögen , auf den Unterschied des An-sich - seins und
des Zufällig - , Unwesentlich -seins , ohne freilich mit ihren Mitteln
diese Yerschiedenheit ergründen oder auch nur fixieren zu können .
Damit stehen wir vor dem fundamentalen Gegensatz des wissen¬
schaftlichen , im strengen Sinn wahren Urteils und der Meinung ,
die, wenn sie wahr ist , es doch nicht ewig , sondern nur vorüber¬
gehend , nicht absolut , sondern nur relativ sein kann : es ist der
Gegensatz , der in der Unterscheidung des apodeiktischen und
des dialektischen Urteils wiederkehrt . Unsere Untersuchung
hat diesen Unterschied zunächst zurückzustellen . Ihren sprachlichen
und logischen Ausdruck können beide Klassen von Urteilen doch
nur in den Urteilsformen finden , welche die logische Theorie auf¬
gestellt hat . Von den letzteren allein geht denn auch die logische
Lehre vom Syllogismus aus , welche den Gegensatz der apodeikti¬
schen und dialektischen Prämisse so wenig berücksichtigt J) , als
die logische Lehre vom Urteil auf ihn geführt hat .

1) Anal . pr . I 1. 24 a 22 —26 : Siacpspet o'z r] ccTCOÖswtwy) npöiaaig xrjg Sta -
Xextixrjs . . . . ouSsv 8s 8ioiasi npög xd ysYsod-ai xov Ixaxepoa o!)XXoYto|j,6v.
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